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Das livische und lettische DUnagebiet und die Fürsten 
von Polozk, Gercike und Kokenhusen am Ausgang 

des XII. und zu Beginn des XIII. Jahrhunderts. 

Es ist eine bekannte Thatsache, dass vor der Begründung 
der deutschen Herrschaft in den gegenwärtigen Ostseepro­
vinzen ansehnliche Theile derselben in loserer oder engerer 
Abhängigkeit von russischen Fürsten gestanden haben. Wann 
und unter welchen Umständen die russische Herrschaft sich 
daselbst festgesetzt hat, und welchen Wechselfällen dieselbe 
bis zur Ankunft der deutschen Missionäre ausgesetzt gewesen 
ist, das sind Fragen, deren Lösung im Hinblick auf das 
äusserst lückenhafte Quellenmaterial, welches sich fast aus­
schliesslich aus einzelnen gelegentlichen Notizen ganz ver­
schiedenartiger russischer Chroniken zusammensetzt, ausser­
ordentlich erschwert, wenn nicht unmöglich wird1). Auf 
sichererem Boden kann sich die Forschung im dreizehnten 
Jahrhundert bewegen, seit die livländischen Geschichts­
quellen, neben den in Betracht kommenden Urkunden vor 

l) Eine gedrängte Uebersicht über diese Verhältnisse hat neuerdings 
Dr. Th. Schiemann veröffentlicht in seinem Werk: Russland, 
Polen und Livland bis ins 17. Jahrhundert (zwei Bände, Berlin, 
1886 und 1888 — in W. Onckens Allg. Geschichte in Einzel­
darstellungen), Bd. II S. 5—6; das Material giebt das umfassende 
Werk Ernst Bonnells, Russisch-Liwländische Chronographie von 
der Mitte des neunten Jahrhunderts bis zum Jahre 1410, St. Peters­
burg 1862. 

Mittheil. a. d. livl. Geschichte. XV. 1. 1 

Von Friedrich von Keussler. . 
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allem die Chronik Heinrichs von Lettland1), zu berichten 
beginnen. Nur zu einem Theil treten russische Quellen 
ergänzend ein. Denn erhalten wir auch manchen erwünschten 
Aufschluss aus den uns überlieferten nowgoroder und ples-
kauer Annalen, so macht sich bei der Bearbeitung des vor­
liegenden beschränkteren Themas, des Ausganges der ersten 
russischen Herrschaft im Gebiet der unteren Düna, um so 
empfindlicher das Fehlen einer polozker Chronik geltend; 
mehr denn einmal sieht man sich in die Lage versetzt, es 
bedauern zu müssen, dass die Erzählung des livländischen 
Chronisten mit dem Bericht eines russischen Annalisten — 
wie bei den Nowgorod und Pleskau betreffenden Ereig­
nissen — nicht verglichen, durch einen solchen nicht con-
trolirt werden kann2). 

Zur Orlentirung über die Ausdehnung der russischen 
Herrschaft in den gegenwärtigen Ostseeprovinzen am Ende 
des zwölften, beziehungsweise am Anfange des dreizehnten 
Jahrhunderts mögen folgende Angaben dienen. 

Zu unterscheiden sind: 
I. Der Machtbereich des Füstenthums Polozk an 

der Düna, wo bis Ascheraden hinauf Liven und weiter 

*) Heinrici chronicon Lyvoniae ex recensione Wilh. Arndt in G. H. 
Pertz' Mon. Germ. hiat. tomus XIII. Ausgabe in usum scholarum. 
Hannoverae 1874. 

*) Mit Berufung auf Lyshin, Zwei Pamphlete aus der Zeit Anna, 
Ioannownas (H. II. .INATHH'B, naM^uexa BpeMenT» AHHH IoaHHOBHH 
in den HsBiscria Himep. Aita^eM»! Haynt no OTfliaeHiio PyccKaro 
FL3NKÄ H caoBecHocTH. TOMI VII, CaHKTneTepßyprfc 1858. S. 49— 64) 
erklärt Bestushew Rjumin in seiner Geschichte Russlands (übersetzt 
von Dr. Th. Schiemann. Vom Verfasser autorisirte Ausgabe. Mitau 
1874, Bd. I S. 134 Anm. 18) das Bruchstück polozker Annalen 
in Tatischtschews Russischer Geschichte (B. C. TaTHmeBt, Hcropia 
PoccificKaa — KHHra Tperia [MocKBa] 1774 S. 403—409, vergleiche 
S. 513 Note 597) für gefälscht. Ueber diese Frage, welche nur 
für die eigentliche russische Geschichte von wesentlicher, für die 
livländische Geschichte von untergeordneter Bedeutung ist, wage 
ich es nicht, ein selbstständiges Urtheil abzugeben. — Zur Kritik 
Lyshins siehe S. 28 Anm. 1 dieser Abhandlung. 



stromaufwärts auf dem rechten Ufer Letten ansässig waren. 
— Letzteren gegenüber sassen auf dem linken Ufer der 
Düna die Selen (im gegenwärtigen kurischen Oberlande), 
westlich von diesen die Semgallen (im mittleren Theil des 
gegenwärtigen Kurland). Beide letztgenannten Völker­
schaften gehörten in dem angegebenen Zeitabschnitt nicht 
zum Machtbereich des Fürsten von Polozk. 

II. Der Machtbereich des Fürstenthums Pleskau, 
die von Letten bewohnte Landschaft Tolowa umfassend 
(am oberen und mittleren Lauf der livländischen Aa bis 
zum Burtneeksee, nach Osten bis zur russischen Grenze). 

III. Der Machtbereich des Fürstenthums Nowgorod, 
welches das estnische Gebiet oder wenigstens den östlichen 
Theil desselben beanspruchte. 

Noch sei erwähnt, dass in dieser Zeit die Fürsten von 
Polozk und Nowgorod gelegentlich auch als Grossfürsten 
bezeichnet werden. 

Eine Specialfrage der russisch-baltischen Beziehungen 
im dreizehnten Jahrhundert: „Die Tributpflichtigkeit 
der Landschaft Tolowa an die Pleskauer" habe ich 
vor einigen Jahren im ersten Heft des XIV. Bandes der 
„Mittheilungen aus der livl. Geschichte" eingehend erörtert 
(S. 81—110, dazu ein „Nachtrag" S. 129—130) und nament­
lich auch auf die seither wenig beachtete, von A. v. Richter 
in seiner „Geschichte der deutschen Ostseeprovinzen" Th. I 
S. 148 gar geleugnete Thatsache hingewiesen, dass man 
deutscherseits im Friedensschluss von 1224 den Pleskauern 
die alte Tributzahlung, also eine Art Mitbesitz der Land­
schaft, von neuem hat zugestehen müssen, und dass noch 
in der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts 
die Tributpflichtigkeit zu Recht bestanden hat 
(wei] dieselbe im Frieden von 1268 abermals anerkannt 
worden ist, so dass selbst im Jahre 1285 eine Tributerhebung 
durch die Pleskauer, wenn auch unter eigentümlichen Um­
ständen, stattgefunden hat). Andererseits habe ich im 

1* 
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genannten Aufsatz zugleich den Nachweis geliefert, dass in 
ebendemselben Friedensschluss von 1224 russiseherseits 
auf Alles, was man je im estnischen Gebiet unmittelbar 
besessen, wie auf jeden Zins in demselben, verzichtet 
worden sein muss (S. 97 u. 98, auch S. 103 Anm. 3). Die vor­
liegende Arbeit endlich will zeigen, auf welche Weise die 
russische Herrschaft im Dünagebiet verdrängt worden und 
der gleiche Verzicht auf dieses erfolgt ist. 

Dem Fürsten von Polozk waren die Liven an der 
Düna zinsbar — aber offenbar nur diese, was auch 
Pabsts Meinung ist, die er freilich unbegründet lässt1). 
Denn keinerlei speciellere Angaben weisen auf die Tribut­
pflichtigkeit der Stammesgenossen am unteren Lauf der Aa 
(in der Landschaft Thoreyda), wie der nördlich gelegenen 
Landschaften (Idumäa, Rosula, Metsepole und Sontagana) 
hin, worauf an anderer Stelle nochmals einzugehen sein wird. 

Stromaufwärts lagen im lettischen Gebiete die russi­
schen Fürstenthümer Kokenhusen2) und Gercike3). 
Wie Kokenhusen, hat auch der Ort Gercike nahe am rechten 
Ufer der Düna gestanden und zwar nicht, wie man früher 
annahm, in der Nähe des Gutes Stockmannshof, sondern 
südöstlich von demselben im gegenwärtigen sog. polnischen 
Livland, in der Nähe des Ortes Zargrad4). Das Gebiet des 

J) Eduard Pabst, Heinrichs von Lettland Livländische Chronik. 
Uebersetzt und erläutert. Reval 1867. S. 4 Anm. 2 zu I, 3. 

2) Kukenoys, Kukenoyse u. s. w., lettisch russisch KyiteHoct 
— siehe meine Arbeit „Ueber früher gebräuchliche russische Benen­
nungen baltischer Oertlichkeiten" in den „Sitzungsberichten der 
Gesellschaft für Gesch. u. s. w. aus d. J. 1887" (Riga 1888) 
S. 24—28 und 36-37. 

8) Gerzeke u. s. w.; nach Pabst S. 39 Anm. 1 zu VII, 8, ist der 
Name wohl das russische Appellativnm „gorodischtsche" — „Stadt", 
„Bnrg". 

4) J. Döring, Ueber das vermeintliche Gercike bei Stockmannshof. 
Baltische Monatsschrift Bd. XXIII (1874) S. 422—442, dazu die 
nachträglichen Bemerkungen S. 579—580. 
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Fürsten von Gercike dehnte sich in nordwestlicher Richtung 
doch wohl bis zur Landschaft Tolowa aus; ob nach Süd­
osten wirklich, wie gleichfalls vermuthet worden, bis in die 
Gegend des heutigen Druja (ungefähr acht Meilen strom­
aufwärts vom gegenwärtigen Dünaburg), muss sich als 
zweifelhaft erweisen1). Die Grenze zwischen den Fürsten-
thümern Gercike und Kokenhusen lässt sich nicht genau 
bestimmen; so viel aber dürfte sich aus allen uns überkom­
menen Nachrichten ergeben, dass letzteres — welches 
übrigens, wie wir sehen werden, auch einige selische Unter-
thanen gehabt hat — das ungleich kleinere gewesen sein 
\frird. Dazu stimmt die Thatsache, dass Heinrich von Lett­
land den Fürsten von Gercike immer nur „rex", den von 
Kohenhusen einmal in XI, 9 „regulus" nennt. In demselben 
Abschnitt, wie in XX, 3 und XXV, 2, wird der sonst lediglich 
„rex" titulirte Grossfürst von Polozk „rex magnus" genannt, 
gleich den Grossfürsten von Nowgorod (XIV, 2 u. s. w.), 
Kiew (XXVI, 1) und Ssusdal (XXVIII, 6)2). 

Die Fürsten von Kokenhusen und Gercike haben sich 
sicherlich im Abhängigkeitsverhältniss vom Fürsten von 
Polozk befunden. Hierfür spricht vor allem die Erwägung, 
dass das von den Liven bewohnte, westlich gelegene Gebiet 
an der Düna eben noch Polozk den Tribut zu entrichten 
hatte. Denn bot auch der wasserreiche Strom von hier 
aus den natürlichen Verbindungsweg zu der entfernten 

1) Obige Vermuthung giebt Döring S. 438 f., vergleiche S. 436. 
Zu dem in Rede stehenden Abschnitt XXIX, 2 Heinrichs von 
Lettland siehe Pabst S. 342 Anm. 11: „Ist die langsame Fahrt 
stromaufwärts [der Düna] hier zu bedenken? Vgl. VII, 8." — 
Von der Ausdehnung des Für stenthums Gercike wird noch 
späterhin die Rede sein. 

2) Wilh. Arndt, S. 51 der Ausgabe Heinrichs von Lettland, versteht 
unter dem „rex magnns Woldemarus" den Fürsten Wolodimir 
von Pleskau, was aber — abgesehen vom Znsammenhang — schon 
aus dem Grunde unzulässig ist, weil letzterer nirgends das Prä-
dicat magnus rex erhält; vielmehr wird auch er XV, 2 als 
„regulus" bezeichnet. 
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Gegend, so erscheint die Zinspflichtigkeit derselben undenkbar, 
ohne dass die beiden dazwischen liegenden Fürstentümer, 
welche an einer weiten Strecke den Lauf der Düna be­
herrschten, dem Machtgebiet des polozker Fürsten angehört 
hätten. Wenig überzeugend dagegen sind die Momente, 
welche nach Pabst das Abhängigkeitsverhältniss erhärten 
(siehe S. 39 Anm. 1 zu VII, 8 den Hinweis auf XVI, 2 
und S. 53 Anm. 1 zu IX, 10). — Für die Entstehungs­
geschichte der beiden kleinen Fürstentümer fehlen, wie es 
scheint, alle Nachrichten; dennoch wird Ssolowjew Kecht 
kaben, wenn er in denselben Theilfürstenthümer des Fürsten­
thums Polozk erblickt1). Bonnell bemerkt zum Jahre 980, 
bereits dem Fürsten Rogwold von Polozk, dem Schwieger­
vater Wladimirs des Heiligen, wären die Liven und Letten 
„wahrscheinlich" unterworfen gewesen, und „zu derselben 
Zeit mag es schon die festen Oerter Gercike, Kokenhusen 
und Ascheraden an der Düna gegeben haben" (Chrono­
graphie S. 2 und Commentar S. 16). Zur Vermeidung 
etwaiger Missverständnisse sei indessen betont, dass die 
Burg Ascheraden in der Zeit Heinrichs von Lettland aus­
schliesslich ein livischer Grenzort2) gewesen, und dass von 
russischen Befestigungen in der tributären Ii vi sehen Land­
schaft überhaupt nichts bekannt ist. 

Hierher pflegten bekanntlich in der zweiten Hälfte des 
zwölften Jahrhunderts deutsche Kaufleute öfters über See 
Handelsreisen zu unternehmen. Da begleitete sie der be­
jahrte Augustinermönch Meinhard lediglich um Christi 
willen und nur der Predigt halber (simpliciter pro Christo 
et predicandi tantum causa — Heinr. v. L. I, 2). Den Beginn 
seiner Missionsthätigkeit leitet der Chronist mit den Worten 

CeprM Co.ioBLeB'L, Hcropia Poccia ci> ÄpeBHiämHxi ßpeMem. Hs^arne 
miToe. MocKBa (TOMI. nepBHH 1874, T. BTopofi 1879 u. s. w.) — 
siehe Bd. H S. 354. 

2) Dr. A. Bielenstein, Fragmente aus der Ethnographie und Geographie 
Alt-Livlands. Mitau 1884, S. 17. 



ein: Nachdem nun der vorbenannte Priester die Erlaubniss 
bekommen vom Könige Wolodimir1) von Polozk, 
welchem die Liven, bisher Heiden, Tribut zahlten, zugleich 
auch von ihm Geschenke erhalten hatte, griff er muthig 
sein Gotteswerk an, indem er den Liven predigte und eine 
Kirche im Dorfe Uexküll errichtete2). Der Bau dieser ersten 
Kirche hat im Jahre 1184 stattgefunden; die Verständigung 
mit dem Fürsten Wolodimir und der Anfang des Predigens 
können, worauf Pabst S. 4 Anm. 4 aufmerksam macht, 
einer schon früheren Zeit angehören. 

In Uebereinstimmung mit allem, was aus den gleich­
zeitigen russischen Quellen über die Art der ersten russischen 
Herrschaft in den gegenwärtigen Ostseeprovinzen zu er­
mitteln ist, charakterisirt Heinrich von Lettland dieselbe 
folgendermaassen: Es ist nämlich eine Gewohnheit der 
Könige der Russen, so oft sie ein Volk bezwungen haben, 
es nicht dem christlichen Glauben zu unterwerfen, sondern 
es zu unterjochen zum Zahlen von Tribut und Geld3). 
Bestushew Rjumin erblickt den Grund jenes Unterlassens 
der Mission in der „althergebrachten Duldsamkeit" der 
rechtgläubigen Fürsten (S. 225). Ob die Erklärung eine 
völlig zutreffende ist, soll hier nicht erörtert werden. An-

*) Bestushew Rjumin Bd. I, S. 134, 225 u. s. w. 
2) Accepta itaque liceucia prefatus sacerdos a rege Woldemaro de 

Ploceke, cui Lyvones adhuc pagani tributa solvebant, simul et 
ab eo muneribus receptis, audacter divinum opus aggreditur, 
Lyvonibus predicando et ecclesiam in villa Ykescola construendo 
- I, 3. 

3) Est enim consuetudo regum Ruthenorum, ut quamcunque gentem 
expugnaverint, non fidei Christiane subicere sed ad solvendum 
sibi tributum et pecuniam subiugare — XVI, 2. Siehe dazu das 
bekannte, wenn auch nicht unparteiische Urtheil Heinrichs in XX, 
2: mater Ruthenica sterilis Semper et infecunda, que non 
spe regeuerationis in fide Jesu Christi, sed spe tributorum et 
spoliarum terras sibi subiugare conatur — und meine Abhand­
lung über „Die Tributpflichtigkeit der Landschaft Tolowa" 
S. 100 f. 
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erkennenswerthe Duldsamkeit war es jedenfalls, mit welcher 
Fürst Wolodimir dem fremdländischen römisch-katholischen 
Mönch das Recht der Predigt unter den steuerpflichtigen 
Liven gewährte, indem er ihn sogar beschenkte. Dass der 
fremde Priester „lediglich um Christi willen und nur der 
Predigt halber" an der unteren Düna sein „Gottesreich" 
errichtete, mochte seinen Interessen durchaus ungefährlich 
erscheinen. Bald aber sollten die Verhältnisse sich ändern. 

Es hatte sich gezeigt, dass die Neubekehrten ohne 
äusseren Zwang dem Christenthum nicht erhalten werden 
konnten. Im Gram über den Rückfall vieler Liven zum 
Heidenthum war Meinhard aus dem Leben geschieden, sein 
Nachfolger Bischof Bertold bei der Verfolgung eines Sieges, 
den er an der Spitze eines Kreuzheeres über die Abtrünnigen 
erfochten, umgekommen. Nach allem Vorgefallenen er­
kannte der dritte Livenbischof Albert von vornherein die 
Notwendigkeit der Herstellung eines geordneten 
christlichen Staatswesens, welches die Mission zu 
schützen und den Abfall zu verhindern vermochte. Nach­
dem er mit dem gewaltigen Papst Innocenz III., dem 
staufischen König Philipp, dem Könige Knut von Dänemark 
und anderen weltlichen und geistlichen Grossen Deutsch­
lands und Scandinaviens in Beziehung getreten und von 
ihnen theils Geschenke, theils andersartige Unterstützung 
erhalten, landete er im Jahre 1200 mit einem starken 
Kreuzheer im fernen Heidenlande. Die erschreckten Liven 
unterwarfen sich, neue Taufen fanden statt, und dreissig 
Knaben der Vornehmsten (jetzt auch aus der Landschaft 
Thoreyda) mussten als Geiseln gestellt werden. Noch in 
demselben Sommer ward der Ort für die Anlage der Stadt 
Riga bestimmt, deren Bau 1201 begann, und wohin 1202 
die ersten Bürger aus Deutschland anlangten. Schon im 
zweiten Jahre seines ersten Auftretens belehnte Albert 
deutsche Vasallen mit livischen Burgen (zu Uexküll und 
Lennewarden an der Düna). Es folgten die Stiftung eines 
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eigenen livländischen Ritterordens und andere Anordnungen, 
alle zur Sicherung und weiteren Ausbreitung der christlich­
abendländischen Cultur am Ostufer des baltischen Meeres, 
wie des daselbst entstehenden deutschen Colonialstaates1). 

Allerdings konnte Fürst Wolodimir von Polozk der 
rastlosen, von überraschenden Erfolgen begleiteten Thätig-
keit des unternehmenden Eindringlings, dessen Machtstellung 
überdies durch alle Jahre einander ablösende Kreuzfahrer-
schaaren gestärkt wurde, nicht mit Gleichmuth zuschauen. 
Unter anderem hatte dieser bei Innocenz III. ein Verbot 
gegen den Besuch des sog. Semgallerhafens, d. h. der 
Mündung der kurländischen Aa, zu Handelszwecken bei 
Strafe des Anathems erwirkt — eine Maasregel, welche offen­
bar dem Handel der neugegründeten Stadt zu Gute kommen 
sollte, daher die [in Riga handeltreibenden] Kaufleute er­
freut waren. Letztere verschärften sogar das Verbot in 
gemeinem Beschluss durch die Strafe des Verlustes von 
Leben und Gut. Als dennoch im Jahre 1203 ein die Düna 
hinunterfahrendes Schiff trotz des dringenden Abmahnens 
aller' Kaufleute zum Semgallerhafen hingelangen wollte, 
wurde dasselbe von ihnen angegriffen, zur Rückkehr ge­
zwungen, an zweien Personen der Bemannung aber, am 
Lotsen und am Schiffsherrn (ductor navis), die Todesstrafe 
in grausamer Weise wirklich vollzogen (IV, 7). Nach dem 
Vorgange Bonnells (Chronogr. S. 20, Comm. S. 45) bemerkt 
Pabst, dass es wahrscheinlich Russen waren, die sich an 
die Verordnung der Fremden nicht gebunden glaubten 
(S. 26 Anm. 1); ebensowenig brauchte sie gerade das vom 
Nachfolger Petri angedrohte Anathem zurückzuschrecken. 

l) Zur Chronologie dieser Begebenheiten siehe meine Untersuchungen: 
„Die Gründung des Cistercienserklosters zu Dünamünde in Liv-
land" (Einladungsprogramm des livl. Landesgymnasiums zu Fellin 
1884, auch im Separatabdruck erschienen — Fellin 1884) und 
„Die Genealogie des Cistercienserklosters zu Dünamünde" (»Mit­
theilungen" Bd. XIV Heft 1 S. 111—128). 
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„Aber," fragt Pabst mit Recht, „warum ist das [dass es 
Russen waren] verschwiegen?" — Wie dem auch gewesen 
sein mag, im Sommer desselben Jahres (Bonnell und Pabst 
vermuthen, der Vorfall habe sich im Frühling zugetragen) 
brach Fürst Wolodimir mit einem Heere unversehens 
(ex improviso) in Li vi and ein und griff die Burg Uexküll 
an. Die Liven, als ungewappnete Leute, wagten keinen 
Widerstand und versprachen, ihm Geld (pecuniam) zu geben; 
dieses nahm der Köpig und stand von der Belagerung ab. 
Als er darauf die Burg Holm1), wohin der Bischof unter-
dess deutsche Armbrustschützen geschickt hatte, erobern 
wollte, verwundeten diese — heisst es weiter — sehr viele 
Pferde der Russen und trieben letztere, die wegen der 
Pfeile nicht über die Düna zu setzen wagten, in die Flucht 
(VII, 7). Und in unmittelbarem Anschluss wird ferner be­
richtet: Der Fürst von Gercike aber (der Name Wsse-
wolod fehlt) sei mit den Litauern vor Riga gerückt, 
habe das Vieh der Bürger auf den Weiden geraubt, zwei 
bei Namen genannte Priester, welche mit den Pilgern einen 
Wald niederhieben (vielleicht „Verhacke wider die Feinde 
machten" — Pabst S. 39 Anm. 5), gefangen genommen 
und den ihn mit den Bürgern verfolgenden Theoderich 
Brudegame getödtet (VII, 8). 

Es fragt sich, was der Anlass zu dem aggressiven 
Vorgehen des Fürsten von Polozk gewesen ist. Hat dieser 
gar die ihn in jedem Falle beengende deutsche Herrschaft 
gleich in ihrem Entstehen vernichten wollen? Dann wäre 
es ein schwerer diplomatischer Fehler gewesen, dass er sich 
nicht mit den Liven verständigt und sie nicht für sich ge­
wonnen hatte, ihnen im Gegentheil noch eine Geldzahlung 
auferlegte. — Bonnell vermuthet (1. c.), Fürst Wolodimir 
habe den Kriegszug unternommen, „weil ein russischer 

*) Dieselbe befand sich unterhalb Uexküll auf einer Insel der 
Düna — siehe Heinr. II, 5. 
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Kaufmann und dessen Steuermann durch die Rigaer ge-
tödtet waren, und die Polozker nun auch den Handel auf 
der Düna und bis Gotland gehindert sahen," oder „der 
Kaufmann mag auch vorher gewusst haben, dass der Fürst 
von Polozk in demselben Jahre nach dem Lande der Liven 
hinabziehen wollte." Ssolowjew dagegen bemerkt, die 
russischen Fürsten pflegten gegen die tributären Völker­
schaften in den gegenwärtigen Ostseeprovinzen (nach Sso-
lowjews Ausdruck: gegen die „Tschuden" = Esten, zu denen 
er in diesem Fall die Liven zählt) mit Heeresmacht auszu­
ziehen und von ihnen gewaltsam den Zins einzutreiben, so 
oft sie denselben nicht gutwillig zahlen wollten ; ganz so — 
meint er — hätten sie jetzt gegen die Deutschen verfahren 
wollen (Bd. II, S. 354). Ssolowjews Urtheil mag sich nach 
dem analogen Verfahren der russischen Fürsten gegenüber 
anderen zinspflichtigen Landschaften gebildet haben. Be­
züglich des Ereignisses vom Jahre 1203 entspricht jedoch 
diese Auffassung nicht dem genauen Wortlaut eines Passus 
in der Slavenchronik Arnolds von Lübeck, welcher 
dem russischen Forscher unbekannt geblieben ist. Dort 
heisst es: Der König Russlands von Polozk hatte nämlich 
von den Liven von Zeit zu Zeit Tribut einzusammeln ge­
pflegt, welchen ihm der Bischof [Albert] verweigerte. Dess-
halb machte er öfters heftige Angriffe auf das Land und 
die oft genannte Stadt [Riga]. Aber der hilfreiche Gott 
schützte die Seinen immer zur rechten Zeit1). Ein sehr 

!) Siquidem rex Rucie de Plosceke de ipsis Livonibus quandoque 
t r i b u t u m  c o l l i g e r e  c o n s u e v e r a t ,  q u o d  e i  e p i s c o p u s  n e g a b a t .  
Unde sepius graves insultas ipsi terre et eivitati sepe dicte facie-
bat. Sed Dens adiutor in oportunitatibus suos semper protegebat. 
Arnoldi abbatis Lubecensis chronica Selavorum Y, 30: De con-
versione Livonie. Edidit J. M. Lappenberg (in G. H. Pertz' 
Mon. Germ. hist. tom. XXI S. 212). Eine sich nicht ganz 
deckende Analogie des obigen Ausdrucks findet sich emige Zeilen 
weiter: Orta tarnen fuit inter domnum episcopum et fratres supra 
dictoe, qui Dei milites dicuntur, quedam intestina simultas et 
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zuverlässiger Berichterstatter für livländische Angelegen­
heiten ist Arnold freilich nicht; dennoch werden wir zu 
untersuchen haben, wie weit seine Mittheilung mit allem, 
was sich über die in Betracht kommenden Verhältnisse 
überhaupt eruiren lässt, übereinstimmt und es ergänzen 
dürfte. 

Zunächst kann das Recht des Fürsten von Polozk auf 
den Tribut der Diinaliven in Folge der Thatsache nicht 
als erloschen angesehen werden, dass letztere zur Zeit auch 
Unterthanen des Bischofs von Riga waren; die Tribut­
pflichtigkeit war damit ebensowenig aufgehoben, wie es 
andererseits einleuchtet, dass dieselbe nur den Liven, nicht 
dem Bischof zukam. Von einem späterhin getroffenen 
Abkommen aber, nach welchem Bischof Albert wegen der 
Russensteuer der Neubekehrten allerdings eine gewisse Ver­
pflichtung übernommen hat, kann Arnolds Darstellung nicht 
beeinflusst worden sein, weil der Vertrag erst nach der Ab­
fassung der Chronik, welche ins Jahr 1209 fällt, vereinbart 
wurde. In der That wird das Ausbleiben des Tributs 
den Fürsten Wolodimir zu dem von Heinrich von Lettland 
geschilderten Kriegszuge veranlasst haben, zumal er sich 
vor der Burg Uexküll von den dortigen Liven eine Geld­
zahlung erzwungen hat und, sich mit derselben zufrieden 
gebend, weiter gezogen ist; denn dass diese Zahlung der 
ihm schuldige rückständige Zins war, dürfte sich aus der 
Berücksichtigung jenes Passus in der Slavenchronik Arnolds 
ergeben. Anders verhält es sich mit dessen Behauptung, 
der Bischof habe diesen Zins dem Fürsten von Polozk „ver­

mirabilis quedam altercatio. Dicebant sane fratres, ipsorum juris 
esse tertiam partein totius gentilitatis, quam domnus episcopus 
vel verbo predicationis vel violentia expeditionis optinere potuisset. 
Quod cum episcopus omnino eis negaret, facta est inter eos 
gravis discordia. — Auch die eingehendere Arbeit von Dr. Rud. 
Danus (Zeitschrift des Vereins für Liibecksche Geschichte und 
Alterthumskunde Bd. III, Heft 2 (1873), S. 196—253) giebt nichts 
Sicheres hinsichtlich der Nachrichten Arnolds über Livland. 
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weigert". Die mehrfach nachweisbare Unzuverlässigkeit des 
lübecker Chronisten in den auf Livland bezüglichen Nach­
richten, wie namentlich andere sogleich heranzuziehende 
Momente, machen es viel wahrscheinlicher, dass die 
Liven ohne Hinzuthun des Bischofs die Steuer nicht 
entrichtet hatten. 

Ausschlaggebend erscheinen in erster Linie Bedenken 
allgemeiner Art. 

Die rechtliche Basis für die Missionsthätigkeit der abend­
ländischen Kirche im Dünagebiet bildete die durch den nach­
maligen Bischof Meinhard vom Pürsten Wolodimir erlangte 
Erlaubniss. Bischof Albert freilich beschränkte sich nicht 
auf eine friedliche Mission, er verfolgte weitergehende Pläne. 
Dennoch musste es in seinem Interesse liegen, das Recht 
des fremden Fürsten — wenn auch nur fürs Erste — zu 
respectiren, sich nicht von Anfang an gegen dasselbe ge­
waltsam aufzulehnen. Durch eine in solchem Anlass von 
ihm selbst provocirte Collision mit Wolodimir von Polozk 
hätte er seine eigene Stellung unter den Neophyten, auf die 
er sich nicht verlassen konnte, und die ihm nur wider­
willig gehorchten, aufs Neue erschüttert. Denn sicherlich 
ertrugen diese lieber den nicht sehr drückenden Russen­
zins, als die weit tiefer greifende, in ihrem Lande sich fest­
setzende deutsche Herrschaft mit ihrem Glaubenszwang; 
die Gefahr lag nahe, dass sie sich mit dem Gegner ver­
binden würden, um mindestens die verhassten Deutschen 
aus den livischen Gauen zu verjagen — ein Versuch, wie 
derselbe sehr bald thatsächlich unternommen worden ist. 
Die Klugheit gebot Behutsamkeit und Mässigung. Eine 
Politik der Mässigung hat Bischof Albert zumal im 
Verhältniss zu den russischen Fürsten — sonst wenigstens — 
stets befolgt; auch darin bekundete er den befähigten Staats­
mann, dass er sich ihnen gegenüber mit dem Erreichbaren 
begnügt hat, weitere Erfolge einer günstigeren Zukunft 
überlassend. Unschwer lässt es sich nachweisen (was zu 
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einem Theil an anderer Stelle meinerseits bereits geschehen 
ist), wie entgegenkommend er sich zu anderer Zeit und 
zum Theil anderen Ortes den durch altes Herkommen be­
rechtigten russischen Tributansprüchen gezeigt hat: gegen 
Polozk im Jahre 1210, gegen Pleskau im Jahre 1224 und 
wohl auch früher1). Arnolds nach alledem befremdliche 
Angabe findet dazu an keiner Stelle der Chronik Heinrichs 
von Lettland, unserer ergiebigsten und gerade auch für 
auswärtige Beziehungen rümlichst zuverlässigen Quelle, irgend 
eine andeutende Bestätigung und auch nicht in einer der 
sehr dürftigen russischen Annalen2). Vielleicht gar eine 
directe Widerlegung bringt der livländische Chronist in 
einem viel späteren Abschnitt, auf dessen jedoch blos rela­
tiven Werth erst in einem anderen Zusammenhang einge­
gangen werden kann. Dort berichtet er: Aber er [der 

x) Anders gegen Nowgorod. Siehe die bezüglichen Stellen in meiner 
Abhandlung über „Die Tributpflichtigkeit der Landschaft Tolowa". 

a) Zur Würdigung Heinrichs siehe Dr. Herrn. Hildebrand, die Chronik 
Heinrichs von Lettland. Ein Beitrag zu Livlands Historiographie 
und Geschichte. Berlin 1865 — namentlich S. 51 und 52. Freilich 
muss S. 53 gerügt werden, dass der Chronist „kein politischer 
Kopf" war: „es mangelte ihm Interesse und Verständniss für die 
Acta des Staats- und "V erfassungslebens". Obwohl dieser Mangel, 
der übrigens, wie sich gleich darauf ergiebt, auch sein Gutes 
gehabt hat, mit specieller Berücksichtigung der Darstellung des 
Verhältnisses zwischen dem Bischof und dem Ritterorden con-
statirt wird, wird derselbe kaum minder in anderen Fragen, z. B. 
den in dieser Abhandlung erörterten, empfunden. Der Gesichts­
punkt mangelnden politischen Interesses kann indessen als Er­
klärungsgrund für das Verschweigen einer Tributverweigerung im 
Sinne Arnolds von Lübeck nicht hinreichen — vor allem im 
H i n b l i c k  a u f  d a s  o b e n  A u s e i n a n d e r g e s e t z t e ,  e s  s e i  d e n n ,  d a s s  
d i e  P o l i t i k  A l b e r t s  d e n  r u s s i s c h e n  F ü r s t e n  g e g e n ü b e r  
eine schwankende gewesen sein sollte. — Gegen das 
Ausbleiben der Tributzahlung unter Mitwirkung und auf Ver­
anlassung des Bischofs dürfte möglicher Weise noch der Umstand 
sprechen, dass der Angriff Wolodimirs „ex improviso" erfolgte, 
s o f e r n  d a r u n t e r  n i c h t  g e m e i n t  s e i n  s o l l t e ,  d a s s  m a n  n u r  z e i t ­
weilig auf einen solchen nicht gefasst war, was die Einzelheiten 
der Darstellung bestätigen. 
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Bischof] hinderte auch nicht, dass man dem Könige [d. h. 
dem Pürsten von Polozk] seine Steuern gebe gemäss dem 
Ausspruch, den der Herr in seinem Evangelium wiederum 
thut: „Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, 
was Gottes ist"1). 

So viel jedenfalls dürfte sich ergeben, dass wir die 
Glaubwürdigkeit Arnolds von Lübeck in Bezug auf das 
erörterte Detail seiner Erzählung anzuzweifeln berechtigt 
sind. Bezüglich der Behauptung Ssolowjews, Fürst Wolo­
dimir hahe jetzt auch von den Deutschen Tribut erheben 
wollen, muss betont werden, dass dieselbe — so ansprechend 
sie an sich erscheint — aus dem vorhandenen Quellenmaterial 
nicht belegt zu werden vermag; mit der blossen Möglich­
keit, ein solches Motiv könnte bestanden haben, darf 
füglich nicht gerechnet werden. Dass eine derartige For­
derung zu Bischof Albert gelangt wäre, erweist sich um 
desswillen wenig glaubwürdig, weil für Heinrich von Lett­
land keine Veranlassung vorgelegen haben kann, diese 
Thatsache nicht zu erwähnen; nahe liegende innere Gründe 
hätten eine solche Mittheilung vielmehr wünschenswerth er­
scheinen lassen müssen. 

Verweilen wir noch einen Augenblick beim Kriegszug 
des polozker Fürsten im Jahre 1203, so hat ihn der Fürst 
von Gercike, welcher seinerseits wiederum mit den Litauern 
verbündet war, offenbar wegen des Abhängigkeitsverhält­
nisses begleiten müssen — ebensowohl auch der Fürst von 
Kokenhusen. Die Niederlage Wolodimirs wird ersteren 
zum Rückzüge bewogen haben. 

Des Fürsten Wiatscho oder Wiatscheslaw2) von 
Kokenhusen sehr wahrscheinliche Theilnahme am Feldzug 

1) Sed neque regi tributa sua dari prohibebat, secundum quod Do­
minus in ewangelio suo iterum ait: Reddite que sunt cesaris cesari, 
et que sunt Dei Deo — XTV, 2. 

2) Siehe Ssolowjew Bd. II S. 356 und S. 28 Anm. 1 dieser Ab- < 
handlung. 
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seines polozker Oberherrn inuss ihn die Rache Bischof 
Alberts haben fürchten lassen. Im Sommer des Jahres 1205 
war dieser nach mehr als einjähriger Abwesenheit mit einem 
ausserordentlich starken Kreuzheer aus Deutschland zurück­
gekehrt1). Nach Verbrennung ihrer Burg hatten auch die 
Liven Ascheradens die Annahme der Taufe versprochen 
und Geiseln gestellt (IX, 9). Auf die Nachricht, dass 
lateinische Pilger in so mächtiger Schaar gekommen wären 
und in seiner Nähe ständen, an drei Meilen nämlich, erbat 
sich Fürst Wiatschko vom Bischof freies Geleit, fuhr zu 
ihm die Düna hinunter und schloss mit den Deutschen einen 
festen Frieden (firmam pacem), hinsichtlich dessen vor­
greifend bemerkt wird, dass derselbe nur kurze Zeit be­
standen habe (IX, 10). 

Im folgenden Frühjahr 1206 nämlich schickte Bischof 
Albert eine Gesandtschaft unter dem Abt Tbeodorich von 
Dünamünde mit einem gewappneten Streitross [als Geschenk] 
an den Fürsten Wolodimir, indem er dessen Freund­
schaft und Zuneigung gewinnen wollte, welche er seinem 
Vorgänger Meinhard erwiesen ( amiciciam et fami-
liaritatem . . . quam anticessori suo Meynardo exhibuerat 
episcopo). Trotz des Missgeschicks, unterwegs von litaui­
schen Räubern ausgeplündert zu werden (wobei vielleicht 
der litauerfreundliche Fürst Wssewolod von Gercike, dessen 
Gebiet berührt werden musste, irgendwie mitgewirkt haben 
mag), gelangten die bischöflichen Boten unverletzt in Polozk 
an. Wohl zu ihrem Erstaunen trafen sie hier einige Liven 
vor, welche von ihren Aeltesten heimlich hingeschickt 
waren, um den Fürsten zu gemeinsamer Vertreibung 
der Deutschen zu bewegen: der Bischof — hatten sie 
diesem erklärt — mit seinem Gefolge sei ihnen unleidlich 
und unerträglich das Joch des Glaubens. Der Auftrag war 

J) Ueber die Gründe, nach welchen das Kreuzheer von 1205 ein so 
bedeutendes gewesen ist, siehe meine Arbeit über „Die Gründung 
des Cistercienserklosters zu Dünamünde" S. 5 und 9. 
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ihnen geglückt; schon hatte Wolodimir allen, die in seinem 
Reiche sich befanden — mithin auch den Fürsten von 
Gercike und Kokenhusen — anbefohlen, sich zu einer Heer­
fahrt unverzüglich bereit zu machen, um mit der starken 
Strömung der [im Frühling angeschwollenen] Düna recht 
schnell und bequem nach Riga hinabzufahren. Alles das 
war den Gesandten des Bischofs noch unbekannt, als sie, 
vor den Fürsten beschieden, demselben in Gegenwart der 
Liven den Frieden und die Freundschaft ihres Herrn 
antrugen1'). Hiergegen riefen die letzteren, dass die 
Deutschen weder Frieden wollten, noch hielten, und reizten 
Wolodimirs kriegerischen Sinn durch heftige Worte (X, 1). 
Damit seine geheimen Anschläge nicht ans Licht kämen, 
liess dieser die Deutschen abtreten und gebot ihnen, in der 
Herberge zu bleiben. Durch Bestechung eines der fürst­
lichen Rätlie ermittelte aber Abt Theodorich die ganze 
Sachlage; zugleich gewann er gegen eine geringe Zahlung 
(eine halbe Mark Silbers) einen in der Stadt anwesenden 
Armen aus der Burg Holm zum Ueberbringer eines aus­
führlichen Schreibens an Bischof Albert. Letzterer stand 
im Begriff, mit den Kreuzfahrern nach Deutschland abzu­
segeln. Auf die Kunde von der grossen Gefahr, welche 
die livländisclie Kirche von neuem bedrohte, erneute ein 
Theil der Pilger ihr Gelübde, und mit ihnen kehrte der 
Bischof nach Riga zurück (X, 2). — Theodorichs That ge­
langte zu Ohren des Fürsten; furchtlos bekannte er sich 
auf dessen Befragen zum Geschehenen. Weil der beab­
sichtigte Ueberfall vereitelt war, ersann jetzt Wolodimir 
eine List (dolum). Der Abt — heisst es wörtlich — wird 
heimgeschickt, und mit ihm werden Gesandte der Russen 
mit friedlichen Worten abgefertigt in Hinterlist, dass sie 
nach Verhörung der beiderseitigen Parten zwischen den 

!) Pabst S. 57 Anm. 10 denkt speciell an einen Frenndschafts 
vertrag gegen die Litauer. 

Mittheil. a. d. livl. Geschichte. XV, 1. 9 
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Liven und dem Bisehof, was rechtens wäre, bestimmen und 
für endgiltig erklären sollten (ut auditis hinc inde partitus 
inter Lyvones et episcopum quod iustam esset decernerent 
et hoc ratum haberent). 

Mit diesem Anspruch gerirte sich der Fürst von 
Polozk als Herr der Liven und Deutschen. Allerdings 
kann derselbe (wenigstens nach der Darstellung Heinrichs 
von Lettland) nicht ernstlich gestellt gewesen sein. 

In Kokenhusen angelangt, luden die Gesandten Wolo-
dimirs Bischof Albert durch einen Diaconus Stephan — 
einen anderen jedoch, als den [aus der Apostelgeschichte 
bekannten] Protomartyrer, bemerkt der Chronist ironisch — 
zu einer Besprechung ein, welche am 80. Mai beim Fluss 
Wogene, der gegenwärtigen Oger1), stattfinden sollte. Sie 
selbst aber durchzogen das ganze Land und riefen die 
Liven und Letten mit ihren Waffen auf. Erstere kommen, 
letztere aber — wohl die „freien" Letten, die nicht den 
Russen unterthänigen oder steuerpflichtigen (Pabst S. 59, 
Anm. 10) — konnten nicht einmal durch das Angebot von 
Geschenken für den Kampf gegen die Deutschen gewonnen 
werden (X, 3). Bischof Albert dagegen erwiderte auf das 
an ihn gerichtete Ansinnen: Es sei bekanntlich eine Ge­
wohnheit aller Länder, dass Gesandte, welche von ihren 
Herren abgeordnet würden, zu demjenigen hingingen oder 
ihn aufsuchten, an den sie geschickt wären, und niemals 
begebe sich ein Fürst, möge er auch noch so demüthig 
oder leutselig sein, aus seinen Yesten den Gesandten ent­
gegen. Denn es gebühre sich, dass diese und die Gesandten 
derselben ihn in seiner Stadt aufsuchten, wo sie von ihm 
und den Seinigen ehrenvoller empfangen und bewirthet 
werden könnten. Möchten sie daher kommen, nicht indem 
sie etwas zu befürchten hätten, sondern zu [solcher] ehren­

*) Pabst S. 59 Anm. 9; vergleiche auch G. Vierhuff in den „Sitzungs­
berichten der Gesellschaft für Gesch. u. s. w. aus d. J. 1876" 
(Riga 1877), S. 61. 
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voller Bewirthung (X, 4). — Die Antwort ist wohlerwogen 
und vom Bischof auf den Rath seiner Umgebung (de con-
silio suorum) ertheilt worden. Letzterer betont insbesondere 
den fürstlichen Charakter seiner Stellung; darum hält er 
auf diplomatische Etiquette. Aber „die Hauptsache war" — 
urtheilt Pabst S. 60 Anm. 2 —, „dass er weder den Russen 
zum Schiedsrichter haben, noch sich persönlicher Gefahr 
aussetzen wollte". Unter solchen Umständen konnte Wolo-
dimirs ganzer Plan nur zu einem Theil gelingen und musste 
vollends scheitern, weil er in der Folge es unterliess, durch 
rechtzeitiges thatkräftiges Einschreiten den Gang der Er­
eignisse zu beeinflussen. 

Die Russen verschwinden für einige Monate aus der 
Erzählung; auch bei der am 30. Mai stattgehabten Zusammen­
kunft der Liven, welche sich offen gegen die deutsche Herr­
schaft erhoben, werden sie nicht genannt. Erst nachdem 
der Aufstand im Wesentlichen gedämpft und der Bischof 
mit dem grössten Theil der Pilger nach Deutschland abge­
segelt war (X, 5—11), griff Fürst Wolodimir von Polozk 
— wohl im Spätsommer des Jahres 1206 — von neuem 
ein. Dass der Zeitpunkt ein günstiger sei, wurde ihm von 
den Boten der noch im Aufstande beharrenden Liven ge­
meldet, und in der That scheint er Alberts Abreise nur 
abgewartet zu haben. Er berief ein Heer von allen Orten 
seines Reiches, wie auch anderer Könige, seiner Nachbaren 
und Freunde — also auch der Fürsten von Gercike und 
Kokenhusen —, und zog die Düna hinunter mit grosser 
Streitmacht. Zunächst landete er bei Uexküll, erlitt hier 
einige Verluste durch die Armbrustschützen des bischöflichen 
Lehnsmannes Konrad von Meyendorpe, fuhr dann weiter 
stromabwärts und wandte sich gegen die Burg Holm, die 
er von allen Seiten einschliessen liess. Ein Theil der Liven 
entfloh in die Wälder, ein anderer zu den Deutschen in 
die Burg. Eine regelrechte Belagerung begann, deren 
Einzelheiten kurz skizzirt werden mögen. Es erwies sich, 

2* 
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dass die Deutschen in der Bewaffnung, wie in der Kriegs­
kunst den Russen bei weitem überlegen waren. Vergebens 
bemühten diese sich, die Burg durch Anhäufung von Holz 
in Brand zu stecken, woran sie durch die Armbrustschützen 
der Vertheidiger gehindert wurden. Sie selbst kannten 
weder die Kunst des Armbrustschiessens, noch verstanden 
sie es, eine Belagerungsmaschine, die sie nach Art der 
Deutschen hergestellt hatten, richtig zu gebrauchen, indem 
sie die Steine rückwärts schleuderten und daher ihre eigenen 
Leute trafen; und trotzdem auf Aufforderung Wolodimirs 
auch die Liven aus der Landschaft Thoreyda sich an der 
Belagerung betheiligten — die Letten und die [anderen] 
umwohnenden Heiden leisteten der Aufforderung keine 
Folge —, vermochten sie die Burg nicht einzunehmen. Die 
Deutschen aber, nur zwanzig an der Zahl, sassen Tag und 
Nacht oben auf der Befestigung und hüteten die Brustwehr 
gegen die Feinde draussen und die Liven drinnen, welche 
tagtäglich mit den Russen darüber verhandelten, wie sie 
sich der Deutschen hinterlistig bemächtigen könnten; und 
gewiss hätten sie ihrer geringen Anzahl wegen nicht lange 
widerstehen können. Denn auch in Riga war man in grosser 
Besorgniss, da die Stadt nicht hinlänglich befestigt war. 
Hierher indessen zog Wolodimir nicht, weil livische Kund­
schafter ihm berichteten, dass das ganze Gefilde und alle 
Wege um die Stadt mit dreizackigen eisernen Nägeln be­
streut wären, welche die Füsse der Pferde und Menschen 
durchbohrten. — Die Hilfe kam in nicht ganz aufzuklärender 
Weise. Die Thoreyder Liven meldeten, auf dem Meere 
wären Schiffe sichtbar. Da erhob sich Fürst Wolodimir, 
weil er nach elftägiger Belagerung der Burg nichts erreicht, 
sondern vielmehr durch die Tödtung der Seinigen nur 
Nachtheil erlitten hatte, zugleich auch die Ankunft der 
Deutschen fürchtete, mit seinem ganzen Heere und seinen Ver­
wundeten und Todten und kehrte zu Schiff in sein Land zurück 
(X, 12). Jene Schiffe mögen, sofern sie nicht Handelsschiffe 
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waren, zum Kreuzheer des Königs Waldemar von Dänemark 
gehört haben, welcher damals gegen die Heiden der Insel 
Oesel gezogen war5). 

Nach dieser zweiten, mit bedeutenden Mitteln ins Werk 
gesetzten, aber vor allem wegen eigener Unfähigkeit miss­
glückten Action tritt Wolodimir für mehrere Jahre in den 
Hintergrund der Begebenheiten. Von den beiden ihm unter-
thänigen Fürsten des unteren Dünagebiets aber hatte zunächst 
der Fürst von Kokenhusen abermals die Rache des 
Bischofs zu besorgen. 

Zu Pfingsten 1207 traf dieser mit einem neuen stattlichen 
Kreuzheer in Riga ein (XI, 1). Auf die Nachricht hier­
von begab sich Fürst Wiatschko mit seinen Männern [seinem 
Gefolge — .npyjKHHa ?] zu ihm, wurde ehrenvoll empfangen 
und verbrachte mehrere Tage im Hause des Bischofs, der 
ihm grosse Zärtlichkeit angedeihen liess (cum magno cari-
tatis affectu). Zuletzt erbat er sich dessen Hilfe gegen die 
Angr i f f e  de r  L i t a ue r ,  i ndem e r  i hm d i e  Hä l f t e  s e ine s  
Landes und seiner Burg anbot (tandem auxilium epis-
copi contra insultus petit Lethonum, offerens sibi terre et 
castri sui medietatem). Der Bischof ging darauf ein, be­
schenkte den Fürsten reichlich und versprach, ihn mit 
Kriegern und Rüstzeug zu unterstützen (XI, 2). — Die 
Initiative zu obigem Uebereinkommen ging nach dem Bericht 
Heinrichs von Lettland vom russischen Fürsten aus. Doch 
liegt die Vermuthung nahe, dass Bischof Albert auf den­
selben, der sich zur Zeit in seiner Gewalt befand, eine 
starke Pression ausgeübt haben dürfte, zumal der Preis des 
Bündnisses ein hoher gewesen ist; hierfür scheint trotz der 
erwiesenen „grossen Zärtlichkeit" auch der Umstand zu 
sprechen, dass über den Vertrag erst „zuletzt" verhandelt 
worden ist. Nicht erwähnt wird der polozksche Oberherr. 

i) Siehe X, 13 und zu den geschilderten Vorgängen auch Bonnell, 
Chronogr. S. 21 und Commentar S. 50—52. 
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Von ihm nicht geschützt, blieb dem Fürsten Wiatschko 
nichts anderes übrig, als sich mit dem mächtigen Nachbarn 
auf friedliche Weise auseinanderzusetzen; der Schutz gegen 
die Litauer bot ihm überdies einen nicht unerheblichen 
Vortheil — insbesondere bei der litauerfreundlichen Ge­
sinnung des benachbarten Fürsten von Gercike. Nur fragt 
es sich, wie aufrichtig russischerseits das Abkommen ge­
meint war. 

Sehr bald gab es eine Zwietracht (discordia) zwischen 
dem Fürsten Wiatschko und dem bischöflichen Lehnsmann 
zu Lennewarden, dem Ritter Daniel. Welcher Art die 
Ursache war, wird mit den Worten angedeutet, der Fürst 
habe den Leuten des Ritters manches Ungemach (plura in-
commoda) angethan und, obgleich öfters vermahnt, von 
solcher Beunruhigung nicht nachgelassen. In Folge dessen 
bemächtigten sich im März1) des Jahres 1208 die Leute 
Daniels durch nächtlichen Ueberfall der Burg Kokenhusen. 
Um des Christennamens willen (propter nomen christianitatis) 
wagten sie die Russen nicht zu tödten; aber sie bedrohten 
sie mit ihren Schwertern, trieben einige in die Flucht, 
nahmen andere gefangen und legten sie in Fesseln, so 
namentlich den Fürsten Wiatschko selbst. Dann traf auch der 
Ritter Daniel in der Burg ein, und um den Rath des Bischofs 
zu hören, meldete er ihm das Geschehene. Dieser aber 
missbilligte dasselbe durchaus: der Fürst — gebot er — 
sollte in seine Burg wieder eingesetzt und alle Habe ihm 
zurückgegeben werden. Zuvörderst berief ihn Bischof 
Albert zu sich nach Riga, beschenkte ihn mit Pferden und 
kostbaren Gewändern und bewirthete ihn während des 
Osterfestes (6. April} nebst allen Seinigen mit grösster 
Freundlichkeit; alle Zwietracht mit dem Ritter Daniel ward 
beigelegt und gemäss dem früher ertheilten Versprechen 
entliess der Bischof seinen Gast und Bundesgenossen mit 

J) Pabst S. 93, Randbemerkung. 
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zwanzig tüchtigen Männern mit Rüstungen und Pferden, 
Rittern und Armbrustschützen, sowie auch Maurern zur 
Befestigung Kokenhusens und zu dessen Schutz gegen die 
Litauer, indem er diese Leute mit allem für ihren Unterhalt 
Erforderlichen versah. 

Doch sann Fürst Wiatschko im Herzen auf Hinterlist 
(dolos meditaretur in corde). Zu Dünamünde hatte er sich 
vom Bischof verabschiedet, welcher von hier aus die Liv-
land verlassenden Kreuzfahrer zur Anwerbung neuer nach 
Deutschland begleiten wollte; aber wegen widrigen Windes 
verzögerte sich die Abfahrt (XI, 8). In der Meinung, letztere 
habe inzwischen stattgefunden, und wohl wissend, dass in 
Riga nur sehr wenige zurückgeblieben seien, berieth sich 
der Fürst über einen geheimen Anschlag mit all seinen 
Männern [seinem ganzen Gefolge?]. Als an dem für die 
Ueberrumpelung in Aussicht genommenen Tage fast alle 
Deutschen zur Arbeit am Ausbau der Burg ausgezogen 
waren, wurden siebenzehn von ihnen getödtet, während drei 
nach Riga entkamen1). Sodann sandte der Fürst Boten an 
den Grossfürsten Wolodimir. Sie überbrachten ihm die 
besten Pferde und Waffen der Ermordeten und baten, er 
möge unverzüglich mit Heeresmacht gegen die von Streitern 
entblösste Colonie heranziehen. Allerdings berief jener, 
allzu leichtgläubig nach des Chronisten eigener Charakteristik 
(nimium credulus), all seine Freunde und die Männer seines 
Reiches zur Heerfahrt, kam aber — wie sich weiterhin 
ergiebt — doch nicht. Der Grund hierfür wird nicht an­
gegeben 2). 

1) Die mitgetheilten Einzelheiten sind nicht klar; siehe hierüber 
namentlich Pabst S. 95 Anm. 4. 

2) Ssolowjews Darstellung (Bd. II S. S56 f.) weicht von der oben 
gegebenen in einigen Punkten ab. Wenn er namentlich meint, 
Fürst Wiatschko habe im Jahre 1207 „wahrscheinlich" nur für 
den Fall eines Angriffs der Litauer die Aufnahme einer deutschen 
Besatzung in seine Burg versprochen, so wird dem entgegenzu-
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Bischof Albert befand sich mit dem Kreuzheer noch 
immer in Dünamünde, als ihm die Niedermetzelung seiner 
Leute gemeldet wurde. Sofort traf er energische Anord­
nungen. Dreihundert von den Besten (de melioribus) unter 
den Pilgern gewann er durch die Aussicht auf reichen 
himmlischen Lohn für den neuen Kampf, ausserdem viele 
gegen Sold, und berief das allgemeine Aufgebot der Deut­
schen und Liven nach Riga. Die Russen von Kokenhusen 
wagten es nicht, es auf eine Belagerung ankommen zu 
lassen: sie thaten ihre Habe zusammen, theilten Pferde und 
Rüstzeug unter sich und flohen jeder seines Weges. Die 
Lettgallen, d. h. Letten1), und Selen, welche dort wohnten 
(qui ubi habitabant), flüchteten in die Wälder. Auch 
Fürst Wiatschko floh nach Russland und ist in sein 
Fürstenthum nicht mehr zurückgekehrt. Nach fünfzehn 
Jahren hat er den Versuch gemacht, sich im estnischen 
Gebiet festzusetzen: im Herbst 1223 wurde er von den 
Nowgorodern zum Fürsten von Dorpat und dessen Umge­
gend eingesetzt, ist aber im folgenden Jahre bei der Er­
oberung des Ortes durch die Deutschen gefallen2). — Erst 
nachdem der Bischof Mitte April oder später3) mit Zurück­
lassung jener Kreuzfahrer abgesegelt war, begann die 
Heimsuchung der in Wäldern und Morästen versteckten 
Lettgallen und Selen, welche dem Fürsten tributpflichtig 

halten sein, dass die Hälfte derselben Eigenthum des Bischofs 
gewordeu war. Auch soll die Ermordung der Deutschen ein 
Racheact für die ihm durch den Ritter Daniel widerfahrene Un­
bill gewesen sein. 

x) Lettgallen ist die bei Heinrich häufig wiederkehrende Bezeichnung 
für die Letten; siehe meine Abhandlung über „Die Tributpflicht]*g-
keit der Landschaft Tolowa" S. 84 Anm. 1. 

2) Das Nähere bei Heinrich XXVII, 5 und XXVIII, 6. 
3) Baron Rob. v. Toll, Est- und Livländische Bricflade. Theil IH. 

Chronologie der Ordensmeister über Livl., der Erzbischöfe u. s. w. 
Herausgegeben von Dr. Ph. Schwartz. Riga, Moskau, Odessa 
1879. S. 141. 
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waren (qni regia eraiit tributarii), wie die Verfolgung der 
russischen Flüchtlinge, von denen einige ergriffen und aus­
geplündert wurden. So viel Schuldige die Deutschen fanden, 
Hessen sie eines grausamen Todes sterben, und rotteten die 
Verräther aus dieser Gegend aus (et exstirpaverunt traditores 
de finibus illis — XII, 1). Gleichwohl gab es späterhin 
noch einige Russen in Kokenhusen1). 

Als im Frühling des folgenden Jahres (1209) Bischof 
Albert mit einem neuen Kreuzheer heimgekehrt war, zog 
er mit allen Pilgern und seinem Heere zu der Russenveste. 
Da er den Berg verlassen und — wie weiter berichtet 
wird — bei der Unreinigkeit der vormaligen Bewohner 
voll Würmer und Schlangen fand, so befahl er, denselben 
zu reinigen und mit starken Werken zu befestigen, und 

!) In XXIX, 5 erzählt Heinrich, im Jahre 1225 sei der Legat Wil­
helm von Modena nach Kokenhusen gekommen und habe auch 
dort die Mahnungen heiliger Lehren sowohl den Deutschen, als 
den Russen, Letten und Selen, welche zusammenlebten, getreulich 
erklärt (documentorum sanctorum monita tam Theuthonicis quam 
Ruthenis et Letthis et Selonibus cohabitantibus fideliter im-
pendit). Bezüglich der hier und vorhin erwähnten Selen meint 
Pabst S. 96 Anm. 12, dass sie mit den Letten „wohl die eigent­
lichen Einwohner" Kokenhusens unter russischer Herrschaft ge­
wesen seien. Das Land der Selen (Selonia), deren Burg im 
Januar 1208 von den Deutschen erobert wurde (XI, 6), befand 
sich, wie erwähnt, auf dem linken Diinaufer; in der That mögen 
von hier aus einige (ursprünglich vielleicht als Kriegsgefangene) 
in oder bei Kokenhusen sesshaft geworden sein. Wenn anderer­
seits Bonneil unter Bezugnahme auf XI, 5 des Heinrich bemerkt: 
„Am Weihnachtstage [1207J verheerten die Litauer, welchen die 
Selonen [= Selen], die Untertlianen des Fürsten Wiatschko von 
Kokenhusen, den Durchzug gestatteten, das bischöfliche Gebiet" 
u. s. w. (Ohronogr. S. 22), so muss eingewandt werden, dass in 
dem bezeichneten Abschnitt der Chronik von der „Unterthänig-
keit" dieser Selen nichts berichtet wird; es beruht diese Ver­
allgemeinerung der in XII, 1 enthaltenen Bemerkung auf einer 
Combination, welche um so unzuverlässiger erscheint, als beispiels­
weise Fürst Wiatschko erst vor etwa einem halben Jahre mit den 
Deutschen jenes Bündniss gegen die Litauer abgeschlossen hatte. 
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führte daselbst eine neue Burg auf, zu deren Bewachung 
er Ritter und Armbrustschützen mit seinem Gesinde (seinen 
Knechten? — cum familia sua) zurückliess. Nach dem nicht 
ganz klaren Wortlaut des Chronisten erhielt der eben aus 
Deutschland angelangte Ritter Rudolf von Jericho (oder 
Jerichow, unweit Tangermünde — Pabst S. 110 Anm. 1) 
die Hälfte der Burg, die Brüder des Ritterordens dagegen 
ein Drittel (XIII, 1); behielt denn der Bischof den Rest 
(ein Sechstel) für sich?1) 

So hatte das Fürstenthum Kokenhusen zu bestehen 
aufgehört, weil es von den Russen selbst aufgegeben war. 
Sehr bald wandte sich die deutsche Macht gegen das ent­
legnere Fürstenthum Gercike. 

Im Spätsommer desselben Jahres 1209 berieth sich 
Bischof Albert mit seinen Vertrauten (cum discretioribus; 
Pabst übersetzt „Verständigsten"), wie er die junge Kirche 
von den Nachstellungen der Litauer und Russen befreien 
könnte. Und er erinnerte sich — fährt die Erzählung 
fo r t  — a l l  de s  Uebe l s ,  we l ches  F ü r s t  Wssewo lod 2 )  von  
Gercike mit den Litauern der rigaschen Stadt und den 
Liven und Letten angethan hatte; [daher] beschloss man, 
gegen die Feinde des christlichen Glaubens in den Krieg 
zu ziehen. — Hinsichtlich des Fürsten Wssewolod wird 
namentlich erzählt, er sei dem christlichen Namen und ins­
besondere den Lateinern immer ein Feind gewesen. Ein 
Schwiegersohn des litauischen Fürsten Daugeruthe3), habe 
er häufig (frequenter) die Heere der Litauer angeführt und 
ihnen den Uebergang über die Düna und Lebensmittel bei 

1) Siehe die Bemerkungen bei Pabst S. 111. 
2) Siehe Ssolowjew Bd. II S. 357 und S. 28 Anm. 2 dieser Ab­

handlung. 
3) Der Name findet sich bei Heinrich XVII, 3. 
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ihren Ziigen sowohl nach Russland, wie nach Livland und 
Estland bewilligt. Denn die Litauer seien wegen ihrer 
Raubzüge allenthalben gefürchtet worden u. s. w. Im Uebri-
gen habe Wssewolod — anders also, wie der vormalige 
Kokenhusensche Fürst — es verschmäht, mit den Rigischen 
Friedensverträge (pacis federa) einzugehen. Letztere Be­
merkung wird erst mitgetheilt, nachdem berichtet worden 
ist, dass Bischof Albert mit einem durch das Aufgebot der 
Liven und Letten und durch die Kreuzfahrer verstärkten 
Heere über Kokenhusen nach Gercike ausgezogen sei; 
möglicher Weise ist deutscherseits eben damals (d. h. vor 
dem auf Gercike unternommenen Angriff) ein Friedensan­
trag gestellt oder erwartet worden, den Fürst Wssewolod 
aber „verschmähte". 

Als die Russen das deutsche Heer von ferne kommen 
sahen, stellten sie sich demselben vor dem Thor der Stadt 
entgegen. Es kam zum Kampf, die Russen flohen, und die 
Deutschen drangen bei der Verfolgung durch jenes Thor in 
den Ort ein. Aus Achtung vor dem christlichen Namen (pre 
reverencia christiani nominis) erschlugen sie nur wenige, die 
meisten nahmen sie gefangen oder Hessen sie lieber durch 
die Flucht entrinnen; Weiber und Kinder dagegen wurden 
geschont und viele von ihnen zu Gefangenen gemacht, 
namentlich auch die Gemahlin Wssewolods, der selbst 
mit anderen zu Schiff über die Düna entkommen war. 
Nachdem die Stadt ausgeplündert worden (als Beutegegen­
stände werden ausser Kleidern, Silber, Purpur und Vieh 
die Glocken der Kirchen, Heiligenbilder, Schmucksachen 
und Gold aufgezählt), zündete man dieselbe am folgenden 
Tage an, vertheilte die Beute und zog mit der gefangenen 
Fürstin und den übrigen Gefangenen heim. Fürst Wsse­
wolod aber beklagte vom jenseitigen Ufer der Düna sein 
Missgeschick mit den Worten: „O Gercike, geliebte Stadt, 
o Erbtheil meiner Väter! O der ungeahnten Vernichtung 
meines Volkes" — u. s. w. Hiernach werden wenigstens 
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der Yater und Grossvater die Herrschaft über Gercike 
innegehabt haben1). 

Sodann ward der Fürst aufgefordert, nach Riga zu 
kommen, wenn er wenigstens jetzt noch Frieden zu haben 
und die Gefangenen wiederzuerlangen wünsche. Hier 
demüthigte er sich vor dem Bischof, indem er ihn „Vater" 
nannte, und alle Lateiner als seine Mitbrüder in Christo 
um Vergebung und Frieden und um Zurückerstattung seiner 
Gemahlin und der anderen Gefangenen bat. Bischof Albert 
seinerseits verlangte, Wssewolod möge die Gemeinschaft 
der Heiden meiden, nicht im Bunde mit ihnen die livländische 
Kirche zu Grunde zu richten (ut . . . . non destruas), noch 
mit Hilfe der Litauer das Land seiner russischen Mitfürsten 
verwüsten; ferner möge er sein Reich der Kirche der heiligen 
Jungfrau — bekanntlich der Schutzpatronin Livlands (siehe 
Heinrich VI, 4) — durch eine Schenkung auf immer über­
tragen, um es von des Bischofs Hand zurückzuempfangen 
und sich mit ihm eines beständigen Friedensbundes (iugi 
pacis conformitate) zu erfreuen; alsdann würde er ihm die 
Fürstin mit allen Gefangenen zurückerstatten und ihm 
immerda r  t r eue  H i l f e  l e i s t en .  Das  A l l e s  ge lob t e  d e r  Fü r s t  
— e r  empf ing  s e in  R e i c h ,  nachdem e r  e s  eb en d e r ­
s e lben  [d .  h .  d e r  l i v l änd i s chen  K i r che ]  au fge t r agen ,  
v o n  de r  Hand  de s  B i s cho f s  un t e r  f e i e r l i che r  Uebe r -

!) Ssolowjew Bd. II S. 455 Note 436 bemerkt: der Name des 
Fürsten von Gercike „Wissewalde" „stimme mehr zu Wssewolod;" 
aber eine bestimmte Entscheidung lasse sich nicht fällen, da er 
es für „sehr möglich" halte, es sei dies Wassilko gewesen. 
Letzterer war nämlich nach Tatischtschew (siehe S. 2 Anm. 2 
dieser Abhandlung) ein Bruder Wiatscheslaws oder Wiatschkos, 
(nach Ssolowjew S. 455, Note 435) des Fürsten von Kokenhusen, 
und beide waren die Söhne des Fürsten Boris Dawidowitscli von 
Polozk aus erster Ehe, welcher später die intrigante pommernsclie 
Prinzessin Swätochna heirathete. Ueber die hierher gehörigen, 
durchaus controversen Verwandtschaftsverhältnisse (u. a. bezüglich 
des Fürsten Wolodimir von Polozk) siehe aueh Bonneil, Chronogr. 
Commentar S. 53 und Nachträge S. 234 und 237. 
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r e i chung  d r e i e r  Fa hnen  zu rück  und  ve r s i c he r t e ,  i ndem 
er ihn zum Vater erkor, dass er alle bösen Absichten der 
Russen und Litauer ihm enthüllen wolle1). 

Soweit der Bericht Heinrichs von Lettland. Ergänzt 
wird derselbe durch eine über die Belehnung von Bischof 
Albert (jedenfalls nicht vor dem Spätherbst 1209) aus­
gestellte Urkunde, welche dem Chronisten sogar vorge­
legen hat, ohne von ihm hinlänglich ausgenutzt worden zu 
sein — ein Beweis, „wie wenig Interesse er jenen Ver­
hältnissen zuwendet"2). Der Bischof giebt vorerst die Unter­
werfung Wssewolods bekannt. Dieser sei nach Riga ge­
kommen und habe in Gegenwart recht vieler Zeugen . . ., 
Deutscher, Russen und Liven, die Stadt Gerzika, die ihm 
nach Erbrecht gehöre, mit dem Lande und allen zu eben­
derselben Stadt gehörigen Gütern der Kirche der heiligen 
Muttergottes und Jungfrau Maria durch eine gesetzliche 
Schenkung dargebracht (coutradidit). Diejenigen aber — 
he i s s t  e s  we i t e r  —,  we l che  i hm t r i b u tp f l i ch t i g  wa ren  und  
von uns den Glauben angenommen hatten, hat er freige­
geben und mit ihrem Tribut und Land uns überlassen (eos 
vero, qui sibi tributarii fidem a nobis susceperant, liberos 
cum tributo et terra ipsorum nobis resignavit), nämlich die 

') [rex| regnum suum eitlem ecclesie conferrens, e maiin 
opiscopi trinm oexillorum eollempni porrectioue recipit, et euin 
in patrem ellegens omnia Ruthenornm et Letlionum consilia mala 
ei deinceps revellare se velle offirmat — XIII, 4. 

2) Hildebrand 8. 69. — Den Text bringt Billiges livl. Urkundenbucli 
B d .  I  U r k . - N r .  X V  ( R e g i s t e r . - N r .  2 0 ) ,  n a c h  d e i n  O r i g i n a l  
vorgenommene Verbesserungen Bonneil, Chronogr. S. 24 
und Nachträge S. 236; über hierher Gehöriges siehe auch den 
Commentar S. 52 und 53, speciell über die Datirung Baron Toll 
und Schwartz, Brieflade Th. III S. 138 f. und 141. — Die 
Nachricht von der am 4. October 1209 zu Rom erfolgten Krönung 
O t t o s  I V .  z u m  K a i s e r  d ü r f t e  ü b r i g e n s  k a u m  s p ä t e r ,  a l s  A n ­
fang December nach Livland gelangt sein, weil uicht ange­
nommen werden kann, dass in noch späterer Zeit die Ostsee be­
fahren worden wäre. 
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Burg (eigentlich: Stadt — urbem) Antina [muss heissen: 
Autina] und Zeessowe [muss heissen: Zcessowe] und andere 
zum Glauben gewonnene [Ortschaften] (et alias ad fidem 
conversas), darauf uns den Huldigungseid geleistet und die 
genannte Stadt [d. h. Gerzika] mit dem Lande und den 
zugehörigen Gütern von unserer Hand feierlich mit drei 
Fahnen als Lehen zurückempfangen. Es werden die Zeugen 
aufgezählt, und zum Schluss wird bemerkt: Dies ist ge­
schehen (acta sunt haec) im Jahre 1209*) der Fleisehwerdung 
des Herrn auf dem Friedhof des heiligen Peter zu Riga 
u. s.w. — Hiernach wurde, um blos das Wesentliche hervor­
zuheben, Fürst Wssewolod nicht nur ein Vasall des 
B i scho f s ,  s onde r n  muss t e  i hm aus se rd em  e inen  The i l  
s e ine s  Geb i e t e s ,  we l ches  be r e i t s  du rch  d i e  deu t ­
schen Missionäre bekehrt war, abtreten. Der 
Umfang des letzteren lässt sich wenigstens annähernd 
aus zwei anderen Urkunden bestimmen —zunächst aus 
derjenigen, nach welcher dieses Gebiet zu Ende des Jahres 
1211 oder zu Anfang 1212 zwischen dem Bischof und 
Orden getheilt wird2). Der erstere erhält Aszute, die Burg 
Lepene und die Dörfer an der Grenze (in confinio) von 
Bebnine [muss heissen: Bebernine], welche einst dem Fürsten 
von Gercike [muss heissen: Gerzeke] gehört hatten, mit 
allem Zubehör der einzelnen [Ortschaften], ferner die Burgen 
Aucenice [muss heissen: Autenine], Alene mit ihrem Zu­
behör, während dem Orden Zerdene, Rheyeste [muss heissen: 

1) Oder bei Berücksichtigung des Marienjahres nach der gegen­
wärtigen Zeitrechnung vielleicht Anfang 1210 — siehe die 
vorstehende Anmerkung. 

2) Hildebrand S. 83 und 84, woselbst auch mit Berücksichtigung der 
einschlägigen Literatur die Datirung festgestellt wird. Die Ur­
kunde selbst siehe Bunges Urkundenbuch Bd. I Nr. XXIH Reg. 
28; nach dem Original vorgenommene Verbesserungen 
giebt Dr. M. Perlbach, Urkunden deB Rigaschen Capitel-Archives 
in der fürstlich Czartoryskischen Bibliothek zu Krakau — in den 
„Mittheilungen" u. s. w. Bd. XIH Heft 1 (Riga 1881) S. 1 bis 
23, speciell S. 5 und 12. 
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Negeste], Sessove [muss heissen: Sessowe] mit ihrem Zu­
behör, dazu von des Bischofs Antheil die Burg Alene als 
Ersatz für früher abgetretenen Besitz zufallen. Nach einer 
späteren Urkunde Bischof Alberts*) erfolgt eine Umtheilung 
zum Theil ebendesselben Landes: ersterer überlässt dem 
Orden seine Burg Antine [muss heissen: Autine], den 
Getreidezehnten, den er in Ascherad [en, muss heissen: 
Ascharat] gehabt, und die zwei Dörfer Sedgere, während 
die Burg Alene (castro Alenensi. muss heissen: Alene) den 
Rittern verbleibt; dagegen fallen dem Bischof zu die Burg 
Kocanois [= Kokenhusen], Gerdine, Egeste, Marxne, 
Chessowe mit dem [Lande], welches unterhalb dieser 
[Burgen], der Ewst und der Düna gelegen ist (cum hiis, 
quae infra ea et Eustam fluvium et Dunam continentur). 

Bis in das Detail Zuverlässiges über die Lage der in 
den obigen drei Urkunden genannten Oertlichkeiten fest­
stellen zu wollen, muss ich mir versagen. Denn dazu ge­
hören Studien, welche ausser genauer Localkenntniss und 
der schwer zu erlangenden Einsichtnahme in ältere Güter­
urkunden eine umfassende Kenntniss der lettischen Sprache 
zur Voraussetzung hätten. An Versuchen freilich, welche 
doch nur sehr fragliche Lösungen dieser ausserordentlich 
complicirten Fragen zu bieten im Stande gewesen sind, hat 
es nicht gefehlt2). Strittig vor Allem ist die Frage, ob die 

1) Ende März oder Anfang April 1213, siehe Baron Toll und 
Schwartz, Brieflade Th. III, S. 142. Den Text siehe Bunges 
Urkundenbuch Bd. I Nr. XXXVIII Reg. 45, zur Interpretation 
auch Hildebrand S. 88 f. 

2) Siehe Jegör von Sivers, Smilten. Ein Beitrag zur Entwickelungs-
geschichte Livlands. Riga 1872 (in den mir zugänglich gewesenen 
Exemplaren fehlt der wissenschaftliche Commentar, auf welchen 
die fortlaufenden Noten hinweisen — sollte ein solcher überhaupt 
nicht erschienen sein?); ferner Carl George Graf Sievers, Beiträge 
zur Geographie Heinrichs von Lettland (im Magazin der Lettisch-
Literärischen Gesellschaft Bd. XV Stück IV — Mitau 1877), 
und dessen Lettenburg Autine und die Nationalität des Chronisten 
Henricus de Lettis — Riga 1878. 
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in der Chronik Heinrichs von Lettland vielfach erwähnte 
Lettenburg A utin e mit dem „Autina" der Urkunde Nr. XV 
als identisch anzusehen ist. In meiner Arbeit über „Die 
Tributpflichtigkeit der Landschaft Tolowa an die Pleskauer" 
habe ich im Gegensatz zu Pabst (S. 102 Anm. 2) mich 
für die Identität entschieden (S. 89); zu Gunsten dieser 
Annahme kann ich nachträglich noch geltend machen, dass 
in dem von Bonneil (und jetzt auch von mir) gelesenen 
Original der Urkunde sich in der That Autina und nicht 
Antina findet (Chronogr. Nachträge S. 236). Ferner mag 
Bunge zur Lesart „Antine" in der Urkunde Nr. XXVIII 
bestimmt worden sein, weil der alte Grubersche Text 
(zuletzt abgedruckt in den „Scriptores rerum Livonicarum" 
Bd. I, Riga 1853) diesen Namen enthielt, gleichwie er in 
der Urkunde Nr. XV die von Dogiel richtig wiederge­
gebene Benennung aus dieser Rücksicht verändert hat 
(Urkundenbucli Bd. I Sp. 21); aus Autopsie kann ich es 
bezeugen, dass das (gleichfalls auf der Kaiserl. Oeffentl. 
Bibliothek zu St. Petersburg aufbewahrte) Original ganz 
deutlich die Formen giebt: Autine, Ascharat, Alene. Für 
diese Lesart musste von vornherein die Thatsache rnaass-
gebend sein, dass auch der Chronist jenes Landaustausches 
von Ende März oder Anfang April 1213 gedenkt und hierbei 
neben Kokenhusen die gleichnamige Burg Autine anführt, 
(XVI, 7), daher bereits Hildebrand an einer diesbezüglichen 
Correctur nicht Anstand genommen hat, Ebenso dürfte 
nach dem Zusammenhange der drei Urkunden das „Aute-
nine" der Urkunde Nr. XXIII mit der Oertlichkeit der 
beiden anderen urkundlichen Zeugnisse übereinstimmen. Es 
mag hier ein Schreibfehler für die von Bielenstein bezüglich 
Heinrichs von Lettland in Vorschlag gebrachte Conjectur 
„Autinene" vorliegen. Ohne die Controverse hinsichtlich 
der Identität des Autina, Autenine und Autine der Urkunden 
und des Autine (beziehungsweise Autinene) des Chronisten 
irgendwie hervortreten zu lassen, hat derselbe nämlich 
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(Fragmente S. 16), worauf ich in meiner früheren Arbeit 
gleichfalls hingewiesen habe, die Vermuthung aufgestellt, 
dass erstlich Metimne in XVII, 6 des Heinrich verschrieben 
sei für „Autinene (cf. Autine)", und sodann, dass diese Resi­
denz des bischöflichen Vogtes Woldemar (Wolodimir) „in 
oder nahe bei dein heutigen Wolmar gelegen gewesen, 
welches den Namen- des aus Pleskau vertriebenen russischen 
Grossfürsten [siel] zu deutlich an sich trägt und füglich 
den älteren Namen der Landschaft Autine (oder Autinene) 
verdrängt haben dürfte;" dabei verspricht Bielenstein, in 
einer „bald druckfertigen" Schrift „über die Grenzen der 
lettischen Sprache und der lettischen Dialecte in der Gegen­
wart und im dreizehnten Jahrhundert" über diese Dinge 
ausführlich zu reden — doch kann vorgreifend bemerkt 
werden, dass nach erbetener brieflicher Mittheilung des 
genannten Herrn „Autinene" gebildet worden ist als Be­
zeichnung für die Gegend oder Landschaft von Autine, 
analog den semgallischen Landschaftsnamen Terwetene, 
Silene, Dubene u. s. w. — Ich meinerseits glaube 1. c. aus 
XIII, 5 (am Ende) und XVI, 3 (am Anfang) den Beweis 
e rb r ach t  zu  haben ,  da s s  Au t i ne  j eden fa l l s  a u f  dem r ech t en  
Ufer der Aa gelegen haben müsse. Handelt es sich also 
in den genannten Urkunden und in Heinrichs Chronik immer 
nur um eine und dieselbe Burg Autine, und sind auch die 
übrigen Voraussetzungen bezüglich der Lage richtige, so 
muss das Gebiet des Fürsten von Gercike nach Nord­
w es t e n  h in  s i ch  s ü d l i ch  von  To low a  b i s  übe r  den  mi t t l e r en  
Lau f  de r  A a  e r s t r e ck t  haben .  D a s s  da s s e l be  d i e  Ews t  
ü be r sch r i t t en  ha t ,  d a fü r  s p r i ch t  au s s e r  de r  P r ä sumt ion ,  
die dem Bischof überlassenen Ländereien zum Mindesten 
nicht ausschliesslich im Osten dieses Flusses suchen zu 
dü r f e n ,  n amen t l i ch  de r  Name  Zces sowe ,  spä t e r  Ches sowe ,  
dazwischen Sessowe, in welchem wir sicherlich das gegen­
wärtige Sesswegen (lettisch: 3ef^a^ne) wiederzuerkennen 
haben, und welches nach der von mir gegebenen Bestimmung 

Mittheil. a. (1. livl. Geschichte. XV, 1. 3 
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über den Umfang Tolowas von letzterem nicht weit ent­
fernt gewesen sein kann. Mit dem Bericht der Urkunde 
Nr. XXXVIII deckt sich auch die Thatsache, dass nach­
weislich in späterer Zeit Sesswegen erzbischöflicher Besitz 
gewesen ist. — 

Vergleichen wir die in den Jahren 1208 und 1209 oder 
Anfang 1210 mit den russischen Fürsten abgeschlossenen 
Verträge, so ergiebt sich, dass Fürst Wiatschko von Koken­
husen insofern glimpflicher abgekommen ist, als er zwar 
die Hälfte seines Gebietes und seiner Burg dem Bischof 
abtreten musste, trotzdem aber, wenigstens theoretisch ge­
nommen, die Selbstständigkeit behielt und nur ein Bündniss 
gegen die Litauer einzugehen hatte. Auch Fürst Wssewolod 
verlor ein ansehnliches Stück seines Landes, welch letzteres 
freilich nicht nach einem gewissen Zahlenverhältniss, sondern 
nach  e in em  a nde r e n  Ges i ch t spunk t  g e th e i l t  wo rden  i s t .  I n ­
dessen ward er zugleich gezwungen, mit dem übrigen Be­
sitz in ein dem russischen staatsrechtlichen Leben völlig 
fremdes Abhängigkeitsverhältniss zum Bischof von Riga zu 
treten, indem er dessen Lehnsmann wurde. Nach den 
mit dem Fürsten Wiatschko gemachten Erfahrungen muss 
es Bischof Albert darum zu thun gewesen sein, den zur 
Zeit zwar gedemüthigten, aber auch fernerhin an der Ost­
grenze des deutschen Machtgebietes residirenden Fürsten 
von  G e rc i ke  du rch  e inen  be sonde ren  T reue id  m i t  r e ch t ­
lich vorgesehenen Verpflichtungen an sich zu 
fesseln. In wie weit diese seitens Wssewolods gleich in den 
nächsten Jahren thatsächlich nicht eingehalten worden sind, 
wird alsbald gezeigt werden1). 

!) Wenn Pabst die Urkunde Nr. XV dahin interpretirt, Wssewolod 
habe „nur sein Erbland als Lehn" zurückbekommen, „anderes, 
von den Deutschen schon bekehrtes Land ganz abtreten" müssen 
(S. 118, Anm. 23), so ist diese Scheidung unstatthaft, da nach 
dem vorhin citirten Wortlaut lediglich diejenigen zinspflichtigen 
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Alles das war ohne vorausgegangene Verständigung 
mit dem polozker Oberherrn vereinbart und ausgeführt 
worden; liess letzterer es geschehen, ohne sofort gegen die 
Schmälerung seiner Rechte einzuschreiten, so war eine Aus­
einandersetzung mit ihm zur Sicherung des Erreichten gleich­
wohl nothwendig. Allerdings lagen die Verhältnisse für 
die junge deutsche Colonie schwierig und gefahrdrohend 
genug, so dass der Chronist den Bericht über das zwölfte 
Episcopatsjahr Alberts mit der Bemerkung einleitet, die 
[livländische] Kirche wäre nur wenige Tage still gewesen 
(siluit ecclesia diebus paucis — XIV, 1). 

Zu Ostern1) 1210 begleitete der Bischof die heim­
kehrenden Pilger nach Deutschland, um sich von hier aus 
zum Papst nach Rom zu begeben; unterwegs gab es ein für 
die Deutschen verlustreiches Seegefecht mit den Kuren. 
Auf diese Nachricht schickten — heisst es wörtlich — alle 
umwohnenden Völker einander Boten zu, die Liven zuerst 
an die Kuren, die Kuren an die Esten, wie auch an die 

[lettischen] Unterthanen dem Bischof zufielen, welche inzwischen 
für die abendländische Kirche gewonnen waren, und nicht aus­
drücklich gesagt wird, dass gerade Fürst Wssewolod und nicht 
einer seiner Vorfahren dieselben zur Tributzahlung gezwungen 
hätte. — Anfechtbar erscheint auch Pabsts Bemerkung zu der in 
Heinrich XITl, 4 zwei Mal auf Bischof Albert angewandten Be­
zeichnung „Vater", man dürfte „hinter der Titulatur nichts 
weiter suchen." Jedenfalls kann nach dem Zusammenhang in 
der Wendung „indem er ihn zum Vater erkor" (eum in patrem 
elegens) nur eine besondere Hervorhebung des seitens Wssewolods 
soeben eingegangenen Lehnsverhältnisses gesehen werden, gleich­
viel, ob dieselbe auf einen thatsächlichen Ausspruch des letzteren 
zurückgeht oder vielleicht vom Chronisten selbst zur Veran­
schaulichung der neuen abhängigen Stellung angewandt worden 
ist. Denn als Ausdruck des Abhängigkeitsverhältnisses von einem 
Fürsten dient das Wort „Vater" in XI, 9 und XVIH, 4, als 
blosse Titulatur oder Bezeichnung für einen Geistlichen dagegen 
in I, 11 und 14, IX, 7, XI, 3, XVI, 2, VH, 9 (an letztgenannter 
Stelle für einen einfachen Mönch, sonst für Bischöfe). 

x) 18. April, siehe Pabst S. 121 Randbemerkung und S. 125 Anm. 6. 

3* 
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Litauer, Semgallen und Russen, und suchten allen Rath, wie 
sie Riga zerstören und allen Deutschen mit List beikommen 
und sie umbringen möchten1). Zunächst zogen die Litauer 
mit einem grossen Heere vor Kokenhusen,- wurden aber 
von hier von dem bischöflichen Lehnsmann Rudolf von 
Jericho zurückgewiesen. Auf Anstiften einiger Liven von 
der Adia2) folgte Mitte Juli eine schwere Belagerung Rigas 
durch die Kuren, welche aber gleichfalls unverrichteter 
Sache heimkehren mussten. Schon hatten die Liven von 
Thoreyda ein zahlreiches Heer gesammelt; sie und einige 
andere Stammesgenossen, dazu die Semgallen und andere 
Völker (et alie gentes), hatten blos auf den Erfolg der 
Belagerer gewartet, um dann alle zugleich zur Vertilgung 
(ad destructionem) der Stadt zusammenzukommen. Um die­
selbe Zeit hatte der Ritter Berthold, der Provinzialmeister 
des Ordens zu Wenden3), einen Einfall in die Landschaft 
Ugannien unternommen (XIV, 5). Auf einem zweiten 
Kriegszuge verbrannte er die Burg der Ugannier Odenpae 
(XIV, 6), woselbst nicht lange vorher der Grossfürst von 
Nowgorod und der Fürst von Pleskau nach achttägiger 
Belagerung eine Geldzahlung sich erzwungen hatten (XIV, 2); 
jetzt eben begann der Conflict mit den anderen russischen 
Fürsten wegen Tolowas und des estnischen Gebietes. 

Die livländische Kirche — fährt der Chronist fort — 
stand also damals in vielen Anfechtungen (tribulationibus), 
da sie sich inmitten sehr vieler Heidenvölker (nationum) 
und der anwohnenden Russen befand, die alle insgemein 

*) Bonneil Chronogr. S. 25 ist der Ansicht, dass die Russen von 
„Polozk und Gercike" gemeint seien. Es können die Unter­
handlungen aber auch mit Nowgorod und Pleskau stattgefunden 
haben. 

2) „Livones quidam de Adia." Der noch jetzt Adia genannte kleine 
Fluss mündet nördlich von der livl. Aa ins Meer. 

3) F. G. v. Bunge, der Orden der Schwertbrüder (Leipzig 1875) — 
S. 37. 
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den Anschlag zu ihrer Vertilgung gemacht hatten. Daher 
besch lo s sen  d i e  R ig i s e hen ,  a n  den  Kön ig  von  Po l ozk  
Gesandte abzuordnen, ob sie etwa mit ihm irgend eine 
Friedensbestimmung treffen könnten (si forte cum eo ali-
quam formam pacis possent invenire). Hierzu wurden 
Rudolf von Jericho und einige andere nicht namhaft ge­
machte Personen bestimmt (XIV, 7). Sie wollten den Weg 
offenbar über Wenden nehmen, vielleicht — wie Pabst ver-
muthet (S. 130 Anm. 1) — damit sich ihnen auch einige 
Ordensritter anschlössen. Denn als sie sich diesem Orte 
näherten, erschien daselbst ein grosses Heer der Esten. 
Es kam zu einer Belagerung und nach dem Abzüge der 
Feinde zu einer Niederlage der ihnen nachsetzenden 
Deutschen, in welcher Rudolf von Jericho eine Wunde 
erhielt (XIV, 8). Die neue Gesandtschaft wurde daher aus 
dem Ordensritter Arnold und seinen Genossen gebildet; 
ihr Zweck wird an dieser Stelle etwas näher präcisirt: es 
sollten die livländischen Boten mit dem Fürsten Wolodimir 
darüber verhandeln, ob er etwa Friede annehmen und den 
rigaschen Kaufleuten den Weg in sein Land öffnen würde 
(si forte pacem recipiat et mereatoribus Rigensibus viam 
in terram suam aperiat). Der Fürst empfing sie freundlich 
und schickte mit ihnen, obwohl in Hinterlist (licet in dolo), 
einen klugen und reichen Mann aus Smolensk Namens 
Ludolf zur Unterhandlung nach Riga. Nachdem sie [d. h. 
die Gesandten und jener Ludolf] nach Riga gekommen 
waren und den Willen des Königs bekannt gegeben hatten, 
ge f i e l  e s  den  R ig i s ehen ,  u nd  e s  wurde  e i n  im merwährende r  
Friede (pax perpetua) damals zuerst zwischen dem Könige 
und  den  R ig i s ehen  ge sch lo s sen ,  s o  j edoch ,  da s s  d i e  
L iv en  den  s c hu l d i gen  T r ibu t  dem Kön ige  j äh r l i ch  
entrichten sollten oder der Bischof für sie (ita 
tarnen, ut Livones debitum tributum regi persolvant annua-
tim vel episcopus pro eis). Noch wird erzählt, alle [Deutschen] 
hätten sich gefreut, dass sie [jetzt] um so unbesorgter mit 
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den Esten und den anderen Völkern Krieg führen könnten, 
was auch geschehen sei (XV, 9). 

Der Friedensschluss gehört dem Herbst oder Winter1) 
des Jahres 1210 an. Im Hinblick auf die Bestimmung, 
nach welcher derselbe ein „immerwährender" sein sollte, 
fällt es auf, dass von einem Abkommen bezüglich des unge­
hinderten Kaufschlagens im polozker Gebiet oder wenigstens 
der freien Schifffahrt auf der Düna nichts gesagt wird. 
Pabst vermuthet: „Wegen des ausbleibenden Tributs war 
wohl vorher eine Handelssperre eingetreten" (S. 134 Anm. 6); 
ob er dabei eine Tributverweigerung des Bischofs im Sinne 
Arnolds von Lübeck für glaubwürdig hält, lässt sich nicht 
constatiren (vergleiche Pabst S. 38 Anm. 3). Allerdings 
dürften die Liven, die Gunst der Verhältnisse sich zu Nutze 
machend, die ganze Zeit über den schuldigen Zins nicht 
eingeschickt haben. Aber auch der Fall Kokenhusens, die 
Gebietsabtretung des Fürsten von Gercike und seine Unter-
terwerfung unter das Machtgebot des Bischofs von Riga 
boten an sich hinreichende Veranlassung zu Repressalien 
gegen die deutschen Kaufleute. — Wegen des bereits be­
tonten Charakters der Friedensvereinbarung (als einer be­
ständigen) wird man ferner zur Annahme geneigt sein, Fürst 
Wolodimir könnte für die Garantie, welche der Bischof in 
Betreff der Tributentrichtung der Liven übernahm, in den 
veränderten Besitzstand hinsichtlich der Fürstentümer 
Kokenhusen und Gercike und in dessen Vasallitätsver-
hältniss zum Bisthum Riga eingewilligt haben. Doch auch 
hierüber schweigt der Chronist, und gegen eine solche An­
nahme könnte wohl noch geltend gemacht werden, dass 
nach dem mitgetheilten Passus die Friedensbedingungen 
von Polozk aus in Vorschlag gebracht zu sein scheinen. 
Vielmehr dürfte diese Frage bei den Verhandlungen über-

*) Pabst, S. 134 Randbemerkung; vergleiche auch Bonneil, Chrono­
graphie S. 26. 
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gangen und deutscherseits der Art die stillschweigende 
A ne rke nnung  des  s t a t u s  quo  e r r e i c h t  worden  s e in .  
Die nunmehr von Bischof Albert garantirte jährliche Tribut­
zahlung der Dünaliven war nach Lage der Dinge für den 
Fürsten von Polozk ein sehr erheblicher Gewinn, zumal bei 
der litauerfreundlichen Gesinnung des Fürsten Wssewolod, 
der sich nach Heinrichs Bericht nicht gescheut hat, seine 
heidnischen Bundesgenossen bei ihren Kriegszügen gele­
gentlich auch gegen die Russen zu unterstützen, dessen 
nominelle Abhängigkeit für ersteren nur einen geringen 
realen Vortheil gehabt haben kann. Bin solcher Pact mag 
daher seinen momentanen Interessen nicht ungünstig er­
schienen sein1). — Endlich wird ein Hinweis vermisst, worin 
die „Hinterlist" Wolodimirs bestanden habe. Sollte er nach 
Heinrichs Meinung den Frieden haben abschliessen lassen, 
um für neue Rüstungen Zeit zu gewinnen, weil etwa seine 
Streitkräfte anderweitig haben in Anspruch genommen sein 
können? Zu beachten bleibt auch hier, dass — wie gesagt — 
nach dem Wortlaut der Chronik die Friedensbedingungen 
von Polozk aus nach Riga gebracht sein dürften. 

!) Es fehlen alle Anhaltspunkte, nach welchen sich die Höhe des 
von den Dünaliven aufzubringenden Tributs bemessen liesse. 
Dass derselbe nicht immer und ausschliesslich in Naturalien 
bestanden hat, wofür die Präsumtion spräche, könnte auch aus 
XVI, 2 entnommen werden, wo sich der Ausdruck Tribut und 
Geld (tributum et pecunia) findet; wegen dieser Gegenüber­
stellung wären unter „Tribut" (im Gegensatz zum Gelde) offenbar 
Naturalien zu verstehen, sofern es sich nicht um die stilistische 
Figur des Hendiadyon handelt. Allerdings sahen wir, dass die 
Geldzahlung (pecunia), welche Fürst Wolodimir im Jahre 1203 
von den Uexküllschen Liven erhielt, der schuldige Tribut ge­
wesen sein wird. — In XIV, 2 und XV, 8 heisst es: (1210) hätten 
die Bewohner Odenpaes „400 Mark Nogaten," (1212) die War-
bolas (in Harien) „700 Mark Nogaten" dem Grossfürsten von 
Nowgorod zahlen müssen. Ueber die Bedeutung dieser Münzen 
siehe W. von Gutzeit, Nogaten und Mordken. Eine Erläuterung 
zur Münzkunde des alten Russland — Riga 1887. 
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Bald zeigte sich Fürst Wolodimir anderen Sinnes. 
Wohl im Frühling oder zu Anfang des Sommers1) 1212 
sandte er an Bischof Albert eine Botschaft, durch die er 
ihm den Tag für eine Zusammenkunft in Gercike be­
stimmte (prefingens). Hier sollte er sich wegen der ihm 
[d. h. dem Fürsten] vormals tributpflichtigen Liven verant­
worten (de Lyvonibus quondam sibi tributariis responsurus), 
damit sie zugleich — fährt der Bericht fort — durch ihre 
Besprechung den Kaufleuten einen sicheren Weg auf der 
Düna verschaffen und nach Erneuerung des Friedens desto 
leichter den Litauern widerstehen könnten (XVI, 2). — 
Hatte also dennoch im Jahre 1210 eine Vereinbarung über 
die Schifffahrt auf dem Dün astrom stattgehabt, und ward 
letztere lediglich durch die Litauer gefährdet? Verständ­
licher ist die Bemerkung über die „vormalige" Steuer­
pflichtigkeit der Liven, welche sich aus der Zeit der Ab­
fassung der Chronik erklärt: damals (in den Jahren 1225 bis 
1227) bestand dieselbe längst nicht mehr. Und wenn er­
zählt wird, der Bischof habe sich in dieser Angelegenheit 
„verantworten" sollen, so geht der Ausdruck vermuthlich 
auf eine Wendung oder den Ton der gebieterischen Vor­
ladung zurück. Durchaus überraschend kann diese nicht 
gekommen sein, schon weil man auf deutscher Seite über 
die feindselige Stimmung des Fürsten von Polozk unter­
richtet gewesen sein dürfte. Kurz vorher war nämlich der 
Fürst Wolodimir von Pleskau seiner deutschfreundlichen 
Gesinnung wegen (oder nach dem Wortlaut Heinrichs: weil 
er seine Tochter dem Bruder des Bischofs von Riga zum 
Weibe gegeben) von seinen eigenen Unterthanen verjagt 
worden. Er war nach Polozk geflüchtet, hatte aber vom 
dortigen Fürsten [nur] geringen Trost (parvam consolationem) 
empfangen, in Riga dagegen ehrenvoll aufgenommen worden 
(XV, 13). 

!) Vergleiche Pabst S. 166 Randbemerkung und Baron Toll und 
Schwartz, Brief lade Th. III S. 142. 
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Unter solchen Umständen sah sich Bischof Albert ver­
anlasst, dem polozker Grossfürsten unter starkem militäri­
schem Schutz entgegenzuziehen. Ihn begleiteten ausser 
seinen Männern (viris suis) und den Ordensrittern auch die 
Aeltesten der Liven und der Letten — wahrscheinlich die 
Aeltesten der Dünaliven und der früher zu den Fürsten-
thümern Kokenhusen und Gercike gehörigen Gebiete —, dazu 
der ehemalige Fürst Wolodimir von Pleskau und die Kauf­
leute, in den Schilfen. Sie alle hatten Waffen (armis, 
nach Pabst S. 166 Anm. 2 wohl „ihr Rüstzeug") angelegt, 
wie es allerdings heisst: aus Vorsicht vor den Nach­
stellungen der Litauer von allen Seiten der Düna. 

Die Begegnung zwischen Fürst und Bischof fand vor 
dem Or t  Ge rc ike  s t a t t .  G l e i ch  be i  Beg inn  de r  Ve rhand ­
lungen stellte ersterer, der — heisst es wörtlich — dem 
Bischof bald mit Schmeicheleien, bald mit schroffen 
Drohungen begegnete, die Forderung, er möge die Taufe 
der Liven aufgeben, indem er behauptete, es stehe in 
seiner Gewalt, seine Knechte (servos), die Liven, entweder 
zu taufen oder ungetauft zu lassen. Denn es ist — erzählt 
der Chronist an dieser Stelle — eine Gewohnheit der 
Könige der Russen, so oft sie ein Volk bezwungen haben, 
es nicht dem christlichen Glauben zu unterwerfen, sondern 
es zu unterjochen zum Zahlen von Tribut und Geld1). 
Und weiter heisst es: Aber der Bischof hielt dafür, man 
müsse Gott mehr gehorchen als den Menschen, mehr dem 
himmlischen Könige, als einem irdischen, gemäss dessen 
eigener Vorschrift in seinem Evangelium, indem er spricht: 
„Gehet hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes." Und 
desswegen behauptete er standhaft, er werde weder von 
seinem Vorhaben abstehen, noch das Predigtamt, welches 
ihm vom heiligen Vater aufgetragen sei, vernachlässigen. 

*) Siehe S. 7 Anm, 3 dieser Abhandlung. 
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Aber er hinderte auch nicht, dass man dem Könige seine 
Steuern gebe gemäss dem Ausspruch, den der Herr in 
seinem Evangelium wiederum thut: „Gebet dem Kaiser, 
was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist"1), zumal 
ja der Bischof selbst bisweilen ebendenselben Zins auch 
dem Könige für die Liven gezahlt hatte. Die Liven jedoch, 
welche zweien Herren nicht dienen wollten, sowohl den 
Bussen nämlich, als den Deutschen, legten ihm zu aller 
Zeit nahe, dass er sie von dem Joche der Russen gänzlich 
befreien möge2). — Zu dem "Worte „bisweilen" (quandoque), 
welches doch wenigstens zweimal bedeutet, bemerkt 
Pabst: „Wahrscheinlich aber nicht jedesmal, wenn die 
Liven nicht zahlten, so dass der Polozker dann nichts 
bekam. Ueber Alberts Zahlung siehe XIV, 9" (S. 167 
Anm. 9). Indessen findet sich der Zusatz, der Bischof 
habe ... auch (eciam) dem Könige . . . gezahlt. Das 
besag t  j eden fa l l s ,  d i e  Zah lung  s e i  auch  d i r ec t  von  den  
Liven dem Fürsten geleistet worden. Nur fragt es sich 
wiederum, an welchen Zeitabschnitt zu denken wäre, an 
den seit dem Vertrage von 1210 oder an den der früheren 
Jahre? — In seiner Bemerkung hat Pabst offenbar die 
Zahlungen seit dem Vertrage vom Herbst oder Winter 1210 
im Auge — insbesondere also etwa die letztfällige Zahlung ? 
Eine solche Vermuthung würde vor allem die Forderung 
erklären, dass Bischof Albert des Tributes wegen sich zu 
„verantworten" hatte. Rechnen wir, gerade in den ver­
flossenen zweieinhalb oder zweidreiviertel Jahren hätten 
die Termine für drei Steuerentrichtungen gelegen, so wäre 
in diesem Falle das „quandoque" dahin zu interpretiren, 

1) Siehe S. 15 Anm. 1 dieser Abhandlung. 
2 ) quia et ipse episcopus versa vice quandoque eundem 

censum eciam regi pro Lyvonibus persolverat. Lyvones autem, 
nolentes duobus dominis servire, tarn Ruthenis videlicet quam 
Thenthonicis, suggerebant episcopo in omni tempore, quatinus 
eos a iugo Ruthenorum omnino liberaret. 
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dass der Bischof gerade zweimal dem Fürsten Wolodimir ^ 
den Tribut habe zugehen lassen; jener Satz, er habe die 
Tributzahlung seitens der Liven „nicht gehindert", nähme 
sich alsdann wie eine Entschuldigung für die mögliche 
Lässigkeit Alberts in Betreff der Einsendung der Steuer 
aus. Diese Lässigkeit könnte, wenn sie wirklich bestanden 
hat, aus dem Streben hervorgegangen sein, die Tributent­
richtung überhaupt einzustellen. Hiergegen spräche die 
Rücksicht auf die Aufrechterhaltung des seit dem Jahre 
1206 erstrebten und mühsam erlangten guten Einvernehmens 
mit dem Fürsten Wolodimir unter Verhältnissen, wo es in 
und ausserhalb des besetzten Landes Feinde genug gab, 
hierfür aber der diesbezügliche, von den Liven selbst „zu 
aller Zeit" geäusserte Wunsch. Denn die etwaige Annahme, 
die Vorstellungen um Beseitigung des Tributes wären während 
der eben mit Wolodimir geführten Verhandlungen so an­
haltend und nachdrücklich vorgebracht worden, erscheint 
auch aus dem Grunde sehr anfechtbar, weil bis zu der gleich 
folgenden kriegerischen Action nur ein und dasselbe fort­
laufende Gespräch zwischen Fürst und Bischof stattgehabt 
haben wird. — Alle diese Fragen müssen unentschieden 
bleiben, schon weil der wankelmüthige, leicht bestimmbare 
Charakter des Fürsten von Polozk die Beurtheilung der 
Sachlage ungemein erschwert. Undenkbar wäre es nicht, 
dass er Bischof Albert ohne berechtigten Anlass zur „Ver­
antwortung" gezogen hätte, worauf andererseits die ihm 
beim Friedensschluss von 1210 zugeschriebene „Hinterlist" 
vielleicht bezogen werden könnte. 

Unwillig brach Fürst Wolodimir die Verhandlungen 
ab, denn die gerechte Begründung durch Worte hatte ihn 
nicht zufrieden gestellt1). Er drohte, alle Burgen Livlands, 

x) Sed rex verborum iustis rationibus non acquiescens .... Giebt 
diese Bemerkung die volle Wahrheit, so wären durch dieselbe 
die beiden Vermuthungen widerlegt, der Bischof habe (erstens) die 
Einsendung des letztfälligen Tributs unterlassen, weil er (zweitens) 
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^ auch Riga selbst den Flammen zu übergeben, befahl seinem 
Heere, von der Burg in die Ebene zu rücken, ordnete hier 
sein ganzes Volk zum Angriff und begann sich den Deutschen 
zu nähern — das aber geschah nach der Meinung des 
Chronisten nur zum Schein (simulans), d. h. zur Einschüch­
terung des Gegners, und eine solche glückte nicht. Denn 
Bi s c ho f  A lbe r t s  ganze  S t r e i tmach t ,  s e ine  Manns cha f t  und  
die Ordensritter, dazu die Kaufleute, die sich gleichfalls 
bewaffnet hatten, zog den Russen kampffreudig entgegen. 
Als nun beide Heere zusammentrafen, gingen angesichts 
derselben vor Beginn der erwarteten Schlacht der rigasche 
Dompropst Johannes und der Fürst Wolodimir von Pleskau 
mit einigen andern als Unterhändler zum Fürsten von Polozk 
hinüber. Sie ermahnten ihn, er möge die junge livländische 
Kirche nicht mit Waffengewalt bedrängen, und wiesen auf 
die Gefahr, die ihm aus dem Kampfe mit den Deutschen 
erwachsen würde. Da liess dieser aus Furcht vor deren 
Herzhaftigkeit (audaciam) sein Heer abziehen, begab sich 
selbst zum Bischof und grüsste ihn ehrfurchtsvoll gleichsam 
als seinen geistlichen Yater1). In der nun folgenden Be­
sprechung ist ein neuer Vertrag vereinbart worden. 
Denn zuletzt überliess der König, vielleicht durch Gottes 
Eingebung belehrt, das ganze Livland dem Herrn Bischof 
frei [unter der Bedingung], dass ein immerwährender Friede 
unter ihnen abgeschlossen würde, sowohl gegen die Litauer, 
als gegen andere Heiden, und den Kaufleuten der Weg 
auf der Düna immerdar freigehalten würde2). 

einen solchen dem Fürsten von Polozk nicht mehr habe zuge­
stehen wollen. 

J) Tarn quam patrem spiritualem. Eine derartige Anrede ist nicht zu 
constatiren, um so weniger, als es gleich darauf heisst: Siiniliter 
et ipse tamquam filius ab eo receptus est. 

2) Unde tandem rex, Dei fortassis indoctus instinctu, Livoniam totam 
domno episcopo liberam reliquit, ut pax inter eos perpetua firma-
retur tarn contra Letones, quam contra alios paganos, et via mer-
catoribus in Düna Semper libera prestaretur — XVI, 2. 
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Wichtig vor allem ist die Bestimmung, nach welcher 
F ü r s t  Wolod imi r  au f  den  T r ibu t  de r  L iven  ve r ­
zichtete. Heisst es wörtlich, das „ganze Livland" sei 
von ihm dem Bischof frei überlassen worden, so bedarf es 
erst des Nachweises, dass alles livische Land, nicht blos 
das Dünagebiet, nach Polozk hin zinsbar war; bezüglich 
der übrigen Ii vischen Landschaften sahen wir (am Eingange 
dieser Abhandlung), dass ein solcher nicht zu erbringen ist, 
und wegen ihrer Entlegenheit erscheint die Tributpflichtig­
keit derselben vollends unwahrscheinlich. Hiernach kann 
also nur der „ganze", dem Fürsten Wolodimir gehörige 
Antheil Livlands verstanden werden. Ssolowjew, dessen 
Darstellung der obigen Vorgänge keine ganz quellenmässige 
ist (S. 360—361), äussert zum Bericht über die Verzicht­
leistung auf die Tributzahlung: „Wie wenig glaubwürdig 
diese Erzählung des deutschen Chronisten erscheinen mag, 
muss der Geschichtsforscher das Eine für wahr halten, dass 
der Bischof dem Fürsten von Polozk den Tribut zu zahlen 
aufhörte, und dass dieser nicht die Mittel besass, ihn dazu 
zu zwingen." Doch schon Bonnell (Chronogr. Commentar 
S. 57) erklärt diesen Zweifel aus demselben Grunde für 
ungerechtfertigt, auf den auch Pabst hinweist, dass nämlich 
dem Fürsten Wolodimir gegen die Abtretung des tributären 
L i ven l andes  d i e  H i l f e  ge ge n  d i e  L i t a u e r  und  ande r e  
Heiden — etwa gegen die im Süden der Düna sesshaften 
Semgallen? — versprochen wurde. Noch kann hinzugefugt 
we rden ,  da s s  d i e  g eme insa me  Uebe rwaehung  de r  f r e i e n  
Schifffahrt auf dem Dünastrom ebensogut den Russen, 
wie den Deutschen zu Gute kam. Ssolowjew hat übrigens 
durch kein positives Argument seinen Zweifel zu begründen 
vermocht. Der Hinweis auf eine göttliche Eingebung mag 
in ihm den Verdacht geweckt haben; doch kann dieser 
Erklärungsversuch niemanden befremden, dem die Chronik 
Heinrichs von Lettland vertrauter ist. — 

Die Errungenschaften Bischof Alberts sind bleibende 
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gewesen; denn die Fürsten von Polotzk haben ihre an die 
Deutschen gefallenen lettischen und livischen Landschaften 
nicht mehr zurückgewonnen. Bezeichnend aber für den 
Fürsten Wolodimir ist es, dass er nach vier Jahren (nach 
Ostern 1216) auf Ansuchen der Esten abermals gegen seine 
alten Rivalen ein grosses Heer aus [dem weiteren?] Russ­
land und jetzt auch aus Litauen aufbrachte. Eben wollte 
er mit demselben die Düna hinabfahren, als er beim Be­
steigen des Schilfes plötzlich zusammenbrach und den Geist 
aufgab (XIX, 10). Nach der Auffassung des livländischen 
Chronisten hat ihn die Gottesmutter, die Herrin des Landes, 
abe r  auch  d i e  H immel skön ig in  und  He r r i n  de r  We l t  und  
aller Länder, mit dem jähen Tode geschlagen (XXV, 2). 

Ein principielles Interesse hat das weitere Schicksal 
de s  l i v l ä nd i s c he n  Fahnen l ehens ,  de s  Vasa l l en fü r s t en ­
t hums  Ge rc i ke .  

Durch die Umstände gezwungen, war — wie wir sahen — 
Fürst Wssewolod im Spätherbst oder Winter 1209 oder gar zu 
Anfang des Jahres 1210 auf dem Friedhof des heil. Peter 
zu Riga Lehnsmann des Bischofs geworden. Mit seiner 
Gemahlin und den anderen Gefangenen war er dann in 
das verkleinerte Reich zurückgekehrt, hatte seine Leute, 
welche bei der Einnahme seiner Residenz entkommen waren, 
zurückberufen, und dieselbe (hier und später „Castrum," 
vorher „ci vitas" genannt) wieder aufzubauen begonnen. 
Schon an dieser Stelle erwähnt der Chronist, er habe sich 
nichtsdestoweniger späterhin in die Anschläge der Litauer 
mit eingelassen, die versprochene Treue vergessen und die 
Heiden gegen die Deutschen in Kokenhusen öfters aufge­
hetzt (XHI, 4). 

Dass Fürst Wssewolod während der in der Nähe 
Gereikes stattgehabten Zusammenkunft seines Lehnsherrn 
mit dem Fürsten von Polozk eine dem letzteren günstige 
Haltung beobachtet haben wird, ist der Angabe zu ent­
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nehmen, nach welcher die Truppen Wolodimirs die Burg 
besetzt hatten. Im Jahre 1214 wurde er von den Rittern 
von Kokenhusen namens Meinhard, Johannes, Jordan und 
anderen dessen beschuldigt, dass er sich vor dem Bischof, 
seinem Vater, nicht einstelle schon mehrere Jahre, nachdem 
er sein Reich von ihm empfangen hatte, sondern den 
Litauern mit Rath und That zu aller Zeit behilflich sei — 
und indem sie ihn öfters vorluden, forderten sie ihn zu 
einer Genugthuung auf; das verachtete jener (quod con-
tempnens) und kam nicht, noch schickte er einen Vertreter 
(responsalem). — Endlich — wohl im Herbst oder Winter 
desselben Jahres1) — zogen sie unter Zustimmung Bischof 
Alberts mit einer grösseren Heeresabtheilung längs der 
Düna nach Gercike hinauf, bemächtigten sich während der 
Nacht der Befestigung, nahmen bei Tageslicht Viele gefangen, 
während sie andere fliehen liessen, und kehrten mit reicher 
Beute heim (XVIII, 4). — Ein solcher Ueberfall des Ritters 
Meinhard wiederholte sich im Frühling2) 1215. Dieses 
Mal aber hatte Wssewolod über die ihm drohende Gefahr 
rechtzeitig Nachricht erhalten und sich heimlich mit den 
Litauern verständigt. Nach der Einnahme Gercikes glückte 
es letzteren, die besonders zahlreich erschienen waren, durch 
eine List, zum Theil auf den eigenen Schiffen der Deutschen, 
vorgeblich um mit ihnen denj Frieden zu erneuern, über 
die Düna zu gelangen. Als diese ihre eigentliche Absicht 
erkannten, retteten sich einige zu Schiff nach Kokenhusen, 
andere dagegen (die Ritter Meinhard, Johannes und Jordan) 
kamen in tapferem Kampfe um, nachdem die sie begleitenden 
Letten die Flucht ergriffen hatten (XVIH, 9). 

Später muss der unfolgsame Lehnsmann sich mit Bischof 
Albert ausgesöhnt haben — vielleicht erst nach dem Falle 
Dorpats, als auch die Friedensschlüsse mit Nowgorod und 

*) Pabst S. 190, Randbemerkung. 
2) Pabst S. 197, Randbemerkung. 
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Pleskau stattfanden (XXVIII, 9); denn sicherlich im Sinne 
der Zugehörigkeit zum Bisthum Riga wird der Ort Gercike 
in der Erzählung über die Ankunft des päpstlichen Legaten 
Bischofs Wilhelm von Modena im Jahre 1225 angeführt 
(XXIX, 2). Einige Wochen später ist vor diesem ausser 
anderen Personen auch Fürst Wssewolod in Riga zur 
Audienz erschienen (XXIX, 4). — Noch begegnen wir seinem 
Namen in einer Urkunde, von der leider nur eine in latei­
nischer Sprache abgefasste Regeste vorliegt, welche in der 
Uebersetzung lautet: Zeugniss des rigaschen Bischofs Nicolaus 
[de s  N ach fo lge r s  A l be r t s ] ,  d a s s  Kön ig  W i s sewa l de  
[d. h. Wssewolod] von Zerike [d. h. Gercike] die Insel 
Wolfeholm und das Land diesseits der Düna, welches zwischen 
zwei Bächen, der Lixna nämlich und Reciza [und] dem See 
Caffer gelegen ist, dem Abt und Capitel zu Dünamünde ge­
geben habe. ,,Datum Rigae, 1230" *). 

Hiernach muss die Frage unentschieden bleiben, ob 
Wssewolod zur Zeit der Ausstellung der Urkunde noch am 
Leben war. Neun Jahre später war er es nicht mehr; auch 
seine Burg stand nicht mehr — doch gab es rechtmässige 
Erben. Das ergiebt sich aus einer anderen Urkunde des 

x) Bunges Urkundenbuch Bd. VI S. 7 Reg. Nr. 117 a. Am Datum 
kann Anstoss genommen werden. Baron Toll und Schwartz, 
Brieflade Th. III S. 146 f., erwähnen die Urkunde nicht; nach 
ihnen währte die Sedisvacanz seit dem am 17. Januar 1239 er­
folgten Tode Bischof Alberts bis in die Zeit zwischen dem 
17. Februar und 8. April 1231, und es sind uns sonst keine Ur­
kunden des bekanntlich vom rigaer Domcapitel bereits zum 
Bischof gewählten Nicolaus aus ersterem Zeitabschnitt überliefert. 
Wenn andererseits Döring (Balt. Monatsschr. Bd. 23 S. 436) die 
Urkunde im „December" 1230 ausgestellt sein lässt, so beruht 
diese Angabe auf einem Missverständniss (vergleiche zur citirteu 
Regeste Bd. I Reg. Nr. 117). Derselbe versteht 1. c. unter dem 
Bach Lixna die heutige Lixnänka beim Gute Lixna zwei Meilen 
unterhalb Dünaburg, unter dem anderen Bach aber nicht die 
heutige Reschiza, sondern den Bach Iwah bei Nitzgal zwei 
Meilen unterhalb Lixna — ob mit Recht, mag dahingestellt ge­
lassen werden. 
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Bischofs Nicolaus d. d. Treiden (Toreidhia), den 19. April 
12391). Derselbe erklärt, er habe beschlossen, die an der 
Düna gelegene Burgstätte mit Namen Gerceke, deren 
Eigenthum die rechtmässigen Besitzer mit den anliegenden 
Ländern und allem Zubehör seiner [d. h. der rigaschen] 
Kirche frei geschenkt (libere donaverunt), und welche sie 
von ihm zu Lehen zurückerhalten hätten, befestigen zu lassen, 
namentlich in der Absicht, damit, wie es einleuchtet, von 
dieser Stätte den Feinden grosser, Schaden und den Neu­
bekehrten mit Gottes Hilfe Vortheil erwachse u. s. w.2). 
Darum schenke er den genannten Brüdern [d. h. den Brüdern 
des deutschen Ordens zu Livland] die Hälfte der verbrannten 
Burg und des gesammten Zubehörs derselben u. s. w. unter der 
Bed ingung ,  da s s  d i e  B rüde r  so wo h l  be i  de r  E rk au fung  
des Rechtes der Erben auf das Lehen, als auch für 
die Erhaltung der Burg zwei Tlieile, und er [d. h. der 
Bischof] den dritten Theil der Ausgaben zu entrichten hätten. 
Wenn aber vor der Verständigung mit den Erben einer 
der letzteren stürbe, so würde eine Hälfte dessen, was dem 
Verstorbenen gehörte, den Brüdern bedingungslos zufallen, 
wie ihm [d. h. dem Bischof] die andere Hälfte. Wenn 
ferner es einem der Erben gefallen sollte, an der Burg 
selbst oder an den anderen zugehörigen Gütern einen An-
theil zu besitzen, so würde er [d. h. der Bischof] gehalten 
sein, ohne Behelligung der Brüder den Betreffenden in seinem 
[d. h. dem beschöflichen] Antheil unterzubringen u. s. w.3). 

*) Buiiges Urkundenbuch Bd. I Nr. CLXIII Reg. Nr. 183. 
2) Der bezügliche Relativsatz der sich unmittelbar anschliessenden 

Periode „Oonsideramus etiam, quod, si locum eundem gentium 
praeoccuparet industria, profectum fidei per hoc contingeret plu-
rimum impedire* wird von Bunge in der citirten Regeste unrichtig 
w i e d e r g e g e b e n  m i t :  „ W e n n  d i e s e  S t ä t t e  v o n  d e n  H e i d e n  w i e d e r  
eingenommen würde". 

•") eo pacto, ut ipsi fratres tarn in redimendo iure pheodali 
ab heredibus, quam in conservando castra. duas partes faciant 
et nos tertiam expensarum. Si autem, antequam componatur 

Mittliöil. a. d. livl. Geschichte. XV, 1. 4 
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Wer die Burg Gercike zerstört haben dürfte, habe ich 
nicht ermitteln können. Dagegen wird unter den in der 
Urkunde charakterisirten „rechtmässigen Erben" offenbar 
Wssewolod mit seinen Rechtsnachfolgern zu verstehen 
sein — und nicht etwa diese allein, weil ihnen, seit ersterer 
seinen Besitz zu Lehen trug, nicht mehr die Befugniss zu­
stand, denselben „frei zu verschenken." Im Uebrigen muss 
präsumirt werden, dass Bischof Nicolaus vor Ausfertigung 
der Urkunde mit einem Theil der Erben bezüglich der 
Erkaufung ihres Anrechts auf das Lehen ein Ueberein-
kommen eingegangen, jedenfalls der Zustimmung einer 
g rö s se r e n  Anzah l  de r s e lben  s i che r  gew esen  s e in  w i rd .  
Denn sonst würden die mit dem Orden getroffenen Ver­
einbarungen in dem Falle (wenigstens zunächst) ohne Folgen 
bleiben müssen, wenn die erbberechtigten Personen auf 
eine ihnen zukommende Abfindung nicht eingehen, also 
auf ihrem Besitzrecht bestehen sollten. Namentlich aus 
letzterem Grunde gestaltet sich auch die etwa noch in Be­
tracht kommende Möglichkeit zu einer durchaus unwahr­
scheinlichen, als wenn die Rechtsnachfolger Wssewolods 
zur Zeit sich überhaupt nicht im Besitz des Landes be­
funden hätten, und man ihnen zur Vermeidung leicht ent­
stehender unliebsamer Collisionen in entgegenkommender 
Weise.das Besitzrecht nur habe sichern wollen. Endlich 
bedarf es an dieser Stelle des nochmaligen besonderen 
Hinweises auf die Thatsache, dass Fürst Wssewolod bei 
seiner Unterwerfung dem Bischof Albert einen Theil seines 
Gebietes vollkommen abgetreten und das übrige Land mit 
der Burg, wenn auch als Lehen, so doch ohne weitere Ein-

cum heredibus, aliquem heredum mori contigerit, media pars 
eoi-um, quae ad defunetum pertinebant, absolute cedet, sicut et 
nobis altera media, fratribus memoratis. POITO si alicui heredum 
placuerit habere in Castro ipso aut aliis bonis pertinentibus por-
tionem, nos in nostra parte sine fratrum gravamine ipsos tene-
bimur collocare. 
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schränkung zurückerhalten hatte. Da erscheint es um so 
befremdlicher, dass nach dem Tode eines der Erben dessen 
Antheil nicht vererbt werden, sondern dem Lehnsherrn zu­
fallen soll, welcher seinerseits jetzt schon über diesen Er­
werb Bestimmungen feststellt. — Sollte nach alledem die 
Annahme berechtigt sein, dass das Rechtsverhältniss 
zwischen dem Bisthum Riga und dem Vasallenfürstenthum 
Gercike verändert worden wäre — vielleicht in Folge 
eines durch Wssewolod oder seine Erben veranlassten 
kriegerischen Zwischenfalls, bei welchem auch die Burg 
zerstört wurde, oder bei der etwaigen Erneuerung des 
Lehens durch Wssewolods Nachfolger? Denn dass eine 
solche zur Zeit Bischof Nicolaus thatsächlich stattgehabt 
haben dürfte, könnte der Wendung „locum castri, qui 
dicitur G., . . . cuius proprietatem legitimi possessores 

e cc l e s i ae  nos t r ae  l i be r e  donave run t  e t  a  nob i s  
receperunt in feodo" entnommen werden, sofern nicht aus 
stilistischen Gründen ein Wechsel des Ausdrucks gebraucht 
worden ist, und in jenem „nobis" der Aussteller der Ur­
kunde sich mit seinem Amtsvorgänger identificirt hat; die 
Bezeichnung „proprietas" für Lehngut ist jedenfalls aus 
dieser Rücksicht zu erklären. 

In den späteren urkundlichen und chronikalischen 
Erwähnungen (vergleiche über dieselben den Aufsatz 
J .  D ö r in gs  1 .  c . )  e r s che in t  Ge r c i ke  l ed ig l i ch  a l s  d eu t s che r  
Besitz; von Rechtsnachfolgern des Fürsten Wssewolod ist 
nirgends mehr die Rede. 

4* 



Das älteste Kirchenbuch der Stadt Riga. 

1608-1619. 

Von Johann Christoph Herens. 

Im Laufe des verflossenen Sommers ist unter alten Pa­
pieren des ehemaligen Stadt-Cassa-Collegiums ein zur Zeit 
dem Livländischen Evangelisch-Lutherischen Consistorium 
gehöriger Schweinslederband aufgefunden worden. 

Die ungünstigen Verhältnisse des früheren Aufbewah­
rungsortes sind dem Buche leider verhängnissvoll geworden. 
De r  T rop fen fa l l  i n sb eso n d e re ,  un t e r  we l chem e s  dem An­
sche ine  n a c h  l änge re  Z e i t  h i ndu rch  ge l egen ,  ha t  n i ch t  nu r  
den Lederdeckel arg mitgenommen, sondern auch die ersten 
57 Blätter mehr oder minder, oft bis zur Hälfte, oder gar 
noch mehr, geradezu vernichtet. 

Bei der Perlustration des auf dem Deckel mit gedruck­
ten Lettern die Aufschrift „Kerken Boch Entfanck" tragen­
den, 32 Centimeter hohen und 2OV2 Centimeter breiten 
Bandes ergiebt sich, dass Avir es im gegebenen Falle wenig­
stens für die Zeit vom 2. Januar 1608 bis zum 25. April 
1619 mit einem Todtenregisteiy mithin mit dem ältesten 
Kirchenbuche dieser Stadt überhaupt zu thun haben. 

In niederdeutscher Sprache, fast ausschliesslich von 
einer Hand geschrieben, treten die Schriftzüge bald mehr, 
bald minder deutlich hervor. 

Ueber die Entstehung, wie den Zweck des Buches be­
lehrt uns dessen Schreiber, wenn er auf Fol. 1 sagt: „Den 
23. Februar 1608 hat mir der Aelteste und Vorsteher der 



53 

Dom-Kirche Melchior Drelinck dieses Buch zur Verzeich­
nung der Einnahmen und ein anderes Buch für die Aus­
gaben durch seinen Sohn zugesandt. Der allmächtige Gott 
verleihe uns seine göttliche Gnade, dass ich es mit Gesund­
heit zu Ende führe und wolle uns vor Brandschäden und 
allem Unglück bewahren." — Und ferner: „In diesem Buche 
wird man finden, was ich in Betreff der Dom-Kirche von 
den Todten und Begräbnissen, wie auch von den „Steden" 
(Stätten) empfangen, wie es hier stracks zu Anfang folget." 

In erster Linie sind es also die Bestattungen bei und 
in dem Dome, welche unter specificirter Angabe der er­
hobenen Gebühren für das Läuten der Glocken, das Oeffnen 
der Stätten, die Todten-Decken, meist in chronologischer 
Folge eingetragen sind, nicht minder aber auch Zahlungen 
von Kaufschillingen für Erbbegräbnisse, eingeflossene Renten, 
Grundzinsen, Miethen, ja selbst erlöste Summen für ver­
äusserte Baumaterialien (Ziegelsteine, Balken etc.). 

Sodann linden auch die in und bei den beiden anderen 
Stadt - Kirchen, St. Peter und St. Johannis, vollzogenen 
Beerdigungen und Beisetzungen wenigstens' insofern Er­
wähnung, als für das Läuten der Todten- und Begräbniss­
glocken oder das Vermiethen der Leichendecken zum Besten 
des Domes die übliche Gebühr erhoben ward. 

Auf Grund des Kerken - Boch - Entfanck gelten nämlich 
nachstehende Sätze: 
Für die Stätte und das Oeffnen derselben in 

der Kirche wurden . 9 AI. 27 Seh., 
„ das Läuten aller Glocken 12 „ — „ 

die kleine Glocke 5 „ — 
„ „ beste Decke mit einem Sammt-

Kreuze per Tag 6 „ — „ 
„ die Dammast-Decke 4 „ — 
„ „ slighte Decke 2 „ 

erhoben; doch finden auch Ausnahmen von dieser Regel 
statt. Handelt es sich um das Oeffnen. einer Stätte in der 
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Kirche, welche seit der „sogh tit" (Seuchenzeit) nicht mehr 
geöffnet worden, so sind ausserdem noch 5 M. zu erlegen, 
ja in Fällen, wo die sogen. Freistätten in Frage kommen, 
d. h. Gräber, welche nicht erblich waren, oder wie das 
Kirchenbuch sich ausdrückt, an denen den Erben kein Recht 
zusteht, so schwanken die zu leistenden Zahlungen oftmals 
erheblich. 

Für die Stätte, in welche eine Kinderleiche gebettet 
wurde, waren 4 M. 27 Sch. zu entrichten; während auf dem 
Friedhofe die Bestattung Erwachsener die gleichen Kosten 
(4 M. 27 Sch.) verursachte, das Beerdigen von Kindern 
daselbst aber mit 2 M. 9 Sch. berechnet ward. 

Unabhängig hiervon erfolgten die Zahlungen für den 
Kauf von Erbbegräbnissen, wobei der Kaufpreis entweder 
in vollem Umfang baar bezahlt, oder auch ratenweise ge­
leistet werden konnte, wie z. B. auf Grund des am 14. März 
1604 von dem Edlen, gestrengen Herrn Christoph Fyrcks 
mit der Administration der Domkirche geschlossenen Kauf-
contracts über ein auf dem Chore belegenes Begräbniss für 
den Herrn Wojewoden und Kriegsobristen Georg Fahrens-
bach, für welches u. A. noch am 29. April 1616, also lange 
nach seinem Tode, eine Ratenzahlung von 300 Thlrn. auf 
die hoefsomme von 3612 M., den Thlr. zu 7 M. gerechnet, 
nebst 6 % Renten erfolgte. 

Es wäre irrig, wollte man annehmen, dass die Grab­
stätten in den Gotteshäusern ein ausschliessliches Privile­
gium der höheren Gesellschaftsclassen gebildet haben und 
dass nicht zur Gesellschaft zählende Personen sich mit einem 
Grabe auf dem Friedhofe haben begnügen müssen. Aller­
dings haben mit wenig Ausnahmen — wie etwa ein Sohn 
des Pastors „van der Autzen", Wynolt Obergh, welcher am 
27. Februar 1618 auf dem Friedhofe begraben ist — die 
höheren Stände ihre letzte Ruhestätte in den Kirchen un­
serer Stadt gefunden, doch bilden Bestattungen von Kauf­
und Handwerkergesellen sowohl im Dom, als auch in 
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St. Feter keine seltene Erscheinung, ja selbst eine Dienstinagd 
„der Foestmann eer Dusge maeget Lyhbe Rosenow" hat 
als Lohn für ihre treu geleisteten Dienste ein ehrenvolles 
Grab im Dorne zu Riga gefunden (1614 den 5. März). 

Für den Ort der Bestattung war vielmehr die grössere 
oder geringere Wohlhabenheit des Verstorbenen oder seiner 
Hinterbliebenen massgebend, wenngleich auch mehrfach 
Fälle vorliegen, wo von der Erhebung der üblichen Kirchen­
gebühren entweder wegen „Mittellosigkeit" oder Ungelegen-
heit halber Abstand genommen wurde, wie etwa bei der 
am 15. Januar 1619 im Dome vollzogenen Bestattung der 
„edlen und tugendsamen Frau Todwen". 

Dass die Leichenfeierlichkeiten jener Zeit nicht selten 
mit grösserem Gepränge vollzogen wurden, wodurch auch die 
Einnahmen der Kirche sich steigerten, bedarf kaum der 
Erwähnung. So verfiel, wie es heisst, beispielsweise das 
Reitpferd des Edlen, ehrenfesten und mannhaften Hinrich 
Nykerken, welches dem Trauerzuge am 11. Juni 1613 ge­
folgt war, der Domkirche, deren Administration es unter 
Berechnung der 3 wöchentlichen Fütterungskosten dem Herrn 
Thomas Ramm verkaufte, während gelegentlich der Be­
stattung des Junkers Fabian von Rosen, Erbgesessenen auf 
Roop und Mojahn, der Werth des Pferdes der Kirchen­
administration von dem Junker Georg von Mengden mit 
25 Thlrn. erstattet ward. 

Die Titulaturen der Verstorbenen anlangend, so sind 
dieselben für den Adel „der Edle, ehrenfeste und mannhafte 
Junker", oder „der Edle", auch schlechthin „ein Edel­
mann", bezw. „die Edle, ehr- und tugendsame Frau;" für 
den höhern Beamtenstand „der Edle, ehrenfeste und hoch­
gelahrte;" der Prediger „der Ehrwürdige, gottseelige;" der 
Literaten „der Achtbare und wohlgelahrte;" der Bürger­
meister und bezw. des Burggrafen „der Edle und gestrenge;" 
der Glieder des Rathes aber „der Ehrenfeste und wohl­
weise Herr" etc. 
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Eine auffallende Erscheinung des Kerken-Boch-Entfanck 
ist es, dass die regelmässig fortgeführten Eintragungen der 
Verstorbenen mit dem 25. April des Jahres 1619 auf Fol. 
71 mit dem Vermerke — dito is joghen groet dy groeffsmit 
syn housfrouwe op dem kleinen frithaffe bestediget, „der 
godt gnedigh sye" (eine constant wiederkehrende Formel) 
voer dye stede ter openen 4 M. 27 Sch.7 voer dye klochen 
12 M. is — 16 M. 27 Sch. — plötzlich abbrechen. 

Eine Erklärung für diesen Umstand ist wohl darin zu 
suchen, dass der vorliegende, bis zum 10. Januar 1626 rei­
chende Band von Fol. 72 ab bis zum Schluss (Fol. 86) nur 
die anderweitigen Einnahmen der Kirche und auf Fol. 74 eine 
Uebersicht derselben für die Jahre 1608 bis 1631 enthält. 

Der Name des Schreibers dieses Buches ist einem von 
dem Rathsherrn Rötger thor Horst (einem Schwiegersohne 
des Burggrafen Nicolaus Ecke) auf der Rückseite des 74. 
Blattes am 26. Juli 1620 gemachten Revisionsvermerke nach 
zu urtheilen, der Aelteste grosser Gilde Hans Lange, wel­
cher nach dem in Napiersky's Monumenta Livoniae antiquae 
IV, pag. 327, enthaltenen Verzeichnisse der Aeltermänner, 
Aeltesten und Dockmänner im Jahre 1607 zum Dockmann 
erwählt und 1609 in die Aeltestenbank getreten ist. 

Auf Fol. 74 (A) sagt er nämlich, dass er während der 
12 Jahre, während welcher er Vorsteher der Domkirche 
gewesen, 1794 M. 27 Sch. mehr, als er „empfangen", der 
Kirche vorgeschossen habe, wogegen auf der Rückseite des­
selben Blattes thor Horst erklärt, er habe mit dem Aeltesten 
Hans Lange dessen Rechnung von Jahr zu Jahr „geschlos­
sen" und dabei befunden, dass die Kirche — nach Abzug 
von 44 M. 10 Sch. — dem Erstem den Betrag von 1750 M. 
17 Sch. schuldig verbleibe. 

Ueber die Familienverhältnisse desselben erfahren wir 
aus seinen eigenen Eintragungen, dass er zweimal verhei-
rathet gewesen, und zwar in erster 22jähriger Ehe mit Anna 
van Myddeldorp, gestorben 1615, begraben in St. Johannis 
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am 3. März ej. a., einer Tochter des seel. Hans van Myd-
deldorp und dessen Ehefrau Lubken Tyrnszen, in zweiter 
Ehe aber mit Elisbet Welinck, welche mit ihrem Kinde, 
„da sie bei geblieben", am 9. September 1617 in der St. 
Johanniskirche bestattet worden ist, sowie endlich, dass 
seine Schwester mit einem van Aken verheirathet gewesen ist. 

Für Forschungen auf genealogischem Gebiete, insbeson­
dere zur Ergänzung des bereits vorhandenen Materiales 
bietet der vorliegende Band eine reiche Fundgrube dar; 
allerdings vorzugsweise in Bezug auf das Todesjahr und 
das Datum der Bestattung der einzelnen Persönlichkeiten. 
Wem aber die mannigfachen Schwierigkeiten bekannt sind, 
welche dem Forscher bei der Beschaffung eines urkund­
lichen Beweises für derartige Daten aus älterer Zeit ent­
gegentreten, wird den Werth dieses Fundes nach Gebühr 
zu würdigen wissen. 

Da es zu weit führen dürfte, auf eine Erörterung der 
einzelnen Daten des Kerken-Bochs hier näher einzugehen, 
mag nur auf den nachfolgenden, nach den 3 Kirchen geord­
neten Auszug aus demselben hingewiesen werden, in wel­
chem alle diejenigen Personen erwähnt werden, die über­
haupt einiges genealogisches Interesse wachrufen. Hierbei 
muss hervorgehoben werden, dass in dem in Rede stehen­
den Kirchenbuche nicht nur vieler älterer städtischen Ge­
schlechter, wie namentlich der Diepenbrock, Dreiling, Dur-
kop, zum Dahlen, Ecke, Holthusen, Hückelhoven, Husmann, 
Myddeldorp, Riegemann, Ulenbrock und Wiecken Erwäh­
nung geschieht, sondern dass nach demselben auch die Vor­
fahren einer Reihe von Adelsgeschlechtern des flachen Lan­
des unserer 3 Provinzen, wie die Benckendorfls, zum Berge, 
Enden, Essen, Hanebohm, Hoeveln, Helmes (Helmersen), 
Krummes, Lambsdorff, Meiners, Manecken, wahrscheinlich 
auch die am 10. August 1615 zu Mitau ermordeten Ge­
brüder Gotthard und Magnus Nolde, welche am 1. Februar 
des folgenden Jahres im Dome beigesetzt worden, die Oet-
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tingk (Dettingen), Ramm, Rennenkampf, Rosen aus dem 
Hause Roop, Samson, die ausgestorbenen Familien Sess-
wegen und Toedwen, sowie die Ungern, Vegesack's, Wrangel, 
Wiedau und Zimmermanns verzeichnet sind, welche in St. 
Peter', dem Dome und der St. Johanniskirche den langen 
Schlaf des Todes schlafen. 

Riga, den 9. Mai 1890. 

Auszüge aus dem Kereken-Boch Entfanck, geordnet nach den Kirchen 
St. Peter, Dom und St. Johannis1). 

1 .  S t .  Pe t e r .  
1608. 

Januar 2. Claus Lunchhusens Frau. 
Januar 22. Gert Manekens Kind. 

„ 28. Der gottseel. H. Munsterherr Johann 
Scho rmann .  

März 10. Melchior Spenckhusen. 
Juni 19. Heinrich Becker. 
Decbr. 9. Des Edlen Ehrenfesten Dytloff Hülsen Kind. 

1609. 
August 17. Gerhard Maneken, des Jüngern Kind. 

„ 25. Kurt von Karpen. 
Septbr. 3. Secretair Christo ff er Gonerstorff. 
Octbr. 29. Hans Witte's Frau. 

1610. 
August 17. Des jungen Gerhard Manecken Kind. 

„  2 6 .  D e r  ed l e  und  ge s t r enge  He r r  Bü rge rme i s t e r  
Caspar van Haue in der Brautcapelle in 
einem gemauerten Grabe. 

!) In allen Fällen, wo bei den einzelnen Namen Dicht ausdrücklich 
bemerkt worden, dass die Verstorbenen blos beläutet worden, 
bedeutet das vorgesetzte Datum den Tag ihrer Bestattung. 
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Der alte Martin Pröbsting. 
Der ehrenfeste und  woh lwe i s e  He r r  Ge r ­
hard Mancken, ehem. Vorsteher der Dom­
kirche. 
Hinrick Bruns. 
Loweren t s  Tymmermann ' s  K ind .  
Der gottseel. Henning Karsten, gewesener 
Hausschliesser (Rathhaus-Castellan). 
Hans Kempe's Sohn. 
Der am 24. Juni zu St. Johannis eingebrachte 
Johannes Osterhoff. 
Friedrich Dusborgh. 
Lücke  Fegesack .  
Der alte Landknecht Gert Meklenburg. 
Heinrich Mueler's Kind. 
Die alte Frau Noetholper'sge. 
Ge rh a rd  Maneken ' s  K ind .  

Des seel. Jacob vam Hauue Tochter. 
Melchior Krumhusen, der Alte. 
Hans Slueter's Kind. 
Franz Steffen's Kind. 
Jürgen Giese. 

Des Herrn Aeltesten Hans Wytten Tochter. 
Der seel. Hermann Goette. 
Der seel. Herr Aelteste Gert Ringenberg. 
Der seel. Hans Wolff. 
Goedert Kraemer's Frau. 
Gert Frederiks Tochter. 
Jost Lemerinck's Frau. 
Die seel. Frau Lussowsche. 
Des seel. Hermann Kolk nachgelassene Wittwe. 
„Meines Nachbars, Hinrich Wynckberg's, 
Kind." 
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1614. 
Februar20. Des Herrn Aeltesten Anders (Andreas) 

Dassel Kind. 
„ 23. Der seel. Hermann Fuermann, Aelter-

mann der Schwärzenhäupter. 
„ 25. Claus Massow's Frau. 

März 31. „Meines Nachbars", Hans Boedker's, Kind. 
April 6. Hans Schulten's Kind. 

„ 10. Der seel. H. Aelteste Hans Schroeder. 
Mai 5. Die Frau Ficksge. 
Juni 8. Der ehrenfeste und wohlweise Herr Carsten 

Tyemermann (Zimmermann), weiland 
Unter-Lan dvogt1). 

Septbr. 30. Hans Fuerman's Kind. 
Octbr. 14. Der seel. Hans Brockhoff. 

„ 30. Der Aeltermann kleiner Gilde Gorrys 
Bower (Bauer). 

Novbr. 6. Des ehrenfesten Hans Ficke seel. Hausfrau. 
„ 25. Des Aeltesten Alexander Konninuk Hausfrau. 
1615. 

Januar 22. Der ehrenfeste, achtbare und wohlweise gewe­
sene Herr Gerichtsvogt und Stadt - Cämmerer 
und Vorsteher der Domkirche2). 

„ 23, Franz Steffen's Kind. 
Februar 15. Der seel. Hinrich Hillinck. 

„ 24. Mathias Hoffmann, der Apotheker. 
März 1. Des seel. Herrn Johann Schockmann Sohn. 
April 7. Der ehrenfeste, hochgelahrte Doctor beider 

Rechte, Hr.HeinrichSchormann, bestattet. 
„ 18. Hinrich Wesser's Kind. 

Mai 17. Des Herrn Aeltesten und meines Collegen 
Hennig Bertram ältester Sohn Hans. 

J) Läuteu 12 M., Decke mit dem Sammt-Kreuze für 5 Tage 30 M. 
a) Nach Böthführ's Rathsliuie Johami v. Beiiekendorff. 



61 

Juli 6. 
August 16. 
Septbr. 18. 
Octbr. 1. 

1616. 
März 29. 

V  

Juni 2. 
23. 

„ 14. 
Septbr. 10. 

„ 20. 
Novbr. 20. 

„ 27. 

Decbr. 1. 

6. 

„ 22. 

„ 24. 
1617. 

Januar 12. 

März 2. 

Melchior Spenckhusens Sohn. 
Der seel. Daniel von Essen. 
Der seel. Jacob Nothhelfer. 
Hans Boedeker's Kind. 

Peter Holthusen's Frau. 
Der seel. Brant Winkelmann. 
Franz Konnick's seel. Hausfrau. 
Die seel. Frau Pristener Wiesge. 
Der seel. Gert Schroeder. 
Der seel. Daniel Tham. 
Thomas Stal's seel. Hausfrau. 
Hans Meiners Kind bestattet. 
Des Herrn Aeltesten Franz Hueden Frau 
bestattet. 
Ist der ehrwürdige, hochgelahrte Herr Pastor 
Anders Buge mann (Baumann) bestattet und 
mit allen Glocken beläutet. 
Des ehrenfesten, achtbaren und wohlweisen 
Herrn Johann Bodker Sohn. 
Hans Wytte. 
Ist der seel. Herr Pastor Joachim Moel-
ler, gewesener Pastor zu St. Gertrud, einge­
bracht und beläutet und am 
zu St. Peter bestattet. 

Des seel. Herrn Bürgermeisters Caspar 
zum Berge nachgelassene Wittwe zu St. 
Peter bestattet1). 
Der achtbare und wohlgelahrte Herr Reetor 
Toeythorn (Teuthorn). 
Rotger Huede. 

Nach Buchholtz: Oathariua Gütte, Tochter des Hinrich Götte 
uud der Anna von Ulenbrock. — Vergl. Rig. Stadtbl., 82. Jahr­
gang (pro 1891, Nr. 33, pag. 259). 
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März 18. Der seel. Aelterrnann kleiner Gilde Oldegoris 
Bower. 

April 11. Der seel. Ckristoffer Nyhoff bestattet. 
„ ,, Des seel. Aeltesten Winhold Beyer seel. 

Tochter zu St. Peter bestattet. 
,, 19. Der seel. polnische Seeretair Basilius 

Grandow zu St. Peter bestattet. 
Mai 1. Ist der seel. Hans Suermann (Puermann) ein­

geführt und am 
,, 4. zu St. Peter bestattet1). 

Juni 11. Hans Groete's Kind bestattet. 
,, 27. Des seel. gewesenen Küsters Salmann 

termeier hinterlassene Wittwe. 
Juli 17. Den Aeltesten Berent Elsing bestattet. 
August 12. Des Aeltesten Gert Maneken Sohn bestattet. 

,, 19. Des seel. Gert Mecklenborg nachgelassene 
Wittwe. 

„ 30. Hans Bodker's Tochter. 
Septbr. 22. Gert Hagenpoert's seel. Hausfrau. 
Octbr. 5. Der seel. Peter Holthuessen (Holthusen) be­

stattet. 
,, 14. Der seel. Aelteste Jürgen Benckendorff 

bestattet. 
„ 29. Der seel. Reinolt Becker, ein Kaufgesell, 

bestattet. 
„ 30. Frerik Kloeberg's Frau bestattet. 

Novbr. 25. Der achtbare und wohlgelahrte Schul­
meister, der seel. Hector Polmann nebst 
Hausfrau. 

„ 27. Der seel. Paul Brockhuszen. 
Decbr. 4. Hans Berneke's Kind. 

,, 19. Hans Kunecke's Kind. 
26. Der seel. Hr. Pastor Rickmann. 

1) Läuten 12 M. 
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1618. 
Januar 8. Der Sohn der Frau Gonderdorff. 

,, 20. Des seel. Hermann Wyete, des Wägers Sohn. 
,, „ Des Ehrwürdigen H. Pastors Johannes 

Becker Sohn. 
,, 23. Ist der seel. H. Pastor „van der salis", 

des seel. Aeltesten Benckendorff Sohn, todt 
in die Stadt geführt und am 

,, 25. zu St. Peter bestattet1). 
„ 27. Der seel. Hans Welpendorp zu St. Peter be­

stattet. 
Februar 1. Der seel. Meister Berent, der Baumeister, zu 

St. Peter bestattet. 
„ 10. Wybrig Kersten's Kind zu St. Peter bestattet. 
„ 13. Der seel. Aelteste Kort Herbers zu St. 

Peter bestattet. 
März 15. Des seel. H. Carsten Tyemermann (Zim­

mermann) nachgelassene Wittwe bestattet. 
„ 27. Der seel. Asmus Langben bestattet 

Juli 8. Die seel. Jungfer Barbara Wytinck bestattet. 
,, 12. Des jungen Dyrch Fredericks seel. Hausfrau 

bestattet. 
Octbr. 20. Ist der seel. Aelteste Hans Krum zu St. 

Peter bestattet. 
,, 22. Ist der seel. Jürgen Benckendorff zu St. 

Peter bestattet. 
Novbr. 6. Ist der seel. Reinhold van Karpen zu St. 

Peter bestattet. 
19. Ist Frerigh Herdigh, der Barbier, zu St. Peter 

bestattet. 
„ 29. Ist der ehrenfeste und wohlweise H. Ef­

fert Husmann, der seines Alters 95 Jahre 
gewesen, zu St. Peter bestattet. 

!) Für 2maliges Läuten empfangen 24 M. 
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1619. 
Januar 7. 

„ 24. 
Februar 5. 

„ 23. 

März 

April 

9. 

21. 

13. 
17. 

24. 

Ist der seel. Hinrich Ulrichs zu St. Peter bestattet. 
Ist Jacob Friedrigh's Frau zu St. Peter bestattet. 
Ist des seel. Aeltesten Webbe van Baer-
gen nachgelassene Wittwe zu St.Peter bestattet. 
Ist der seel. Aelteste und Vorsteher der Dom­
kirche, mein lieber College Henninck Ber­
tram, in St. Peter bestattet. 
Ist Menke's Bahrser, des Barbiers Kind, zu 
St. Peter bestattet. 
Ist des seel. H. Melchior Spenckhuessen's 
nachgelassene Wittwe, eine alte Matrone von 
96 Jahren, in St. Peter bestattet. 
Ist der seel. Gottschalk Hoffe zu St. Peter 
bestattet. 
Ist Berent Meyge's Kind zu St. Peter bestattet. 
Ist des Procurators und Advocaten Cas­
par zum Berghe's Kind in St.Peter bestattet. 
Dydrigh Nyhoff's Kind zu St. Peter bestattet. 

II. Dom. 
1608. 

April 8. Der seel. Aelteste und Vorsteher der 
Domkirche Melchior Drelinck. 

Juni 3. Der alte Matties Riegemann. 
„ 19. Martin Wulffs Frau in einer Freistätte bei 

des seel. David Pluvian Begräbniss. 
„ 24. Hermann Bosze. 

Juli 31. Mattis Wolfis Frau. 
Septbr. 12. Hans Fischers ,, 

„ 16. Hans Laeternigh unter seinem Steine im Do­
mesgange, den er vom seel. Melchior Drelinck 
gekauft1). 

Hans Struborgh hat Namens der Wittwe die Zahlung (15 Thlr.) 
versprochen. 
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Novbr. 1. Caspar Schopmann. 
Decbr. 26. Jürgen van der Heide, eines Glasers Kind. 

1609. 
April 8. Heinrich Belinck's Kind auf dem kleinen 

Friedhof1). 
Juni 29. Steffen van Dyck. 
Juli 7. Hermann Lanckenow. 

13. Der seel. Rittmeister Jürgen Gotthe, 
welcher im polnischen Lager zu Dünamünde 
gerichtet wordena). 

Oetbr. 3. Unter den Männerbänken hinter dem Raths­
stuhle 8 ritterliche Edelleute, welche in der 
Schlacht vor der Dünamünde gefallen, darunter: 

Wilm Hans Sesswegen, 
Friedrich Hinrich von Enden, 
Härmen Hinrich van der Jyssen und 
Hinste Lambsdorff. 

1610. 
Mai 8. Unter des Aeltesten Michel Matfelt's Stein: 

„Meines Schwagers Hans Matfelt Sohn." Na­
mens Michel. 

Octbr. 28. Hans Welpendorff's Kind. 
Novbr. 20. Hans Wyek's (Wiecken) Frau. 
Decbr. 26. Die Gottseel. Fürstin von Curland be-

läutet3). 
1611. 

März 28. Der ehrwürdige gottseel. H. Magister Lowernts 
Lemcken. 

Mai 13. Des Edlen, Ehrenfesten und Mannhaften Ca-
pitaines zu Dünamünde, Herrn C hr ist offer 

') Stätte !) M. 27 Sch., Glocken L2 M. 
-) Die Freunde des Verstorbenen inussten das Grab und den Stein 

für 60 M. kaufen. 
3) Herzog Wilhehn's Gemaliliu Sophie, Tochter des Markgrafen Al­

brecht von Brandenburg, geb. d. 31. März 1582, gest. d. 24. No­
vember 1610, — die Mutter Herzog Jacobs. 

Mittheil. a. <i. Ii vi. Geschichte. XV. 1. g 
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Juni 

Juli 

Adolf Dyedrighs gottseel. Hausfrau, die 
Wyedenbrug. 

13. Der seel. Aelteste Arend Moeler. 
20. Paul Wesser's Kind. 
3. Hermann Wacker's Kind. 

„ 7. Eine Edelfrau „mit Namen die Frau 
Swartzghe". 

„ 29. Hans Matfelt's Töchter eben. 
„ 31. Jürgen Ley's Kind im Kreuzgange. 

Septbr. 13. Des Edlen, strengen und mannhaften H. Ritt­
meisters Caspar von Tiesenhausen Frau 
in der Brautcapelle1). 
Herr Johann (Jochem) Rigemann. 
Kaspar Goes Kind. 
Jürgen Rothusen's Kind. 
Hermann Ottken's Tochter. 
Die alte Dhuerkop. 
Der seelige Michel zum Berg. 

4. 
15. 

3. 
31. 

3. 
9. 

Octbr. 

Decbr. 

>) 

1612. 
Januar 12. Der gottseel. Herr Pastor Johann zum Thoe-

len (Dahlen) auf dem Chor hinter dem Altar. 
Alles ist frei. 
Kaspar Franck's Kind. 
Hans Schlüter's Kind. 
Berent Osterma.nn, des Arkaliymeisters Kind. 
Der gottseel. Aelteste gr. Gilde Brandt Mar­
quardt. 
Arend Bolton's Sohn. 
Ein Edelmann Namens Otto Krummes. 
Des ehrwürdigen Caspar Riegemann Hausfrau. 
Albrecht (Vegesack) Fegesack's Kind. 
Hans Huickelhaven's Kind. 
Paul Kroeger's Kind. 

März 

April 

Juni 
Septbr 

25. 
30. 
3. 

29. 

2. 
6. 
2. 

3. 
8. 

20. 

!) 3maliges Beläuten 36 M., Oeffnen des Grabes 9 M. 27 Sch., Steine, 
Kalke etc. 20 M., in Summa 65 M. 
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Septbr. 22. Des Pastors Simon von Daelen (Dalen) Kind. 
„ 27. Der seel. Hans tlior Horst. 

Octbr. 29. Jürgen Blyffert's Kind. 
Novbr. 11. Franz Wynschenker's Kind. 

,, 20. Jacob ,,des Rathes Kock" syn fruwe1). 
Decbr. 16. Der alte seel. Jacops von der Sandpforte in 

der Kirche. 
,, 30. Jürgen Bonsack's Kind. 
1613. 

Februar 5. Ist des seel. Edlen Herrn Christian Schroe-
der's seel. Tochter todt von hinnen geführt2). 

„ 21. Jürgen Winter's Kind. 
„ „ Der edele, ehrenfeste und hochgelahrte Herr 

und königlicher Majestät Notair Johannes 
Fredrigh. 

März 6. Paulis Flemingig, ein studiosus. 
,, 15. Ein holländischer Bürger Peter Jacobssen von 

Leuwarden vor dem Polmte bei dem Frauen­
stuhle im mittelsten Gange. 

,, 16. Der ehrenfeste und mannhafte Hans Schultz. 
„ 30. Die seel. Frau Barbara Borrentyn. 
„ 31. „ „ „ Ilse Sprenge. 

April 15. Des seel. Dyrick Statlander's Kind. 
„ 27. Der Herr Pawel Helm(es?) in der . . . Kirche. 

Mai 4. Der edle, ehrenfeste und mannhafte Lieutenant 
Wilm van Hoeffel in die Stadt gebracht und 
in die Capelle gesetzet3). 

„ 14. Jürgen Rennenkampff's Kind. 
Juni 11. Der edle, ehrenfeste und mannhafte Heinrich 

Nykerken auf dem Chor in des seel. H. Otto 
Kanne Begräbniss. ,,Noch hat der Edle und 
Ehrenfeste ein Pferd sich folgen lassen, wel­

*) NB. Decke mit dem Sammt-Krenze, die Glocken sind ihr freigegeben. 
2) Beläuten 12 M. 
8) Läuten 12 M. 

5* 
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ches der Kirche verfallen ist; dasselbe habe 
ich mit Wissen und Willen meiner Collegen, 
des H. Kämmerherrn Johann Benckendorff und 
des Aeltesten Hinrich Bertram, dem Herrn 
Thomas Ramm verkauft." 

Juni 18. Michel Brauer, des Apothekers Kind. 
Juli 4. Der seel. Hinrich Houel, Aeltermann der klei­

nen Gilde. 
„ 9. Ein Schneidergesell Peter Schümann. 
„ 15. Hermann Becker, Aeltester der grossen Gilde. 

August 4. Jacob Kruse's Kind. 
„ „ Eymert foes (Voss). 
,, 8. Des seel. Heinrich Kleinsmit Sohn. 

August 21. David von Linden's Kind. 
Septbr. 11. Des wohlgelahrten Schulmeisters David 

Weincke's Kind „unter der Kantorie". 
Novbr. 9. Der seel. Jacob Gestuelt (Gestfeld?). 

,, 14. „ „ Paul Kroeger. 
Decbr. 10. Des seel. H. Aeltesten Tiemann Snieder's FrauJ). 

1614. 
Januar 5. David van Linden's seel. Hausfrau. 

10. Die seel. Frau Heck'sche. 
,, 20. Thomas Köninck, „ein Alt-Gesell". 

Februar 24. Hinrich Yalckenhusen's Kind. 
März 1. Der seel. Johannes Righter, der procurator. 

,, 5. Ist der Foestmann „eer Dusge maeget lyhbe 
Rosenow" im Dom bestattet. 

., 27. Jochim Bolton's Kind. 
April 19. Peter Schomacker's Kind. 

„ „ Des seel. H. Aeltesten Arend Moeler's nach­
gelassene Wittwe. 

*) Oeffnen des Grabes 9 M. 27 Sch. Bmigent (Gebrauch), da es seit 
der soghtiet (Seuchenzeit) nicht geöffnet worden, 5 M., Läuten 
12 M., Decke mit dem Sammt-Kreuze für 1 Tag 6 M., „thor 
hoepe-' (zusammen) 32 M. 27 Sch. 
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April 20. 

„ 21. 
14. 

Mai 18. 
19. 
22. 

Juni 8. 
Juli 24. 
August 6. 

Septbr. 6. 
„ 13. 

Octbr. 6. 
12. 

„ 14. 

Novbr. 10. 

„ 22. 

Decbr. 2. 

8. 
„ 23. 

Cordt Rusgebusch's Junge. 
Peter Kersten's Frau. 
Der gottseelige Hans Slueter auf dem Chor 
im Dome bestattet. 
Der seel. Schiffer Peter Luleken van Lübeck. 
Anders Focke's Hausfrau. 
Der seel. Hans Schulte. 
„Noch ist desselben Tages beläutet worden" 
der edle, ehrenfeste und mannhafte Junker 
Fabian von Rosen1). 
Der seel. Hans Soeuenbom. 
Lewin Ruwin's Kind. 
Mathies Slycker's Kind. 
Ist der seel. H. Aeltermann Tönnies Froe-
linck bestattet. 
Hans Kyp. 
Herr Effert Huesmann's Hausfrau. 
Toennis Donath's Kind. 
Ist der seel. Hans Brockhoff eingebracht, wel­
cher gottbethört von seinem eigenen Diener 
erstochen worden2). 
Ist der seel. Hans Brockhof zu St. Peter be­
stattet. 
Michel Hesse's Kind. 
Die alte Geistge in dem Wittwenhause im Dome 
bestattet. 
Des seel. Hinrich Houve nachgelassene Wittwe 
„auf dem kleinen Friedhof" bestattet. 
Ambrosius Leye's Kind eingebracht. 
Ist Zacharias Stopius Kind eingebracht3) und 
am 27sten im Dome bestattet1). 

*) Für das Beläuten ist der Kirche das? Doppehe gezahlt wordeu — 36M. 
2) Läuten 12 M. 
•>) Läuten 12 M. 
•'>) Stätte 9 M. 27 Sch., Läuten 12 M., zusammen 21 M. 27 Sch. 
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1615. 
Januar 3. Der seel. Hans Schockmann im Dome in der 

Capelle seines seel. Vaters bestattet. 
„ 8. Jürgen Leys, ein Goldschmied, im Domesgange. 
„ 19. Ist Herzog Wilhelms Amtmann Namens Baltzer 

Bock todt von hier weggeführt und beläutet 
worden1). 

Februar 14. Der Aelteste Gert Ibrinck (?). 
März 23. Ist der seel. Procurator Andreas Kristi-

nius, alias Kyrstinius, eingebracht und mit 
allen Gloeken beläutet — und 

„ 25. im Dome bestattet. 
„ 28. Des H. Magisters Johannes Kop Kind. 

April 16. Ist der seel. Werner von Depenbrock, der 
Wantsnieder, bestattet. 

„ 23. Herr Friedrich im 1. Quartier, Längs-Ecke 
im Dom. 

Mai 9. Des seel. Michel van Grede nachgelassene Wittwe. 
Juni 8. Jacob Haen's beide Kinder. 

„ 15. Engelbrecht Potgeter's Kind. 
„ 26. Hans Dreling's Kind. 

Juli 2. Martin Sprenger's Kind. 
Septbr. 24. Des seel. Brandt Marquardts Wittwe. 
Octbr. 10. Dyrch Schopmann's Frau. 

„ 26. David Schopmann's Kind. 
„ 27. Reinhold Schroeder's Kind. 

Novbr. 10. Hans Winter. 
Decbr. 23. Valentin Smit. 

„ 29. Des seel. Franz Kraemer Tochter Anna. 
1616. 

Januar 16. Der seel. Philipp von Ulenbrock einge­
führt, „der op dessiet der Wilde ver-

„ 19. moert is"2) — zu St. Peter bestattet. 

*) Läuteii 12 M., Decke mit dem Sammt-Kreuze 6 M. 
2) D. h. diesseit Wilua's. 
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Januar 21. Der seel. Aelteste Tyman Snider. 
Februar 1. „ „ Lambert Goldenstein, der Wardein. 

„ „ Arend Scholthusen's Kind. 
„ „ Sind die Edlen und mannhaften Magnus und 

Gotthard Nolle (Nolde) eingeführt, welche im 
verflossenen Sommer zu Mitau schmählich urn's 
Leben gekommen. Der allmächtige Gott wolle 
ihnen gnädig und barmherzig sein1). 

„ 20. Des Junkers Friedrich von Konig nachgelas­
sene Wittwe, geb. von Tiesenhausen, Schwe­
ster der edlen und tugendsamen Frau Grothuss, 
auf dem Chor in einer Freistätte, an der weder 
sie noch ihre Erben ein Recht haben — son­
dern nur die Verstorbene2). 

„ 8. Des gewesenen H. Syndicus Lorenz Eck Tochter. 
März 8. Des edlen und ehrenfesten Heinrich Wolf 

Tochter beläutet3), die während einiger Wo­
chen in der Capelle im Gange gestanden, wo­
für ihre Mutter, die edle und wohltugendsame 

„ 9. Frau Heinrich Wölfl', 4 Thlr. gezahlt hat. 
,, 21. Arrian Kerckhofl' s Frau beläutet. 

April 1. Des ehrwürdigen H. Pastors Gregorius Bau-
wer Kind4). 

,, 23. „Noch habe ich von dem ehrenfesten Junker 
Otto von Rosen dafür, dass seine seel. Frau 
auf dem Chor begraben werden soll und in 
der Kronbet-(?) Capelle gestanden hat, 9 Un-

') Nach Richter'!? Geschickte der Ostseeprovinzen, Bd. III, pag. 35. 
sind die beiden Leichen der Gebrüder Nolde am 11. Febuar 1616 
auf Wunsch ihrer Verwandten vom Bischof von Wenden feierlich 
in der Domkirche beerdigt worden: doch findet sich im Kerken­
bock über die Bestattung unter diesem Datum keine Eintragung 
verzeichnet. Cf. fol. 42 und 43. — Läuten 12 M., beide Decken 
mit dem Sammt-Kreuze für 3 Tage, für jede 10 M.— zusammen 72 M-

*) Dafür gezahlt 18 Thlr. = 108 M. Begraben und Glocken 21M. 27 Sch. 
») 12 M. •») Ist frei. 
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garische Gulden empfangen, den Gulden zu 
11 M. 30 Sch. = 106 M. 18 Sch." 

Mai 16. Ist dieselbe daselbst begraben und sind gezahlt 
für die Stätte 9 M. 27 Sch., Glocken 12 M., 
Decke mit dem Sammt-Kreuze 6 M., — zusam­
men 27 M. 12 Sch. 

April 14. Der achtbare und wohlgelahrte Werner Becker. 
Mai 8. Toennis Hunderjäger's (Hunderyeger) Kind. 

„ 14. Des Aeltesten David Wyck seel. Hausfrau 
und des Berent Heck Kind in einer Stätte1). 

„ 19. Friedrich Faegen's seel. Frau auf dem Chor 
im Dom bestattet. 

,, 31. Der seel. Küster von St. Peter David Olden­
burg im Dome bestattet2). 

Juni 10. Thonis Donat's Kind. 
„ 16. Hans Kraemer's Kind. 

Juli 10. Der seel. Caspar Kemer todt eingeführt8) und am 
„ 12. bestattet4). 
„ „ Des Stallmeisters Bartold Prock's Kind. 

August 23. Habe ich von dem Edlen, ehrenfesten und 
mannhaften Junker Heinrich von Hoeffel 
dafür, dass dessen seel. Bruder, der Lieutenant 
Wilhelm von Hoeffel, 3 Jahre in der Capelle 
der Kirche gestanden und voer et pert daet 
der koerper naegeladet wart sowie voer et tur-
nir, welches sie oben am Pfeiler hängen lassen 
wollen, 25 Ung. Gulden empfangen = 295 M. 
30 Sch. 

„ 24. Ist der Verstorbene bestattet und mit allen 

A) Oeffnen des Grabes 13 M. 18 Sch., Läuten 12 M., grosse Decke 
mit dem Sammt-Kreuze für 2 Tage 12 M. 

2) Ist frei. 
3) Läuten 12 M. 
4) Oeffnen des Grabes 9 M. 27 Sch., für die Stätte und die kleinen 

Glocken hat er frei, für die beiden grossen Glocken aber 7 M. 
gezahlt. 
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August 8. 

„ 21. 
Octbr. 4. 

„ 6. 
28. 
29. 

Novbr. 30. 

Decbr. 2. 

1617. 
Januar 1 

Glocken doppelt beläutet worden, wofür 24 M. 
und für das Oeffnen der Stätte 9 M. 27 Sch. 
gezahlt sind = 33 M. 27 Sch. 
Kersten Sinit's Kind bestattet. 
Otto Moller's „ „ 
Der seel. Toennis Donaet. 
Joachim Sterrenberg's seel. Frau. 
Ist der seel. Hans Dyerckssen eingeführty) u. am 
im Dome bestattet. 
,. „ „ des Todtengräbers Hans 

Boerdnick Kind. 
Ist der achtbare und wohlgelahrte H. Can-
tor Joachim Gotthard im Dome vor der Schule 
im Gange bestattet; er ist plötzlich und un­
erwartet durch einen Schuss um das Leben 
gekommen2). 

Des seel. Philipp Rolant Schwester im Dome 
bestattet. 
Des H. Pastors Hermann Samson Kind im Dome 
bestattet. 
Des seel. Andreas Smit nachgelassene Wittwe. 
Melchior Drelinck's Kind. 
Mein seel. Gevatter und Schwager Hans 
Metfeld bestattet. 
Hinrich Bouwer's Hausfrau. 
Hinrich Bouwer. 
Ist des seel. Herrn Daniel Hermes nachge­
lassene Wittwe im Dome bestattet. 
Ist vom Junker Anders Parkel 10 Thlr. 
dafür empfangen, dass seine seel. Schwester, 
des seel. H. Johann Owerlagh nachgelas­
sene Wittwe auf dem Chor in einem freien 
Begräbnisse bestattet ist3). 

i) Läuten 12 M. 2) jBt frei. 3) = 60 M. 

10. 

„ 14. 
„ 26. 

Februar 8. 

13. 
17. 

„ 21. 

März 17. 



74 

März 6. Christoffer Righter (Richter's) nachgelassene 
Wittwe im Dome bestattet. Für das Einführen 
und Läuten 12 M., Bestattung am 

„ 9. 9 M. 27 Sch., Läuten 12 M., für die beste Decke 
mit einem Sammt-Kreuze für 3 Tage 18 M. 

,, 20. Ist die Edle und tugendsame Frau Owerlag, 
des seel. Herrn Johann Owerlag nachgelassene 
Wittwe, 

„ 22. des seel. Anders Schuerinck Kind beläutet3). 
„ 25. Der seel. H. Aelteste Tielemann Nyhoff im 

Dome bestattet. 
April 15. Ist des seel. Lambert Goldenstein hinterblie-

bene Wittwe im Dome bestattet. 
Mai 18. Eines Edelmannes Kind, ein Schüler der 

Lateinischen Schule Namens Weinrich 
Tod wen2). 

,, 20. Caspar Fegesack's (Vegesack) Frau. 
,, 21. Balthasar Bruns seel. Frau beläutet. 
,, 22. Berent von Boytstenboergh's nachgelassene 

Wittwe. 
Juni 1. Ist der seel. Albrigh (Albrecht) Wydow 

(Wiedau) beläutet3). 
„ 12. Heinrich Helmes Sohn, Namens Heinrich, 

im Dome bestattet, welcher Gottbethört er­
trunken ist4). 

„ 13. Ist die seel. tugendsame Frau des seel. H. 
Rotger thor Horst nachgelassene Wittwe im 
Dome bestattet. 

„ 26. Der seel. Dyrch Schopmann im Dome bestattet. 
„ 29. „ „ Schulmeister Thomas Brede im Dome 

bestattet. 

!) Iat frei. :j) Ist frei. 3) 12 M. 
4) Oeffnen des Grabes 9 M. 27 Sch., für die Decke mit einem Da­

mast-Kreuze 6 M., für die alte Damast-Decke 2 M. und für die 
Glocken 12 M., — zusammen 29 M. 27 Sch. 
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Septbr. 24. Der seel. alte Hans Roloff in der Kirche be­
stattet *). 

August 5. Der Aeltermann kleiner (?) Gilde im Dome 
bestattet. 

„ „ Des H. Dr. Boerwassit Kind im Dome bestattet. 
„ „ Des Edlen Junkers Anders Soege Kind im 

Dome bestattet. 
„ 16. Ist der Wohledle, ehrenfeste und mannhafte 

Junker Fabian von Roessen (Rosen) im Dome 
in der Sandstrassen-Capelle bestattet2). 

„ 14. Habe ich von dem Edlen, ehrenfesten und 
mannhaften Junker Georg van Mege (Mengden) 
dafür, dass der Edle, ehrenfeste und mannhafte 
Junker Fabian van Roeszen (Rosen), Erb­
gesessen auf Roop und Mojahn (Moyan) in 
der Sandstrassen-Capelle begraben worden (soll 
heissen: „begraben werden soll") und „voer 
dat pert, daet die lyeken naergeleyt wert" 
25 Thlr. empfangen. — Die Edlen Herren Rosen 
haben keinen Antheil an dem Begräbniss und 
an der Capelle. — 150 M. 

„ 17. Ist der seel. Tonis Leper der Undusge Hop­
mann im Dome bestattet. 

,, 19. Der seel. Todtengräber Pawel Drelinck im 
Dome bestattet3). 

Septbr. —. Ist die Edle, ehr- und tugendsame Frau Elisa­
beth van Lange (Unger?), des seel. Antonis 
Wrangel nachgelassene Wittwe, im Dome 
bestattet, der Gott gnädig sei. Sie ist „unge-
legenheits halfFer, dat sie van den oeren ver-
darffen is fry gegeuen." 

1) Ist wegen Mittellosigkeit freigegeben. 
2) 3 doppeltes Lauten 36 M., Stätte 9 M. 27 Sch., Decke 12 M. — 

= 57 M. 27 Sch. 
3) Ist frei. 
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Septbr. 19. 

„ 26. 
„ 29. 

Octbr. 3. 
5. 

„ 20. 
Novbr. 1. 

4. 

„ 11. 

20. 

„ 21. 
„ 25. 

Decbr. 16. 

17. 

„ 21. 
„ 22. 

28. 

29. 
30. 

1618. 
Januar 31. 

Otto Moeler's nachgelassene Tochter im Dome 
bestattet. 
Matties Gessendorfs Kind bestattet. 
Des seel. Caspar Middeldorp nachgelassene 
Tochter beläutet. 
Der seel. Christoffer Ebbe im Dome bestattet. 
Joghen Bolt, des Bürger-Fähnrichs Frau. 
Melchior Kursten (Kurssen) Sohn. 
Daffet Wyck's (David Wiecken's) Kind. 
Der seel. Hinrich Ringemann (Riegemann?), 
der Weber. 
Der Edle, ehrenfeste Christianus Rust (?) 
(Ruift?), ein Fähnrich, im Dome bestattet. 
Jochim Schulte. 
Ein fremder Doctor Namens Joghim im Dome 
bestattet *). 
Des seel. Otto Kann nachgelassene Wittwe. 
Paul Helmes Kind. 
Des seel. Aeltermanns Tönnis Fröhlich 
Wittwe. 
Der Soldaten - Fähnrich Jochen Stern­
berg. Er hat der Stadt als „Kriegsmann" 
40 Jahre gedient2). 
Hans Boesseroeden's seel. Frau. 
Jochen Bolt, des Bürger-Fähnrichs Kind. 
Des Edlen, ehrenfesten und mannhaften Junkers 
Friedrich Buerinck seel. Hausfrau. 
Frowin Ficke's seel. Frau. 
Werner Witte's, des Wägers seel. Hausfrau 
bestattet und mit allen Glocken beläutet. 

Habe ich von des seel. Edlen, ehrenfesten und 
mannhaften Junker Berent Hannebom hin-

!) Ist „seiner UDgelegenheit" halber freigegeben. 
2) Ist frei. 
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terlassener Wittwe dafür empfangen, dass er 
und seine seel. Tochter auf dem Chor (des 
Domes) begraben ist, sowie voer et pert dat 
dem lyeken gefolget is, 40 Thlr. empfangen1). 

Januar 2. Gert Bencken's Kind. 
,, 4. Der seel. Hans Schute, gewesener Aeltester 

des neuen Hauses, im Dome bestattet2). 
j, 6. Des Ehrenfesten, achtbaren und hochgelahrten 

Herrn Johann Olrick (Ulrich's), des Stadt-
Syndicus Sohn Effert im Dome auf dem Chor 
bestattet3). 

,, 11. Lorenz Kroeger's Kind. 
„ 16. Michel Bruwer, des Apothekers Geselle Michel, 

im Gange bestattet. 
,, Moweits Lange, des Deutschen Schulmeisters 

Kind, im Dome bestattet. 
,, 21. Der seel. Berent Hogreue im Dome bestattet. 
,, 31. Hinrich Weter's Junge, Hinrich Hustede, im 

Dome bestattet. 
„ „ Der seel. Engelbrecht Poetgeter im Dome be­

stattet4) 
Februar 1. Ist der seel. Edle, ehrenfeste und mannhafte 

Junker Berent Hanebohm im Dome bestattet. 
., 10. Ist der seel. Aeltermann und Kasten-No­

taire Michel Howpe bestattet5). 
„ 16. Caspar Brugen's Kind im Dome bestattet. 

17. Peter Went's seel. Hausfrau im Dome bestattet. 

') = 240 M. 
'-) Glocken 12 M., Oeflneu der Stätte 9 M. 27 Sch., für die beste 

Decke mit eiuem Sammt-Krenze für 5 Tage 30 M. = f>l M. 27 Sch. 
3) Glocken 12 M., Stätte 9 M. 27 Sch., für die beste Decke mit dem 

Sammt-Kreuze für 6 Tage 36 M. = &7 M. 27 Sch. 
4) und seiner „Ungelegenheit halber" freigegeben. 

••>) Glocken 12 M., Oeffnen der Stätte 9 M. 27 Sch. „und voer et 
brugeu der kercke, daet sede der sogh (Seuchen-) tiet night ge-
opeut i^" 5 M. = 26 M. 27 Sch. 
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Februar 19. Bereut Dannenberg's seel. Hausfrau im Dome 
bestattet. 

„ 20. Der seel. Paul Kitel, ein Kaufgesell, beläutet. 
„ 22. Der seel. Remert Meyer im Dome bestattet. 
„ 26. Hinrich Riemann's Sohn im Dome bestattet. 
„ 27. Meines Gevatters Hinrich Loemanns Kind im 

Dom bestattet. 
März 5. Der seel. Aelteste Luedert Holer im Dom 

bestattet. 
„ „ Reynolt Wyetmacker's Kind im Dom be­

stattet. 
„ 10. Ist der seel. H. Pastor van der Babet Wes-

lag oder Wenslaw Lemcken1) eingebracht und 
beläutet und am 

„ 12. im Dome bestattet. 
„ 11. Des Ehrwürdigen H. Pastors Werner von 

Diepenbrock Kind2). 
„ 12. Michel Grefer's beide Kinder. 
„ 13. Der Aelteste kleiner Gilde Berent Dannen­

berg, ein Glaser, im Dome bestattet. 
„ „ Der seel. Mattis Schowershuszen im Dome be­

stattet. 
„ „ Berent van Malen beläutet. 
„ 14. Valentin Honecken's Kind im Dome bestattet. 
„ ,, Des seel. Dietrich van Geldern Sohn beläutet. 
„ 18. Des Ehrwürdigen, hochgelahrten H. Pastors 

Hermann Samson Kind im Dome bestattet3). 
,, 19. Ist Daffet Tymermann, des Goldschmieds seel. 

Hausfrau, im Gange bestattet4). 
„ 24. Gert Albert's Hausfrau beläutet. 
„ 31. Des Aeltesten Caspar Holer Tochter im 

Dome bestattet. 

1) Ist frei. 2) Ist frei. 3) Ist frei. 
4) OeffDen der Stätte 9 M. 27 Seh., Glockeu 12 M., Decke 2 M. 

- 23 M. 27 Sch. 
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April 2. Tonies Wyltschueter beläutet. 
„ „ Martin Wölfl', des Goldschmieds Kind, im 

Domesgange bestattet*). 
,, 6. Ist meiner seel. Schwester Sohn Hermann 

van Aken, ein junger Geselle von 21 Jahren, 
im Dome hinter dem Rathsstuhl in den Männer­
bänken bestattet. Er ist „gottbetert" in „de 
becke" bei Neuermühlen aus einem Boot ge­
fallen und ertrunken2). 

„ 8. Des seel. Niclas Hamer nachgelassene Wittwe 
im Dome bestattet. 

„ „ Des jungen Thomas Fegesack (Vegesack) 
Sohn, mein Pathe, im Dome bestattet3). 

,, 14. Ist Dr. Caspar Dreling's Kind im Dome 
bestattet. 

„ 19. Des seel. Aeltesten Hinrich Kleinschmidt 
nachgelassene Wittwe. 

Mai 3. Des Edlen und gestrengen H. Burggrafen 
Niclas Ecken seel. Hausfrau im Dome 
bestattet. 

„ —. Des gewesenen Aeltermannes Effert Oettingk 
Tochter im Dome bestattet. 

„ 17. Des H. Pastors „von Myesoten" Conrad 
Meyer Sohn im Dome bestattet. 

,, 18. Des seel. Otto Moeler Sohn im Dome bestattet. 
., 22. Der seel. Jürgen Bliffert „ „ „ 
„ 23. Des seel. Hans Slueter nachgelassene Wittwe 

im Dome bestattet. 
,, ,, Dr. Bowary's Kind im Dome bestattet. 
„ 30. Frants Foes (Voss') Kind im Dome bestattet. 
„ 31. Ist der achtbare und wohlgelahrte Herr Ma­

gister Joachim Kip im Dome bestattet. 

1) Glockeu 12 M., Stätte 4 M. 27 Sch. 
2) Glocken 12 M., Grab 9 M. 27 Sch. 
3) Glocken 12 M., Grab 4 M. 27 Sch. 

. = 16 M. 27 Seh. 

— 16 M. 27 Sch. 
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Juni 11. 

15. 
29. 
30. 

Juli 4. 

„ 21. 

August 20. 

„ 21. 

„ 27. 

Septbr. 4. 

Octbr. 13. 

J >  > )  

„ 16. 

Ist des Edlen, ehrenfesten und mannhaften 
Junkers Johann von Ungern seel. Hausfrau 
im Dome bestattet*). 
Der seel. Lawerents Segebaert im Dome. 
Dr. Simon Kalb's Kind im Dome. 
Ist der Edle, ehrenfeste und mannhafte Jun­
ker Fritz Magnus Byel beläutet und weg­
geführt. Für die Glocken 12 M., Decke für 
2 Tage (zusammen 24 M.). — 10 Thlr. haben 
sie der Kirche dafür verehrt, dass er so lange 
in der Capelle gelegen hat und wollen die von 
Olden Bocken es bei erster Gelegenheit be­
zahlen und hersenden. 
Des H. Gerichtsvogts Thomas Ramm Kind 
bestattet2). 
Die seel. Frau J oerie Rennen kämpf be­
stattet. 
Des seel. Aeltesten Heinrich van Dom­
sleger nachgelassene Wittwe bestattet. 
Ist die seel. siekene Tonies, H. Johannes 
Osterhoff's nachgelassene Wittwe, beläutet. 
Anders Gronwaelt's seel. Hausfrau im Dome 
bestattet. 
Gunter Kersten, des Procurators seel. Frau 
beläutet. 
Des Ehrwürdigen H. Pastors Simon zum 
(Dahlen) Daelen Kind im Dome bestattet3). 
Peter Holer's Kind bestattet. 
Ist des seel. G. Fabian von Roeszen (Rosen) 
Kind in der Sandstrassen - Capelle bestattet. 

*) Frei-Stätte 20 M., Glocken 12 M., Oeffnen der Stätte 9 M. 27 
Sch., Decke 6 M. = 47 M. 27 Sch. 

2) Glocken 12 M., Stätte 4 M. 27 Sch., kleine Deeke 4M. = 20 M. 
27 Sch. 

") Ist frei. 
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Für die Freistätte, da die Rosen kein Recht 
an der Capelle haben und wir Vor-

. steher den Rosen nicht „stendigh syen 
daer ome daet sie daer begraeffen," sind 
gegeben 20 M., Oeffnen der Stätte 4 M. 27 
Sch., Glocken 12 M., Decke 4 M. 

Octbr. 17. Ist der seel. Jürgen Benckendorff einge­
bracht, welcher offer der Dune vermoert (er­
mordet) ist, und am 22. October ej. anni zu 
St. Peter bestattet. 

„ 19. Des jungen Dyrch Frederik's Kind beläutet. 
„ 22. Des seel. Hinrich Riegemann, des Wägers, 

nachgelassene Wittwe bestattet. 
„ 23. Hinrich Falckenhusen's Kind bestattet. 

Novbr. 3. Ist Dyetloff Wyedenbruge's Kind im Dome be­
stattet. 

„ 30. Ist des seel. Johannes Righter nachgelassene 
Wittwe im Dome bestattet. 

Decbr. 4. Claus Domsler's nachgelassene Wittwe im Dome 
bestattet. 

„ „ Frommhold Schockmann's Sohn im Dome be­
stattet. 

„ „ Hans von Osten's Kind im Dome bestattet. 
„ 29. Der seel. achtbare und wohlgelahrte Herr 

Caspar Drelinck im Dome bestattet. 
1619. 

Januar 1. Ist der seel. Johann Hermes (Harmens?) im 
Dome bestattet. 

„ 15. Des seel. Berent Möller nachgelassene Wittwe 
im Dome bestattet. 

„ „ Dyrgh Drelinck's Kind im Dome bestattet. 
„ 19. Die Edle, ehr» und tugendsame Frau 

Todwen im Dome bestattet1). 

*) Ist „Ungelegenheits halber" freigegeben. 
Mittheil. a. d. livl. Geschichte. XV. 1. 6 
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Januar 23. Jürgen Kanne's seel. Frau eingeführt1). 
„ 26. Der seel. Frants Konninck im Dome bestattet. 
„ „ Des seel. Jürgen Konne's seel. {Tausfrau im 

Dome bestattet. 
Februar 12. Effert Gotte's Kind im Dome bestattet3). 

„ 19. Berent Wydow's Hausfrau3). 
März 1. Thomas Becker's Kind im Dome bestattet. 

„ 11. Hermann Wynekelmann's Kind im Dome be­
stattet. 

„ 12. Peter Scheffel's Kind beläutet. 
„ 14. Robert ßenken's Kind im Dome bestattet. 
„ ,, Des seel. Otto Westerborgh Kind beläutet. 

April 20. Ist der Achtbare und wohlgelahrte gewesene 
Syndicus und Notarius Lowerents Ecken 
im Dome bestattet4). 

„ 21. Ist Franz Voes Kind im Dome bestattet. 
„ 23. Ist Gert Wahlbergh's Kind, das gotterbärmlich 

durch seine eigene Mutter um's Leben gekom­
men, im Dome bestattet. 

„ 25. Ist die Edle, ehr- und tugendsame Ma­
trone Rigemansge, des seel. H. Bürger­
meisters Hinrich Riegemann nachgelassene 
Wittwe im Dome bestattet. 

„ „ Ist Joghem Groet des Grobschmieds Hausfrau 
auf dem kleinen Friedhofe bestattet, der Gott 
gnädig sei. Für das Oeffnen der Stätte 4 M. 
27 Scli., Glocken 12 M., zusammen 16 M. 
27 Sch. 

J) Läuten 12 M. 
2) Stätte 4 M. 27 Sch., Glocken 12 M. = 16 M. 27 Sch. 
3) Oeffnen des Grabes 9 M. 27 Sch., Glocken 12 M., für den Ge­

brauch der Kirche, dass der Stein seit der „sogh (Seuchen-) tit" 
nicht geöffnet worden, 5 M., für die Decke mit einem Sammt-
Kreuze 6 M. = 32 M. 27 Sch. 

4) Ist Alles freigegeben. 

* 
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1611. 
Juni 2. 

„ 24. 

15. 

9. 
1613. 

III. St. Johannis. 

Der seel. Anders Thom Brinck. 
Johannes Osterhoff zu St. Johannis eingeholt 
und am 28. Juni zu St. Peter bestattet. 
Der seel. Hinrich Hemer, der wegen seiner 
M issethat auf dem Jacobswalle ent­
hauptet worden. 
Hans Metfelt's seel. Hausfrau Judith von Mid-
deldorp. 

Septbr. 5. Junker Herbert van der Linde. 
1614. 

Februar 17. 
März 14. 

1615. 
Januar 2. 

27. 

März 3. 

1616. 
Januar 5, 

Der seel. Hinrich Krons. 
Hans Schockmann, der Alte. 

Des Bäckers Heinrich Raede Frau. 
Ist meiner Frau Schwester, Jungfrau Catlia-
rina von Mydeldorp, des seel. Hans Mid-
dendorff hinterlassene Tochter zu St. Johannis 
bestattet. 
Ist meine seel. Hausfrau Anna von Mydel­
dorp, welche 22 Jahre und 14 Tage mit mir 
freundlich und lieblich im Ehestande gelebt, 
in der St. Johannis-Kirche bestattet. Gott, der 
Allmächtige, sei ihr gnädig und barmherzig 
und gebe ihr ein fröhliches Auferstehen. 

Ist meine seel. Frau Mutter Lübken Tymszen, 
des seel. Hans von Mydeldorp nachgelas­
sene Wittwe in der St. Johannis - Kirche auf 
dem Chor bestattet. 

Mai 19. Ist der ehrwürdige und andächtige seel. Herr 
Pastor Anders (Andreas Scliuerinck) in der 
St. Joliannis-Kirche bestattet1). 

l) Ist frei. 
6* 
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Juli 11. 
Decbr. 4. 

1617. 
Septbr. 9. 

16. 

Decbr. 30. 
1618. 

Juli 9. 
1619. 

März 30. 

Der seel. Christian Egers. 
Ist des Dockmanns Hermann Wyete (Witte's) 
Frau zu St. Johannis bestattet. 

Ist meine seel. Hausfrau Elisbet Welinck 
gottbetert mit meinem Kinde, da sie bei ge­
blieben ist, in der St. Johannis - Kirche be­
stattet1). 
Ist der seel. Marten Jacobs, der gewesene 
Wachtmeister der Soldaten, in der St. Johannis-
Kirche bestattet2). 
Michel Tyme's Hausfrau. 

Der seel. Palm Berens bestattet. 

Ist Berent Meyer's seel. Hausfrau zu St. Jo­
hannis bestattet. 

Mit der oben erwähnten, unter dem 25. April auf dem 
kleinen Friedhofe der Domkirche vollzogenen Bestattung 
der Frau des Grobschmieds Jochim Groet schliesst das 
fortlaufend geführte Yerzeichniss der Verstorbenen ab. Die 
ferneren Eintragungen beziehen sich fast ausnahmslos auf 
anderweitig erzielte Einnahmen der Kirche, wie Miethen, 
Grundzinsgelder, Renten etc. und bieten ausserdem noch 
eine Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben der 
Dom-Kirche während der Jahre 1608—1619 dar. Nur höchst 
vereinzelt findet sich dazwischen noch der eine oder an­
dere Todesfall vermerkt. So heisst es z. B. auf Seite 82, 
dass am 19. September 1629 „der Wohledle und Gestrenge 
Herr Statthalter Joachim Berens" in dem Dome vorn auf 
dem Chore in einem gemauerten Begräbnisse bestattet 
worden ist. 

J) Läuten 12 M. 
2) Ist frei beläutet worden. 



Riga's Armenanstalten bis zum Beginn des 

XIX. Jahrhunderts. 

Von Dr. Hermann Hildebrand l).  

1. Das G-eorgenhospital. 

Das älteste Document des Rigaschen Rathsarchivs ist 
eine vom Bischof Albert I. im Jahre 1220 ausgestellte Ur­
kunde. In derselben verkündet der Gründer Riga's, dass 
er zum Besten armer Gebrechlicher in der Neustadt ein 
Hospital erbaut habe und sich das ausschliessliche Bestim­
mungsrecht über dasselbe, namentlich die Ernennung und 
Absetzung der Vormünder vorbehalten habe. Ueber die 
Mittel, die der Anstalt ohne Zweifel in entsprechender 
Weise vom Stifter gewährt worden sind, verbreitet sich die 
Urkunde nicht näher, stellt jedoch allen milden Gebern die 
himmlische Vergeltung in*Aussicht2). 

Es ist eine bis zum heutigen Tage in verschiedenem 
Sinne beantwortete Frage, ob hier die Anfänge des jetzigen 
Georgenhospitals oder die einer andern Wohlthätigkeits-
anstalt, etwa des Heiligen Geistes oder des Lazarushospi­
tals, die bereits im Jahre 1225 genannt werden, vorliegen. 
In älterer Zeit hat man sich durchgängig für ersteres, neuer-

!) Diese Arbeit wurde von dem am 17./29. Januar 1890 verstorbenen 
Verfasser im Auftrage des Rigaschen Stadtamts i. J. 1884 zusam­
mengestellt. Mit Rücksicht auf den ursprünglichen Zweck der 
Arbeit sind von den in Betracht kommenden älteren Armenan­
stalten nur diejenigen behandelt worden, welche auch noch gegen­
wärtig fortbestehen. 

!) Livländ. Urk.-Buch 1 n. 48. 
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dings fast ausnahmslos in entgegengesetzterWeise entschieden. 
Drei sehr erhebliche Momente scheinen zu Gunsten der 
früheren Annahme bez. gegen die neuere zu sprechen. Die 
Gründung steht in der Neustadt, also innerhalb der städti­
schen Ringmauer, während der Heilige Geist nachweislich 
im 13. Jahrhundert ausserhalb derselben, an der Stelle des 
heutigen Schlosses sich befunden hat, und ebenso St. La­
zarus als Aussätzigenhaus, wie alle Stiftungen dieser Art, 
ausserhalb derselben gesucht werden muss. Sodann tritt 
die Gründung Bischof Alberts einfach als Hospital in's 
Leben, wird auf den Namen keines bestimmten Heiligen 
geweiht, ein Umstand, der, wie wir weiterhin sehen werden, 
bei dem spätem Georgenhospital vollkommen zutrifft, indem 
dasselbe noch bis zum Ende des 14. Jahrhunderts einfach 
als „das Spital" oder „das Spital der Stadt Riga" bezeichnet 
wird; andererseits begegnen uns der Heilige Geist und St. 
Lazarus unter diesen feststehenden Namen bereits im Jahre 
1225, was wohl kaum der Fall wäre, wenn sie fünf Jahre 
früher ohne Namen gegründet wären. Endlich erscheint der 
Bischof als Oberherr der 1220 gegründeten Anstalt, und 
denselben Anspruch hat einer seiner Nachfolger noch im 
Kirchholmschen Vertrage von 1452 rücksichtlich des Geor­
genhospitals erhoben; der Heilige &eist ist umgekehrt schon 
früh sicher als städtische Anstalt zu erkennen, auf welche 
ebenso wie auf St. Lazarus der Erzbischof Silvester 1452 
ausdrücklich Verzicht leistet1). 

Alle die genannten Gründe zwingen dazu, jene Urkunde 
von 1220 als die Fundationsurkunde des Georgenhospitals 
anzuerkennen, und zu demselben Ergebniss führt die rück­
blickende Betrachtung des Entwicklungsganges jener An­
stalt. Der Einwand, dass, falls letztere damals schon be­
standen hätte, sie wol ebenso wie der Heilige Geist und 
St. Lazarus im Jahre 1225 von der Gerichtsbarkeit des 

Vergl. auch Gutzeit io Livläud. Mittheiluugen 11, 8. 527 f. 
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städtischen Richters befreit worden wäre1), erledigt sich 
gewiss dadurch, dass bei jener Stiftung des Bischofs, über 
die ihm die Oberherrlichkeit zustand, eine derartige Exem­
tion, weil selbstverständlich, gar nicht ausgesprochen zu 
werden brauchte. 

Eine ausserordentliche Verwirrung ist in den meisten 
früheren Darstellungen der Anfänge des Hospitals dadurch 
veranlasst worden, dass dasselbe fortwährend mit dem älte­
sten in der Stadt belegenen Ordenssehloss, welches nach 
einer zu ihm gehörigen Kapelle den Namen des Heiligen 
Georg trug, verwechselt ist. Es ergiebt sich mit vollkom­
mener Sicherheit, dass, wenn während des 13. oder zu An­
fang des 14. Jahrhunderts der „locus dictus ad sanctum 
Georgium" oder die „curia sancti Georgii" oder auch „de 
hof van sunte Jurian" erscheint, stets jene älteste Ordens­
burg, nie das einer genauem Bezeichnung noch völlig ent­
behrende Hospital gemeint ist. Als letzteres den Namen 
jenes Heiligen angenommen hatte, war wiederum das gleich­
namige Schloss als solches schon längst untergegangen. 
Wenn in dem Sühnebrief von 1330 der „conventus fratrum 
ad sanctum Georgium", der von den Bürgern abgebrochen 
worden, genannt wird, so handelt es sich selbstverständlich 
um die in der Stadt belegene, sie stets bedrohende Zwing­
burg, keineswegs um die Zerstörung einer Wohlthätigkeits-
anstalt, die unter dem der Stadt verbündeten Erzbischof 
stand und vornämlich den Bürgern zu gut kam. 

Erst im Laufe des 14. Jahrhunderts tritt die Anstalt 
uns wieder entgegen: 1307 hat das „hospitale" 6V2 Mark 
Silber vergeben2); 1357 bestimmt der Ritter Woldemar von 
Rosen den „armen zieken des spittales der Stadt to der 
Righe" eine Rente; dann wird das „spittal" in der Riga­
sehen Bursprake von 1384 namhaft gemacht, endlich „deme 

*) Bunge, Die Stadt Riga, S. 174. 
") Das Rigische Schuldbuch n. 110. 
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spitale tho Rige" in dem Testament des Simon Taite von 
1392 ein Legat ausgesetzt. Es muss liier überall die Grün­
dung Bischof Alberts gemeint sein, da ausser dieser that-
sächlich ohne jeden weiteren Namen nur schlechthin als 
„hospitale" errichteten Stiftung keine andere bekannt ist, 
die einfach als das Hospital oder das Spital der Stadt Riga 
hätte bezeichnet werden können. Jedenfalls ist der Heilige 
Geist, an welchen wegen seiner gleichen Bestimmung sonst 
zunächst zu denken wäre, nicht gemeint, da derselbe an 
zweien der angeführten Stellen neben dem „spittal" er­
wähnt wird. 

Während nun das „spittal" zum letzten mal im October 
1392 erscheint, werden beinahe genau um dieselbe Zeit, 
nämlich im September jenes Jahres, im Testament des Ber­
thold von Kokenhusen „sunte Jurian" und die „seiken dar-
sulves" zum ersten mal genannt. Es entsteht hierbei die 
Frage, ob dieses Georgenhospital als eine Neugründung 
aufzufassen ist oder sich in ihm nur Altes unter verändertem 
Namen fortsetzt, sodann die weitere, ob die Bezeichnung 
mit dem alten Georgenschloss irgend welchen Zusammen­
hang hat. 

Aus einem 1413 angelegten und „Dyt is sunte Juryens 
bok" bezeichneten Inventarium im äussern Rathsarchiv er-
giebt sich, dass damals der Bürgermeister Johann Want-
schede und der Bürger Hermann Budde zu Vormündern „to 
deme spytale sunte Juryen" ernannt waren und zu letzterem 
auch eine Kirche gehörte; im Kirchholmer Vertrage von 
1452 reclamirt der Erzbischof von der Stadt „St. Jürgen 
binnen der Stadt belegen, die Kirche mit allen Gebäuden, 
und was dazu gehört in und ausserhalb der Stadt" und 
verspricht dagegen, „den Hof St. Jürgen ein Hospital der 
Kranken und Armen ewig bleiben zu lassen"1). Wie man 
sieht, befindet sich das neue Hospital auf dem Jürgenshof, 

*) Arndt, Liefländ. Chronik 2, S. 141. 
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dem Platz des alten Ordensschlosses, und die Hospitalkirche 
ist eben die Georgenkapelle. 

Dass aber das frühere Spital, welches zu den ältesten 
und bedeutendsten Wohlthätigkeitsanstalten Rigas gehört 
haben muss, gänzlich untergegangen, d. h. das ganze Stif­
tungsvermögen seinem bisherigen Zweck entzogen wäre und 
um dieselbe Zeit ganz ohne Zusammenhang mit jenem ein 
anderes ebenfalls erzbischöfliches Hospital in's Leben ge­
treten wäre, hat keine Wahrscheinlichkeit für sich. Die 
Veränderung kann vielmehr nur so aufgefasst werden, dass 
das alte Spital Alberts vom Brzbischof aus der Neustadt 
auf den ihm inzwischen zugefallenen Raum des alten Geor­
genschlosses verlegt worden, in Folge davon auch dessen 
Namen angenommen hat, kurz das Georgenhospital unmit­
telbar aus der Stiftung Alberts hervorgegangen und dessen 
directe Fortsetzung ist. Die beiden früher vollkommen zu 
trennenden Localitäten des Hospitals und des Georgen­
schlosses sind jetzt in eins zusammengeflossen. Die Ver­
änderung kann aber erst gegen Ende des 14. Jahrhunderts 
vor sich gegangen sein, da das Jahr 1392 sich noch als 
eine LTebergangszeit darstellt, in der neben dem neuen auch 
noch der alte Name für die Anstalt gebräuchlich ist. 

Aus der Stiftung seines Vorgängers ist dann, wie bereits 
ersichtlich wurde, der Erzbischof in der ersten Hälfte des 
15. Jahrhunderts durch die Stadt verdrängt worden. Ob 
die im Jahre 1413 erwähnten Vormünder des Spitals noch 
von ihm ernannt waren, ist nicht zu entscheiden. Wenn 
es aber auch der Fall gewesen, so musste schon dadurch, 
dass sie dem Kreise des Raths und der Bürgerschaft ange­
hörten, der Charakter einer erzbischöflichen, nicht städti­
schen Anstalt stark verdunkelt werden. Der Kirchholmsche 
Vertrag räumte dem Erzbischof und seinen Nachfolgern die 
Herrlichkeit über das Spital und dessen Besitz, namentlich 
das Recht, die Verweser desselben zu ernennen, wieder 
ein gegen das Versprechen, es seiner ursprünglichen 



90 

Bestimmung der Kranken- und Armenpflege auf ewig zu 
erhalten. 

Yornämlieh wohl dem Umstände, dass die Vormünder­
schaft auch weiterhin in den Händen von Bürgern lag, ist 
es zuzuschreiben, wenn gegen Ausgang des 15. Jahrhunderts 
ohne Zustimmung des erzbischöflichen Oberherrn mit dem 
Georgenhospital eine Wandlung sich vollzog, die dasselbe 
erheblich einschränkte und völlig aus der Stadt verdrängte. 
In einem an Riga gerichteten Schreiben von 1503 April 3 
erwähnt nämlich Erzbischof Michael der beiden Bürger 
Heinrich Löning und Jacob von Schoten, „de wi gekoren 
hebben und gesetfcet van uns und unser kercken wegen 
vorstenders to synde des hoves und kercken sancti Georii 
mit deme, dat dartho höret beide binnen und buten Rige, 
welck gy nu heten und eynen nien namen gegeven hebben, 
als den Hilligen Gest," und ermahnt die Stadt, „sich die 
Vorsteherschaft und Herrlichkeit des Hauses St. Jürgens 
nicht anzumassen, welches zuvor die Schwertbrüder und 
darauf die würdigen Herrn des [Deutschen] Ordens be­
sessen und gehabt haben, bis ihr sie darin todtschluget, 
obgleich ihr das nun den Heiligen Geist nennt". In präg­
nanter Form wird hier die Geschichte der Localität ge­
geben: der Raum des alten Georgenschlosses, der späterhin 
zum Georgenhospital eingerichtet worden, ist von der Stadt 
zum benachbarten Heiligen Geist hinzugezogen und hat 
damit den eigenen Namen verloren und den des letztern 
angenommen. Der Vorgang scheint erklärlich, da hier wie 
dort Städter als Verweser schalteten, dies den Uebergang 
zu einer gemeinsamen Verwaltung begünstigte und letztere 
wiederum das Gebräuchlichwerden des Namens der einen 
für beide Anstalten veranlasste. 

Bei dieser Neuerung, welche für das Georgenhospital 
theilweisen Untergang, wenigstens den Verlust seines da­
mals werthvollsten Grundbesitzes bedeutete, ist es geblieben. 
Für den Erzbischof war eben die Aenderung eine nur for­
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melle: durch die Einverleibung' des Georgenspitals in den 
Heiligen Geist war seine Oberlierrliehkeit über jenes in eine 
über letztern verwandelt worden. Und dass er sie hier in 
der That durchsetzte, werden wir weiter unten sehen. 

Das Georgenhospital wird während des nächsten halben 
Jahrhunderts nie erwähnt und es wäre möglich, dass nicht 
allein sein in der Stadt, sondern vorübergehend auch sein 
ausserhalb derselben gelegener Besitz dem Heiligen Geist 
vereinigt worden, es somit zeitweilig ganz aufgehört hätte 
zu existiren. Wahrscheinlicher ist es indessen, dass es, wenn 
auch in beschränktem Umfang, ununterbrochen fortbestanden 
hat. Auf diese Weise ist es wohl allein zu erklären, wenn 
es um die Mitte des 16. Jahrhunderts, zu einer Zeit, in 
welcher in Folge der Annahme der Reformation alle geist­
lichen Güter und milden Stiftungen bereits in städtische 
Verwaltung übergegangen waren, wieder als selbständige, 
der Armenpflege dienende Stiftung unter seinem alten 
Namen auftaucht. 

Im Jahre 1549 werden zuerst wieder „vorstendere der 
armen zu sunte Jürgen" erwähnt; 1554 erwidert die Stadt 
dem Erzbischof Wilhelm, der die Uebergabe des aufgeho­
benen Dominikanerklosters an ihn verlangt, dass alle Ein­
künfte desselben von den „armen tlio suntthe Gurghen" und 
den Predigern bezogen würden1); 1559 und 1561 werden 
den Armen zu St. Jürgen bez. deren Vorstehern Renten 
verkauft2). Bereits 1551 erschien wieder „sunte Jürgens 
have", und zwar an der Weide. Der in der Stadt unter­
gegangene Name hatte sich bei den ausserhalb derselben O ö o 
gelegenen alten Besitzungen des Spitals erhalten. Bauliche 
Anlagen, die den Zwecken des Spitals dienten und an die 
der Name St. Jürgen sich zunächst anlehnte, werden sich 
dort schon in früherer Zeit gefunden haben3). Hierdurch 

i) Buch der Aeltermänner in Monnmenta Livoniae antiquae 4, S. 88. 
£) Bienemann, Briefe und Urkunden 2 u. 372; 4 u. 738. 
3) Beispielsweise müssteu die Aussätzigeu, welche nach dem obeu 
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wird zugleich verständlich, wie der Name „Hospital" und 
später „Georgenhospital", während das Haupthaus bis gegen 
Ende des 15. Jahrhunderts doch in der Stadt lag, wieder­
holt auch ausserhalb derselben vorkommen konnte1). 

Den schützenden Mauern der Stadt entrückt, ist das 
Hospital vielfachem Missgeschick ausgesetzt gewesen. Durch 
jede der Belagerungen, welche Riga während des 17. und 
18. Jahrhunderts zu erdulden hatte, so die der Jahre 1621, 
1656, 1700 und 1710 ist es in Ruinen verwandelt worden. 
Im Jahre 1721 ward dann zunächst ein hölzernes Haus in 
der Stadt unweit der Sandpforte am Wall bezogen und 1754 
ein neues steinernes Gebäude bei der Karlspforte auf dem 
Platz, auf dem das Hospital sich noch gegenwärtig befindet, 
hergerichtet. 

Trotz der wechselvollen äussern Sckicksale ist St. Georg 
seiner ursprünglichen Bestimmung, Versorgungsanstalt für 
Gebrechliche, daneben wohl auch Krankenhaus zu sein, un­
verändert erhalten geblieben. Wie bei allen in's frühere 
Mittelalter zurückgehenden Hospitälern ist dabei der Kreis 
der zum Eintritt Berechtigten zunächst und noch lange Zeit 
in keinerlei Weise eingeschränkt worden. Erst zu Ende 
des 16. Jahrhunderts macht sich gegenüber dem unbeengten 
Zustrom von aussen her die Tendenz geltend, den Fremden 
kein dauerndes Asyl, nur im Krankheitsfall Unterkunft bis 
zur Genesung zu gewähren, dann fünfzig Jahre später die 
weitergehende, dieselben ganz auszuschliessen. 

Die 1598 November vom Rath erlassene „Ordnung, wie 
es mit der Hofhaltung des Armenhospitals zu St. Georg zu 

angeführten Vermächtniss des Ritters Woldemar von Rosen von 
1357 auch in dem Spital Aufnahme gefunden zu haben scheinen, 
hier, ausserhalb der Stadt, untergebracht sein. Vergl. Bange, Die 
Stadt Riga, S. 200, Anm. 332. 

1) Vergl. „das Hospital am Mühlbach" in der Nähe der Stadtweide 
im Sühnebrief, ferner die zahlreichen Stellen der Libri redituum, 
in welchen das hospitale oder sanctus Georgius oder sunte Jürgen 
ausserhalb der Stadt erscheint. 
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halten", bestimmt: „Wan auch ihr einer oder mehr der 
Armen des Hospitals uff eine Zeitt genossen, also dass sie 
hinwieder stehen, gehen und nach erlangter vollkommener 
Gesundheit sich selbst ihre Nahrung schaffen und werben 
können, insonderheit aber frembde und die, so ihre Jugent 
nicht bei dieser Stadt zugebracht haben, sollen dieselben 
alssdan hinwieder mit guttem Bescheid abgeschaffet werden." 

Ein 1647 September 24 von den Vorstehern an den 
Rath gerichteter Reformvorschlag befürwortet bereits die 
gänzliche Beseitigung der Nichtstädter. Sie finden es u. a. 
nachtheilig, „dass man bishero allerhand arme Leute, was 
Ortes sie auch hergekommen, aufgenommen hat, dahero denn 
viele, die unsauber und bäurisch zu leben gewohnt, im 
Hospital angesammlet, welche man anitzo fast durch kei­
nerlei Mittel zur Reinlichkeit halten kann. Musste dero-
wegen hinfüro nicht mehr geschehen, sintemall wir leider 
bey dieser Stadt ohne diese mehr Arme, als das Hospital 
beherbergen und erhalten kann, haben. Dahero halten wir, 
dass hinfüro Niemand, er habe dann bey dieser Stadt ge­
werbet und gedienet, auch einen christlichen Wandel ge­
führet, in dem Hospital aufzunehmen sei" u. s. w. 

In Uebereinstimmung hiermit verlangt denn die 1657 
April 17 ergangene „Revidirte und verbesserte Ordnung des 
Hospitals zu St. Jürgen" von den Recipienden mehrjährige 
Ansässigkeit in der Stadt. „Die Teutschen Armen sind von 
den Inspectoren, die Unteutschen von den Administratoren 
mit Zustimmung der Inspectoren aufzunehmen" und zwar 
„soll kein Armer, er habe denn bei dieser Stadt etliche 
Jahre gewerbet oder hierselbsten gedienet, aufgenommen 
werden." Wenn dabei die Bestimmung von 1598, dass na­
mentlich „Fremde und die, so ihre Jugend nicht bei dieser 
Stadt zugebracht haben", nach erfolgter Genesung wieder 
entlassen werden sollten, doch noch wiederholt wird, 90 
konnte, da Fremde im frühern Sinn, d. h. eben Zuwan­
dernde überhaupt nicht mehr aufgenommen wurden, damit 
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nur noch ein Zurückstehen der eingewanderten Ansäs­
sigen hinter den geborenen Rigensern ausgesprochen werden. 

Die vom neuerrichteten Stiftungsdirectorium ausgear­
beitete Instruction von 1789 betont zuerst neben dem etwas 
anders formulirten Erforderniss der Ortsansässigkeit das 
der protestantischen Confession, während vorher bis zur 
Reformation das katholische, nach derselben das lutherische 
Bekenntniss als allein in Betracht kommend stillschweigend 
vorausgesetzt waren. Jene Instruction bestimmt: „Essollen 
nur solche Personen protestantischer Religion männlichen 
und weiblichen Geschlechts darin aufgenommen werden, 
welche allhier in dieser Stadt und nicht an anderen Orten 
in dürftige oder elende Umstände gerathen und nur durch 
Alter oder Gebrechlichkeit ausser Stande gesetzt sind, sich 
den allernothdürftigsten Unterhalt selbst zu erwerben." 

Noch im Jahre 1802 wird das Georgenhospital zu den 
für alle hiesigen Einwohner bestimmten Wohlthätigkeits-
anstalten gezählt, und erst im Laufe dieses Jahrhunderts 
ist auf dem Wege des Gebrauchs die Beschränkung auf 
Mitglieder beider Gilden eingetreten. 

Die Zahl der Niesslinge, denen Wohnung, Heizung, 
Beleuchtung, Beköstigung und etwas unbestimmtes an Geld 
von Seiten der Anstalt gewährt wird, hat im Laufe der Zeit 
fortwährend gewechselt. Je nach dem hervortretenden Be-
dürfniss und den verfügbaren Mitteln ist dieselbe sowohl 
herabgesetzt wie gesteigert worden. Im Hungerjahr 1599 
wurden nach einem noch vorhandenen namentlichen Ver-
zeichniss auf dem Jürgenshof von „Rigiscliem Volk 93, 
fremden Undeutschen (namentlich Letten aus Kurland) 308, 
Litauern 180, Kranken 38", zusammen 619 Personen 
gespeist. 1647 wird die Zahl der regelmässig verpflegten 
Armen von den Vorstehern auf ,,150 und mehr" ange­
geben, 1657 auf 150 Erwachsene und 10 Kinder. 1788 
ward die Zahl auf 70 Personen beschränkt, 1803 hatte sie 
sich auf 91, 18 Männer und 73 Frauen, gehoben und ward 
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weiterhin wieder auf 82 Personen, 21 Männer und 61 
Frauen, herabgesetzt. 

Seine festen Einnahmen bezieht das Hospital zunächst 
aus seinem bedeutenden, ihm grossentheils schon bei seiner 
Stiftung oder doch in den ersten Jahrhunderten seines Be­
stehens zugefallenen Grundbesitz. Ist auch der in der Stadt 
belegene, wie wir oben sahen, durch Hinzuziehung des­
selben zum Heiligen Geist grösstenteils wieder verloren 
gegangen, so haben andererseits die in früherer Zeit we­
niger einträglichen Gründe an der Weide und am Katha­
rinendamm neuerdings einen erhöhten Werth gewonnen. 
Eine weitere feste Einnahmequelle bilden die auf Häuser 
vergebenen oder zinsbringend angelegten Kapitalien, die 
wesentlich aus Vermächtnissen früherer Jahrhunderte stam­
mend, im Laufe des jetzigen durch umsichtige Verwaltung 
zu bedeutender Höhe angewachsen sind. In jedem alten 
liier aufgerichteten Testament sind neben Kirchen und 
Klöstern auch die Armenanstalten und unter ihnen gleich­
falls St. Georg bedacht. Nacli dem bereits angeführten 
Inventar von 1413 lassen sich die damals angesammelten 
Kapitalien auf 1000 Mark Rigisch veranschlagen, während 
der Grundbesitz in 6 Buden bei St. Peter und einer in der 
Schuhstrasse, 2 Hausplätzen im Ellernbrok, einem Holm in 
der Düna, einem beim Stintsee und einem Hof jenseit der 
Düna besteht. Der damals vom Hospital selbst auf dem 
alten Jürgenshof eingenommene Raum, sowie die Besitzungen 
an der Weide sind hierbei unberücksichtigt geblieben, wohl 
weil sie keine Baarerträge lieferten. Im Jahre 1598 er­
wähnen die Vorsteher, dass St. Jürgen alle Jahr „an Renten 
und Accidentalien bey 4000 Tlialer Einkommen habe;" 1789 
betrugen die festen Einkünfte aus Grundstücken und Ka­
pitalien 1667 Thlr. Alb. 41 Ferdinge, im Jahre 1803 die 
Kapitalien 18789 Thlr. 38 Ferdinge. 

Zu den unregelmässigen Einnahmen gehören die Er­
träge der an verschiedenen Orten der Stadt aufgestellten 
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Armenblöeke, der nach der Verordnung von 1598 täglich 
umhergetragenen Armenbüchsen, der früher einmal, seit 
1598 dreimal jährlich, am Palmsonntag, auf Severin und 
Michaelis, durch die Vorsteher gehaltenen allgemeinen Um­
gänge, sowie die Zahlungen, mit denen Bürger das Umher­
tragen des Klingbeutels in der Dom- und Petrikirche ab­
lösen; ferner eine Tonne Salz von jedem anlangenden Salz­
schiff und der Zehnte des Stintfanges; endlich ein nach 
altem Gebrauch von den Aufgenommenen erhobenes, nach 
ihren Verhältnissen bemessenes Eintrittsgeld, welches jedoch 
nach der Instruction von 1789 auch ganz erlassen werden 
kann, und der Anfall der ganzen Hinterlassenschaft der 
Insassen an das Hospital. 

Nachdem in Folge der Reformation die erzbischöfliche 
Oberhoheit über die Anstalt von der städtischen abgelöst 
worden, lag die Verwaltung zunächst in den Händen von 
„Vormündern der Armen zu St. Jürgen", welche vom Rath 
theils aus seiner Mitte, theils aus der Aeltestenbank grosser 
Gilde erwählt wurden. Seit 1595 erscheinen „Inspectores 
und Vorsteher des Hospitals zu St. Jürgen", von welchen 
erstere dem Rath, letztere der Aeltestenbank angehörten. 
Nach der revidirten Ordnung von 1657 endlich sollten 
ausser dem Oberinspector, dem Inspector, sowie den jährlich 
wechselnden 6 ordentlichen Vorstehern aus der grossen 
Gilde in Zukunft noch 4 ausserordentliche, und zwar 2 
Aelteste und 2 Bürger mit vierjähriger Amtsdauer auf Vor­
schlag der Gilde vom Rath erwählt werden. Um die Conti-
nuität in der Verwaltung zu wahren, traten von letzteren alle 
zwei Jahre zwei zurück, so dass die beiden Neueintretenden 
stets mit zwei bereits längere Zeit im Amt befindlichen 
zusammen fungirten. Während die ordentlichen Vorsteher 
mehr die äussere Vertretung hatten, blieb diesen ausseror­
dentlichen die eigentliche Vermögensverwaltung vorbehalten. 

Mit Einführung der Statthalterschaftsverfassung wurde 
dem Rath die Oberaufsicht über sämmtliche Wohlthätig 
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keitsanstalten entzogen und das 1788 August 28 vom Colle-
giivm allgemeiner Fürsorge geschaffene Stiftungsdirectorium, 
welches sich aus dem jedesmaligen Stadthaupt und den 
beiden bürgerlichen Assessoren des Collegiums zusammen­
setzte, damit betraut. Diesem waren die Administrationen 
der einzelnen Stiftungen untergeordnet, welche wie überall, 
so auch für St. Georg aus einem Inspector und zwei Vor­
stehern bestanden, von denen der Rath ersteren aus seiner 
Mitte, die Bürgerschaft letztere aus der Zahl der Kaufleute 
erwählte. In den wenigen Jahren seines Bestehens hat das 
Stiftungsdirectorium eine nicht unbedeutende, noch heute 
nachwirkende Tliätigkeit entwickelt. Vor Allem hat es die 
theilweise sehr unklar gewordenen öconomischen Verhält­
nisse der Anstalten neu geordnet und für alle neue In­
structionen ausgearbeitet. Mit der statthalterschaftlichen 
Verfassung ward dasselbe 1797 aber auch aufgehoben und 
die alte Verwaltung wiederhergestellt, für das Georgen­
hospital jedoch nur bis zur Gründung des Armendirecto-
riums im Jahre 1802. Weniger radikal, vielleicht auch 
weniger consequent als vor vierzehn Jahren, hat man jetzt 
offenbar den Gesichtspunkt massgebend sein lassen, dass 
die für einzelne Stände bestimmten Anstalten unter dem 
Rath zu verbleiben hätten, während der neuen Behörde die 
der ganzen städtischen Bevölkerung zu gut kommenden zu 
übergeben seien. Mit letzteren gelangte entsprechend seiner 
damaligen Zweckbestimmung das Georgenhospital unter das 
Arinendirectorium, unter welchem es auch verblieb, nachdem, 
wie oben bereits angeführt wurde, es sich späterhin auf dem 
Wege der Praxis in eine ausschliesslich den Mitgliedern 
beider Gilden vorbehaltene Anstalt verwandelt hatte. 

2, Der öonvent zum Heiligen Geist. 

Ebenso wie die Geschichte des Georgenhospitals, reicht 
auch die des Heiligen Geistes bis in die Gründungszeit der 
Stadt hinauf. Da seine Insassen (hospitalarii sanoli spiritus) 

Mittheil. a. d. livl. Goscliiclite. XV. 1. 7 
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bereits 1225 durch einen Spruch des Legaten Wilhelm von 
Modena von der Gerichtsbarkeit des städtischen Richters 
befreit wurden, sodann im folgenden Jahre durch die Ent­
scheidung Wilhelms, „dem Hospital des Heiligen Geistes" 
eine ganze Hufe in der Stadtmark, vielleicht das heutige 
llgezeem, zugewiesen wird1), könnte es höchstens fünf Jahre 
später als St. Georg gegründet sein, übertrifft denselben 
aber vielleicht noch ein wenig an Alter. In Folge mehr­
facher, wenn auch nur gelegentlicher Erwähnungen in gleich­
zeitigen Urkunden, lassen sich die Verhältnisse der Anstalt 
während der nächsten Jahrhunderte wenigstens in ihren 
Umrissen erkennen. 

Sie hat anfänglich ausserhalb der Stadt auf der Stelle 
des heutigen Schlosses gestanden und ist von dort noch im 
13. oder zu Anfang des 14. Jahrhunderts auf ihren heutigen 
Standort in der Stadt neben das alte Georgenschloss verlegt 
worden. Im Jahre 1330 wird nämlich nach Ausweis des 
Sühnebriefes der Raum, auf welchem das Hospital ur­
sprünglich gestanden hatte, von Rath und Bürgerschaft dem 
Orden eingewiesen, um hier für das abgebrochene Schloss 
in der Stadt ein neues zu bauen2). 

Da als Niesslinge des Heiligen Geistes wiederholt „in-
firmantes" oder „zeke" erwähnt werden, unterliegt es keinem 
Zweifel, dass derselbe ganz wie St. Georg von Anfang an 
zur Aufnahme von Gebrechlichen und dadurch Erwerblosen, 
daneben wohl auch von Kranken bestimmt gewesen ist. 
Und wenn sich noch heutzutage im äusseren Rathsarchiv 
die Ordnung des Heiligen Geistes in Lübeck vom Jahre 
1263 in den Schriftzügen des 13. Jahrhunderts vorfindet, 
so bietet sich damit wohl ein Anhaltspunkt dafür, dass die 
Einrichtungen dieser Anstalt bei der hiesigen gleichnamigen 
zum Vorbild genommen sind oder mindestens genommen 
werden sollten. 

Livländisclxes Urknudenbuch 1 n. 75 und 78. 
2) a. a. O. 2 n. 741. 
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Tin Gegensatz zu dem unter erzbischof lieber Hoheit 
stehenden Georgenhospital erscheint aber der Heilige Geist 
nach allen älteren Zeugnissen als städtisches, vom Rath 
abhängiges, in der Verwaltung der von ihm gesetzten Vor­
münder befindliches Institut, so dass nothwendig auch seine 
Gründung auf diese Kreise zurückgeführt werden muss. 
Bereits der Sühnebrief ergab, dass die von der Stiftung 
anfänglich eingenommenen Räumlichkeiten von Seiten der 
Stadt, der also die Verfügung über dieselben zustand, dein 
Orden übergeben wurden; sodann heisst es in der Sclira 
der Rigaschen Schmiedegesellcn von 1399: im Fall sehr 
langwieriger Krankheit bez. andauernden Siechthums eines 
ihrer Genossen „Scholen unse brodere bidden de heren 
vanine rade, dat he [der Kranke] möge lcomen in den 
Hilgen Geest in dat elende hus"'), — der Rath hatte also 
über die Aufnahme der Insassen zu bestimmen; wenn endlich 
zu Anfang des 15. Jahrhunderts der Abt Hermann von Do­
beran dem Rath berichtet, dass die Bauern des dem Heiligen 
Geist gehörigen Gutes Heiligenhagen in Mecklenburg an 
ihren Grenzen verkürzt würden, und ihn auffordert, zur 
Ordnung der Sache einen oder zwei der Seinigen hinzu­
senden2), so wird ersichtlich, dass auch die Vermögensver­
waltung der Stiftung vom Rath abhing. Dieses Verhältnis;? 
ward 1452 im Kirehholmschen Vertrage ausdrücklich an­
erkannt, indem der Erzbischof damals jeden Anspruch auf 
den Heiligen Geist fallen liess. 

Den Haupttlieil ihres Vermögens an Grundbesitz hat 
die Stiftung jedenfalls in den ersten Jahrhunderten ihres 
Bestehens erworben; sie erscheint schon früh als Inhaberin 
von Häusern und Plätzen in der Stadt, von Gärten und 
Heuschlägen ausserhalb derselben. Häufig werden sie und 
ihre Insassen in Testamenten bedacht, so dem der Mechthild 
Rapesulver von 1324, des Berthold von Kokenhusen und 

') a. n. O. 4 n. 1495, § 9. 
3) a. a. Ö. 4 n. 1674. 

7* 



Simon Taite von 1892, des Rathmanns Conrad Visoh von 
1425 u. s. w., und dnrcli diese Vermächtnisse ist der Grund 
zu einem Vermögen an Kapital gelegt. 1422 vergehen bei­
spielsweise die Vormünder 150 Mark auf ein Haus. 

Die Vorliebe, welche sicli noch in den letzten Zeiten 
des alten Kirchenthums für die Ordensgenossenschaften der 
strengern Observanz zeigte, hat Veranlassung gegeben, d.r-is 
gegen Ende des 15. Jahrhunderts der Heilige Geist zeit­
weilig eine von seiner ursprünglichen ziemlich abweichende 
Bestimmung erhielt. 1488 September 28 übergab nämlich 
der Rath vier benannten Brüdern der dritten "Regel des 
heiligen Franciscus, denen gestattet wurde, sich bis auf 13, 
also zu einem vollständigen Convent zu ergänzen, „die 
Kirche des Heiligen Geistes mit ihrem Grunde, Häusern, 
Zubehör und allen Gütern innerhalb und ausserhalb der 
Stadt"; doch sollte ihnen nur der Niessbrauch an denselben, 
der Stadt Eigenthum und Herrlichkeit, sowie das Recht zu­
stehen, zwei Rathmannen zu Vormündern der Stiftung zu 
ernennen, denen jährliche Rechenschaft abgelegt und ohne 
deren Vorvvissen keine Veränderungen mit dem Besitz vor­
genommen werden sollten. Wir erkennen, dass es sich 
keineswegs allein um eine Einräumung der Kirche des 
Heiligen Geistes an die Brüder handelt, wie der Vorgang 
durchgehend aufgefasst ist, vielmehr um eine Ueberweisung 
der ganzen Anstalt an sie, mit anderen Worten um eine 
Umwandlung derselben in ein Franziskanerkloster mit Vor­
behalt des Eigenthums- und Aufsichtsrechts der Stadt. Dass 
die Mönche zur Aufnahme Hilfsbedürftiger verpflichtet 
worden wären, wird nirgends erwähnt, ist auch kaum wahr­
scheinlich, da die Mittel nur zu ihrem eigenen Unterhalt 
dienten. 

Wohl ganz allmählich war zu Ende des 15. Jahrhun­
derts der merkwürdige bereits oben erwähnte Umbildungs-
prozess vor sich gegangen, durch welchen das erzbischöf-
liclie Georgenhospital dem Heiligen Geist einverleibt wurde 
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uiul selbständige Existenz nnd Namen innerhalb der Stadt 
einbüsste. Nachdem der Erzbischof offenbar längere Zeit 
dem Vorgang keine Beachtung geschenkt, wohl auch von 
seinem Recht, die Vormünder für St. Georg zu ernennen, 
keinen Gebrauch gemacht hatte, trat er 1503 mit dem An­
spruch auf die Herrlichkeit über den Heiligen Geist hervor. 
Die Stadt suchte Schutz hinter dem Wortlaut des Kirch­
holmsehen Vertrages, nach welchem ihr der letztere zustand. 
I>a verwies der Erzbisehof auf die auch von der anderen 
Seite nicht zu leugnende Thalsache, dass das Georgen-
hospital in den Heiligen Geist aufgegangen und in diesen 
umbenannt wäre, der letztere in der Hauptsache nichts an­
deres sei, als der seinen Vorgängern untergebene ehemalige 
.Jürgenshof. Gestützt auf dio Zustimmung des Ordens-
meisiers kämpfte Erzbisehof Michael sein Recht durch, und 
im Jahre 1511 hat Erzbisehof Jasper von den damaligen 
Vormündern des Heiligen Geistes seinem Oflicial Rechen­
schaft ablegen lassen und ihnen zwei Rathmannen zu Nach­
folgern gegeben'). 

• ) Waluviul diese bedeutende Erweiterung, welche der Heilige Gebt 
durch Zuziehung der benachbarten Baulichkeiten des Georgen-
hospilals zu l'lnde des 15. Jahrhunderts erfuhr, bisher unbekannt 
geblieben war, ist dagegen die Meinung ausgesprochen worden, 
das.-' die Anstalt in der Rcformationszcit durch Einverleibung des 
Klosters der grauen Schwestern, des damit verbundenen Hospitals, 
sowie eines Witlweneonvents einen erheblichen Zuwachs erhalten 
habe; vcrgl. Guizeit iu den livländisclien Mittheilungen 11. S. 532 f. 

1 »ein „an sunte Peters kerckhave an der norderside" belegenen 
Kloster der grauen Schwestern der dritten Kegel war vom Or-
densmeistcr l>erud von der Borg 1478 ein ebenfalls am Petri-
kirchhof ..tegen domo Hilgen («Yyste over' befindliches Haus 
verliehen worden, um darin die ..elenden armen nuiul krancken, 
de . . . up den kerckhoven uund by den wenden liggeu" zu ver­
pflegen. Ferner ward gemäss dem Testament des Bürgermeisters 
Peter Hinrike* mit dem Klo.-ter ein anstos-:eudes Gebäude 
verbunden, in welches „alle armen elende krancken frouweu per­
sonell"' aufgenommen werden sollten. 

Das Kloster ward, wohl zugleich mit der angrenzenden Hin-
rikessehen Stiftung, 1543 vom Ordensmeister dem Silvester Teget-



102 

Bald hat die Einführung der evangelischen Lehre so­
wohl dem Nießbrauch der Franziskaner wie der neube­
gründeten erzbischöflichen Oberhoheit ein Ende gemacht 
und das städtische Regiment an die Stelle gesetzt. So rasch 
aber die geistliche Herrschaft beseitigt war, so lange hat 
es gewährt, bis man ihrer Ansprüche ledig wurde. Im Jahre 
1530 wird unter den laut kaiserlichen Mandats dem Erz­
bisehof Thomas von Seiten der Stadt zu restituirenden 
Rechten auch genannt: „die lehenung und herrligkeit über 
die kirchen des lleyligenn Gaystes mit irer zubehörunge'\ 
Alle Verhandlungon führten nur zu Vertagungen, nicht zu 
definitiver Lösung der Frage. Nach dem Lemsalschen Ver­
trage von 1542 August 21 sollte Riga „bei allen Kirchen 
und Gotteshäusern mit ihrem Zubehör, und was sonsten 
unter den Religionssachen begriffen, bis zur Entscheidung 
eines gemeinen freien christlichen Concilii oder National­
versammlung verbleiben" 3). Das Abkommen zwischen dem 
Erzbischof und Kapitel mit der Stadt von 1551 Dezember 10 
bestimmte in ähnlicher Weise über das Hospital zum Hei­
ligen Geist: „der darüber daz beste beweis eines alten 
besitz hat, dem soll auch das directum dominium zugehoren, 
das utile aber zu der ereil Gots und Unterhaltung der not-

meyer verlohnt uml gelangte in Folge einer Ablragszahlung an 
seine Familie 1554 an die Stadt; auch das Hospital [des Ordens­
meisters Bernd] ist letzterer ohne Zweifel später zugefallen, da 
ihr 1555 bereits die Anwartschaft darauf vorn Ordensmeister er-
theilt war. Dass diese Häuser nun aber dem Heiligen Geist 
hinzugefügt seien, ist nicht wohl anzunehmen, da sie sämmtlich 
am Petrikirclihof lagen und der Heilige Geist sich auf jene Seile 
der Strasse nie erstreckt hat. Für die Vereinigung des Wittwen-
convents mit dem Heiligen Geist fehlt es ebenfalls an jedem An­
haltspunkt, und die Anschauung, dass gerade in Folge derselben 
der Heilige Geist seine gegenwärtige Bestimmung als Wittwenasyl 
erhalten habe, lässt sich direct als irrtliiimlich erweisen, da der­
selbe noch bis zum 18. Jahrhundert auch Männern Aufnahme 
gewählt hat. 

•') Arndt, Liefiänd. Chronik 2, S. 10b. 
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troftigen, wie von alters gebreuchlichen, gewendet werden"1). 
Rechtlich entschieden ward der Streit erst durch das Pri­
vilegium König Stephans von 1581 Januar 14, welches den 
factischen Zustand anerkannte, indem es der Stadt die aus­
schliessliche Verwaltung der Hospitäler gewährte. 

Die reformatorische Bewegung hatte zwar die Erinne­
rung an die ursprüngliche Bestimmung der Anstalt wieder 
lebendig werden lassen, ohne diese Ideen aber sofort zu 
verwirklichen. Der Anstoss dazu scheint von der Bürger­
schaft ausgegangen zu sein. Die Vertreter derselben, so 
lautet der Bericht im Buch der Aeltermänner, hatten nämlich 
wiederholt den Rath vermahnt, „den Heiligen Geist wieder 
aufzurichten; es seien in beiden Gilden viel arme Bürger, 
die gern hineinkämen und dazu geben wollten; die Stiftung 
sei von Alters für arme Bürger und Bürgerfrauen, die alt 
und krank und die dort Notlidurft und Wohnung gehabt, 
errichtet gewesen". Der Rath betraute den Kämmerer 
Werner Mey und den Bürger Vineenz Glandorp mit der 
Neueinrichtung, und Ostern 1556 fand die erste Aufnahme 
von Niesslingen statt2). 

Eine Vorstellung, die jene beiden ersten Vorsteher 
1557 an den Rath richteten, lässt erkennen, welche Schwie­
rigkeiten zu überwinden waren, um namentlich die ganz 
zerrütteten öconomischen Verhältnisse wieder zu ordnen. 
Der Heilige Geist sei nun zwar, so berichten sie, auf Be-
schluss des Raths unter Zustimmung der Gemeinde seinem 
ursprünglichen Zweck wiedergegeben; um ihn aber zu er­
halten, sei vor Allem erforderlich, dass die nicht gezahlten 
Renten und Ausstände, darunter vom Rath selbst 3038 Mark, 
eingetrieben, die Gebäude, von denen man nicht regel­
mässig die Miethe erhalte, anderweitig vergeben, endlich 
die von Privatpersonen in Besitz genommenen Häuser der 
Stiftung erstattet würden. 

Monumenta Livoniae autiquae 4, u. 109. 
2) Monumenta Livoniae autiquae 4, 8. 76. 
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Dass die anfänglich ohne Zweifel allgemein zugängliche, 
doch ihrem Ursprung und ihrer Verwaltung nach rein 
städtische Anstalt allmählich Bürger bei der Aufnahme be­
vorzugt habe, ist nicht eben unwahrscheinlich. Hierauf 
wird sich die bei ihrer Wiederaufrichtung hervortretende 
Anschauung, „sie sei von Alters [allein] für Bürger und 
Bürgerfrauen bestimmt gewesen," welche nun die herrschende 
blieb, gründen. Aus einem etwaigen Vorrecht war ein aus­
schliessliches Recht geworden. Damit war aber eine Ein­
schränkung des Kreises der Berechtigten erreicht, wie sie 
beim Georgenhospital erst in unserem Jahrhundert einge­
treten ist. Der allgemeinen Entwickelung folgend, hat sich 
der Kreis in der Folgezeit noch mehr verengt. 

Im 16. Jahrhundert ist wiederholt von Convents-
brüdern die Rede; ein Rathsprotokoll von 1665 Januar 20 
ergiebt, dass damals sowohl Männer wie Frauen, und zwar 
auch aus der kleinen Gilde, eintraten. Von 1725 an sind 
aber ohne förmliche Abänderung der früheren Ordnung nur 
noch Frauen aufgenommen worden, und von der Bestim­
mung des § 2 der Instruction von 1789, dass wenigstens 
ausnahmsweise auch Brüdern der Eintritt ollen stehe, ist 
nie Gebrauch gemacht worden. Gleichfalls erst im 18. Jahr­
hundert und auch nur auf dem Wege der Praxis ist der 
Ausschluss der kleinen Gilde erfolgt. Den frühesten bisher 
aufgefundenen Anhaltspunkt hierfür bietet ein Bericht des 
Raths an den Generalgouverneur von 1763 November 14, 
in dem es bezüglich des Heiligen Geistes heisst: „ein Stif­
tungs-Haus, worinnen arme und betagte Bürger und Bürger-
Wittwen Grosser Gülde gegen Erlegung eines Einkauf-
Schillings kommen können". Diesen Veränderungen ent­
sprechend erklärt die Instruction von 1789: „Es werden 
vorjetzt 20 Stiftsgenossinnen protestantischer Religion aus 
den Bruderwittwen [grosser Gilde] im Convent unterhalten". 
Der hiermit hergestellte Charakter eines Wittweneonvents 
der grossen Gilde ist erst in neuerer Zeit insofern ab­
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geändert worden, als nach einer Verfügung des Raths von 
1838 Februar 4 auch Jungfrauen aufgenommen werden 
können. Seit 1843 ist dann noch die Klasse der Pensions-
wittwen und Pensionsjungfrauen geschaffen worden, welche 
nur Geldunterstützungen (48 bez. 24 R. jährlich) erhalten 
und die erste Anwartschaft bei Besetzung eintretender Va-
canzen im Stift haben. 

Die Conventsgenossinnen wurden im vorigen Jahr­
hundert mit Wohnung, Beköstigung und einem Holzgeld 
von 10 Thlrn. Alb. versehen; seit .1788 ward die Bekösti­
gung mit 1 Vä Thlrn. Alb. wöchentlich abgelöst. Gegen­
wärtig erhalten die Stiftswittwen ausser der Wohnung 144 R. 
an Kost- und 20 R. an Holzgeld, die Stiftsjungfrauen zu 
der Wohnung im Ganzen 56 R. jährlich. Die augenblick­
liche Zahl der Stiftswittwen beträgt 65, der Jungfrauen 7, 
der Pensionswittwen 60, der Pensionsjungfrauen 45. 

Seine Einnahmen fliessen dem Convent ganz vorwiegend 
aus seinen Liegenschaften und Kapitalien zu. Im Jahre 
1642 wurden letztere auf 49850 Mark (3323 Thlr. Alb.) ge­
schätzt; 1789 betrugen die festen jährlichen Einnahmen aus 
dem Grundbesitz und Kapital 3383 Thlr. 41 Ferd. Während 
lange Zeit in Folge der ungeregelten Wirthschaft eine we­
sentliche Vermögenszunahme nicht stattgefunden hatte, öfters 
sogar Rückgänge darin zu verzeichnen sind, hat eine sorg­
same Verwaltung im Laufe dieses Jahrhunderts ausser den 
gleichzeitig vorgenommenen grossen baulichen Erweite­
rungen der Anstalt die Vermehrung des Baarvermögens bis 
auf 395000 R. ermöglicht. 

Zu den ausserordentlichen Einkünften gehört das durch 
Rathsprotokoll von 1665 Januar 20 anerkannte, von den 
Recipienden erhobene Eintrittsgeld von mindestens 100 Thlrn. 
Alb., sowie der 1665 eingeführte Anfall eines Drittels vom 
Naehlass der Stiftsgenossinnen an die Anstalt. Derselbe 
wird durch das Protokoll des Raths von 1755 Februar 22 
bestätigt, in der Instruction von 1789 in dieser Beziehung 
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jedoch die Beschränkung ausgesprochen, dass, falls unver-
heirathete und unversorgte Kinder hinterblieben, auf die 
Einziehung des Drittels zu verzichten sei. 

Nachdem der Rath Oberaufsichtsbehörde über den Hei­
ligen Geist geworden, ward die Verwaltung zunächst, ganz 
wie beim Georgenhospital, durch zwei von ihm ernannte 
Vormünder geführt, von denen, wie ihre hier und da auf­
geführten Namen ergeben, der eine stets Rathmann, der 
andere Aeltester grosser Gilde war. Zu Anfang des 17. Jahr­
hunderts treten an ihre Stelle zwei Inspectoren aus dem Rath 
und zwei Vorsteher aus der Aeltestenbank, noch etwas 
später ein Bürgermeister als Oberinspector, ein Rathmami 
als Inspector und wie früher zwei Aelteste als Vorsteher. 
Unter dem Interregnum des Stiftungsdirectoriums von 1788 
bis 1797 bestand die specielle Administration des Heiligen 
Geistes aus einem Inspector, den der Rath aus seiner Mitte 
bestimmte, und zwei Vorstehern, welche durch die Brüder­
schaft grosser Gilde aus den Brüdern erwählt wurden. Mit 
dem Jahre 1797 trat wieder die alte Verwaltung ein, die 
hier auch noch gegenwärtig fortbesteht. 

3. Campenhausens Elend. 

Von den acht „Elende" genannten Versorgungsanstalten, 
welche Riga in früheren Jahrhunderten besass, hat sich nur 
die im Jahre 1492 von dem damaligen Rathmann und spä­
teren Erzvogt Johann Kamphusen in's Leben gerufene bis 
auf unsere Tage erhalten. Bestimmte Erwähnung geschieht 
derselben erst im Jahre 1557, wo die Vorsteher des Hei­
ligen Geistes dem Rath in Erinnerung bringen, dass die 
Verwalter des Elendenhauses „so selige Kamphusen van 
des Hilligen Geystes gude helft ingenamen to bedarlf der 
armen" dasselbe in baulichem Zustande halten und von der 
„inkumst, so darto is" jährliche Rechenschaft ablegen 
müssten. Der Stifter hatte also eins der Gebäude des da­
maligen Franziskanerklosters zum Heiligen Geist in ein 
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Armenhaus umgewandelt und dieses mit gewissen Ein­
künften ausgestattet. Im Jahre 1605 ward die beinahe 
untergegangene Anstalt mit Hilfe milder Beiträge neu er­
richtet; 1749 konnte in Folge eines bedeutenderen Ge­
schenks des Generallieutenants Balthasar von Campenhausen 
ein abermaliger Neubau ausgeführt werden, und in den 
letzten Jahren hat wiederum eine vollständige Renovation 
stattgefunden. 

Während für die ältere Zeit alle näheren Angaben 
fehlen, wurden nach der Instruction von 1788 damals in 
dein unteren Saal des Hauses ausser der Betfrau „20 arme 
betagte Wittwen geringen Standes und hiesigen Orts" unter­
gebracht und zu der Wohnung mit Beheizung, Beleuchtung 
und kleinen Geldspenden versehen; die oberen Zimmer 
waren drei verarmten Bürgerwittwen grosser und kleiner 
Gilde und ihren Kindern eingeräumt. Augenblicklich werden 
die unteren Räume „von 25 verarmten, vorzüglich zur hie­
sigen Gemeinde gehörigen Frauen lutherischer Confession" 
eingenommen, die oberen von 5 Jungfrauen, die Töchter 
hiesiger Bürger und Brüder grosser Gilde und protestanti­
scher Confession sein müssen. 

Die äusserst geringfügigen, zu Gebote stehenden Mittel 
wurden im vorigen Jahrhundert durch einige grössere Zu­
wendungen vermehrt. Die bereits erwähnte Schenkung des 
Generallieutenants von Campenkausen vom Jahre 1746, über 
welche er dem Rath die Disposition zusprach, betrug 2000Thlr. 
Alb., zu denen er dann noch 200 Thlr. fügte, deren Zinsen der 
Betfrau zufliessen sollten; im J. 1771 vermachte der Landrath 
von Wolllenschild dem Hause 1000 Thlr. Das ganze Ver­
mögen bestand hiernach im J. 1788 aus 3450 Thlrn.; 1836 war 
es auf 14554 R. S. angewachsen. Hierzu kam von 1804 an als 
Ersatz für eine aufgegebene Büchsensammlung ein jährlicher 
Zuschuss des Armendirectoriums von 75 R., der aber seit 
1873 wieder eingestellt ist; endlich wird ein Drittel des Nach­
lasses der Niesslinge zum Besten des Hauses eingezogen. 
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Jene Mittel aber hätten zum Unterhalt der Ansiall 
keineswegs ausgereicht, wenn nicht schon seit dem vorigen 
Jahrhundert eine regelmässige jährliche Beihille aus der 
Kasse des Heiligen Geistes geleistet wäre. Diese Zuschüsse, 
deren Grösse sich seit dem Jahre 1791 genau feststellen 
lässt, scheinen ursprünglich eine Entschädigung für das einer 
Stiftsgenossin des Heiligen Geistes eingeräumte Zimmer zu 
bilden, haben aber schon seit längerer Zeit eine darüber 
weit hinausgehende Höhe erreicht und gewissermassen eine. 
Verpflichtung des Heiligen Geistes herbeigeführt, das jährlich 
bei der Verwaltung sich herausstellende Deficit zu decken. 

Vielfache Beziehungen, welche Campenliausens Elend 
seit Alters mit dem benachbarten Convent verbanden, haben 
Veranlassung gegeben, dass die selbständige Verwaltung, 
welche es im 16. Jahrhundert hatte, aufgehoben und die 
Anstalt seit langer Zeit ganz unter die des Heiligen Geistes 
gestellt worden ist. 

4, Egenstedts Wittwenconvent, 

Die Fundationsurkunde dieser im Jahre 1594 von dem 
^wohlbekannten Bürgermeister Franz Nyenstedt begründeten 
Anstalt ist nicht auf uns gekommen, doch werden wir durch 
sein 1613 März 25 aufgerichtetes Testament und die 1623 
von ihm für das Institut erlassenen, ersichtlich den Gesetzen 
für den Eckenconvent von 1596 nachgebildeten „Ordnungen 
und Regeln1' einigermassen über die Absichten des Stifters 
unterrichtet. 

In den letzteren bestimmt er zunächst: „erstlich sollen 
von dem Patronus und Vorstehern in diesen Convent ge­
nommen werden liausarme Personen, so da eines ehrlichen 
und gottesfürchtigen Lebens sein". Dieser Grundsatz, der 
die Berechtigung zum Eintritt keineswegs auf gewisse 
Klassen beschränkt, ist späterhin insofern abgeändert wor­
den, als seit dem 18. Jahrhundert und sicher von 1784 an 
allein Bürgerwittwen Aufnahme fanden. Nach der Instruc-
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tion von 1789 wurde hier sechs Wittwen freie Wohnung-, 
Holz, Licht, eine Jahresunterstützung von 32 Thlrn. Alb. 
und Einiges an Legatengeldern gewährt. Späterhin ist die 
Zahl der Insassen auf 12 vermehrt worden. 

Das ursprüngliche Stiftungsvermögen bestand aus dem 
Wittwenhause bei der Johannispforte, das 1689 Juli 23 ab­
brannte, sowie 2500 Mark (166 Rthlrn.) und 100 Roseno-
lteln (400 Thlrn. Alb.). Durch eine Reihe von Vermächt­
nissen war dasselbe im Jahre 1700 auf 3016 Thlr. Alb., 
1789 auf 7900 Thlr., 1802 endlich auf 9850 Thlr. ange­
wachsen. Zu den Zinsen dieses Kapitals kamen die Erträge 
aus der viermal wöchentlich umhergetragenen Armenbüchse. 

In Betreff der Verwaltung hatte Nyenstedt in seinem 
Testament festgesetzt: „das jus patronatus des Elends mit 
allen zugehörigen Zinsen und Einkünften soll insgemein 
ungetheilt ihm [seinem Universalerben Franz Hilchen] und 
seinen andern Brüdern und Schwestern, wie auch denen, 
so aus meiner Freundschaft hier wohnen möchten, heimfallen 
und zugleich einmüthiglich laut meiner fundation mit Rath 
der Testamentarien verwaltet und gebessert werden, worauf 
dann auch Ein Edler Rath fleissige Aufsicht haben wolle". 

In Folge des Erlöschens der Nyenstedtschen Verwandt­
schaft hierselbst trat an Stelle der Familienverwaltung die 
durch Glieder des Rathg und der grossen Gilde; von 1788 
bis 1797 ward letztere durch die mit dem Stiftungsdirecto-
rium eingeführte, aus einem Rathsherrn und zwei Vor­
stehern aus der Kaufmannschaft bestellende Administration 
ersetzt, mit dem letztgenannten Jahre aber wieder die frü­
here Verwaltung eingeführt, die seitdem unverändert aus 
einem Bürgermeister, einem Rathsherrn, einem Aeltesten 
und einem Bürger grosser Gilde gebildet worden ist. 

5. Ecks Wittwenconvent. 

Iii ditvem zu Ende des 16. Jahrhundorts errichteten 
Wiliwenasyl setzt sich eine ältere WohUhätigkeilsanslaU 
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fort. Im Jahre 1435 hatte nämlich der Rath dar. von Herrn 
Cord Visoh am Johanniskirchhof erbaute Haus zu einem 
Krankenhause und einer Nachtherberge für obdachlose 
Reisende eingerichtet. In der „der elenden gasthusz" ge­
nannten Anstalt sollten Kranke während der Zeit ihres 
Leidens und Reisende für die erste Nacht ihres Aufenthalts 
in der Stadt ein Unterkommen finden. Zum Unterhalt des 
Asyls wurden gewisse Renten gestiftet und zwei Raths­
glieder zu Vormündern desselben ernannt. 

Da bei einer 1589 vorgenommenen Revision der Wohl-
thätigkeitsanstalten sich herausgestellt hatte, dass unter 
anderm auch die Pilgrim - Herberge ganz verkommen und 
ihrem ursprünglichen Zweck entfremdet sei, machte der 
Bürgermeister und Burggraf Nikolaus Eck dem Rath den 

I Vorschlag, „ihm und seinen Erben beiderlei Geschlechts 
die Pilgrimherberge mit allen ihren Rechten, Nutzungen 
und Zubehör abzutreten," wogegen er sich verpflichten 
wollte, dieselbe auf eigene Kosten wieder zu erbauen und 
daselbst „einen Convent von 6 oder mehr dürftigen alten 
Weibspersonen vermittelst ziemlicher Unterhaltung und ge­
bührlicher Ordinanz" zu stiften. 

Durch eine 1592 November 1 ausgestellte Urkunde 
räumte der Rath Eck und seinen Erben das Patronatsrecht 
an dem Hause und dessen Einkünften ein und erklärte sich 
zugleich auf Bitten jenes bereit, alle ein oder zwei Jahre 
von den zeitweiligen Administratoren Rechnungsablage zu 
empfangen. In seinem Testament richtete ferner Eck unter 
Vorbehalt des Patronatsrechts seiner Erben an den Rath 
das Gesuch, derselbe möge „neben dem zeitweiligen Patron 
einen ihres Mittels oder aus dem Ministerio oder aus der 
Aeltestenbank, welchen der Patron oder seine Erben jeder­
zeit vorschlagen würden, verordnen, der mit Aufsicht habe, 
dass nichts der Stiftung zuwider geschähe". Noch heut­
zutage wird der den Convent verwaltende Patron aus der 
Zahl der Nachkommen des Stifters vom Rath erwählt. 
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1594 begann Eck den Bau des Hauses, vollendete ihn 
1596, und vom 29. September desselben Jahres, an dem die 
6 ersten Conventsschwestern eingeführt wurden, datiren 
auch die von ihm entworfenen „Regeln und Ordnungen", 
deren Abänderung er jedoch sich und seinen Erben vorbe­
hielt. Nach denselben „sollen von dein Herrn Patron und 
seinen Successoren in den Convent 8 Schwestern der Grossen 
und 3 aus der Kleinen Gilde aufgenommen werden". Jede 
derselben erhielt ursprünglich ausser der Wohnung jährlich 
80 Mark Rig. (57.3 Thlr.), späterhin 24 Thlr. zum Unter­
halt und 4 Thlr. Holzgeld. 

Das Bestehen der Stiftung ward durch die Gaben Ecks, 
sowie durch mehrfache anderweitige Schenkungen sicher­
gestellt. Unter denselben verdient die Verleihung von drei 
Gesinden im Burtneckschen durch König Gustav Adolf 
hervorgehoben zu werden, für welche von 1650 an jährlich 
50 Speziesthaler aus dem Rigaschen Zoll vergütet wurden. 
Ueber die Finanzen des Convents ist in dem im Archiv der 
grossen Gilde noch vorhandenen ältesten Stiftungsbuch von 
Eck und seinen nächsten Nachfolgern sehr genaue Rech­
nung geführt worden. 

6. Das Waisenhaus. 

Die erste Anregung zur Begründung eines Waisenhauses 
in Riga ist von drei Bürgern grosser Gilde: Claus Kempe, 
Philipp Karstens und Andreas Zarte, gegeben worden. Am 
22. November 1643 theilte der wortführende Bürgermeister 
dem Rath mit, dass diese Bürger Willens seien, ein Waisen­
haus zu stiften, zu diesem Zweck auch bereits gegen 
2000 Rthlr. von etzlichen Bürgern gesammelt hätten, und 
nur bäten, dass es autoritate magistratus geschehen möge. 
Nach eingehenden Verhandlungen mit den Antragstellern 
willigte der Rath am 19. September 1649 in die Stiftung 
und gestattete zugleich, in verschiedener unten näher zu 
erörternder Weise die öffentliche Wohlthätigkeit zu Gunsten 
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derselben in Anspruch zu nehmen. In Folge dessen ward 
am 12. Mai 1651 auf dem von der Wittwe Katharina Intel­
mann, geb. Lemchen, zu diesem Zweck geschenkten Grund­
platz mit dem Bau des ersten Waisenhauses begonnen und 
dasselbe 1655 vollendet. An die Stelle dieses durch den 
Brand von 1689 zerstörten, trat 1691 das zweite Waisen­
haus, welches wiederum im Jahre 1845 dem jetzigen Neubau 
Platz machte. 

Wie bei Begründung der Anstalt, so sind auch zu ihrer 
ferneren Erhaltung, trotz der bedeutenden Erweiterungen, 
welche sie nach und nach erfahren hat, städtische Mittel 
nicht, oder nur ausnahmsweise in Anspruch genommen 
worden. Auf die Opferwilligkeit des Publikums, sodann 
auf einige zu ihrem Besten erhobene Schiffs- und Handels­
abgaben ist sie bis in die neueste Zeit vorzugsweise ange­
wiesen gewesen. 

Den bei weitem grössten Einnahmeposten bilden seit 
geraumer Zeit die Zinsen der Schenkungen und Vermächt-
nisse, welche in grosser Zahl und häufig in bedeutendem 
Betrage dem Waisenhause zugewandt worden sind. Es sei 
hier nur erwähnt, dass jene Stiftungen in dem Zeitraum 
von 1650 bis 1786 im Ganzen 11853 Rthlr. 22 Groschen 
ausmachten, dass hierzu u. A. im Jahre 1816 allein aus der 
Ruffschen Schenkung 23408 R. 29 K. kamen, von 1833 bis 
1850 wiederum 20671 R. eingingen und die seitdem einge­
flossenen Gaben über 40000 R. betragen. Yerhältnissmässig 
bedeutend waren sodann längere Zeit die Miethgelder für 
die zum Waisenhause gehörigen Keller und Böden. 

Bereits im Bestätigungsdecret für die Anstalt vom 19.Sept. 
1649 hatte ferner der Rath gestattet, dass für dieselbe jähr­
lich am Sonntag nach Michaelis in der Stadt ein Umgang 
mit den Schalen gehalten werde, der im ersten Jahre einen 
Ertrag von 891 Rthlrn. ergab, dass in gleicher Weise in der 
Petri- und Domkirche Sammlungen mit dem Klingbeutel ver­
anstaltet und der Armenblock vor dem Hause errichtet werde. 
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Zur Verstärkung der Mittel dienten endlich die von 
der schwedischen Regierung dem Waisenhause bewilligten 
und durch Ukas der Kaiserin Katharina II. vom 6. September 
1767 bestätigten Beutelgelder, welche in der Höhe von 6 Fer-
dingen von jedem Beutel des vom Auslande auf dem Land­
wege eingebrachten baaren Geldes beim Zollamt erhoben 
wurden. In gleicher Weise hatte jedes Schiff, das klarirte, 
15 Groschen an sog. Armengeld zu demselben Zweck beim 
Stadtkasten zu entrichten. In Folge eines neueren Be­
schlusses der Stände ward endlich längere Zeit aus der für 
das Stempeln der Saattonnen erhobenen Abgabe eine Bei­
hilfe an die Anstalt geleistet. 

Für die ganze ältere Periode ergeben sich nur ganz 
vereinzelte Fälle, in denen in Folge eines hervorgetretenen 
dringenden Bedürfnisses die Stadtkasse mit einem, und 
zwar auch nur ganz geringfügigen Betrage sich an den 
Unterhaltungskosten des Waisenhauses betheiligt hat. Laut 
Rathsbeschlusses vom 4. Februar 1691 wurden beispiels­
weise der Anstalt 5 Faden Holz angewiesen, dann am 
21. August desselben Jahres der Antrag der Waisenherren 
angenommen, „den Kindern im Waisenhause die nöthigen 
Bücher zu reichen". Erst in allerneuester Zeit ward be­
kanntlich aus der städtischen Sparkasse eine jährliche Sub­
vention von 4000 R. gewährt, die im Jahre 1879 auf die 
llandlungskasse überging. 

Die Bedingungen, welche die Anstalt an die aufzu­
nehmenden Zöglinge stellte, sind von ihren ersten Anfängen 
bis auf den heutigen Tag unverändert dieselben geblieben. 
Zwar ist die älteste vom Rath bestätigte Ordinanz, welche 
am 27. November 1655 den damaligen Vorstehern des 
Waisenhauses durch das Waisengericht übergeben ward, 
uns nicht erhalten. Berücksichtigt man aber, wie eng jede 
der späteren Waisenhausorduungen sich an die nächst vor­
hergehende anscliliesst, wie am Geist derselben und den 
eigentlichen Grundgesetzen nicht im mindesten gerührt ist, 

Mittlieil. a. d. livl. Geschichte. XV. 1. 8 
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nur an unwesentlichen, das Aeussere betreffenden Neben­
bestimmungen zeitgemässe Aenderungen vorgenommen sind, 
so dürfte es keinem Zweifel uuterliegen, dass jene älteste 
verlorene Ordnung sich von der zweiten ihr auch zeitlich 
nahestehenden nur in untergeordneten Punkten unter­
schieden habe. 

Die letztere, vom 1. Oktober 1678 datirend, fordert 
nun von den aufzunehmenden Waisen als unerlässlich ehe­
liche Geburt, körperliche und geistige Gesundheit und 
notorische Armuth; von der weitern Bedingung, dass nur 
Kinder hiesiger Bürger und Einwohner dieser Wohlthat 
theilhaft werden sollen, dürfen Waisengericht und Vorsteher 
nur aus besonders erheblichen Ursachen abweichen. 

Des religiösen Bekenntnisses der Recipienden thut das 
Statut keine directe Erwähnung und die späteren Ord­
nungen von 1728, 1761 und 1784, welche im Uebrigen die 
oben genannten Aufnahmebedingungen wörtlich wiederholen, 
schliessen sich ihm darin an. Man erinnere sich aber nur 
des durchaus confessionellen Charakters der Zeit, der Zu­
gehörigkeit Rigas zu dem streng lutherischen und allen 
anderen Religionsgenossenschaften gegenüber höchst exclu-
siven Schweden, sowie des Umstandes, dass milde Stiftungen, 
bei denen auf das religiöse Bekenntniss der Niesslinge 
kein Gewicht gelegt wäre, damals noch etwas geradezu 
Unerhörtes waren, um zur Ueberzeugung zu gelangen, dass, 
wenn die Waisenhausordnung von 1678 die Confession der 
Zöglinge mit Stillschweigen übergeht, dies nur aus dem 
Grunde geschehen konnte, dass ihr das Augsburgische Re-
ligionsbekenntniss als selbstverständliche Voraussetzung galt. 
Die Richtigkeit dieser Auffassung ergiebt sich noch zum 
Ueberfluss aus dem, auch in die drei nächstfolgenden Ord­
nungen wörtlich übergegangenen § 5 der Ordnung von 
1678, dem zufolge „die Kinder .... fleissig zur Schule 
gehalten und absonderlich in dem Catechismo Lutheri und 
dessen Catechismus-Lehre . . . wohl informirt" werden 
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sollen. Bin anderes, als das lutherische Bekenntniss kommt 
hier eben überhaupt nicht in Betracht. 

Der nach und nach eingetretene Umschwung in den 
religiösen Anschauungen erklärt es aber, wenn man sich 
späterhin veranlasst fand, das bisher als selbstredend Be­
trachtete ausdrücklich auszusprechen. Nicht als Neuerung, 
nur als genaue Interpretation der früheren Verordnung ist 
es daher aufzufassen, wenn die „Verordnung für. die Ad­
ministration des Waisenhauses von 1789" und die „revidirte 
Ordnung vom Jahre 1806" unter den Aufnahmebedingungen 
auch die protestantische Confession der Kinder aufzählen. 

7. Das russische Armenhaus. 

Dasselbe ward im Jahr 1777 auf Anregung des Riga-
schen Commandanten Generallieutenant Begitschew eröffnet 
und sollte ganz alten und völlig erwerbsunfähigen Gliedern 
der hiesigen russischen Gemeinde Wohnung, Kleidung und 
Unterhalt gewähren. Im Jahr 1802 wurden in demselben 
49 verabschiedete Soldaten und Soldatenwittwen verpflegt. 
Die Kosten wurden aus den Zinsen eines bei der Stiftung 
durch freiwillige Beiträge zusammengebrachten Kapitals 
von 400 Thlrn. und 8981 Rbln. Banco, einer von den im 
Frühling anlangenden Getreidestrusen erhobenen, ungefähr 
1600 Rbl. jährlich betragenden Abgabe, sowie den Samm­
lungen aus den Armenbüchsen, welche jährlich etwa 150 Rbl. 
ergaben, bestritten. Die Anstalt stand ursprünglich unter 
dem Rigaschen Commandanten; im Jahr 1802 ward sie 
dem neubegründeten Armendirectorium untergeordnet1). 

8. Das Nikolaiarmen- und Arbeitshaus. 

Im Jahr 1792 erliess das damalige Stadthaupt A. G. 
Sengbusch einen öffentlichen Aufruf, zum Zweck der Be­
seitigung des Strassenbettels einen Fond herbeizuschaffen. 

J) Vgl. L. Bergmann, Ueber Armenversorgung und Unterstützungs-
austalten in Riga, S. 54. 

8* 



116 

1794 September 26 trat die Anstalt, welche sich die Ver­
sorgung Erwerbsunfähiger und Kranker, sowie die Besserung 
von Müssiggängern zur Aufgabe machte, mit 72 Insassen 
ins Leben. Die Zahl der letzteren ward bald auf 140 
erhöht und stieg zuweilen bis auf 200. Ausserdem ward 
der Administration die sogenannte Hausarmencasse, welche 
aus Kirehencollecten und öffentlichen Strafgeldern sich 
bildete, zur Verfügung übergeben, um aus derselben Hilfs­
bedürftige, die im Hause keine Aufnahme finden konnten, 
mit wöchentlichen Gaben zu unterstützen. Die zunächst 
durchschnittlich 7000 Thlr. Alb. jährlich betragenden Kosten 
wurden zum geringeren Theil durch die Zinsen des gesam­
melten Kapitals von 2800 Thlrn., in der Hauptsache durch 
jährliche milde Beiträge aufgebracht. Die Direction setzte 
sich zu Anfang aus einem Bürgermeister als Oberinspector 
und einem Rathsherrn als Inspector, die Verwaltung aus 
einem Prediger, einem Arzt und vier Bürgern grosser und 
zwei Bürgern kleiner Gilde zusammen, ward aber im Jahr 
1802 durch das Armendirectorium abgelöst1). 

1) Vgl. Bergmann a. a. O. S. 18 f. 



Des Pfalzgrafen Georg Hans Anschlag auf Livland. 

Aetenstüeke aus dem geheimen Staatsarchiv zu Berlin, aus den 
Jahren 1578 und 1579. 

Mitgetheilt von Dr. Th. Schiemann1). 

1. 

1578 Sept. 27. Pfalzgraf Georg Hans an den Deutsch­
meister (Heinrich V. von Bobenhausen). Theilt einen aus­
führlichen Plan zu der mit Hilfe Schwedens und Polens 
vorzunehmenden Bekriegung des Moskoiviters und Rück­
eroberung Livlands mit und fordert zur Theilnahme des 
Ordens auf. Beilage: Wegerouten (Passotzie) nach Mos­
kau aus Schweden, Polen und der Krim2). 

Hochwürdiger Fürst, besonder lieber Herr vnd freundt, 
Eß wißen sich ohne Zweiffell E. L. frl. zuentsinnen, welcher 
gestaltt wir zu Eikenheim mitt E. L. frl. Kundtschafft ge­
macht, auch vnß dazumall erbotten gehaptt, wo wir E. L. 
vnd Dero Orden wüften allen guten beheglichen vnd dien­
lichen willenn, zuerzaigen, daß wirs gern thun wolten, wie 
wir dan hernachmalß auß guettem gemueth E. L. ettliche 

Die in Betracht kommenden Urkunden sind von Dr. Th. Schie­
mann in dessen Aufsatz »Ein abenteuerlicher Anschlag", Balt. 
Monatsschr. Bd. XXXVI, S. 21—34, tlieilweise verwerthet worden. 

Anmerkung der Schriftleitung. 
2) Diese und die folgenden Urkunden, bis incl. Nr. 15, sind im ge­

heimen Staatsarchiv als Abschriften vorhanden, welche der Pfalz­
graf Georg Hans seinem Schreiben von 1579 December 23 an den 
Markgrafen Johann Georg zu Brandenburg beigefügt hat. 

Anmerkung der Schriftleitung. 
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bedencken, Dero Orden zu guettem durch Philips Jacoben 
von Flerßheim, Ober Reittern deß Teutschen Ordens zu 
Franckfurtt überlieffern laßen, Allein der meinung damitt 
E. L. Orden kein Einiehe gefehrligkeitt oder bescbwerung 
zugemutet möchte werden, Dieweill dan nuhn sonderlich 
E. L. Orden gegen dem Erbfeindt dem Moscowiter ge-
stifftet, auch wir E. L. vnd dero Orden wie billich, dahin 
geneigt wißen, daß Ihnen nitt wenig zugemuetth gehet, die 
Einnehmung Lifflandts, vnd derhalben ohn allen Zweiffell, 
mit guettem willen vffnehmen würden, so man E. L. vnd 
dero Orden mitteil Furschluge, domitt sie wieder verhof-
fentlich zu Lifflandt kommen, oder ja souill landts jme vnd 
andern vnehristen abnehmen kann, alß daß jmmer werdt, 
ja zehenfach. 

Nuhn haben wir gleichwoll, A^ £70 vffm Reichstag zu 
Speier, durch dazumaln noch lebenden König zu Polen Si-
gismundum Augustum, auch vnsern Schwager den König jn 
Schweden1), woll guette mittell an die handt gegeben, dar-
durch daß verschüttet muß2), jn Lifflandt, wo nicht gar, 
doch woll zum halben theill vffgrafft, vnd zu guettem dem 
Orden kohmen, aber durch ettliche, die vielleicht vom Mos­
cowiter gestochen worden, bey der Key: Mtt: verhindert. 
Nicht desto weniger haben wir nicht nachgelaßen, jeder 
Zeit der Christenheitt wolfartt ferner zubedencken, auch 
die weill mitt der Zeitt vielmehr man sich wirdt mußen jn 
Deuttschlandt vor dem Moscowiter besorgen, alß vor dem 
Tureken, dieweill Er zu Wasser vnd Landt angreiffen kan, 
wie man jme nicht allein furkhomen möchte, sondern auch 
E. L. Orden, wieder ergetzligkeitt jreß Schadens kommen 
möcht, Also, daß wir E. L. jm hogstem vertrawen, ver­
melden, daß der hochgeborn Fürst, Hertzog Carll, der 

*) Johann III., Bruder Annas, der Gemahlin des Pfalzgrafen Georg 
Hans. 

2) Das verschüttete Muss, ein Bild, das mehrfach wiederkehrt. 
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Reich Schweden Erbfurcht vnsers geliebten Hern vnd Schwa­
gers, deß Königs auß Schweden1) bruder vnß ettliche hen-
dell vor wiedersetzung deß Moscowiters teglicher Tyranney 
vnd Jntryge, auch wie vnd waß gestallt, man jme Abbruch 
thun soltt, enttdeckt, auch vff die Mittell vnd wege gericht, 
daß der König jn Schweden, mitt dem Moscowiter zu Peldt, 
gleichsfals auch den König zu Polen2), welche beede Kö­
nige zwo Schwestern3) haben, auß dem alten Kön. Hauß 
Poln, vnd derhalben vnß gebetten, wir wollen auch vnsers 
theils dieselbig vorsehleg, die man von Deutschlandt auß 
verrichten möcht, Jns werck zurichten, an vnserm vleiß 
nichts Erwinden laßen, 

Wölchs wir dan zuthun versprochen, vnd ann einem 
sollichen hochloblichen, Christlichen vnd nutzlichen Vor­

schlag, bißhero keinen vleiß gespartt vnd also bey andern 
Potentaten auch jn handlung stehen, die verhoffenttlich jre 
hende zu diesem Werck auch biethen werden. Weill dan 
wir sonderlich erachten, daß wie oben gemeltt, E. L. Orden 
gantz nutzlich vnd furtreglich sein, sich jn solchen Handell 
einzulaßen, So verhoffen wir mitt E. L. vnd Dero Orden, 
solche mittell vnd wegweisung zu treffen, die derselben ver-
hoffentlich anmuttig vnd nützlich sein solten. 

Nuhn wißen sich E. L. zuberichten, daß sobaltt die 
Rodiser Herrn Rodis verlohren4), alspalt haben sie sich 
vnib ein Newe Insell, alß Maltha, vmbgethon5), darin sie 
sich bisher wieder den Tiircken erhalten, vnd jhren Orden 
Ritterlich vnd Ehrlich zu streitten wieder den Erbfeindt, 
dem Orden gemeß, angewießen, 

Weill dan, wie hernach folgen soll, E. L. Orden nicht 
allein ein solche schlechte Insell, sonder ettlich 100. meill 

!) Johann. 
2) Stephan Bathory. 
3) Anna nnd Katharina, Töchter Sigismund Augusts. 
4) 1522 Deeember 22. 

'•>) 1530 März 24. 



120 

wegs Landts vnd Strandts kan Einbekkomen vnd sozu­
sagen, ohne einiche muhe vnd bluttuergießen, der Fuß jn 
daßelbig Landt gesetzt mag werden, So achten wir darfur, 
daß solche Anschlag, der Christenheitt, Deutschlandt, aucli 
E. L. vnd dero Orden, zu guettem, Alß von Gott dem All-
mechtigen vom Himmell herab zugeschickt wurdt, wölche 
gelegenheitt auch E. L. vnd dero Orden mitt grossenn 
freuden vnd begirden annehmen können, alß der Joanniter 
Orden nach verlierung Rodiß jn Malta gehabtt. Der Han­
dell aber an jm selbft, ilt also geschaffen, daß wie deutsche 
Nation vnd dero Orden nicht jn Einem oder zweien Jaren, 
darzu thutt, So mag alßdan dieselbige vnchristliche gegentt, 
derselben Landtsartt, vnß Christen vnd Teütschen darauß 
jres gefallens zwingen, Also wer ein Christliches gemuett 
hatt, solliches billich, hertzlich, vnd mit sorgen jme ange­
legen sein laßen soll. Eß ist auch derselbig handeil also 
geschaffen, das man jhn jn högster geheim tractiiren muß, 
weill der Muscowiter am Kay. hoff sein verretherey hatt, 
damitt er deßen nitt auisirt werde, auch also beschaffen, 
daß man von der West See, alß von Embden, Niederlande 
Engelandt vnd Cales, jn 14. Tagen, sofern der Windt nit 
sehr Contrari ist, an dieselbige Örter segeln kann. Ynnd 
ist nemlich erstlich ein Ortt Cola1) genenntt, welchs hinder 
Lappenlandt, Norwegen vnd Norboden gelegen, ahn welches 
Ortt, man vor nie kein Segolation gewust, biß daß für 
zwenen Jaren allererst dieselbig von den Holländern ge­
funden, ann welchem Ortt, die fürnembsten vnd Reichesten 
Kauffleutt auß der Moscaw, alspaltt ein Statt haben ange­
fangen zu bawen, auch Clöster vnd andere Nutzbarkeitten 
daselbst anzustellen, vnd also ein Niederlag da angefangen, 
mitt den Hollendern zu handtieren. 

Nuhn hatts an demselben Ortt ein Jlandt vor dem 
Strom und Hafen Kyldin Ostrow2) genant, welchs gleich-

J) Das heutige Kola, südlich vom 69° n. Br. 
2) Die Insel Kildin unter 69° 20' n. Br. und 52° östl. L. Ueber die 
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woll mit einem kleinen gradt anß Landt Stößt, also, daß 
eß nit gar vmbfloßen, vff welchem ein sueßer stehender See, 
vnd ein vnüberwindtlicher Platz ist, also das, domitt Cola 
(daselbst auch ein Vestung vff der Klippen zumachen) man 
jn die 100 meill Wegs Landt jn gehorsam hatt, vnd die-
selbigen Wilde leutth dahin gehorsamen mueßen, vnd große 
Handtierung von Fischwerck vnd Saltz daselbst hatt, Wöl-
chen Hafen man mitt 3000 Mann jn nehmen, vnd besetzen 
köndt, vnd der Muscowiter bey 500 Meil wegs von seiner 
Hoffhaltung ein guethentheill durch wilttnus zu ziehen, ehe 
er sie enttsetzen köndt. 

Ynd mag von demselben ortt als dan nach Carellen 
vnd Wyburg so vngeuerlich 100 Meill wegs mag sein, die 
Paß zu Waßer vnd Landt jn gemelten Orten, eröffnet 
werden, damitt, man zusammen kommen möge. 

Nach dießem Hafen ist ein anderer gefunden worden 
welcher heilt Candalos1), vnd 50 Meil wegs vber landt von 
Cola ist, auch einen gewaltigen sueßen Strom hatt2). 

Nach Candalos ligtt ein anderer Hafen Ymba3) 
vnd Warsuba4), zwischen welchen beiden nur ein meill 
Wegs ist5), vnd auch zwen gewaltige Ströme daselbst 

Insel conf. Middendorf!' in den Bulletin scientif. de l'Aeademie de 
8t. PGtersbourg II, Nr. 2, pag. 154. Die heute nirgend das Land 
berührende Insel ist 16 Werst lang und 21/' bis 6 Werst breit. 
Nach Süden zu erliebt sie sich amphitheatraliseh in 4 Stufen. 
Vom Festlande ist sie an der engsten Stelle 350 Sashon entfernt. 

') Kandalakscha. Dorf im Gouvernement Archangel mit c. 400 Ein­
wohnern, am gleichnamigen westlichen Meerbusen des Weissen 
Meeres, ist heute eilt Haupthandelsplatz des Gouvernements. 

2) Die Niwa, Ausfluss des Imandra-Sees, 30 Werst lang. 
:1) Dorf am gleichnamigen Fluss im Gouvernement Archangel mit 

c. 460 Einwohnern, die sieh mit Heringsfang und Anfertigung von 
Heringstonnen beschäftigen. 

') Die Warzucha; 18 Werst von der Mündung liegt die gleichnamige 
von c. 250 Seelen bewohnte Siedelung, an der 100 Sashen breiten 
Mündung das Dorf Kuzomen. 

ö) Die Entfernung beträgt c. 20 Meilen. 
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jn die See khomen*) vnd ist vngefehrlich 30 meill von 
Candalos2). 

Von Warsuba ein Flecken Kiredt3) genant, do auch 
ein gewaltiger Strom einfleußt4), auch vngeuehrlich 30 meill 
wegs von dannen5). 

Nach demselbigen ligt Ein anderer Hafen, vnd Flecken, 
Khein6), da ein großer Heringfang ist, vnd liget vnge­
uehrlich 25 meill wegs vom andern. 

Nach dießem ein anderer Paß Suj Carolska7), welches 
auch ein Haffen vnd ein offen Fleck, vnd 15 meill vom 
andern. 

Nach diesem ligtt ein Paß Summa8), gegen demsel­
bigen ein Jlandt, vnd Closter daruff, Sialofka9), vnd wers 
gar fest zumachen, daselbst auch ein großer Saltzsadt ist, 
vnd Fischfang gewaltig, vnd sitzen 6 Fürsten jm selbigen 
Closter, vnd Ein große barschafft vnd Schatz darin, wehre 
also der zweite ortt nach Cola, da man ein 3000 Man hin­
legen muste, vnd liget von Summa 30 meill. 

]) Ausser der Warzucha nur noch der unbedeutende Abfluss des 
Kitscha-Sees. 

2) In der Luftlinie richtig. 
3) Keret, 66° 17' n. Br., 51° 12' östl. L., mit c. 580 Einwohnern. 
4) Der aus dem gleichnamigen See strömende Keret. 
») Es ist nicht klar, von wo aus gezählt wird. Von Warzucha bis 

Keret sind 20 Meilen. 
f;) Verschrieben für Kern, Stadt an der Mündung des gleichnamigen 

Flusses, 64° 56' n. Br., 34° 39' östl. L. Um diesen Ort ist viel 
zwischen Schweden und Russen gekämpft worden. 1580 bemäch­
tigten sich Finnländer aus Kajan des Ortes, 1590 wurde er von 
den Schweden zerstört, ebenso Umber, Keret und Kowda. Ein 
Zeichen, dass die Informationen des Pfalzgrafen wohl auf schwe­
dische Quellen zurückgehen. 

7) Vielleicht Korelka am Swir. Da der Ort zwischen Kern und Suma 
liegen muss, ist die Entfernung zu gross gerechnet. 

8) Fluss, welcher in den Onega-Busen mündet und von den Pilgern 
zu Kloster Ssolowetz viel befahren wird. 

9) Ssolowetz, vom Volk Ssolowka genannt, gegründet 1429. Wurde 
1594 zum Schutz gegen die beständigen Angriffe der Schweden 
befestigt. 
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Nach Schalofka volgtt Onega, vor welchem Strom ein 
Jlandt ligtt Chie1) Ostro, welches man beuestigen muß vnd 
ein Pürnehmer Strom auch der beste ist, daruf man daß 
gantze Datum setzen mus. 

Dan von demselbigen Hafen kan man jn den högsten 
gradt Curka Pola2) kommen, weis ein offenn Statt ist, da-
ruff der Haupthandell gericht werden mueß, ligt 30 meill 
von einander, daselbst ligen noch 7 Jlender. 

Nach Onega ligtt Diuina8), welches auch nach Onega 
der ander beste Strom, dahin hatt die Königin jn Enge-
landt jre Companj vnd liefertt dem Großfürsten alle Waar, 
die man sonst hinein zufueren verbotten hatt, dieweill man 
die Naruefarth jme nit jn die Ostsee zulaßen will, son­
derlich Schweden, also das Er daselbst hin alles daß jenige, 
vnd am meisten domitt Er Liefflandt bekriegtt, bekombtt, 
vnd gleichwoll nur ein offne Statt da hatt, Colmagorodt4), 
welche geradt am Mündt deß Hafens ligt, vnd gar vnuber-
windtlich vest zumachen, vnd ist von Onega biß ghen 
Diuina 70 Meill5). 

Nach solchem ligt ein anderer Hafen Mesena6) bey 
30 meill von dannen, 

Nach dießem Pusta Osora7), auch ein Strom vnd offen 
Pieck, da die Samogieten deß Zobels halben mitt den 
Reußen zusammen kommen, vnd ist von dannen bej die 
100 meill8) wegs. 

1) Kij oder Kio, Insel gegenüber der Onega-Mündnng. Auf derselben 
ist beute ein Kloster und eine Holzniederlage. Der Boden ist 
Granit, die Insel 40' über dem Meeresspiegel. 

2) Kargopol, 61° 30' n. Br., 56° 38' östl. L., heute Stadt mit über 
2000 Einwohnern. 

3) Dwina. 
4) Cholmogory, 64° 13' n. Br., 59° 20' östl. L., auf einer Insel der 

Dwina. Seit 1555 bestand daselbst ein englisches Handelscomptoir. 
5) Bei der Küstenfahrt. 
6) Mezen, 65° 56' n. Br. 
7) Pustozersk an der Petschora, c. 100 Werst von der Mündung. 
8) Genau 142 Meilen. 
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Von dannen ist Noua semela, da die Samogiten woh­
nen, auch vngefehrlich 90 meill wegs. 

Nach dießem ligtt ein Wildtvolck Tungosia auch 130 
meill wegs von dannen. 

Nach dießem ligtt Oba'), da die Sibirier wohnen, hatt 
man bey die 60 meill biß ghenn Tungosia. Von Pusta 
Osora biß ghen Sibiria hatt man den gantzen Zobell lian-
dell, kombt die Oba auß dem Stehenden mehr Kithaia2). 

Vff wölches letzte ortt man auch schier den grösten 
Handell könne führenn, ohn einigen wiederstandt, dan sie 
lautter vnchristen. Also daß man deß Moscowiters Landt 
welches nit weiter dan biß gehn Mesena gehtt, hernach-
malß bei die 1000 meill wegs Landts Vnchristen vnd wilde 
Volcker sein, auch man von Oba den Fluß jn Americam 
hienein, vnd die Tartarey herüber schiffen kan, vnnd ehe 
zwo reißen von Cola oder Oba nach Americam thun kan, 
ehe man auß Hispanien Eine. 

Auch man albereitt gewaltige Golttertz, welches Landt-
kundtbar ist, jn Engelandt gebracht, vnd vngeuerlich vff 
800 Tonnen vnnd die Tonne etliche Centner, vnd der 
Centtner zu 200 Cronen an goltt gehalten, Wie Hertzog 
Johan Casimirs3) Gesandter D. Benuerich auß Engellandt, 
daß Ertz seinem Hern mittgebracht, der Vnserm Schwager 
Hertzog Carlln4) vnd vnß ettliche Stuck dauon geben, vnd 
schier wie schwartz beden siehet. 

An solchen Seecanten allen, welches ettlich 100 meill 
sich erstreckt, man keinen Einigen Wiederstandt zuge-
warten, auch vormalß kein Schiff da gewest, außgenhommen 
was die Hollender vnd Engellender vff die Reuier Diuina 
gebracht. Nuhn hatt man an denselbigen orten alle Mate-
rialia, alß Hanff, Flachs, Dalch vnd Holtz, den vberfluß 

J) Der Ob. 
2) Wohl der Baikal-See; Kithaja heisst China. 
3) Pfalzgraf, Linie in Lautern. 
4) Von Südermannland. 
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daranß man Schiff machen kan. also, daß hoch zubesorgen, 
so der Muscowiter vnd andern vnchristen, die Schiffartt 
lernten, auch Schiffmachen wurden, daß sie vnß hernach-
rnalß vff etlich 100000 Man, vff Ein Mall bedecken wurden, 
sonderlich so sie des Kreigshandels würden gewohnen, vnd 
mitt buchsen lernen vmbgehen, daruon sie noch zur Zeitt 
nichts wißen. 

Voigt weiter, wie man den Fueß kann jns Lant setzen 
vnd den Hauptkrieg anfangen. 

Wan man den Mündt der Reuier Onega beuestiget 
hatt, alß dan, so ziehet man daß waßer hinauff vff Dur-
sosa1) 18 meill von dannen, ein offen Fleck, dar zwischen 
ist kein Flecken mehr. 

Von Dursosa biß ghen Karkapola2) denn högsten gradt 
40 meill, vnd ligt Carkapola an der Stehenden See3), 
darauß alspalt die Onega Schiffreich wurdt, biß jn die 
WestSee. 

Bey demselben Stehenden See ein halb meill dauon, 
liegt wieder ein Stehender See4), welche in rnare Caspium 
laufft, vnd daselbst Schiffreich wurdt, heißt daß Waßer 
Soxna5), welche alspalt feldt jn die Wolga, die mitt 72 
Jnflueßen in mare Caspium feltt, dar zwischenn ein Dorff 
Der wolok, da würdt das Saltz von Einer See jn die ander 
gefüertt. Bei Karkapola vff drei meill enttspringt auch 
ein Reuier, die nent man die Viltz6), die da laufft jn die 
Finlendisclie vnd Ostsee, vnd kombt bey Jama7) jn die See. 

Darnach enttspringt auch ein Waßer, welches leufft in 
die OstSee, vnd heist Vydopski8) aus einem Stehenden 

i) Nicht zu bestimmen. -) Kargopol. 3) Der Latscha-See. 
4) Es ist nicht klar, ob der Woslie- oder Bjelo-Ozero gemeint ist. 
5) Die Scheksna. 
fi) Grosse Verwirrung! Bei Jama mündet die Luga. Welcher Pluss 

als oberer Lauf der Luga gedacht ist, habe ich nicht feststellen 

können. 
") Heute Janiburg. 
R) Vielleicht die Welikaja. 
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See Volock genantt, leufft neben Lifflandt anhin vnd 
schiedet Lifflandt vnd Littaw. 

Yff ettliche Tagreißen darnach endtspringt wieder Ein 
Waßer in Pontura Euxinum lauffendt, so die Neper1) alda 
heißt. 

Also daß Carkapola negst für den högsten gradt 
deßelben Landts geacht mag werden, vnd also welcher kan 
von dem Mündt der Onega, biß ghen Carkapola rücken, 
alß 60 meill vnd sein Velttleger schlagen, alß jn Einem 
guetten fruchtbarn Landt, da hatt man darnach wo man 
sich hin wenden will jn Norden vnd Sueden die Ströme 
mitt, vnd sonderlich die drey haupt Ströme, alß Onega, jn 
die West See, Wolga, jn mare Caspium, vnd die Neper in 
Pontum Euxinum, die große See, vnd zum vierdten die 
Viltz vnd Diuina so Lifflandt, Littaw vnd Churlandt 
schaidenn. 

Also, daß, wo man vnuersehener Ding, vff der Onega 
hierauff khem, biß ghen Carkapola, man ein grentz setzen 
köndt vff der Diuina vnd Yiltz, daß man kondt vnder-
scheiden, daß man auß der Moscau nit köndte Lifflandt so 
beträngen. 

Wie vnd welcher gestaltt nun zum höchsten gradt 
Carkapola der Schwedt mit seinem Kreigsuolck köntt zu 
Hulff kommen von Carellen vnd Wyburg, daß ist vermog 
dieß Extracts A.2) zu sehen. 

Welcher gestaltt der Krimsch Keyßer, wo fer man jn 
auch berueffen woltt, der gern erschien, vnd allein Ein 
Raub Pfleget zu nehmen, vnd kein Landt zu besetzen, daß 
findt man jn der verzaichnuß C.3). 

Nuhn seindt schon williger zu sollichem Handell, 
Schweden vnd Polen4), als die zu Feldt vnd ErbFeindt 

Der Dniepr. 
2) Ofr. Verschiedene Passatzie etc. 
3) Ofr. Verschiedene Passatzie etc. 
4) Unwahrheit! 
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mitt jme sein, vnd beide Schwäger, so wol auch vnserer 
gemähelin Brueder, Hertzog Carll, der Reich Schweden 
Erbfurcht. 

Also daß verhoffenttlich, so man also vnuermerckter 
Ding jn, vff der Reuier Onega alß in der West See vber-
raßet, vnd Er bey 500 meill wegs nahe, von der Moscaw 
herauß kein Hülff thun kan, vnd man vff 100000 Man da-
selbt ankommen köndte, So wehre kein Zweiffell, wan die 
andern Potentaten jhn angriffen, an andern Enden so woll 
auch der Krimmisch Keyßer, daß man lichtlich jme daß 
Landt scheiden köntte, vnd Lifflandt Ruckwertts wieder 
einbekhommen, vnd jnnehmen, Weill sie keinns einigen 
Kriegs, am selbigen ortt nitt gewontt noch Erfahren, wie 
mitt denen so Jm Landt geweßen, zubeweisen, vnd man 
auch woll weiß, daß vormalß der Schwedt, so offt er zu 
schlagen kömbtt, ihn schlecht, vnd er Allein mitt seinem 
weithen sich vffentthelt, welches jm aber jn dem Fall nitt 
angehen köntt, vnd man woll weiß, daß nie kein Herr vber 
30000 gegen jme jm Feldt gehaptt, vnd sonderlich kein 
Deutsche Reutter nie 6000 gegen jme gebraucht sein wor­
den, auch die Newe Manier mitt den Schützen nitt an Jhme 
gewesenn*). 

Vnnd wie dan von vielen Obristen, die dem Muscho-
witer selbst gediehnet, vernohmen gehabt, daß Er jnwendig 
jm Landt kein Einiche Vestung hatt, außgenhomen gegen 
Lifflandt vnd die Polnische Grentzen, vnd ein Hauß gegen 
Schweden, Nidenburg2) genantt vnd sonderlich von dem 
Obristen Georgen Varnspeck, der mitt Teutschen Reuttern 
dem Muscowiter wider die Tartaren gediehnet hatt, zudem 
von dem jenigen, der bey jme jn der Cammer geweßen, 
vnd vmb all seine Anschleg weiß, die sachen dermaßen jn-
genhommen, mitt noch mehrem Vmbstenden, die alßdan, 

J) Ofr. die auf dem Reichstage zu Speier 1570 erlassene Kriegs­
ordnung. 

2) Nöteborg, russisch Orechow (Nussstadt). 
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wo man lust zum Handell laatt, enttdeckt sollen werden, 
das solcher grausamer Schatz an Ettlichen Orten von Geltt. 
vnd Cleinodien vber raßet werden kan, wo man ver­
schwiegen mitt vff Land gehet, daß man ein lange Zeitt. 
allein auß Einem Schatze den HauptKrieg fuhren köntt. 

Nuhn wehre die Handlung mitt dem Orden also, daß 
sie ein theill geltts darzu vorschießen wolten, Neben an­
dern, wie man sich deßen vergleichen köndte, vnd sie her-
gegen mitt Jhrem Orden den dritten Pffennig alles Jnkho-
mens haben solten, jn allen den Landen vnder denselben 
Herrn, die also dießen HauptKrieg fuehren, auch ihr auß-
gelegt Geltt dem Orden alspaltt nach der Ersten Erybe-
rung einichs Schatz wieder erstattet sollt werden, Oder 
aber den dritten Pfennig einkhommens, den man jm an 
Heußern jngeben solt, vnd noch souill alß daßelbig auß-
gelegt Geltt ist, zueignen, vnd sie also vmb den Dritten 
Pfennig ein stetige Übung wieder die Vnchristen haben 
können, Nach eroberung dießer vnd anderer vnchristlichen 
Länder. 

Versehen vnß demnach E. L. wie wir auch hiemitt 
Pitten, werden die Sachen dermaßen jn geheim behalten, 
Sie wolle gleich mitt Einstehen oder nicht, domit solliches 
nitt am Kayßerlichen Hoff oder sonsten auß khome, da dan 
der Muscowiter seine Stedte gesandten vnd Verrohter hatt, 
vnd also solche Christliche Anschlege, die ohne das, wo 
E. L. nitt will, vorttgehen werden, nitt verhindert wurden. 

Bitten E. L. das wirs mitt der Christenheitt vnd E. L. 
auch Dero Orden Trewhertzig vnd Christlich meinen, auch 
Eben souill alß der Orden, zu solchen Sachen thuen vnd 
Ein mehrers bey vnd anlegen will, Nachdem man sich der 
Condition vergleichen wurdt, wie wir dan vnbeschwertt, 
wofern eß derselben vnd Dero Orden nutzlich, weittleuf'fig, 
mundtlich, da sie sich wolten biß gehn Weißenburg jn dero 
Comptarey bemuehen, vnd da ankhommen, daselbst der 
Notturfft nach mitt E. L. zu vnderreden. 
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Vnd bitten E. L. freundlich Sie wolle alle diejenigen, 
die sie darin gebrauchen, beeiden, daß sie die Sachen jn 
geheim halten, Eß sey gleich E. L. gelegenheitt oder nicht. 

Solches versehen wir vnß zu E. L. der billigkeit nach, 
vnd haben vnß E. L. jn andern zu beheglichen Diensten. 

Vnd wirdt ein Mittell sein, daß Schweden vnd Polen 
auch alßdan vff solchen fahll jren theill Lifflandts desto 
lieber abtretten werden, verhoffentlich die Seestett, alßdan 
auch mitt der Zeitt zur Hülff gebracht mögen werden, so 
man die Seecant schon jngenhommen, welches leicht zuthun 
vnd vnuermerckter Ding. 

Vnd thun wir Gott dem Allmechtigen wünschen, daß 
Er gluck vnd heill darzu geben. 

Dan werden wir Jhnen nit aus dießem Hafen bekriegen, 
so wurdt er mitt der Zeitt vnß daßelbig thun. 

Wollt man sich an die Moscau nicht richten, so ver-
maintt man sich doch an die vbrigen zu richten, alß jn der 
Oba Sybiria, Cyrcafsien, von welchem Haffen man 2 Reißen 
jn Americam thun kann, do man sonst nitt Ein kan thun, 
darauß dan ein groß Commoditet der Commercien zuge-
warten. 

Beilage. 

V e r s c h e i d e n  P a ß a t z i e  a u f f  d i e  S t a t t  M u ß o w ,  a u ß  
S c h w e d e n ,  P o l e n  v n d  C r i m m e n .  

1 .  S c h w e d e n  n .  

Die Passatzie von Wiburg, Noteburg oder Carelln zeucht 
man nach dem Closter Prerusta Tussina1), daß Closter 
bleibett weitt vff der rechten handt liegen, darnach kouiptt 
man vff dem großeil Weg, welchen die Kauft'leutt faren, 
von Calmagerodt2) nach großen Neugarten, Weitter kompt 
man vff einen großen offenen Flecken, Andoma3), darnach 

!) Nicht, zu bestimmen (Tichwin?). -) Cholmogorv. 
a) Ein Ort dieses Namens existirt heute nicht mehr, wohl aber ein 

gleichnamiger See und Fluss. 
ilittlieil. u. il. livl. Ousi'liiclito. XV. 1. 
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vff Carkapola. Welche Passatzie oder weg Herr Herman 
Flemming von den Reußen gefangen kan erkündigen, da 
daß gebieth Carkapola vnd Carelln strecken an einander. 

2 .  P o l e n n ,  £ .  

Von Schmalenßki *) vff Darogabußa2), von Daroga-
bußa vff Weßma3), von Weßma vff Ersona Wolodiraera, 
ligt 30 Meill von Muscou, So weitt hatt eß vor hin gehortt 
zur Cron Polen, von Ersona Wolodimera4) vff Schwinegrodt, 
dieße offene Statt ist dem gewesen Koßacken Kayßer Cer-
scisgallea5) zum Vnderhaltt, zu der Zeitt nach der Er­
oberung Kaßanen gegeben, darnach seindt noch 8 meill biß 
an die Statt Muscaw, 

3 .  E i n  a n d e r e  P a s s a t z i e  £ .  

Von Pergowolock6) vff Taroppetz, Velikyluka, Star-
ritzk, Wollack Lanßky, oder vff Closter Osepna Monistera 
darnach vff den Hoff Jlienßky7), welcher liegt 50 Werste 
vor der Moscaw. 

4 .  D e ß  K e y ß e r s  j n  K r i m i n e l l  D e l u e r e t  K e r r a g a t t  
P a s s a t z i n  n a c h  d e r  M o s c a w .  

Erstlich muß Er über daß wilde feldt8), kombt dar­
nach an die große Dona9), darnach uff Aueßky Woddj10), 
von dannen an Resanerlandtu) vff die kleine Dona12), dar­
nach vff daß Schloß Tula, hie hatt er mehr alß Einen Weg, 

Smolensk. 2) Dorogobusch. 3) Wjäzma. 
4) Einen derartigen Ort zwischen Wjäzma und Zwenigorod kann ich 

nicht nachweisen. 
5) Zerzigalei. 
c) Die Route ist ganz verworren: Pergowolok kann ich nicht nach­

weisen. Danach muss der Weg über Welikije Luki nach Toropez 
(nicht umgekehrt), Stariza Wolokolamsk und Moskau führen. Ein 
Kloster Osepna giebt es nicht. 

7) lljinBkoje. 8) Die Steppe. 9) Don. 
10) Ein Fluss oder See, den ich nicht bestimmen kann. 
n) Rjäsan. 12) Donetz. 
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nach Reußlandt, zeucht er vff die Linke handt, so kombtt 
er vff Belaw1), Zeucht Er vff den Mittelsten Weg, so 
kömbtt Er vff Koluga Alexein, zeucht Er uff die Rechte 
Handt so köinbtt Er vff die bach Oka, vff daß Schloß Ser-
Puttga2), liegt 70 Werste von der Moscaw hie begegnet 
deß Großfürsten Kreigsuolck dem Krimmischen Keyßer, 
So weitt ist Eß von den Tartern verwüstet. 

2. 

1578 Sept. 27. Lützelstein. Derselbe an Herzog Carl 
von Südermannland. Fordert den Herzog auf, den König 
von Schweden zur Theilnahme an obigem. Plan zu bewegen, 
wonächst Letzterer Livland, über welches er die Schutz­
herrschaft zu behalten habe, gegen etliche Tonnen Goldes 
dem Orden abtreten solle. 

An Hrn. Carlin 3). 

Lützelstein den 27. 7b"s Ao. 78. 

Hochgeborner Fürst, freundtlicher Lieber Schwager 
vnd brueder. Wir können E. L. frl. nicht verhaltenn, daß 
wir seitther jn der bewusten Muscowiterisclien sachenn, 
vnsern besten vleiß angewendt, auch Ein Furnehmer Fürst, 
durch einen Furnhemen Deutschen Obersten, vns zu Entt-
botten, wie wir hiemitt E. L. iu hogstem Yertrawen Ex-
tract zu schicken, E. L. auch waß wir an den Teutschen 
Meister der Sachen zuguethem gelangen laßen, hiemitt auch 
jn vertrawen zu Empfahenn, vnd wäre gar guett, daß E. L. 
von derselben geliebten Brueder, dem König jn Schweden, 
vnserm geliebten Herrn Schwager, köndten Ein sattes 
Wißen vnd Abreden, Ob sein Kön: M. jn vnd außerhalb 
deß Reichs mitt Prouiandt vnd sonst Schiffen vnd geschutz 
das beste wolte dunn. 

!) Bielow. 
2) Serpuchow. 
3) Von Südermaimland. 

9* 
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Wir werdeD auch bey der Cron Poln die Sachen so 
treiben laßen, daß wir verhoffen, auch daselbst guette be-
fiirderung mit Schiffhen vnd Prouiandt, vnd frucht von 
Dantzig auß, ettwas zuerlangen, Sonst haben wir schon vff 
Ein Man 50000 guette Ehrbahrleutt besprochen vnd jre 
Handtschriffte jn Händen. 

Zur vbrigen Summ, waß man weitter bedarff, auch 
woll Ratth zu finden wißen, vnd schicken heuttigs tags 
wieder zum Teutschen Meister, der Sachen vorttzutreiben, 
vnd wehre Ratthsam daß E. L. von jreui bruder dem König 
erfüren, die Mittell wie S. K. M. wölte dem Teutschen 
Orden Lifflandt zukhommen laßen, daß Er destowilliger 
Ettliche Tonnen goltts, zum wenigsten zehen zum Handell 
geben, vnd doch die Cron Schweden Protections weiß auch 
behalten möchte. 

Bitten demnach E. L. gantz frl. Sie wollen die Sachen 
also beim König tractieren laßen, daß sie jn geheim pleib, 
dan so Ettwas auß khem, so theitts große Verhinderung. 

Vnnd spüren E. L. darauß, daß wirs gantz guett mitt 
der Christenheit vnd Cronn Schweden gemeinen, domit 
man sollichen Tyrannischen Feindt nicht weitter einreißen 
laße, Wir verhoffen auch ettliche Seestett dießem Handell 
zum besten zubekhomen. 

Daß haben wir E. L. in Vertrawen nit verhalten wollen, 
vnd seindt derselben zu frl. Schwägerlicher Diensterzaigung 
geneigt: Datum den 27. 7bris Ao. t 78. 

Georg Hanns £. 

3. 

Derselbe an König Stephan Bathory von Polen (un-
datirt, wahrscheinlich gleichzeitig mit Nr. 2 oder bald dar­
nach). Theilt den obigen Plan mit und bittet um Aus­
kunft, ob der König nicht geneigt wäre, seinen Antheil 
Livlcmds unter Beibehaltung seiner Schutzherrschaft dem 
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Orden abzutreten oder aber die Sache von Danziq aus mit 
Getreide, Geld und Schiffen zu unterstützen. 

An die Kön. M. jn Polen £.*). 

Gunstiger Lieber Herr Schwager, wir haben nun ett-
1 ichmall E. Kön. M. geschrieben, vnd auch letzlich durch 
Graff Eberhardten zu Manderscheid, der jn Poln geraist, 
vnd bey E. K. M. gemahelin gewesen, aber kein Anttwortt 
bekhomen, vnd vnser schreiben dahin gerichtet, daß weill 
E. K. M. vnd vnserer geliebten gemahelin Brueder der 
König jn Schweden etc. zwe Schwestern haben, wir vnß 
derwogen zu allen beheglichen Diensten vnd freundtschafft 
erbotten. 

Domitt nun E. K. M. jm Werck spüren, das wirs mit 
der Christenheitt auch E. K. M. Cron guett gemeinen, vnd 
wir vernhomen, daß der Muscowiter jederzeit E. K. M. auch 
Schwedischer Feindt ist, So dan auch daß Rom: Reich an­
griffen hatt, So haben wir Einen Vorschlag schon jns 
werkh zubringen angefangen, wie E. K. M. ab den Copeyen 
hiebey gelegtt vertreulich zusehen. 

Vnd ist gestrigs tags eineß Hern gesandter bey vnß 
gewesen der jn die 600000 Cronen, dem Handell zum besten 
eingewilligt hatt, verhoffen auch der Teutsch-Meister sampt 
dem Ordenn, weill wir jm geschrieben, (wie die Copey auß-
weißt) werde, dieweill sein Orden vber die 60 Tonnen 
goltts, bars gelts, jn vorratth haben soll, auch ein statt-
lichs bey den Sachen thuen, 

Derwegen wir für ein notturfft geachtet, E. K. M. ge-
muetth jn dießem fall auch zuerlernen, vnd ob sie nicht 
mitteil vnd Handlung leiden möchten, jren Antheill Liff-
landts dem Orden wieder zuzustellen, wofor Er ein solche 
Summa geltts wolte zu dießem Handell fürstrecken, vnd 
hernachmalß schuldig sein, mitt seinem Orden auch E. K. 
M. Königreich wieder den Moscowiter zu dienen. Vnd 

Stephan Bathory. 
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daß eß E. K. M. doch Protections weiß noch jnhaben 
möchten, vnd mir solches alles, domitt der Orden desto wil­
liger sich einlaße, solchen stattlichen Handell vortt zu­
treiben, vnd sich stetigs wieder den Mostowiter znge-
brauchen, zu wißen thun, 

Jm fahl nun E. K. M. Lifflandts halben ein bedenckens 
hetten, daß sie sich doch Ercleren wolten, waß sie von 
Dantzig auß mitt frucht oder geltt, auch Schiffen, bei dem 
Handell thun wolten, dan verhoffentlich durch diß Mittell 
E. K. M. solches großen feindes enttledigt kontten werden, 
vnd waß E. K. M. genomen, wieder jn Händen bringen, 
wie man dan deßwegen gnugsam vorbundtnuß machen kann. 

Georg Hanns. 

4. 

1578 Dec. 10. Krakau. König Stephan von Polen 
an Pfalzgraf Georg Hans. Erwidert, er sei nicht abge­
neigt, die Pläne des Pfalzgrafen zu fördern, könne jedoch 
keine bestimmte Antwort geben, ehe er wisse, was der 
Orden zu thun gedenke. 

Responsio Regis Poloniae. 

Cracoviae 10. 101ir's Ao. 78. 

Stephanus Rex poloniae. 
Jlli!i Princeps et Dne affinis Carissime, accepimus literas 

Jlltlis Vrae omnis erga nos studij et beneuolentiae plenas, 
quibus id in primis respondendum est, nos nimirum ante 
eas literas, nullas ab Jll1'6 Yra prius accepisse. Nos quidem 
cum arcta afünitatis necessitudine cum Sermo Sueciae Rege 
teneamur, libenter agnoscimus Jllre Vra" quae Sororem illius 
Sartis in Matrimonio habeat, amicitiam, pergratumque nobis 
est, hoc tam singulari studio esse Jlltrm Yram, erga nos ut 
nos Candide de his rebus certiores reddiderit quae ad nos 
et salutem Liuoniae Componendam pertinere intelligas. 
Atque ut magni momenti esse hanc deliberationem quam 
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jngerendo contra Moschum bello suscepimus, jndicamus: ita 
nobis non ingrata ea acciderunt, quae hoc tempore tanquam 
hujc bello accommodata Jlltas Yra, nobis peramice significat. 
Intelleximus exadjuncto literarum exemplo, quae ab 
Jllte Yra ad Magistrum Ordinis Teutonicj scribuntur, Sed 
quid ille Jll'j Yrae responderit aut num quid responderit, 
aut quae denique illius sit eum Ordine suo ijs de rebus 
sententia non perscripsit Jlltas vra. Et bellum quidem hoc 
non solum gerere sed etiam conticere nos posse auxilio 
diuino, nobis pollicemur ijs, quas Regnum nostrum nobis 
suppeditat Copijs, et rationibus, nihilominus ut hoc nostrum 
institutum, non ad nostra saltem, sed ad totius Christianj 
populj maxime his oris Yicinj, commoda spectat: ita si 
omnium Yoluntates nostrum conatum juvare instituto Jlltis 

Vrae perrexerint, non solum libenter eorum amplectemur 
societatem: Sed et ijs promouentis nullam praetermittemus 
occasionem. Confidimus enim adjutore Deo, nobis ut justi-
tiam Causae, ita et successum ex animj sententia et usu ac 
salute. Reip. subjectarum nobis prouineiarum non defore. 
Nunc animj nostrj sententiam apertius de Magistro Ordinis 
Teutonicj llllj Yrao explicare non potuimus, cum nihil ab 
LH1" Yra intellexerimus, quo animo ille sit, aut quid ad 
Epistolam et rationes Jlltis Yrae responderit. Si quid postea 
successu temporis compertius habuerimus, non intermissurj 
sumus, quin Jllki Vrae, id quod ex Rep. ac dignitate nostra 
fore putauerimus, respondeamus. Quae autem benevolentia 
Jlltit! Vrfte, erga Regnum hoc nostrum Sermae Antecessorum 
nostrorum temporibus fujt eandem fore et nunc, nobis ad 
ejus gubernacula collocatis, speramus quos sibj pro inutua 
necessitudine et hac ipsius beneuolentia devinctos fore Jlltas 

Vra, omniaque sua causa velle per omnem occasionem in-
telliget. Interea Jlltara Vrani Deo opt. Max. Commendamus. 
Dat. Cracoviae die xa menses Decembris, Anno Dnj. M°D° 
LXXVII10. Regni Vero nostrj tertio. 
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1578 Dec. 20. Herzog Carl von Südermannland an 
Pfalzgraf Georg Hans. (Extract). Erwidert, der König 
und die Reichsräthe seien der Sache nicht abgeneigt, und 
forciert den Pfcdzgrafen zu weiterer Thätigkeit auf. Bei­
lage: Neue Zeitung (aus Reval), betreffend den Sieg der 
Schweden über die Moskowiter bei Wenden. (Vgl. Richter, 
Gesch. der Ostseeprov. II, 1, S. 66.) 

Extract auß Hrn. Carlls schreiben etc. 

Den 20. 10^"s Ao. 78. 

Waß nun die gedachte Vorschlag belangt, So E. L. 
beiuerwartt wolbedechtig vmbstendiglich dem Teuttschen-
meister in schrifft zugeschickt, laßen wir vnß dieselbe, alß 
die auß treuen Christlichen gemüett vnd wolbedachtem 
Rhatt herfließen brüderlich vnd frl. wolgefallen, Seindt 
auch der gentzlichen zuuersicht, Es werde solch heilsamb­
lich furnhemen, so zu Abbruch, steürung vnd Abwendung 
deß Erbfeindes, deß Moscowiters, vnd erweitterung der 
Christenheitt, von Pflantzung der gottlichen Lehre, vnd 
stifftung guetter Ruhe vnd friedens, wieder die Vnchristen 
gemeinet, bei meniglich E. L. Loblich vnd Ruhmlich sein, 
Sonderlich wo eß E. L. dermaßen, wie wir dan nicht 
zweifieln, vleißig angelegen sein laßen, domitt eß vermittels 
gottlicher Hülff jns werck einhelliglich vnd zusammen ge­
setztes vermögen dero Potentaten, so E. L. vorgeschlagen 
gerichtet werden möge, Wollen derhalben E. L. bei Dero 
gefastenn wolmeinenden willen Rhatt vnd bedencken be-
stendiglich beharren, vnd dießer Sachen notturift bey den 
angedeütten Stenden, vnd zuuorderst bei dem Teüttschen-
meister, wie bißhero geschehen, ferner wißenn werden, be­
fördern, vnd alß ein furnheme Hottell vnd mitthelffer vortt-
setzen helffen, Eß sollen sich E. L. dargegen hinwiederumb 
zu vns nicht allein alles frl. vnd dießen Sachen zugethonen 
gemutts versehen, Sondern wo man zum Handell greiffen 
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wurde, alle wiirckliche Mitthilff befinden, vnd deßen sich 
auch zu der K. Mtl. vnserm geliebten Hern Bruedern, auch 
jetzo zuuerlioffen haben, wie wir dan albereitt von S. K. 
Mtt. hieuor so woll auch von allen Reichs Rathen, denen 
wir dieße Sachen auch jn geheim vertrawet, so uill ver-
merckt, daß sie dießer Sachen nicht vngeneigtt befunden, 
l)esondern Hülff, Vorschub, vnd allen guetten willen, zu 
leisten genaigt etc. 

Wie wir dan vff dem fall nicht geringe Mitteil, Vor-
schlege vnd Anleitung dießer Örter zuthun hatten, Wie 
man den feindt mitt vortheill angreiffen, vnd mitt gar ge­
ringem Vncosten ettwas großes und stattlichs schaffen, vnd 
Abbruch thun, köntte, Welche nach gelegenheitt auch sollen 
entdeckt werden, wie jme dan auch kurtz verschienen 
tagen, mitt Gottes Hülff von der Kön. Mtt. vnsers Hern 
Brueders Kreigsvolck, darbej wir dan auch Ein Fenlein 
vnserer Knechte gehabt, dermaßen dapfer zugesetzt vnd 
die beltz weidlich gewaschen vnd gedroschen, vnd wie E. 
L. auß beiuerwarter Absehrifft dießer Zeittungen, zuerfaren, 
Ein großer Hauffen mitt geringem Volck jn die flucht ge­
schlagen worden, daß jn also, der mutth vmb Ein großes 
enttfallen, vnd Erß nun ettwas wolfeilers geben wurde vnd 
verhoffen also zu Gott, wo man jtzo den nachtruck zu 
rechter Zeitt thun wurde, daß Er der maßen zu schwechen, 
zu Ruck zu treiben vnd zu zwingen wehre, daß Er der 
hoehgedrangte Lifflande vnd anderer wol wurde vorgeßen 
vnd hinfiiro vnangel'ochten laßen. 

Carll £. 

Beilage. 

N e w  Z e i t t u n g  d i e  S c h l a c h t  v o r  W e n d e n  
b e l a n g e n d t  £ .  

Ich kann E. F. G. gantz vnderthenig nitt verhalten, 
daß der Moscowiterische blutthundt, welcher mitt 15000 
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Man zu Roß vnd Fueß die Statt Wenden belagertt, vn-
geuerlich ein viertlieill weges von der Statt ein Feldtschlaclit 
mitt vnß der Khon. Mtt. zu Schweden etc. E. F. G. Herrn 
Bruederß, meineß gnedigsten Königs vnd Hern Kreigsvolek 
gethon, die aber wir K. Mtt. Yolck mitt Hülft' deß All-
mechtigen gewonnen, also daß wir da dem Lieben Gott 
Danck vor sey, daß feldt vnd den Sieg gentzlicli behalten 
haben, Sein schantz vnd Läger Eingenhomen, sein grobe 
geschutz Eröbertt, die Statt Wenden, so für seine gewaltt 
vnß vnmuglich zuerhalten wahr, durch gottes gnade Er­
rettet, vnd jn die 3000 armer gefangen, Gottlob erlöset, 
Seindt aber dieße nachgeschriebene Stücke, welche wir 
bekhomen haben, Ein Cartaun geheißen der Wolff, 2. Drej 
quartierß Cartaunen, beide Jungfrawen geheißen, Ein halbe 
Cartaun, darauff daß Schwedische Wapen, auch hochlob-
licher seeliger gedechtnuß König Gustaus Titteil vnd namen 
vifstehet, Noch ein Nottschlang geheißen der Falck, 9. 
gantze Feldtschlangen, 6. Feuermürser, vnd 4 Eißene stuck, 
vnd seindt vff der Walstatth an todten vngefehr 6800 
streittbarer Mann plieben, dan ettliche sich mitt jrem Ei­
genen Krautt selber sprengten, auch zwey seiner fur-
nembsten buchsenschutzen hengten sich selbst oben jre 
Stucke an die schantze, vnd wir jn Alles Gott sey danck 
nicht 100 Man verloren haben, von benembten Personen 
sonst keinen, alß Hanß Wachtmeisters Leutenandt, Hertt-
wich Lederbur genantt vnd ettliche Knechte befelshabere, 
Wir hetten bej Vnß 1000 Poln, vnnd 150 Teutschen auß 
dem Stifft Riga, darzu 50 Polsche Dräuen, Weill aber wir 
daß geschutz des vnbequemen wegs halben, nicht haben 
vortt bekhommen können, haben eß die Polen vff jren 
vnkosten nacher Riga gefurtt, darumb sie auch die Helflte 
der Stucke behalten, Welches E. F. G. Jch hiemitt eiligst 
vndertheniglich habe vermelden sollen. 

Dat. Reu eil £. 
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6. 
1579 Jan. 26. Lützelstein. Pfalzgraf Georg Hans an 

den Deutschmeister. Giebt in Folge eines ihm durch einen 
Boten zugegangenen Bescheides des Deutschmeisters seine 
Zustimmung dazu, dass die Genehmigung des Kaisers zu 
jenem Plan eingeholt iverde. 

Schreiben an den Teutschmeister. 
Lützelstein den 26. JriJ Ao. C 79. 

Hochwürdiger Fürst, besonder Lieber Her vnd Freundt, 
wir haben auß Relation vnsers bey E. L. gehabten Abge­
sandten vermerkt, die frl. neigung so E. L. zu vnß trugen, 
auch wie E. L. vnsers getrewes gemuetth so wir zu der 
Christenheitt, vnserm Yatterlandt auch E. L. Orden hetten 
Erkentten, darneben auch vnsern Vorschlag vnd guett-
beduncken nicht gering achteten, Weichs wir dan gern 
vernhomen, vnd angehörtt, wie dan nitt weniger mitt son-
derm wolgefallen, daß E. L. wie wir gar nitt zweiffein, 
jn allweg jr wolten angelegen laßen sein, daß bekümmerte 
vnd betrübte Lifflandt. auß der Tyranney zuerledigen, vnd 
wie billich, weill der Orden darauff fundirtt, dem Musco-
witer wiederstandt zutliun, Jme auch nichts guets gonneten, 
daß Er E. L. Orden solche stattliche, Heußer, Empter vnd 
gantze Landtschafften enttzogen hab, gemelter vnser ge­
sandter auch E. L. wolbedächtlichen Verstandt gerühmet, 
daß sie mitt Bedacht jn sollichen Hendeln zugehn vor 
Rathsam geachtet, vnd allerhandt Fürsichtigkeitt ange-
douttet, vnder andern auch vornemblich dahin sein Re­
lation gethan, daß weill die Key. Mat. deß Ordenß Casten-
uogtt wehre, auch die sache mitt wißen vnd willen der 
Ordens Herrn tractirt müste werden, vnd wir die Sachen 
jn geheim zu behalten, auch anders nicht zuenttdecken 
aufferlegt hatten, daß E. L. vber solliche Sachen zuuor 
vnsere erclärung erwarten wolten, Ob wirs laiden möchten, 
daß Eß der Kay. Mtt. vnd dem Orden möchte für vnd an­
gebracht werden. 
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Nuhn liaben wir vff Anttwortt vom König von Poln, 
vnserm geliebten Hern vnd Schwager, bißher gewartet, 
daranß zuuor zusehen, wie Jrer K. M. gemuetth jn den 
Sachen wehre, dieweill wir vff der Schwedischen seitton 
gnugsam, vnsers eraclitens bericht hatten, also das wir 
E. L. zubeantworten bißhero verzogen vnd weill wir nun 
Antwortt eins theils bekhomen, derhalben vnß zuerclären 
nicht lenger vmbgehen wollen, Nemblich, daß wir leiden 
mögen, daß die Köm. Kay. Mtt. deßen auisirtt vnd vmb 
gnedigste Verwilligung des Ordens halber wofern ers für 
sich selbst nit thun darff, ersucht werde, auch der Orden 
daß vffs Allertreulichst vnd stillest beratthschlaget, vnd 
zur bewilligung Jrem Orden gemeß, vnd der Christenheitt 
zuguetthem, bewegtt werde. Schickenn demnach E. L. zu 
mehrer nachrichtung vertreulich deß Königs von Poln 
Schrifftliche Erklärung jres Kön. vnd guettwilligen ge-
muetts, darauß E. L. vnd jeder meniglich abnemen könne, 
daß dieße Anschleg nicht gering zu achten, vnd die Zeitt 
mitt nichten zuuersäumen. Sonderlich weill Jr. K. M. Ein 
solchen löblichen fürsatz, dem Muscowiter wiederstandt 
zuthun, vnd jetzunder vielmehr einwilligen möchten, zu be-
furderung solches löblichen Jntents, vnd wan die gelegen-
heitt versäumet, post haec occasio calva. Achten wir der­
halben, das, angesehen, daß werck an sich selbst Christlich, 
Ehrlich auch dem Orden gemeß, eß werde die Key. Mtt. 
Jr nicht nachsagen laßen, daß sie den Orden nicht allein 
dahin weißen vnd treiben solten, solche gelegenheit nicht 
zuuersäumen, sondern auch andern Key. Eatth vnd guett-
beduncken gern mittheilen, vnd nicht ansehen oder sich 
bewegen laßen, waß der Muscowiter jetzunder auß drengnuß 
allerhandt anbietten möcht haben, so ein schein vnd nutzung 
wieder den Türcken geachtet möchte werden, vnd wo wir 
nicht die Hoffnung gehaptt hetten, So wolten wir hoch be-
denckens haben, solches an Key. Hoff gelangen zu laßen, 
wie wir dan auch aller vnderthenigst der Key. Mtt. hiebej 
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geschrieben, vnd derhalben E. L. hiemitt ersucht wollen 
haben, wofern sie es mitt allem Ernst vorttzutreiben ge-
dencken, daß sie jr Fürstlich, loblich Rittermeßig gemuetth 
der Kay. Mtt. auch erclären, neben dießem unserm schrei­
ben, zu gewinnung der Zeitt, deß Jnlialts, daß E. L. Jrer 
Kay. Mtt. wofern sie es Rathsam vnd von guett ansehen, 
gern volgen vnd daß best thun wollen, vnd die gedancken 
fallen laßen, daß sie das verschüttete Muß gar sauber auff­
raßen, vnd zuuor mitt Preußen allerhandt einstrewen wolten. 
Wir schreiben auch hiebej an die Churf. deß Reichs, wie 
E. L. beneben Copey zuempfahen, vnd mögen E. L. wie 
wirs vor Ein notturfft Erachten, wo fern sie die Sachen 
gern gefurdertt sehenn, auch vmb Jr guettbeduncken vnd 
Rhatt schreiben vnd achten darfür wan die Kay. Mtt. alß 
Castenuogt zufrieden, vnd ettliche Churf. Jr guetbeduncken 
auch resoluieren, das eß keines Reichstags bedörffe, vnd vff 
die Langebalin geschoben werde, da man keinen Reichstag-
gehalten hatt, da eß der Orden verlohren, auch E. L. Vor­
fahren vff den Reichstagen vmb Hülff angesucht aber keine 
Erhalten können. Weill dan andere Mitteil vorhanden, so 
achten wir, daß E. L. vnd dero Orden, derer fundation 
gemeß, solche auß handen nicht gehen zu laßen verpflicht 
sein, vnd mögen E. L. vnd Dero Orden sich auf die Artt 
bedencken vnd auffs Papir bringen laßen, waß sie deß 
General wercks deß Muscowiterischen Anschlags, so woll 
auch des Speciall wercks mitt Lifflandt bedacht wehren, 
auff die Allerleidligste Conditiones Handlung zu leiden, 
verhoffen durch vnser Vnderliandlung daß jenig zuwegen zu 
bringen, bey Vnserm geliebten Hern Schwager dem König 
jn Poln, bey jetziger gelegenlieitt, daß vielleicht balt sonst 
nicht zntliun wehre. Wir haben vor der Zeitt offtmalß 
guetthe Vorschleg gethon jm Reich, hett man gefolgt, so 
stündt eß besser, Bitten E. L. sie wollens frl. vnd treu-
hertzig von vnß verstellen, vnd vnserm vertrawen nach unß 
vnter Augen gehen, auch <lie sach nitt lang vffziehmi, 
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sonder mitt mugligkeitt treiben, damitt wir der Cron Poln, 
keinen vergebenen Wahn machen, dan wir Hundt vnd fürst­
lich zugehen jm brauch, vnd jn keinen mißCredit bey hohen 
Potentaten zu khomen begern, 

Thunn also hiemitt E. L. dem Allmechtigen Gott be-
uehlen, vnd seindt E. L. vnd dero Orden frl. Dienst zu-
erzaigen geneigt. 

Dat. Lutzelstein den 26 Jrij Ao. £ 79. 

Georg Hanß Pfaltzgrf. 

7. 

1579 Jan. 26. 'Lützelstein. Derselbe an den Kaiser. 
Berichtet über seinen Plan, der das beste Mittel zur Ab­
wendung der Türkengefahr sei, und bittet, der Kaiser 
möge dem Orden Muth zu dem Unternehmen machen. 

Schreiben an Kay. Mtt. 

Lutzelstein den 26 Jarü Ao. 79. 

Allergnedigster Herr. Nachdem E. K. Mtt. on allen 
Zweiffei bewust, daß Jch bißhero, ohne Rhum zumeiden, 
keine gelegenheitt auß Händen gern habe gehen laßen, 
wollen, da Jch der Christenheitt vnd dem Yatterlandt zu 
dienen, vnd zubefurderen wüste, also hab Jch zu Conti-
nuirung ein schreiben an den Hoehwurdigen Fürsten, Vn-
sern besondern lieben Hern vnd Freundt den Teuttschen 
Meister außgehen laßen, den 27. 7br5s Ao. £ 78. von Einem 
vor- vnd Anschlag wie E. M. hiebey daßelbige schreiben, 
vnd Jnhaltt des Anschlags zuuernhemen, vnd sich Dero 
Kays, hocherleuchtem Yerstandt nach zuersehen haben, mitt 
vnderthenigster bitt, dieweill Jch Eußerlich vernhomen, 
das der Muscowitter seine Kundtschaffter heimlicher Weiß, 
an E. Mtt. vnd anderen Potentaten höfen, haben soll, daß 
eß jn hogsten geheim vnd Enge, behalten inöcht werden. 
Den solten Jme solche Dinge zu Händen kommen, so kondt 



143 

er sieh darin spiegeln, vnd dardurch der gantzen Ost vnd 
West See Herr werden. 

Waß nun der Teuttschmeister meinem gesandten ge­
antwortet, daß vernhemen E. Mtl. aus hineingelegtem an-
derwertts schreiben, daß Jch jr L. Jetzundt von Newenn 
zugeschickt, sampt den Copeien alß nemblich mein schreiben 
so Jch an die K. M. jn Poln gethon, auch die Anttwortt, 
so Jch wieder daruff bekhomen. Vnd haben E. K. Mtt. 
darauß abzunhemen daß jtzunder gelegenheitt vorhanden, 
mitt Schwedenn vnd Polen nicht allein dem Muscowiter 
wiederstandt zuthun alß der bißhero daß Reich auch an­
gegriffen, vnd Lifflandt verherget, sondern auch wie viel­
leicht der Orden mitt beßern Conditionen, alß vorhin nie, 
wieder zu Lifflandt khommen möcht; Vnd bezeugs mitt 
Gott daß Jchs getreulich vnd guett gemeine. Vnd weill 
E. Kl. Mtt. wißen daß der Orden wieder den Muscowiter 
fundirt, vnd billicli nach dem seinen wieder trachten soll, 
auch E. K. Mt. vnd daß Rom. Reich jme zu rathen, vnd 
zuhelffen schuldig, So verhoffe Jch daß E. Mtt. werde solche 
schöne gelegenheitt nit auß Henden laßen, vnd derhalben 
den Orden vnd Teuttschenmeister nicht allein bewilligung 
thun, sondern auch hertz Einsprechen, sich jrem Orden 
gemeß willig, Ritterlich jn die sache zu schicken, vnd 
können E. Kl. Mtt. so vnuermerckt thun laßen, alß wenß 
der Orden für sich selbst thette, domitt wo sie sonst andere 
guette Vorschlege mitt dem Muscowiter hetten, dieselben 
darumb auß Händen nitt dörfften gehen laßen, zudem noch 
Ein Jarzeitt daruff gehen wurdt, ehe man daß Werck recht 
angreiften kan, alß das es guett ist, daß man die Sene auch 
am Bogen behalte, dan eigenttlich vnd gewiß, der Mosco-
witer, weill Er von Schweden vnd Poln betrangt, guldige 
Bergk verheißen würdt, aber seiner Vntrewen Artt nach 
nicht langen glauben halten, biß zu seiner gelegenheitt. Vnd 
ob Er schon Lifflandt wieder gebe, seins theils, So würde 
Er sich getrösten, daß Er jederzeitt, wan Er wieder zu 
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ruhen khome eß zu seiner gelegenheit wiederumb Einnhemen 
köndte, vnd ist auch zu besorgen, daß so Er Schweden 
vbertraag solte thun, (wie dan wan er Poln nicht auch am 
Halß hette, er ettwaß vnderstehen wurde, vnd Reuell jn 
seine Handt bringen, auch jn Finlandt Ein Fuß setzen) 
daß Rom. Reich vnd Seekanten schmertzlich gnug mitt der 
Zeitt wurden Empfinden. 

Eß haben auch hiebey E. Kay. Mtt. einen bericht den 
Jch Eingenhommen, darauß Jcli nichtes sonders vormerken 
kan, daß er E. Mtt. wieder den Türcken große Hülff laisten 
könne, Vnd dieweil man sich mitt der Zeitt vor Jme dem 
Moscowiter nicht weniger alß dem Türcken zubesorgen, 
Ja auch vielleicht mehr mitt der Zeitt, Pieweill Er zu 
waßer vndt Landt angreiffen kan, vnd man gesehen, wie 
jn 80. oder 90 Jaren der Türck, der vormalß klein wahr 
vffgesthiegen vnd eingewurttzellt, vnd wo die Christlichen 
Potentaten zusamen gehalten hetten, Jme sein Gluckradt 
mitt Gottes Hulff hetten brechen können, daß man der-
wegen dieße Jtzige gelegenheitt billich warzunhemen, mitt 
sollichen Christlichen Potentaten, alß Schweden vnd Polen, 
solches Tyrannischen Feindes Hochmutt vnd begirden zu 
stercken, vnd mögen E. Mtt. enttlich daß glauben, daß Jch 
kein beßer Mitteil wüste wie man sich mitt dem Türcken 
mittlerzeitt versichern möchte. Alß wan dießer Vorschlag 
jnß Werck gerichtet würde, vnderthenigst bittendt, E. Mtt. 
wollens besser, alß Jch vorbringe Erwögen, vnd vorstehen, 
vnd allergnedigst vnbeschwehrtt sein, den Orden zu treiben, 
auch sonst Jren Kay. Ratth vnd JBeystandt mittheilen vnd 
mir gnedigste Anttwortt zukhomen laßen, domitt Jch Meine 
beede Schwögere vnd Könige Poln vnd Schweden, nitt ver­
geblich vffhalte, oder vergeblichen wahn mache, vnd dar-
durch jn Miß Credit bey Jren K. M. khome, der gentz-
lichen Hoffnung, wofern der Orden nur will, eß soll Einen 
guetten vorttgang gewinnen, vnd andere mehr jre Hände 
auch bietten werden, Also daß an geltt, Volck Schiffen 
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vnd munition verhoffenttlich nicht mangeln soll, Jch hab 
gleiehwoll an die Churf. solches gelangen laßen, Wie E. Mtt. 
hiebey Copey zu Empfahen, vnd soll mich kein muehe Ar­
beitt oder Vleiß nitt dauren der Christenheitt vnd meinem 
Vatterlandt zu dhienen, Schlage auch dießes Handelß halben 
stattliche Dienst vnd gelegenheitten bey andern Poten­
taten ab. 

Solches alles hab Jch E. K. Mtt. nicht verhalten sollen, 
mitt vnderthenigster bitt jn gnaden eß von mir vffzunhemen, 
vnd mich derselben meinem Verhoffen nach, vnderthenigst 
laßen beuohlen sein. E. Kay. Mtt. von Gott dem Allmech-
tigen gluckseelich Kay. Regierung vnd gesunde wolfarth 
wunschendt, vnd bin E. Kay. Mtt. zu allen vnderthenigsten 
gehorsamen Diensten, alß Ein gehorsamer Fürst deß Reichs, 
vnderthenigst geneigt. Dat. Lutzelstein den 26. Jrij Ao. £ 79. 

Georg Hannß £. 

8. 
1579 Jan. SO. Heidelberg. Kurfürst Ludwig an 

Pfalzgraf Georg Hans. Könne auf die Anschläge nicht 
eingehen und habe Bedenken getragen, dieselben seinen 
Mitkurfürsten mitzu theilen. 

Churf 1. Resolution £. 

Heidelberg den 30. JriJ Ao. 79. 

Hochgeborner Fürst, Freundlicher Lieber Vetter, vnd 
Brueder, Wir haben E. L. schreiben samptt beygesehlossener 
Abschrifft der Kön. M. zu Polen, derselben wieder den 
Muscowiter furgenohmenen Zugs halben, vff E. L. zuuor 
an sie gethones schreiben, gegebener Anttwortt Empfangen 
vnd Jnhaltts vernhomen. 

Wiewoll vnß nun darbey daß jenige, waß E. L. ge-
melter maßen an jre Kön. M. gelangtt vielweniger waß 
sie hierunder dem Teuttscheu Meister geschrieben, samb 
ob, vnd waß derselb daruff geantwortet, nitt vberschicket 

Jlitthöil. a. d. livl. Geschichte. XV. 1. 10 
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worden, So halten wir doch darfur, dieweill daß heilig 
Reich zuuor ohne das mitt vielen Bürden vnd Contributiones 
dießer Zeitt beladen, eß werde dieß falß nicht viel ver­
fangen. Derwegen wir bedenckens gehabt, solliches den 
andern vnsern mitt Churf. zu Communicirn, Wir stellen 
aber zu B. L. fl. gefallen, ob sie eß für sich selbst thun 
wollen, vnd habens derselben, deren wir vetterlich zu 
diehnen geneigt, hinwieder frl. nitt verhalten wöllen. 

Dat. Haidelberg den 80 JariJ Ao. 79. 
Ludwig Pfaltzgr. Churf. £. 

9. 
(Undatirt 1579 Herbst.) Pfalzgraf Georg Hans an 

König Stephan von Polen. Übersendet einen „Catalogus 
und Acten" des bisher in der Sache Geschehenen und 
wünscht dem Könige einen siegreichen Feldzug. 

Poln. 
Durchleuchtigster, Großmechtigster König, E. Königl. 

Würden seind vnnsere guthwillige Dienste bestes fleiß, 
Jeder Zeitt zuuor. Freundtlicher Lieber Herr vnnd Schwager, 
Wir haben E. K. M. schreiben empfangen vnd vernehmmen 
darauß gern, das E. K. M. vnnser geringe Freundtschafft 
dero lassen angenehm sein, vnd vns für derselbigen dienst­
willigen schwager erkennen, auch so gnedigst, günstig vnd 
freundtlich gegen Yns erpietten, Wie Wir dann solliches 
alles neben dienstlicher Dancksagung zu sonderlicher freuden 
vnd trost, auff vnd anzunehmen haben, auch vns dargegen 
erpietten wollen, üb wir derselbigen, wider alle behegliche 
Dienste erzeigen khönnen, vnd dero Wolfarth befürderen, 
das wirs dienstlich vnd hertzlich geneigt wöllen sein, Weyl 
wir dann auch nit weniger gern vernehmen, das E. K. M. 
die Anschlag wider den Moscowiter Jhnen angenehm lassen 
sein, So haben wir mit desto grösserm Eyffer die Sachen 
zu treiben, jm Synn gehabt, vnd noch in sonderer Be­
trachtung, was (neben dem es Christlich) für Nutzbarkheit 
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der Christenheitt vnd E. K. M. darauß endstehen mag. 
Wie dann was wir weitter der Sachen zu guthen an die 
Kay. Maytt. vnd andere geschriben, auch hiebey gelegten 
Oathalog vnnd Acten gnedigst zu sehen haben, vnd soll 
nochmal an meinem fleiß nichtts erwinden, die Sachen zum 
heftigsten zu sollicitirn. Vnd ob wir wol bedacht gewesen, 
die Antwort zuerwartten, die wir vff dieselbigen schreiben 
bekhommen. So haben wir doch betracht, das E. K. M. 
verlangen möchten haben, was bishero gehandelt, auch ob 
wir E. K. M. schreiben wol empfangen hetten, neben dem, 
das wir nit lenger haben wölln vmbgehen, E. K. M. auff 
dero gnedigst gemüeth dienstlich vnd freundtlich zube-
dankhen, auch E. K. M. Zustandt zu furgehenden Zugkh 
zuerfahren, vnd vns derselbigen zu gnaden vnd freundt-
schafft, günstig und dienstlich zubefehlen, auch zu dero 
diensten vnd aller behegligkheitt jn diensten vnd Anderm, 
dienstlich, guthertzig, freundtlich vnd Schwägerlich anzu-
bietten, E. K. M. also hiemitt zu glücklicher gesundtheitt 
vnd langwüriger Regierung auch Sighafftigen Zugkh, Gott 
den Allmächtigen jn seinen gnedigen Segen vnd schütz 
befehlen. 

10. 
(Undatirt. 1579 Herbst) Derselbe an den Deutsch­

meister. Erbietet sich zum Beirath zu einer zwischen 
Herzog Carl von Südermannland und dem Deutschmeister 
zu veranstaltenden Zusammenkunft und Ubersendet einen 
;,Catalogus und Acten" des seinerseits Geschehenen. 

Vnser freundtlich Dienst vnd was wy* Liebs vnd guets 
vermögen zuuor, Hochwurdiger Fürst, besonders Lieber 
Herr vnd Freündt. Wir haben hertzlich gern vernhomen, 
von vnserm Schwägern vnd Bruedern Hertzog Carln, der 
Khönigreich Schweden Erbfürsten, wie E. L. vff vnsern 
mitgetheilten Rhatt vnd Mitbedenckhen sich freundtlich 
ercläret, jn die Moscowiterische Handlung zuberattschlagenn 

10* 
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einer Zusammenkhunfft, sich zuuergleichen, vnd raicht vns 
solches sonderlich zu Einer Freundschafft vnd gefallen, 
verhoffen auch daß vnsere beede Herren vnd Schwägere, 
König jn Polen vnd Schweden sich so gegen E. L. einlaßen 
werdenn, dass der Christenheit zuuorderst E. L. dero Orden 
den betruebten Lifflendern, auch allerseitts Landen Lob, 
Ehr, Trost, alle Wolfahrt vnd scheinbarer Nutz darauß 
entstehen werde, mitt Freundtlichem Anerbietten, wo wir 
E. L. darin Rathen, vnd bericht thun khönden, dass wir 
vnß sollichs freundtlich wollen anerbotten haben. Ynd 
dieweill sollich Handlung E. L. vnd dero Orden Fürstlich 
vnd löblich anstehet, auch Christlich vnd billich, So ver­
hoffen wir Endlich, dass der allmechtige Gott seinen Seegen 
darzu gebe, vnd damitt E. L. spüren, daß wir die sach 
gern befurdertt sehen, So haben wir an andere Orter zur 
Hülfflaistung zu solchem Christlichen Werckh auch an-
regung gethon, wie dieselbigen auß dem hiebey uerwarten 
Catalogo vnd Actis zuersehen, auch E. L. Landt Commen-
thur vnd Commenthur jn gemein zu solchem Christlichen 
Werckh adhortiert. 

Vnd zweiffelln gar nitt daß wir bey ettlichen auch 
noch waß erhalten wöllen, damitt viell Händ nach dem 
Spruchwortt, baldt ein Ende machen, so man zusammen 
Contribuirt vnd Einig will sein, wie zuuerhoffen, Bitten 
demnach gantz freundtlich, waß E. L. Meynung, auch waß 
sie weitter jn dießer Sachen zu guethem gehandeltt, vns 
auch freundtlich zu Communiciern. Vnd seindt mitt E. L. 
jn sollichem Christlichem Werckh freundtliche Correspon-
denz zu halten, vnd dero Orden zum besten zubefurdern, 
freundtlich genaigt, E. L. hiemitt dem Allmechtigen befehlen, 
deren wir zu freundtlichen vnd angenhemen Diensten ge­
wogen, Datum 

Georg Hans £. 
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11. 

(TJndatirt. 1579 Herbst.) Derselbe an den Kurfürsten 
von Sachsen. Empfiehlt seine Vorschläge und bittet den 
Kurfürsten, wegen derselben an die Kreisstände ausführliche 
Erinnerung ergehen zu lassen. 

An den Ilertzogen von Sachsen Churfursten f. 

Hochgeborner Fürst, freundlicher lieber Herr Vetter 
vnd Yatterr, E. L. schicken wir hiemitt Copeyen zu, wie 
wir ann die Hertzogen zu Pommern, vnnsere freundtliche 
liebe Vettern vnnd Bruder geschrieben haben. Darauß 
dieselbig zuuernehmen, was wir der Christenheitt, auch 
dem Vatterlandt zu guetem, zuuerhuetung kunfftiger gefahr, 
so derselbigen vnnd dem gantzen Vatterlandt, durch den 
Muscowitter begegnen möclit, auch albereidt begegnett, für 
ein Anschlag vff die Ban gebracht, welcher allein (weiß 
Gott) auß trewhertzigen gemuth vnnd Eyffer herfliessen 
tliut, vnd also verhoffentlicli angefangen, wie auß den Actis 
zuersehen, daß ein glücklicher Außgangk zuuertrauwen. 

Weill denn angemelte Sachen E. L. vnnd dero Ver­
wandten mitt betreffen thun, vnnd dieselbig beystendiglich 
viell vermögen, alß versehen zu E. L. wir vns, sie werden 
sich mitt Rathlichem beystandt, jnn einer solchen billichen 
vnd Reehtmessigen Sachen, gunstiglich ertzeigen, vnd zu 
aller Befurderung verhelften, damitt diese ansehende ge­
legenheitt nicht verseumet auch hernachmals bey der Christ­
lichen Posteritet kein verweiß, sondern vielmehr Rhum 
vnnd lob erfolgen möge, welches dann durch vnsere muhe 
woll zugeschehen, da allertheils jnn solchen Rechtmessigen 
Christlichen Sachen die Handt gebotten wurde, Sonderlich 
aber, wenn jeder seinen beruft' (dahien billich vnsere Sachen 
gerichtet sein sollen) jn solchenn angelegenen Sachen nit 
jnn windt schlagen, Sondern zu Christlichem gemuth vnnd 
nachdencken behertzlich füren auch andere seine gescheffte 
so hoch jme nitt angelegen lassen sein wurde. Hierauff 
E. L. gantz freundtlich bittende, weill wir derselbigen 
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guthertzigkeitt jnn angemelten Sachen gespuret haben, Sie 
wollen vnbeschwerdt sein, an die Stende der Kreissen 
oberzelter pnneten halb, derselbigen hocherleuchten Yer-
standt nach, mitt weitterer befehlung, außfurliche er-
jnnerung beschehen zu lassen, vngezweiuelter Hoffnung, 
daß B. L. Hochansehen darin woll außrichten wirdt, ohne 
das E. L. ein solches, alß ein Christlich Gottseeligk werck, 
hochrumblich nachzureden stehett. Welches der Allmechtig 
Gott darbeneben E. L. vnnd den Jhrigen Zeittlich vnd 
Ewig reichlich belohnen wirdt. Dessen alles gleiclisfalß 
vonn E. L. vnserm vertrauen vnd Yerwandtnus nach, wir 
gewertig sein wollen, Sein es auch vmb E. L. vnnd die 
jrigen, freundtlich zuuerdienen erbuttig, dem Allmechtigen 
Gott, sampt Jren geliebten sie treulich befehendt. Vnnd 
haben solcheß E. L. der Sachen Noturfft nach, deren wir 
zu freundtlicher Diensterzeigung geneigt, freundtlich vnnd 
dienstlichen nitt vorhalten wollen £. 

Georg Hanß f. 

12. 
(Undatirt 1579 Dec. 23?) Derselbe an die Herzöge 

zu Preussen. (Gleichen Inhalts mit Nr. 11.) 

An die Hertzogen zu Preußen 
Vnser freundtlich dienst, auch was wir liebs vnd guetts 

vermögen, alzeitt zuuor, Hochgeborne Fürsten, Freundtliche 
lieben Herrn Ohem, Schwäger, vnd Brueder, Wir schicken 
E. L. hiemitt Copeyen zu, Wie wir an die Hertzogen zu 
Pommern vnsere Freundtliche Lieben Vettern, Schwägern 
vnd Bruedern geschriben, darauß E. L. zuuernehmen, was 
wir für Ein Anschlag vff die Bahn gebracht, der Christen-
heitt auch dem Yaterlandt zuguethem, zu Verhuettung 
größerer gefahr, so der Christenheitt vnd dem Yatterlandt 
durch den Moscawitter begegnen möcht, auch einstheils 
schon begegnet, vnd solches waiß Gott, auß Trewhertzigem 
gemuetth vnd Eyffer, auch also verhofl'enttlich angefangen, 
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wie auß den Actis zuersehen, daß Ein glücklicher Außgang 
zu hoffen. Weill dan die Sachen E. L. vnd dero Ver­
wandten mit betreffen thun, vnd sie viel guetts bey den 
Sachen thun khönden, also versehen wir vnß zu E. L. sie 
werden vnß mitt vernunfft, Rhatt vnd Thatt, jn einer 
sollichen billiclien vnd Rechtmeßigen Sachen, beyspringen, 
vnd die sach mitt Ernst» befurdern, domit solche schöne 
gelegenheitt. nit verabsaumet vnd hernach groß Rew vnd 
Verwieß bey der Posteritet darauß erwachsen rnöcht, auch 
damitt wir vnd andere so der Christenheitt vnd dem Vatter-
landt begehren zu dienen, spüren mögen, daß vnsere muehe, 
vnd Arbeitt nitt vergebens angelegt, Sondern, das man 
Auch Allertheilß jn sollichen billichen Sachen die Handt 
beutt, damitt ein jeder nach seinem Talent, daß jme Gott 
geben hatt daß seine darzu thun, vnd das Ers vor Gott 
vnd der Weltt veranntwurten möge, do wir billich vnsere 
gedancken hinsetzen sollen, vnd wo solliche Sachen vor-
khemen, nitt jn Windt schlagenn, oder einem Andern 
Obiter Committieren vnd vielleicht gedenckhen, das Andere 
geschafft nöttiger wehren vnd darüber zukhünfftige Vnglück 
nitt achten, do darnach zu Spattli wehre daß Spichwortt 
Non putaram Bitten demnach E. L. gantz freundtlich, weyll 
wir derselbigen Eyfferich vnd guetthertzig gemuetth, jn 
sollichen sachen gespüerett liabenn, Sie wollen an die 
Stende der Kraysen, sollicher oberzolter Puncten halben 
derselben Erleuchtem verstandt nach, auß füerlich bewegen 
vnd Erjnnern, vngezweyfelter Hoffnung, daß E. L. Autho-
riteten Jn den sachen viell gutts thun würden, So ist es 
E. L. auch Christlich vnd Rhumlich nach zureden, auch 
souill betrangter Christen Seelen, jn Jrem gebett E. L. 
wieder werden befohlen sein laßen, auch der Allmechtige 
Gott, alß Ein belohner aller guetthaten E. L. vnd den 
Jrigen Zeittlich vnd Ewiglich Reichlich belohnen würdt, 
So seindt wirs gleichsfalß von E. L. vnserm vertraweu vnd 
verwandtnus nach gewertig, auch vmb E. L. vnd die Jrigen 



152 

freundtlich zuuerdienen, zuerwiddern genaiget. Dem All-
mechtigen Gott sampt Jren geliebten sie trewlicli befehlendt, 
"Vnnd haben solliches B. L. der sacheim Notturfft nach, 
deren wir zu freundtlicher DienstBrzaigung genaigt, freundt-
lichen vnd dienstlichen nitt verhalten wollen, Datum 

Georg Hannß £. 

13. 
1579 vor Dec. 23. Derselbe an Riga, Reval etc. 

Bittet bei Mittheilung der von ihm gethanen Schritte um 
eine Erklärung darüber, welcher Hilfe an Schiffen, Muni­
tion und Proviant man sich von Seiten der Städte zu 
versehen habe, sowie um Abfertigimg eines Gesandten an 
ihn, der ferneren vertraulichen Bericht empfangen und 
womöglich mit ihm abschliessen könne. 

An Riga, Reuell £. 
Georg Hanns 

Ynser gnedigen vnd gunstigen grüß zuuor, Yheste 
vorsichtige, Ehrsame, Weise, Liebe Besondere, Nachdem 
wir mitt verliehung Göttlicher gnaden der Christenheitt zu 
guethem, auch zuuerhuetung größerer gefahr, Ynsers Yatter-
landts, den benachbarten Königreichen Schweden vnd Polen, 
dahinn wir verschwägertt, Sonderlich auch Euch allen be-
trangten jn Lifflandt, alß vnsern mittglidern vnd Mitt 
Christen, zu Erleuchterung Ein Anschlag, wider den Schröck­
lichen vnd Tyrannischen Potentaten den Moseawiter, vff 
die Bahn gebracht, vnd nunmehr (Gott hab lob) vnsere 
beede Herrn Schwäger, Könige in Polenn vnd Schweden, 
schon zuleide mitt dem Moseawiter liegen, auch etliche 
Jme nitt geringe Abbruch, wie Euch selbst bewust gethon, 
vnnd wir jetzunder jn voller Handlung stehen, den Teutt-
schen Orden mitt beeden Königen zuuergleichen, auch die 
Stifftischen vom Adell vnd geschlechter, so jn den dreyen 
Ober Niedersächsischen vnd Westphälischen Krayßen woh­
nen vnd jn Lifflandt die Thumbherrey, Commenthurey 
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haben Pflegen zubesitzen darzu zum besten auch zubewegen, 
wie dan auch sonderbahr an die drey Krayß von vnß 
geschrieben würdt, so woll auch an die See Stätt solliches 
mitt Ernst Gelangen laßen, Also daß Jr auß solchen 
Handlungen clärlich vernhemen khöndt, wie wir vnß der 
sachen vnd Ewer, mitt allem ernst vnd trewen angenhom-
men, vnd die weyll wir zu Waßer allerhandt sondere An­
schlag dem Moseawiter Abbruch zuthun vorhanden wißen, 
So haben wir an Euch gnediglich gesinnen wollen, Euch 
zuerclären, waß wir für Hülff an Schilfen, Munition vnd 
Prouiant zu sollichem Handell gehörig wider den Mosea­
witer zur Außrüstung bekhommen vns versehen sollen, 
damitt wir auch vnsere Rechnung desto beßer darnach 
machen khöndten vnd zu spüren, waß wir vnß sonsten zu 
Euch zuuersehen hetten, Jn Ansehung daß Jr selbsten auß 
dißen Handlungen, die wir Euch hieraitt zuschicken Clärlich 
vermercken kliönnden, daß, wo Euch Jhn Hülff vnd Rettung 
wiederfahren soll, daß eß durch die Mitteil mitt Gottes 
Hülffe die durch vnsere Anreitzung vff die Bahn gebracht 
worden sein, auch noch einstthailß vorhanden, verhoffentlich 
geschehen müeße, werdet demnach ohn allen Zweifell vnser 
vnd auch Ewer selbst dießem vnserm begehren, vnd vor­
stehender sach, also wahrnhemmen, daß jr euch selbst nicht 
vorß licht stohet, vnd die Mittell die Gott Euch schickt, 
auß banden laßen, vnd das Sprüchwortt nit wahr werde 
Fronte Capillato, occasio calua. 

Wollen vnß also versehen, es werde kheiner weittern 
erjnnerung bei Euch ferner bedörffen, Sondern Euch die 
sachen selbst werdet angelegen sein laßen, vnd vnbe-
schwerdt Ewere gesandten förderlichst an vns abzufertigen 
die alßdan fernem berieht, münntlichen jn vertrawen, von 
vns werden Einnhemen khönnen, auch wo muglrchen sie 
befolmechtigen mitt vnß nach gelegenheitt zuschlüeßen doch 
nachmalß vff ewere Ratification, Daß haben wir Euch 
gnediger Meynung, Euch selbst vnd der Christenheitt zum 
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besten nitt wollen verhalten, vnd seindt euch mitt allen 
gnaden gewogen, Datum. 

14. 
1579 vor Dec. 23. Derselbe an die gräflichen und 

Adels-Personen, so hiebevor Liefland Ordens- und Stifts­
weise eingehabt. Empfiehlt seinen Plan bei Übersendung 
der Acten und begehrt, dass eine Zusammenkunft zur 
Beratschlagung abgehalten und ein bevollmächtigter Aus-
schuss an ihn abgesandt iverde. 

An die Gräffliche vnd Adels Personen so hieuor Lifflandt 
Ordenß vnd Stifftsweiß Bingehabet £. 

Georg Hannß £• 

Wohlgeborne Edle, auch Vheste Liebe besondere, 
Nachdem wir mitt Verleyhung Gottlicher gnaden der 
Christenheitt zu guetthem, auch zu Verhuettung größerer 
gefahr vnsers Yatterlandts den benachbarten Königreichen 
Schweden vnd Poln, dahin wir verschwägert, sonderlich 
auch den Armen betrangten Liffländern, alß Ynsern Mitt­
gliedern, vnd Mitt Christen zur Leüchterung ein Anschlag 
wieder den Schröcklichenn vnd Tyrannischen Potentaten, 
den Muscowiter, auff die Bahn gebracht, vnnd nun mehr 
(Gott hab lob) vnsere beede Herrn Schweger Könige jn 
Poln vnd Schweden, schon zu Felde mitt dem Muscawiter 
liegen, auch ettliche Jhm nitt geringe Abbruch gethon, vnd 
wir jetzunder jn voller Handlung stehen, den Teutschen 
Orden Mitt beeden Königen zuuergleichen, vnd jn Bündtnuß 
wieder den Muscawiter zubringen, vnd Jr dan alß jn den 
Nieder vnd Ober sachsischen Auch Westphälischen Krayßen 
besessenn sollicher Landtschafft Lifflandts, Ordenß vndt 
Stifftsweiß am meisten genoßen, So haben Wir auß sonderer 
Naigung, so wir zu tragen der Ritterschafft vnd jr Yffneh-
mung der geschlechter gern sehen, nitt vnderlaßen wollen 
Euch sollichen Handell zu Entdecken vnd zu berichten. 
Vnd weill viell Hände, wo sie zusamen halten, ein groß 
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Werck ballt außrieilten können, So ist Ein schone gelegen-
heitt wo die verseumett nitt baltt wieder gebracht werden 
mag, daß Poln vnd Schweden, alß mechtige Könige, jn 
Sollichem Anschlage seindt, Also, daß ohn allen Zweifell 
wir alß dan der Orden vnd Jr alß die Ritterschafft zu 
sollichem Christlichen Werck, auch die Handt werht biethen, 
man verhoffentlich mitt allem die betrangten Lifflande, der 
Christenheitt zu guettem, wieder zu wegen würden bringen 
sondern noch Ein stattliches vnd mehr kan vber khomen 
werden, Weyll wir dan bißhero allein ohne Rhum zu sagen, 
der Ritterschafft getreulich beygestanden, auch vnser ge­
liebter Herr Vatter seliger, vnß solches Jm Todtbett be­
fohlen, dem wir auch nachzukhomen gedencken, vnd jn 
vielen Puncten (Gott lob) der Teuttschen Nation, vnd der 
Ritterschafft gediehnet, alß wollen wir hinwiederumb in 
Vertrawen setzen, daß Jr alß die Ritterschafft mitt allen 
Trewen vnd billicher folge, jn richtigen sachen vnß auch 
liergegen werdet gehen, Vnd dieweill wir nitt wollen, daß 
Jr vff Einich Eyß gefiierett noch daß jr vnbedachtsam vnd 
ohne guetten grundt Euch Einlaßen sollet, alß begern wir 
guettlich vnd guedig daß jr Euch deßhalben zuberattschlagen 
fürderligst Einer Zusammenkhunfft vergleichen, vnd Einen 
gefollmechtigten außsclius zur Erklärung vnd befurderung 
der sachen, mitt vnß zu schließen, an vnß abgefertiget 
liett, Ob Euch den schon zu solchem Handell der Nutz 
den Ewer geschlechter jn Lifflandt gehabtt nitt bewegen 
wölte, So soll doch billich die Liebe der Christenheitt, deß 
Vatterlandts, auch die vorstehende gefahr, daß wo Er, der 
Muscowiter mitt der Zeitt Reuell vnd Riga jnbekhomen, 
auch wie sonst Einmahl schon vorgewesen, zu Waßer vnd 
zu Landt, alß Ein Mechtiger Feindt seinen Fuss weitter zu 
setzen sich vnderstehen wurde, So sollte doch die Ehr 
liebte Ritterschafft den herlichen Anschlag mit Eroberung 
ettlich hundertt meill wegs Landts vnd Strandes, so woll 
jns Werck zu richten zu bekhomung Eineß Ewigen Namens 
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dahin bewegen, Wie verhoff entlich do der Außschuß zu 
vnß abgefertigt wurde, solches bestendig vnd Clärlich von 
vnß köntt vernehmen, auch also, daß zu Erbarmen wehr, 
daß solche schöne gelegenheitt auß den Henden gelaßen 
werden solte, Schicken Euch auch zu Einem Anfange 
Ettlichs berichts die Acten hiemitt zu, darauß jr vnsern 
Vleiß vnd getrewen gemuett spüren werdett, Wollen vnß 
demnach versehen, jr werdet diß jn genügsame beratli-
schlagung nehmen, vnd den Ausschuß furderligst zu vnß 
abfertigen, daran thutt ir vns zu sambtt dem, daß Eß 
Euch vnnd Ewere Nachkhomen selbst zu Rhum vnd guetten 
gereichen mag sonder guett gefallen, mitt allen gnaden 
gegen Euch zu Erkennen. £. 

15. 
1579 vor Dec. 23. Derselbe an den Herzog zu Pom­

mern. Sucht ihn für seine Pläne zu gewinnen und über­
sendet ihm Abschriften der vorstehend abgedruckten Cor-
respondenzen. 

An die Herrn zu Pommern. 

Unser freundtlichen Dienst, und waß wir liebs und 
gutts vermögen zuvor. Hochgeborne Fürsten, freundtliche 
Liebe Vettern, Schwäger und Brueder. Es werden E. L. 
ohn Alle zweyffell Relation von Jren Rathen vernhomen 
haben, waß von wegen deß Herzogthums Pommern uif dem 
Reichstag Anno 70 zu Speyr für beschwernus der einbü­
ßenden gefahr, deß Moscawiters halben, Jn der Lifflandi-
schen und Moscawiterschen tractation vorgelaufTen sein, 
Also haben wir bißhero nit gefeyret, der Christenheitt, 
Unserm geliebten Vatterlandt, und Andere angrenzende 
Königreichen, so uns verschwägert, zum besten, Anschläge 
und Mittel Jnß Werkh zu richten, dardurch nit allein daß 
herzogthum Pommern, und Andere negstgeseßene vor des 
Moscawiters Tyranney verhoffendtlich erledigtt werden 
möchten, Sondern daß daß gantze Vatterlandt kunfftiger 
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schweren last, so daraus entstehen möcht enthaben, auch 
gemelte Christliche Königreich, zu Errettung Viler Christen 
Seelen, auch Jrer selbst Underthanen endtschüttung be-
khommen mögen, Und solliches nit Allein, Sondern daß 
man auch daß entnhommen wiederbekhommen, Und die 
Christenheit vermehren möchte. Also haben wir nit beßer 
gewußt den E. L. die schreiben, so An die Krayß gehören, 
und wir in sollicher handlung haben außgehen laßen, 
samptt andern zugehörigen Acten zuzuschicken, damit, die-
weyl die sachen E. L. und Ilertzogthum mit angehen thun, 
Sie alß die des Krayß gelegenheitt am besten wißen die 
sachen alß die so Christlich und nöttig, Nutzlich und für 
stendig in gemein und partieular ist, desto beßer wißen 
zu furdern, und daß davon berathschlaget und gehandelt 
werde, embsich zu treiben. Weyll wir dann solliches zu 
E. L. nit allein der billigkeit, Sondern der verwandtnuß 
nach versehen, So Wollen wir E. L. mitt Weittleufftigen 
schreiben nit uffhalten, weyll dieselbige in die handlung 
auß den zugeschickten Actis gnugsamlich zu ersehen haben, 
Sondern dieselbigen freundtlich zu ersuchen die Wolle 
solch unser Schreiben, den Krayß Obersten in den Kraysen 
zuschicken, und unß zu freundtschafft auch befurderung 
soliches Christlichen Werks umb Antwort anhalten. Wie 
wir dan unsere Abordneten, umb ferner Rhatt bey E. L. 
zu erholen ufferlegt haben Datum (s. d.) 

Georg Hanns. 

16. 

1579 Dec. 23. Pfalzburg. Derselbe an den Mark­
grafen Johann Georg von Brandenburg. Theilt ihm seine 
Plane in Betreff Livlands mit bei Uebersendnng von 
Abschriften der vorstehenden Schriftstücke. 

Unser freundlichen Dienst und was wir Liebs und 
gutts Vermögen, alzeit zuvor. Hochgeborener Fürst, friedt-
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licher Lieber Herr Öhen, Schwager und Vetter. E. L. 
schicken wir hiemit Copeyen zu, Wie wir an die Hertzogen 
zu Pommern Unnsern freundtliche liebe Vettern und Brueder 
geschriben haben. Darauß dieselbig zuvernehmen was wir 
der Christenheit, auch dem Vatterlandt zu guthen, zu Ver-
hüettung khünfftiger gefahr so derselbigen und dem gantzen 
Vatterlandt durch den Moscowiter begegnen möcht, auch 
albereit begegnet, für ein Anschlag uff die Bahn gebracht, 
Wollichs allein (Waiß Gott) auß trewherzigem gemuet und 
Eiffer herflueßen thut, Und also verhoffenlich angefangen, 
wie auß den Actis zu ersehen, das ein glücklicher Außgang 
zu vertrawen. 

Weil dann angeregte sachen E. L. und dero Ver­
wandten mit betreffen thun, Und dieselbig beystendiglieh 
Vil vermögeu Also versehen zu E. L. wir uns sie werden 
sich mitt Räthlichem beystandt Jn einer sollichen billichen 
und Rechtmäßigen sachen günstiglich erzaigen Und zu aller 
befurderung verhelffen damit die ansehende gelegenheit nit 
versäumet auch hernachmalß bey der Christlichen Posteritet 
kein Verweiß, Sondern Vilmehr Rhum und Lob erfolgen 
möge, Wölches dann durch Unsere müehe wol zu geschehen, 
da allertheils Jnn sollichen Rechtmeßigen Christlichen 
sachen nit in Windt schlagen sondern zu Christlichem 
gemüeth und nachdenken behertzlich füeren, auch andere 
seine geschafften Jhme nit so hoch angelegen lassen sein 
würde. Hierauff E. L. gantz freundtlich bittende weil wir 
derselbigen gutherzigkeit in angemelter sachen gespüret 
haben, Sie wollen unbeschwert sein, an die Stende der 
Kraysen, oberzelter Puncten halb, derselbiger hocherleuchten 
Verstandt nach, mit weiterer befehlung, außführliche er-
innerung beschehen zu laßen, Ungezweiffelter hoffnung, das 
E. L. hochansehen darin Vil außrichten wirdt, Ohne das 
E. L. ein solches, alß ein Christlich Gottselig werkh, hoch­
rühmlich nachzureden stohet. Wölches der Allmechtig Gott 
darbeneben E. L. und den Jrigen zeitlich und ewiglich 
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Reichlich belohnen würdt. Dessen alles gleichsfahls Von 
E. L. Unnsere Vertrawen und Verwandtnus nach, wir 
gewertig sein wollen, Seyen es auch umb E. L. und die 
Jrigen freundtlich zu Verdhienen Vrbüttig. Dem Allmech-
tigen Gott sampt Jren geliebten sie trewlich befelhendt. 
Und haben solches E. L. der sachen Notturfft nach, deren 
wir zu freundtlicher Dienst erzeigung genaigt freundtlichen 
Und dienstlichen nit verhalten wollen. Datum Pfalzburg 
den 23* Decembris Anno 79. 

E. L. 
Freundtlich Lieber . . ... .. , 
Vetter und Sohn 

Georg Hannß von Gottes gnaden Pfalzgraf bey Rhein 
Herzog Jn Beyern und Graue zu Veldentz 

Georg Hanns pfaltzgraff, . 
° (eigenhändig) 

und graff zu Veldentz mf. 

Ab extra 
Dem Hochgebornen Fürsten Herrn Johann Georgew, deß 
heiligen Römischen Reichs Ertz Cammerer und Churfürsten 
Markgraven Zu Brandenburg, Zu Stetin, Pommern, der 
Cassuben und Wenden auch Schlesien zu Crossen Hertzogen, 
Burggrafen zu Nürnberg, Und Fürsten zu Rügen, Unnsern 
freundtlich lieben Herrn Schwager und Vettern. 

Einkommen Ratenow 
Zu Sr. L. henden. 

Beiliegender Zettel: Ist zu bescheidt geben daß S. 
Churf. D. das schreiben endtfangen und den Pfaltzgrafen 
mit negster gelegenheit beantworten wolleu. 
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sechszig Inscriptionen mit und ohne Zeitangabe herrühren. 
Die mit Zeitangabe sind zwischen November 1303 und 
November 1304 datirt, es werden daher wohl auch die 
Inscriptionen ohne Zeitangabe, darunter die hier in Frage 
kommende, in jene Zeit, jedenfalls nicht in eine viel spätere, 
zu setzen sein. Jener dominus Helmicus juxta domum con-
s u l u m  w i r d  i d e n t i s c h  s e i n  m i t  d e m  d o m i n u s  H e l m i c u s  a p u d  
portam consulum, der in einer, auch vom 7. Schreiber 
herrührenden Inscription1) am 29. März 1304 vorkommt. 
Daraus ergiebt sich der Schluss, dass das Rathhaus, domus 
consulum, in der Nähe der Rathspforte, porta consulum, lag. 

Ueber die Lage der Rathspforte ist aber Folgendes 
bekannt. In der Urkunde des Bischofs Albert vom 25. Juli 
1211 wird ein der Rigaschen Domkirche kurz vorher ver­
liehenes Grundstück beschrieben. Es liegt an einem Orte 
ausserhalb der Stadtmauer, wo die Liven ihre Wohnungen 
hatten, und wird begrenzt von der Mauer, der Düna und 
dem rund um das aus Ziegelsteinen gebaute Haus liegenden 
Graben, der gerade auf die Mauerecke bei der grossen 
Pforte und dem Wege hinausläuft2). Diese Mauerecke lag, 
wie in der Urkunde vom 10. September 1263 hervorgehoben 
wird, bei der Rathspforte, porta consistorii3), die in 
der Urkunde vom Jahre 1211 auch grosse Pforte, porta 
magna, genannt wurde und daher wohl ein besonders 

!) Ebendort Inscription 898. 
2) Liv-, Estli- und CJurländisches Urkimdenbuclx (UB) I, 21: quicquid 

continetur intra mumm, l)unam et fossatum, quod ultra latericiam 
domum circulariter et directe concurrit ad eornu muri citra 
portam magnam et viam . . . Die Echtheit dieser Urkunde wird 
in der Est- und Livländischen Brieflade Theil III, S. 136 f. be­
stritten, dagegen von C. Mettig in den Mittheilungen aus der 
livl. Geschichte XII, S. 529 ff. aufrecht erhalten. Trotz behaup­
teter Fälschung muss die Urkunde für die Topographie der Stadt 
als gute Quelle gelten. 

3) UB I, 378: cornu muri . . . fuisse citra consistorii portam. Bunge 
übersetzt dieses citra mit diesseits, während er das citra im UB 
I, 21 mit bei übersetzt hatte (Regeste 26 und 423). 

Mittheil. a. d. livl. Geschichte. XV. 1. n 
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stattliches Aeussere gehabt haben wird. Diese Pforte wird 
als porta consulum, radporta, radporte, noch einige Male 
in den Stadtbüchern bei den Jahren 1317, 1318, 1380, 
1386 und 1393 erwähnt, ohne dass deren Lage irgendwie 
angedeutet wird*). Eine Schlussfolgerung hinsichtlich deren 
Lage lässt sich nur aus zwei Inscriptionen des I. Erbebuches 
ableiten: darnach wurde dem Hinricus Blankensteen im 
Jahre 1386 ein Haus in der Nähe der Rathspforte, 
belegen zwischen den Häusern des Herrn Wulfard Ravens-
lach und des Lubbert Wittenborg, aufgetragen; im Jahre 
1393 aber wird erwähnt das ehemalige Haus des Hinricus 
Blankensteyn, belegen in der Kaufstrasse, in platea merca-
torum, neben dem Hause des Herrn Wulfard Ravenslach2). 

Wir gelangen also zu dem weitern Schluss, dass die 
Rathspforte nicht weit von der Kaufstrasse gestanden 
haben wird. 

Wenn nun aus anderen Untersuchungen8) hervorgeht, 
dass die älteste Stadtmauer längs den Hinterhäusern der 
jetzigen Kaufstrasse im Zuge der heutigen Rosenstrasse 
und an deren Ende eine Ecke machend weiter im Zuge 
der heutigen Pferdestrasse verlief, so kann mit Rücksicht 
auf die feststehende Lage der Domkirche die bei den 
Jahren 1211 und 1263 erwähnte Ecke der Stadtmauer nur 
an der Ecke der heutigen Rosen- und Pferdestrasse gelegen 
haben. Nicht weit von dieser Ecke lag also die Rathspforte 

*) Schuldbuch 293 beim J. 1317. Schuldbueh 981 beim J. 1318. 
II. liber redituum 173 beim J. 1380. I. Erbebuch 21, 22 beim 
J. 1386. I. Erbebuch 128 beim J. 1393. Nach 1393 kommt die 
Rathspforte nicht mehr vor. 

2) I. Erbebuch 25, 129. Vergl. auch I. Erbebuch 563 vom J. 1415, 
wo es sieh wahrschein lish um dasselbe Haus handelt. Darnach 
lag es directe ex opposito platee, que dicitur de copstrate, also 
wohl an dem Theil der jetzigen Scheunenstrasse, der bei der 
Kaufstrasse vorüberführt. 

3) Dr. W. v. Gutzeit in den Mittheilungen aus der livl. Geschichte 
X, 359 ff. 
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und in deren Nähe, wohl an der Kaufstrasse, das erste 
Rathhaus1). 

Damit stimmt überein, was uns das I. liber redituum 
berichtet. Die dort aufgeführten Einnahmen von Stadt­
häusern sind nach deren Belegenheit in einzelne Abschnitte 
geordnet. Einer dieser Abschnitte führt die Ueberschrift: 
Piathea mercatorum. Die erste Eintragung in diesem Ab­
s c h n i t t e  l a u t e t :  A l b r e c h t  d e  d o m o  c o n s u l u m  a n t i q u a  
5 fert. Diese Eintragung rührt vom Schreiber des Grund­
textes her. Da nun mit einiger Sicherheit anzunehmen 
ist2), dass das I. liber redituum um 1334 hergestellt wurde, 
und da das in der Kaufstrasse belegene Haus um diese 
Zeit bereits altes Rathhaus genannt und an eine Privat­
person vermiethet wurde, so steht fest, dass das erste 
Rathhaus nur etwa ein Jahrhundert benutzt und darnach, 
wohl wegen Unzulänglichkeit der Räume, aufgegeben wurde. 
Das alte Rathhaus wurde im J. 1350 an die Gesellschaft 
der elenden für 30 Mark Rig. verkauft3) und es wird 
desselben in der Folge nicht weiter gedacht. 

*) Zu diesem Schlüsse gelangte bereits Bunge: die Stadt Riga im 
13. und 14. Jahrhundert, Leipzig 1878, S. 66 und 159. 

2) J. G. L. Napiersky, die libri redituum der Stadt Riga, Leipzig 
1881, Einleitung S. XIY. 

3) Kämmereireclinungen 1348—1360, Blatt 3^: Notum sit, quod nos 
vendidimus antiquam domum consulatus societati der elenden 
pro 30 mr. Rig., cum quibus reemimus a saucto spiritu duarum 
mr. redditus, cujus empcionis forma in libro hereditatum conti-
netur. Das hier erwähnte Erbebuch ist nicht mehr erhalten. Yon 
der Existenz einer societas der elenden erfährt man nur an 
dieser Stelle. Da in den seit 1388 erhaltenen Erbebüchern das 
in Frage kommende Haus der societas nicht vorkommt, so liegt 
die Muthmaassung nahe, dass dieses Haus bereits vor 1388 in 
anderen Besitz übergegangen war. —• Ueber den Werth der 
Rigaschen Mark zu jener Zeit giebt ein Posten der Kämmerei­
rechnungen vom J. 1360 Aufklärung: es waren 20 Florenen gleich 
5 Mark Rig. 10 sol., also 1 Mark gleich etwa 34/s Florenen. 
Mit Rücksicht auf die fallende Tendenz der Rigaschen Mark 
wird man nicht weit fehlgreifen, wenn man den Werth derselben 
um 1350 mit etwa 4 Florenen annimmt. 

11* 
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Aus der Zeit vor 1384 haben sich noch zwei Urkunden 
erhalten, in denen das Rigasche Rathhaus erwähnt wird: 
im J. 1314 wird von einigen Personen bezeugt, dass sie 
„in consistorio Rigensis civitatis" gewesen seien, als der 
Rath daselbst den Bürgern Wendens das Geld anbot, 
worum es sich handelte, und im J. 1319 wird ausbedungen, 
dass der zwischen dem Bischöfe von Oesel und der Stadt 
Riga geschlossene Vergleich vom Rathe „in eorum con­
sistorio" am Johannistage publieirt werden soll1). Es 
bleibt dahingestellt, ob hierunter noch das erste Rathhaus 
gemeint sein kann. 

II. Das zweite Rathhaus vom Anfange des 14. Jahr­
hunderts bis 1749. 

Wie im vorhergehenden Abschnitte nachgewiesen wurde, 
ist das erste, an der Kaufstrasse belegene Rathhaus bereits 
im Jahre 1334 nicht mehr als solches benutzt worden. 
Ueber den Bau eines neuen Rathhauses sind zwar aus 
jener Zeit keine Nachrichten vorhanden, es kann aber 
wohl sicher angenommen werden, dass man das alte Haus 
nicht früher aufgab, als bis man ein neues errichtet hatte. 
Wo das neue Rathhaus lag, darüber schweigen die Quellen 
aus dem 14. Jahrhundert. Erst aus dem 15. Jahrhundert 
können unzweifelhafte Belege dafür erbracht werden, dass 
das damalige Rathhaus am Markte an der Stelle des 
jetzigen Rathhauses lag2), weshalb der Rückschluss ge­
stattet sein wird, dass es auch im 14. Jahrhundert dort 
gelegen haben wird. 

1) UB II, 649~ünd 667. 
2) Vgl. namentlich I. Brbebnch 633, 673, 905, 958 bei den Jahren 

1418, 1432,1455,1458. I. Rentebuch 117, 260, 319 bei den Jahren 
1472, 1490, 1498. Das I. Rentebuch ist noch nicht durch den 
Druck veröffentlicht worden. Hier ist die von L. Napiersky 
angefertigte und mit vollständigen Registern versehene Abschrift 
benutzt worden, die gegenwärtig der Gesellschaft für Geschichte 
und Alterthumskunde gehört. 
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Das zweite Rathhaus stand ursprünglich ganz frei da, 
es wurde umschlossen vom Markte, von der Kaufstrasse, 
von der jetzigen grossen Jungfernstrasse, die jedenfalls im 
16. Jahrhundert noch nicht so genannt wurde, und von einer 
kleinen namenlosen Strasse, die mitten durch die Grund­
fläche des jetzigen Rathhauses führte und das alte Rathhaus 
von anderen dort früher befindlich gewesenen, nach der 
Düna hin gelegenen Gebäuden trennte. 

Diese kleine Strasse wird zuerst 1418 erwähnt, nach 
der betreffenden Nachricht1) führte sie zum Markte zwischen 
dem Rathhause und den neuen Buden. Diese neuen Buden, 
von denen weiter unten noch die Rede sein wird, lagen 
zum Theil an dieser kleinen Strasse gegenüber dem Rath­
hause, zum Theil am Markte in einer Linie mit dem Rath­
hause und grenzten an die Brodbänke, hinter denen wieder 
eine kleine Strasse, die jetzige kleine Neustrasse, lag, die 
die Brodbänke von den an der rechten Seite der Schal­
strasse zur Düna hin liegenden Häusern trennte. Diese 
kleine Strasse muss bereits vor 1418 bestanden haben, denn 
die neuen Buden wurden dort 1400 errichtet2), sie ver­
engerten muthmaasslich diese Strasse, die gelegentlich noch 
1469, 1520 und 1585 erwähnt wird8). Wann diese kleine 

*) I. Erbebuch 633: huseren jegen der denen Straten, de dar geyt 
to deine markede tusschen deme rathuse unde den nyen boden. 
— Kämmereirechnungen 1417/18: 4V2 mrc. vor de kulen unde de 
Straten to makende tusschen dem rathuse unde den nyen boden. 

-) II. liber redituum 606. 
3) I. Erbebuch 973 von 1469: huß . . . achter dem radthuße, recht 

tegen der engen Straten over achter dem radthuß. Nämlich ein 
Haus an der jetzigen grossen Jungfernstrasse, auf das man stiess, 
wenn mau vom Markte aus durch die kleme Strasse ging. — 
H. Erbebuch 387 von 1520: hus . . . achter deme radthuße . . . 
keghen der engen strate na dem marckede. Darunter muss 
dasselbe Haus verstanden werden. — Aus zwei Stellen vom 
Januar 1585 in der noch ungedruckten sog. Yieckenschen Chronik 
könnte man schliessen, dass diese kleine Strasse damals noch 
bestand. Der Rector Möller war nämlich nach der Martin Obelich-
schen Handschrift dieser Chronik (Rigasches inneres Rathsarchiv 
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Strasse einging, hat nicht ermittelt werden können, spätestens 
wird das in den letzten Jahren des 16. Jahrhunderts ge­
schehen sein, als man von Grund aus ein ganz neues 
Kanzelleigebäude, für das sonst kein Grundplatz vorhanden 
gewesen wäre, an das Rathhaus anbaute. 

Das zweite Rathhaus kommt vor unter den Bezeich­
nungen domus consulum, domus consistorii, consistorium, 
consistorium civitatis Rigensis, dat rathus, curia1); ein Mal 
wird es domus civitatis und ein Mal pallacium genannt2). 
Andere, der Stadt gehörige Häuser werden genannt: hereditas 
civitatis, domus civitatis, der stad hus, des kemerers hus, 
des rades hus8). 

Ob unter den gleichzeitig vorkommenden Bezeichnungen 
praetorium, domus praetorii4), tribunal6), dat richte, dat 

Nr. 66) auf dem Rathhause „in einen Gemach versperret, welches 
nach der Strassen, da man nach dem Marckt gehet". Ferner 
heisst es dort, dass das Volk, das den Rector befreite, die 
Sturmhaken nahm, „so in der Enge gaßen dicht beym Rathhause 
liegen", auch „so in der engen gaßen beym Rahthauße lagen", 
auch „so in den engen gäßlein bei dem Rahthauß lagen". — 
Auf dem Murrerschen Stadtplan von 1650 (W. Neumann, das 
mittelalterliche Riga, Berlin 1892, S. 10) ist die kleine Strasse 
nicht angedeutet. 

!) Curia in Yal. Rascii Rigensis tumultus initia, Riga 1855, S. 6 ff. 
2) II. liber redituum 291 und 46. Napiersky, die libri redituum, 

S. 218 vermuthet, dass unter pallacium wohl das Rathhaus hat 
bezeichnet werden sollen. 

3) Im I. Erbebuche 1053 wird 1475 „eyn orthuß, tusschen des 
rades huse unde tegen den brotbencken over belegen" angeführt. 
Unter des rades hus ist hier auch nicht das Rathhaus zu ver­
stehen, sondern das der Stadt gehörige, an der Schalstrasse 
belegene Haus, das 1476 an Andreas Tamme verkauft wurde 
(I. Erbebuch 1068) und das auch in den Kämmereirechnungen 
1465/66 erwähnt wird. 

4) Nur ein Mal in Kämmereirechnungen 1358: pro pavimento domus 
pretorii Va mrc. 

5) II. liber redituum 606» beim J. 1400, siehe Napiersky, die libri 
redituum, S. 219. Ausserdem nur noch ein Mal in den Kämmerei­
rechnungen 1354: dederunt 18 or. pro fabricatura ad tribulam (sie). 
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gerichte1) ein besonderes Gerichtsgebäude oder das Rath­
haus oder nur der Theil des Rathhauses verstanden werden 
muss, in dem das Gericht des Vogts, die Vogtei lag2), die 
Entscheidung über diese Frage bedarf wohl einer besonderen 
Untersuchung. 

Zunächst sei bemerkt, dass praetor für Vogt und 
Judicium praetoriale für Vogteigericht zwar im Rigaschen 
Stadtrechte nicht zu finden ist, dass aber dennoch diese 
Bezeichnungen in der Kanzelleisprache seit dem 17. Jahr­
hundert allgemein angewandt wurden. Die beim Vogtei­
gerichte eingegangenen Schriften wurden noch im 19. Jahr­
hundert bis zu der 1889 stattgehabten Aufhebung des 
Vogteigerichts mit dem Produkte „in judicio praetoriali" 
versehen. Dann sei darauf hingewiesen, dass die Benennung 
Praetorium für Rathhaus bereits 1589 vorkommt3), dass in 
der über dem Eingang zum Rathssaal aufgehängten, wohl aus 
der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts stammenden Tafel das 
Rathhaus Praetorium genannt wird'1) und dass, als 1765 
das jetzt noch stehende Rathhaus eingeweiht wurde, dieses 

]) „Dut gerichte" wurde auch 1559 der ausserhalb der Stadt stehende 
Galgen genannt: Johann Renner's livländische Historien, Göttingen 
1876, S. 234, und Buch der Aeltermänner in Mon. Liv. ant. Band 
IV. S. 113. — Der jetzt den beiden Gilden gehörige Dunckershof 
lag 1549 „achter der Stadt gerichte an der weyde". (H. Erbe­
buch 1031.) 

2) Napiersky, die libri redituum, S. 218, 219 und 222 unter den 
Wörtern praetorium, tribunal, richte. — Bunge, die Stadt Riga, 
S. 192 Anm. 233 und 236. 

3) Acte, betr. den „Process wider Gisen vnd Brinkhen 1585—1596" 
im sog. äusseren Rathsarchiv, Schrank 1 Fach 10, darin ein Bogen 
Auszüge aus Rathsprotokollen von Joh. Witte's Hand: „den 29. 
Augusti (1589). Ist Leoni Sapieha bey semer Valediction im 
Praetorio 500 ungeriscli gülden und seiner frawen Eine kette von 
500 f. angebotten worden, welches er nicht annehmen wollen, weilen 
es zu wenig." In dem ebendort befindlichen, lateinisch abgefassten 
Verhörsprotokoll von Giese und Brinck vom 31. Juli 1589 kommt 
mehrfach praetorium für Rathhaus vor. 

4) Siehe die Inschrift auf Seite 199. 
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neue Rathhaus mitunter auch Gerichtshaus genannt wurde. 
Es könnte daher von vornherein nicht auffallen, wenn das 
Rathhaus bereits im 14. oder 15. Jahrhundert Praetorium 
oder Gerichtshaus genannt worden wäre. Es würde bei 
dem Mangel an sonstigen Quellen nur auf den Nachweis 
dessen herauskommen, dass ein oder das andere in der 
Nähe des Rathhauses belegene Haus auch, als in der Nähe 
des Praetoriums belegen, aufgeführt wird, und zwar so, dass 
ein Zweifel darüber, ob unter Rathhaus und Praetorium 
etwa zwei verschiedene Gebäude gemeint sein können, aus­
geschlossen erscheint. 

Dieser Nachweis kann in etwas umständlicher Weise 
geführt werden: 

Ein dem verstorbenen Rathsherrn Hermann Wintermast 
gehöriges Haus wird 1391 dem Johannes de Emmern auf­
getragen3), es liegt gegenüber der „notaria civitatis" und 
grenzt an ein Haus, das hinter dem Rathhause, retro con­
sistorium, liegt2). Johannes de Emberen lässt 1415 sein 
Haus gegenüber der „casa scriptorum civitatis", damals 
gelegen zwischen den Häusern des Rathsherrn Johannes 
Sterneberg und des Hermann Embeke, dem Rathsherrn 
Albert Stockman auftragen3). Im J. 1418 trägt Rathsherr 
Albert Stokman sein zwischen dem Sternebergschen und 
Embekeschen Hause belegenes Haus dem Rathsherrn Johann 
Brothagen auf, es liegt, wie näher beschrieben wird, 
gegenüber der kleinen Strasse, die zum Markte zwischen 
dem Rathhause und den neuen Buden führt4). Ein 

!) I. Erbebuch 88: bereditas domini Hermanni Wintermast bone 
memorie, sita ex opposito notarie civitatis. 

2) I. Erbebuch 98 beim J. 1392. Siehe auch I. Erbebuch 269, 294, 
333 bei den Jahren 1400, 1401, 1404. 

3) I. Erbebuch 579: domus, sita ex opposito case scriptorum civitatis. 
4) I. Erbebuch 633: her Albert Stokman h. u. her Johan Brothagene 

eyn hus, belegen tusschen her Sternenberges unde Hermen Em-
beken huseren jegen der denen Straten, de dar geyt to dem 
markede tusschen deme rathuse unde den nyen boden. 
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Brothagensches Nachbarhaus wird 1451 als hinter dem 
Rathhause, achter dem radhuse, belegen aufgeführt1). In 
der Zeit von 1458 bis 1468 wird das Brothagensche Haus 
verkauft worden sein, ein Nachweis darüber lässt sich 
nicht erbringen, weil die Inscriptionen des Erbebuches aus 
jener Zeit nicht erhalten sind. 1469 befindet sich „das 
Haus hinter dem Rathhause gerade gegenüber der engen, 
hinter dem Rathhause verlaufenden Strasse" im Eigenthum 
der Kinder des verstorbenen Rathsherrn Engelbrecht Gunther, 
die es dem nachmaligen Bürgermeister Peter Hinrikes auf­
tragen lassen2). Zwischen 1482 und 1493 ist wieder eine 
Lücke in den Erbebüchern und dieses Haus kommt erst 
1520 wieder vor, als „Haus hinter dem Rathhause gegen­
über der engen Strasse nach dem Markte", es gehört zum 
Nachlasse des Rathsherrn Gerdt Hultscher und wird dem 
Clawes Kroger aufgetragen3). Als Haus hinter dem Rath­
hause, achter dem rathuse, wird es 1532 an den nach­
maligen Rathsherrn Jaspar Spenghußen, einen Schwiegersohn 
von Claus Kroger, und nach dessen Tode 1553 an den 
nachmaligen Bürgermeister Hans thom Berge den Jüngern 
aufgetragen4). 

Die Lage dieses Hauses ergiebt sich aus der vor­
stehenden Darlegung recht klar, es wird das alte Polizei­
gebäude an der grossen Jungfernstrasse gewesen sein. 
Dieses Haus lag somit gerade gegenüber der vielgenannten 
kleinen Strasse hinter dem Rathhause, auch gegenüber der 
dort wohl im Rathhause belegenen Kanzellei des Raths 
(notaria civitatis, casa scriptorum civitatis). 

J) I. Erbebuch 866. 
2) I. Erbebuch 973: hul3 . . . achter dem radthuße, recht tegen der 

engen Straten over achter dem radthuß. Siehe auch I, 100g 
beim J. 1471. 

3) II. Erbebuch 387: hus . . . achter deme radthuße . . . keghen 
der engen strate na deme marckede. 

<) II. Erbebuch 659 und 1103. 
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Die Lage eines zweiten, und zwar des dem vorher­
gehenden benachbarten, zur Kaufstrasse hin gelegenen 
Hauses ergiebt sich wie folgt: 

1392 wird das hinter dem Rathhause, retro consisto­
rium, belegene Haus des Johannes de Kriken, benachbart 
dem Wintermast-Emmernschen Hause, dem Gerhard Roven-
penning aufgetragen1). 1401 überträgt Bernhard Roven-
penning das Emmerensche Nachbarhaus dem Peter Roven-
penningh2), dessen Haus — es liegt hinter dem Rathhause, 
retro consistorium — 1404 dem Marquard Yoysaen auf­
getragen wird3). Dieses Haus befindet sich von 1409 bis 
1451 im Besitze des Rathsherrn Johann Sterneberg und 
dessen Erben4). 

Die Lage eines dritten Hauses, das wieder dem zweiten 
Hause benachbart ist, geht aus Nachfolgendem hervor: 

1392 wird das hinter dem Rathhause, retro consi­
storium civitatis Rigensis, neben dem Gerhard Roven-
pennyngschen Hause belegene Haus des Everhard Hatnike 
dem Everhard Schröder aufgetragen5), dessen Wittwe 
Cecilia dieses Haus 1409 dem Jacob Juten auftragen lässt, 
w o b e i  e r w ä h n t  w i r d ,  d a s s  e s  h i n t e r  d e m  P r a e t o r i u m ,  r e t r o  
pretorium, zwischen dem Hause von Johann Sterneberch, 
das ist dem vorhergehenden, und dem Hause des Raths­
herrn Johannes de Lynden, das ist dem andern Nachbar­
hause nach der Kaufstrasse hin, liegt6). 

Hier sind wir nun bei dem springenden Punkte dieser 
ganzen Untersuchung angelangt. Ein hinter dem Rathhause, 
retro consistorium, belegenes Haus wird in der Folge als 
hinter dem Praetorium, retro pretorium, belegen angeführt, 
wobei nach allem Vorhergehenden ein Zweifel daran, dass 
consistorium und pretorium identisch sind, ausgeschlossen 
erscheint. 

!) I. Erbebuch 99. 2) I. Erbebuch 294. 3) I. Erbebuch 333. 
I. Erbebuch 450, 579, 633, 797, 866. 

5) I. Erbebuch 103. 6) I. Erbebuch 450. 
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Das Praetorium wird noch an einigen andern Stellen 
im I. Erbebuche1) und dann auch im II. liber redituum 
erwähnt, wo die 1400 am Markte an der Seite des Prae-
toriums, circa forum a latere praetorii, errichteten, oben 
bereits erwähnten neuen Buden aufgezählt werden2) und 

1) I. Erbebuch 409 beim J. 1407. Hier ist die Rede von einer 
„boda acialis ex opposito pretorii, conjuncta bode commenda-
toris". Buden des Komturs lagen neben einer Bude in der 
Scheerstrasse, platea rasorum, in der Nähe der Petrikirche (I. Erbe­
buch 233 beim J. 1398). Es kann sich also bei der Inscription 
409 nur um die nach dem Markte hin gelegene Fa§ade des 
Rathhauses handeln. 

I. Erbebuch 453 beim J. 1409: Petrus Brenter lässt dem 
Nicolaus Gripeswold ein Haus auftragen „in acie, sicut de pre-
torio transitur ad plateam sutorum". Die hier erwähnte Schuh­
strasse ist die jetzige Scheunenstrasse, vielleicht handelte es sich 
um ein Haus an der Ecke der jetzigen kleinen Jungfernstrasse, 
die direct vom Rathhause zur Scheunenstrasse führt. 

I. Erbebuch 515 beim J. 1413 wird erwähnt ein Haus in der 
Kaufstrasse, der ursprüngliche Zusatz „in acie ex opposito pre­
torii" ist im Texte durchstrichen und kann daher nicht in Be­
tracht gezogen werden. 

2) II. liber redituum 606-620: A. d. 1400. Census subsequens 
respicit novas bodas constructas, sitas circa forum a latere 
praetorii. Die Zahl dieser neuen Buden war mindestens elf: 
1) die Eckbude zunächst dem Tribunal, proximior nova ac acialis 

boda tribunali, 
2) die Bude neben dieser Eckbude, nova boda, dicte aciali bode 

proxime sequens, 
3) die Mittelbude, boda media ab eodem latere, 
4) eine hinsichtlich ihrer Lage nicht näher beschriebene Bude 

am Markte, una de novis bodis circa forum, 
5) die Bude zunächst den Bäckern, boda proximior pistoribus, 

sita a latere praetorii, 
6) die Bude nahe bei den Brodbuden, boda nova circa bodas 

pistorum, 
7) die zweite Bude von den Brodbuden aus, nach dem Markte 

zu, boda nova, secunda a schampnis pistorum versus forum, 
8) die Bude auf der zunächst der Rathskanzellei gelegenen Ecke, 

also wohl in der kleinen Strasse, boda nova super aciem pro-
ximiorem notarie, 

9) die Bude auf der Ecke nahe bei dem Rathhause, nova boda 
in acie circa consistorium, 
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wo im J. 1405 von einer Eckbude unter dem Praetorium 
die Rede ist1). Nach einer andern Nachricht lagen die 
neuen Buden „by dem richte"2). 

Des Rathhauses unter der Bezeichnung gerichte, richte, 
geschieht noch einige Male im 15. Jahrhundert und im 
Anfange des 16. Jahrhunderts Erwähnung3). 

10) die Bude zwischen der Ecke und Johannes Kamyn, nova 
boda inter aciem et Johannem Kamyn, 

11) die zweite Bude vom Praetorium aus, nach dem Markte zu, 
boda nova, secunda a praetorio, versus forum. 

Diese Buden wurden vermiethet und jede von ihnen brachte 
in den ersten Jahren des 15. Jahrhunderts eine Miethe von 3 bis 
41/4 Mark Rig. jährlich ein. In den Buden befanden sich Öfen, 
die die Miether auf eigene Kosten zu repariren hatten und zu 
deren Reparatur die Stadt nur Steine und Kalk zu liefern hatte. 
In den Kämmereirechnungen finden sich verschiedene, auf diese 
Buden bezügliche Ausgabeposten: 

1406/7: 7 fert. 7 or. kostede de uterste nye bode totomakende. 
1408/9: 14 mrc. 1 fert. heft de nye bode ghekostet ane holt unde 
sten unde kalc. — 1 mrc. 4 sol. vor de nyen boden tho beternde. 
1409/10: 1/2 mrc. demsülven (Herman Schütten) vor de kabusen 
vor der nyen bode uppem markte tho makende. 1413/14: 11 mrc. 
2 art. vor steen unde Ion to deckende dee nyen buden by dem 
markede. 

J) II. liber redituum 475; boda in acie sub pretorio. 
2) Kämmereirechnungen 1406/7: 18 or. to den nyen boden by dem 

richte vor eyn lach to leggeude. 
3) Kämmereirechnungen 1448/49, wo eine Summe für die Pfeiler 

und die andern Gebäude vor dem Gerichte ausgegeben wurde: 
7 mrc. myn 5 sol. de pyller mit den anderen gebuweten vor 
dem gerichte. 

III. liber redituum 71 aus der Zeit von 1488 bis 1502 (siehe 
Einleitung S. XX.XYIII), wo von dem „keller under der scriverie 
herth an deme richte", und III. liber redituum 31 (1484—1496), 
wo von dem „orthuß, dar nu meister Steffen inne wanet, by deme 
richte" geredet wird. 

Im III. liber redituum 72—75, 77 und 79 finden sich wieder 
Miethen von Buden bei dem Gerichte. Da sie im Abschnitt 
unter der Überschrift ,,By dem markede" im Gegensatze zu dem 
nachfolgenden Abschnitte mit der Überschrift „Under dem rathuße" 
aufgeführt werden, so sind möglicherweise die 1400 errichteten 
neuen Buden darunter gemeint. Es sind das: 
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Das Rathhaus kann nur ein kleines Haus gewesen 
sein, denn nach den ältesten vorhandenen Stadtplänen1) 
aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts bedeckte die 
Grundfläche des damaligen Rathhauses kaum die Hälfte 
der Grundfläche des jetzigen Rathhauses2), und zwar den 
nach der Kauf- und Kalkstrasse hin gelegenen Theil. 

Die einzige, anscheinend zuverlässige Ansicht des 
zweiten Rathhauses findet sich auf dem in Riga im Verlage 
des Buchdruckers Nicolaus Mollyn im J. 1612 erschienenen 
grossen Kupferstiche3). Sie ist aus der Vogelperspektive 
ungefähr von Südwest aufgenommen. Man sieht das Dach 
des Rathhauses, die nach der grossen Jungfernstrasse hin 
gelegene nordwestliche Fa^ade mit zwei Geschossen, von 
denen das untere vorspringt, den südwestlichen, treppen-
förmig ausgestalteten Giebel mit einigen Fenstern im Giebel-
geschoss, einen Theil der Rückseite des nordöstlichen, nach 
der Kalkstrasse hin gelegenen Giebels4) und in der Mitte 
des Daches einen starken, hoch aufsteigenden Thurm mit 
einer durchbrochenen Gallerie. Eine Ansicht der nach 
dem Markte hin gelegenen Hauptfagade ist leider nicht 

1) die Eckbude bei dem Gerichte, de ortbode by dem gerichte, 
1487 und 1523, 

2) die zunächst liegende Bude, de negeste boden darby, von 
1464 bis 1498, 

3) die mittelste Bude, de middelste bode, 1474 und 1511, 
4) die vierte Bude, de veerde boden, 1490, 
5) die Bude bei den Brodbänken, 1483, 1503 und 1507. 

x) Siehe insbesondere den Stadtplan des Stadtingenieurs Franciscus 
Murrer vom J. 1650 im Archive des Stadtrevisors. 

2) Auch J. C. Brotze, Monumenta II, 121, berichtet: auf dem 
alten Rathhause, das auf der Stelle des jetzigen am Markte 
stand, aber viel kleiner war. 

3) Es ist nur ein einziges Exemplar bekannt, dasselbe befindet sich 
im Dommuseum. Ein darnach angefertigter Lichtdruck wurde 
dem Kataloge der Rigaschen culturhistorischen Ausstellung 1883 
und W. Neumanns mittelalterlichem Riga 1892 beigegeben. 

4) Im I. Rentebuch, 372 werden im J. 1508 die Häuser des Hermen 
tor Molen erwähnt an der Ecke der Kalkstrasse the'gen dem 
gevel des radthuzes over bolegen. 
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vorhanden. Es muss daher der Versuch gemacht werden, 
sich ein Bild davon nach den zerstreuten Nachrichten zu 
machen. 

Das Rathhaus bestand nach der erhaltenen Ansicht 
aus nicht mehr als zwei Hauptgeschossen und aus Räumen 
im Giebel des Daches. Im oberen Hauptgeschosse nach 
dem Markte zu befand sich eine sogenannte Laube, unter 
der man sich eine bedeckte Halle oder einen offenen Gang, 
eine Gallerie oder einen Balkon vorzustellen hat1). Es 
findet sich nämlich in der aus dem Ende des 14. oder aus 
dem Anfange des 15. Jahrhunderts stammenden, jüngeren 
Rathswahlordnung2) zuerst die Bestimmung, dass die Namen 
der neugewählten Rathsherren am Sonntage vor Michaelis 
van der louen öffentlich verkündigt werden sollen. Auf 
dieser Laube wurde im J. 1417/18 ein neues Gemälde auf­
gestellt, dessen Darstellung nicht bekannt ist3), und in den 
Jahren 1465 bis 1467 wurde dort ein neues, mit Thüren 
und Penstern versehenes Gemach unter beträchtlichem 
Kostenaufwande gebaut4). Es ist möglich, dass die Laube 
in Folge dieses Baues aufhörte, weiter noch eine offene 
Halle zu sein. Das Bedürfniss nach Erweiterung der engen 
Räume des Rathhauses wird Anlass zur Vermehrung der 
Zahl der geschlossenen Räume gegeben haben. Trotzdem 

]) Lübben, mittelniederdeutsches Handwörterbuch, beim Artikel 
lovene, love. 

2) L. Napiersky, die Quellen des Rig. Stadtrechts, S. 140 und Ein­
leitung S. LIV. 

3) Kämmereirechnungen 1417/18: 2 mrc. vor de tafelen to malende, 
de up der loven steit. 

4) Kämmereirechnungen 1465/66: I6OV2 mrc. 3 sol. dat nye gemack 
upp der loven. 1466/67: 23V2 mrc. 8 sol. Hermen, deme snytker, 
vor den raedtstoel to sunte Katherinen, vor de doren ime rath-
huse unde up der loven, vor de tafel, dar dat bilde up gemalet 
is, buten an der muren, dre gadderen, acht bogel unde vor 
mancherley andere tuech uppet rathusz. — 31 mrc. dem glaze-
wortere vor de vinstere upp der loven unde up der kameren by 
dem oven. 
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wird die alte Bezeichnung Laube für diesen Baum beibe­
halten worden sein, denn die Bursprake wurde später auch 
noch jährlich am Sonntage vor Michaelis „von der Löwen" 
abgelesen1) und der im Februar 1575 angestellte Instru­
mentist wurde verpflichtet, von der löbenn des Rathhauses 
alle Tage etwas abzuspielen2). 

Aus dem J. 1466/67 wird uns berichtet von der Liefe­
rung einer Tafel aussen an der Mauer, worauf das Bild 
gemalt ist3), und von einer Zahlung an den langen Herrn 
Johann für das Marienbild aussen vor dem Rathhause4). 
Einen Bilderschmuck trug auch noch das Rathhaus kurz 

*) L. Napiersky, die Quellen des Rig. Stadtrechts, S. 238, Rigische 
Bursprake aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. — Der Stadt Riga 
Statuta und Rechte, Lib. II, Cap. X § 1. — Die Verlesung der 
Bursprake und die Verkündigung der Rathswahlen erfolgte, so 
lange das jetzige Rathhaus besteht, also seit 1765, vom Balkon 
aus (Böthfiihr, der Rath der Stadt Riga, S. 15). Ein jetzt im 
Saale des Dommuseums hängendes, aus dem alten Rathhause 
stammendes Oelgemälde aus der Mitte des 17. Jahrhunderts stellt 
dar eine Rathssitzung, und zwar offenbar während Verlesung der 
Bursprake (Abbildung auf Taf. 2 des Katalogs der Rigaschen 
culturhistorischen Ausstellung). Darnach erfolgte die Verlesung 
aus einem offenen Fenster der Rathsstube, nicht von einem Balkon 
aus. Auch in Reval, an dessen Rathhaus sich kein Balkon befindet, 
wurde diese Handlung vom mittelsten Fenster des Rathhauses 
aus vorgenommen (Bunge, die Revaler Rathslinie, Reval 1874, S. 47). 

2) Bestallungen vor die Musikanten, Convolut im sogen, äussern 
Rathsarchive. 

3) Siehe S. 174 Anm. 4. 
4) Kämmereirechnungen 1466/67: 11 mrc. deme langen her Johann 

vor dat Marienbilde buten vor dem rathusz unde vor de gadderen 
to malende. Dieses Marienbild war wohl auf der Tafel gemalt, 
von deren Lieferung soeben die Rede war. 

Der lange Herr Johann lieferte zwei Jahre früher ein Banner, 
worüber zwei Posten in den Kämmereirechnungen handeln. 1463/64: 
7 fert. vor roden czeter to eneme banner. 1464/65 : 20Va mrc. 
dem langen her Johann vor de banner to makende. Wegen des 
Titels Herr wird man annehmen müssen, dass Herr Johann ein 
Geistlicher war. 
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vor seinem Abbruch im 18. Jahrhundert1). Damals war 
zwischen den Fenstern der Accise und der Landvogtei 
„Christus schön auf Holtz in Lebens Grösse gemahlet" und 
dabei die Inschrift Salvator Mundi, ferner über dem mit­
telsten Kanzelleifenster ein Todtenkopf und zwei kreuzweise 
gelegte Knochen in Stein gehauen und dabei der vergoldete 
Spruch Quis evadet. 

Im untern Geschosse des Rathhauses befand sich eine 
nicht geringe Zahl von Buden, zum Theil mit darunter 
befindlichen Kellern; sie wurden vermiethet. Es scheint, 
als ob im 14. und 15. Jahrhundert fast das ganze untere 
Geschoss von Buden eingenommen war. Es können nach­
folgende Buden unter dem Rathhause unterschieden 
werden: 

1) die Bude unter der Rathsglocke, boda sub campana 
consistorii, de bode under der raetklocken in den 
Jahren 1377, 1392, 1486 und später noch. Der 
jährliche Miethzins stieg allmälig von 6 Ferdingen 
auf 10 Ferdinge, 6 Mark und 16 Mark2). 

2) die Bude neben der Bude unter der Rathsglocke, 
mit und ohne Keller unter derselben, boda cum 
cellario, proxima bode sub campana consistorii, de 
negeste bode by der raetklocken in den Jahren 
zwischen 1349 und 1406, 1487, 1508 und später 
noch. Der jährliche Miethzins stieg von 1 Mark 
auf 8 Mark und 20 Mark3). 

3) die Eckbude neben der vorigen Bude am Ofenkeller, 
de ortbode darby an deme ovenkeller, de orthbode 
an der avenkulen under deme rathuse in den Jahren 

J) Handschriftliche Notizen des späteren Bürgermeisters Peter von 
Schievelbein (geb. 1687, gest. 1771), die wohl aus dem zweiten Viertel 
des 18. Jahrhunderts stammen, in Rigensia 30, Nr. 2590, auf der 
Rig. Stadtbibliothek. 

2) II. Über redituum 159, 547. III. liber redituum 84. 
3) II. liber redituum 120, 121, 122. 55. III. liber redituum 85. 



177 

1488 und später, 1518—1527 (?) und später. Der 
jährliche Miethzins stieg von 4 Mark auf 12 Mark 
und fiel dann auf 10 Mark1); 

4) eine Bude auf der andern Seite der Rathsglocke 
zum Dome hin, also an der jetzigen grossen Jung-
fernstrasse, eyne bode up genne syd der ratklocken 
nah dem dorne werth im J. 1522, verlehnt für 10 Mark 
jährlich2). 

5) die Bude zur linken Hand, wenn man von der 
Rathsstube kommt, boda a sinistris, cum itur de 
consultorio, vermietliet zwischen 1349 und 1406 für 
7 72 Ferdinge3). 

6) die Bude bei der Treppe des Rathhauses mit und 
ohne Keller unter derselben, boda aput treppam 
consistorii cum cellario subtus sito, boda nova juxta 
gradum consistorii, boda penes gradum consistorii, 
boda aput gradum consistorii in den Jahren vor 1349, 
1357, 1385, 1395 (?), 1405. Der jährliche Miethzins 
betrug 9 Ferdinge, 2 Mark, 8 Ferdinge, 1 Mark. 
Möglicherweise handelt es sich hier um zwei ver­
schiedene Buden4). Dahinter lag ein Haus mit 
Kellern5). 

7) die zweite Bude von der Treppe des Rathhauses, 
secunda boda van der treppen consistorii im J. 13526). 

1) III. liber redituum 86, 279. Napiersky in seiner Ausgabe der 
libri redituum S. 219 und 221 erklärt ovenkeller und avenkule 
als Keller oder Grube für Brennmaterial. Diese Auslegung wird 
bestätigt durch einen Posten der Kämmereirechnungen vom 24. 
März 1571 (Rigensia 25 in der Rig. Stadtbibliothek): geforett ock 
lioltz vp dem Radthuse ynn de auenkule. 

2) III. liber redituum 212. 
3) II. liber redituum 298. Siehe Napiersky a. a. 0. S. 217, wo 

consultorium als die Rathsstube, das Sitzungszimmer der Consules 
erklärt wird. 

4) II. liber redituum 60, 98, 488, 553. 
•>) II. liber redituum 98. 
,;) II. liber redituum 52. 

Mitilieil. a. <1. livl. Geschichte. XV. 1. 
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8) die dritte Bude von der Treppe des Rathhauses 
nebst Keller, tercia boda a gradu consistorii cum 
cellario im J. 1350, deren Miethzins betrug 27 or.1). 

9) die Accisebude2). 
10) die Bude neben der Accisebude, de bode by der 

cziseboden, de bode under deme rathuße negest der 
zciseboden in den Jahren 1473, 1490, 1521. Der 
jährliche Miethzins betrug 8 Mark3). Ein Keller 
unter der Accisebude, keller under der czißebode, 
wurde 1517 für 5 Mark vermiethet4). 

11) die Bude neben der vorher aufgeführten, de bode 
darby im J. 1487 und später. Der jährliche Mieth­
zins betrug 14 Mark5). 

12) die Bude unter der langen Kammer im J. 1429/306). 
13) die Bude auf der Ecke der neuen Kammer, boda 

sub consistorio in acie nove camere, vermiethet im 
J. 1404 oder 1405 für 6 Ferdinge7). 

14) die Eckbude unter der Rathsstube oder der Käm­
merei nebst Keller, boda angularis cum cellario, 
iacens sub camera consistorii, vermiethet im J. 1358 
für 772 Ferdinge. Mit camera consistorii, welche 
Bezeichnung nur einmal vorkommt, hat jedenfalls 
ein hervorragender Raum bezeichnet werden sollen, 
vielleicht die Rathsstube oder die Kämmerei8). 

15) die Eckbude unter dem Praetorium, boda in acie 
sub praetorio, vermiethet 1405 für 6 Ferdinge9). 

16) Eckbuden ohne nähere Angabe der Belegenheit: 
boda in angulo consistorii, vermiethet 1343 für 3Vs 

]) II. liber redituum 280. 
2) Siehe S. 205. 
3) m. liber redituum 81, 211. 4) III. liber redituum 207. 
5) III. liber redituum 82. 
6) Kämmereirechnungen 1429/30: 4'/2 mrc. vorbuwet an der boden 

under der langen kameren an dem rathuse. 
7) II. liber redituum 615. 8) II. liber redituum 125. 
9) II. liber redituum 475. 
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Ferdinge1); 2 bodae sub consistorio, angularis scilicet 
et alia prope eam, vermiethet 1347 und 1359 für 
6V2 Ferdinge; boda angularis sub consistorio cum 
stabulo, vermiethet für 11 Ferdinge; boda in acie 
sub consistorio, vermiethet für 10 Ferdinge; boda 
angularis sub consistorio, vermiethet 1376, 1386, 
1389 für 2 Mark, 2Va Mark, 12 Ferdinge; de ortbode 
(under dem raethuße), vermiethet 1468, 1500 und 
später, zuletzt 1529, für 16 Mark und 24 Mark2). 

17) die Bude neben einer der Eckbuden, vermiethet 
1347 und 1359 zusammen mit der Eckbude3). 

18) Buden ohne nähere Angabe der Belegenheit: boda 
inferius (!) sub pallacio, vermiethet 1352 für 1 Mark4); 
boda sub consistorio, vermiethet in nicht ange­
gebenen Jahren und in den Jahren 1377, 1378, 
1386, 1400, 1403 für 18 or. (übergeschrieben 3 Fer­
dinge), 5 Ferdinge, 5Vs Ferdinge, 6 Ferdinge, 9 Fer­
dinge 5). 

Ausser den vorstehend aufgeführten, unter dem Rath­
h a u s e  l i e g e n d e n  B u d e n  w e r d e n  n o c h  e i n i g e  B u d e n  b e i  
dem Rathhause oder in dessen Nähe erwähnt, und zwar: 

19) die Eckbude beim Rathhause nach den Brodscharren 
zu, angularis boda apud consistorium ve[rsus] brot-
scharnen, vermiethet 1350 für 12 01*.6). Die Brod­
scharren lagen an der Ecke der jetzigen kleinen 
Neustrasse und des Marktes; auf der Stelle steht 
wahrscheinlich jetzt die südwestliche Fa^ade des 
Rathhauses. 

i) I. Uber redituum 245 unter der Überschrift: Piathea institorum. 
Diese Bude lag also wohl au der Ecke des Bathliauses zur 
Kramerstrasse hin. 

3) II. liber redituum 100, 165, 166, 175, 193, 235, 555, 567. III. liber 
redituum 83. 

3) II. liber redituum 100, 193. 4) II. liber redituum 46. 
•r') II. liber redituum 123, 130. 168, 185, 236, 518, 559, 573. 
,;) II. liber redituum 49. 

12* 
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20) die Bude zunächst beim Rathhause, boda proxima a 
consistorio, vermiethet vor 1350 für 2 Mark, darnach 
für 10 Ferdinge1). 

21) die Bude neben dem Rathhause, boda prope con-
sistorium, vermiethet 1350 (?) für 1 Ferding2). 

22) die kleine Bude beim Rathhause, parva boda apud 
consistorium, vermiethet 1403 (?) für 1 Mark3). 

23) die Bude ausserhalb am Rathhause, belegen von der 
Ecke bis zum Vorrathskeller, boda, sita ab extra 
domus civitatis de acie usque ad penum celleren, 
vermiethet 1357 (?) für V2 Mark4). 

24) zwei Buden neben dem Rathhause, twe boden be-
neff'en dem radthuse, erwähnt 14325). 

Ueber die innere Ausstattung der Buden ist nicht viel 
bekannt. Nur bei einer derselben wird hervorgehoben, 
dass die Kisten, Schränke und Wandkisten zur Bude ge­
hören6), auch werden einige Buden mit Öfen und Fenstern 
versehen gewesen sein7). Hin und wieder werden die 
Buden und Keller unter dem Rathhause reparirt8). 

Im Laufe der Jahrhunderte scheint ein Theil der 
Buden und Keller allmälig eingegangen zu sein, sie werden 
wohl zum Gebrauch für die Stadtbehörden umgebaut worden 
sein, denn das „Generalinventarium von allen der Königl. 

*•) II. liber redituum 167. 
2) II. liber redituum 48. 3) II. liber redituum 560. 
4) II. liber redituum 291. Siehe Napiersky a. a. O. S. 218. 
5) I. Erbebuch 673. 
6) Bude Nr. 10, III. liber redituum 81, beim J. 1490: kisten, schape, 

wantkisten hören to der boden unde Scholen frig darby bliven. 
7) Kämmereirechnungen 1360: ad reparandum fornacem in boda 

prope treppam 1 fert. 1406/7: 41/2 fert. vor de glazevinstere up 
dem raedhus unde boden to beternde. 

8) Kämmereirechnungen 1357: pro reparaeione bode sub consistorio 
9 or., ad bodam reparandam juxta gradum 1 fert. 1360: pro 
structura cellarii in consistorio 3 fert. 1 lot minus. 1420 21: 
8 mrc. 18 or. vorbuwet an den boden under dem radhuse unde 
an den kelleren . . . 1426/27: 7 mrc. vorbuwet an dem radhuse 
unde an den boden darunder. 
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Stadt Riga Effecten und Einkünften" vom J. 1677') be­
richtet nur noch von wenigen vermietheten Buden und 
Kellern: 

Unter der Ueberschrift: „Ums Rathhauß am Markt 
nach der Schalstrasse hin" werden erwähnt eine „Bude 
am Rathhauße nechst bey der Yogteil. Gerichts Stube 
nebst dem dabey liegenden Keller", vermiethet für 50 Rthlr. 
Grobgeld, und eine Bude, vermiethet an einen Eisenkrämer 
für 30 Rthlr. 

Unter der Ueberschrift: „Unterm Rahthauß nach der 
Waßerkunst hin" werden aufgeführt: „Eine Bude oder 
Gewölb an d. Ecken, welches Christoff Ruschmeyer vor 
50 Rthlr. Jährl. Heuer innen gehabt, brauchet anitzo die 
Stadt. — Ein doppelter Keller, so bißhero ledig gestanden, 
hat d. H. Obervogt zu Verwahrung d. Pfänden eingenommen. 
— Sehl. Jochim Weyers Wittibe 1 Bude oder Gewölb, 
unter der Rahtstube, gibt der Cämmerey Jährl. auf Michael 
Heuer 60 Rthlr. — Gotthard Rodde 1 Keller beym Pfeiff-
offen, an der Waßer Kunst einzugehen, gibt der Cämmerey 
Jährl. auf Ostern Heuer 10 Rthlr." 

Unter der Ueberschrift: „Hinter dem Rahthauße" wer­
den aufgezählt ein Stallchen, zwei Keller und „ein Budchen, 
so anitzo ein Apffelhöcker innen hat", der 1 Rthlr. jährliche 
Miethe zahlt. 

Die „Waßerkunst" war ein öffentlicher Brunnen, der 
„vnten am Rahtt Hause" lag, wahrscheinlich in der Nähe 
der Ecke gegenüber der Kalkstrasse2). Als man 1663 
das neue Wasserwerk einrichtete, wurde er dort hingestellt3). 

*) Mannscript in der Bibliothek der Gesellschaft für Geschichte. 
2) Aus einer im Archive des Stadtrevisors befindlichen „Charte 

von denen Wasserleitungen und Kunst Röhren der Stadt Riga zu 
meiner Nachricht gef. Ao. 1789. J. H. A. Senger" geht hervor, 
dass der damalige öffentliche Brunnen unter dem Rathhause in 
der Mitte der Fa^ade nach der Kaufstrasse hin lag. 

3) Wasserordnung von 1663 im C'onvolut Wasserkunst im sogen, 
äussern Rathsarchiv. 
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Unter „Pfeiffoffen" aber wird der bereits früher erwähnte') 
ovenkeller (avenkule) verstanden werden müssen. Bs ist 
nämlich im 14. und 15. Jahrhundert immer nur von einem 
Rathhausofen die Rede2), so dass man geneigt sein 
möchte, anzunehmen, dass das Rathhaus ursprünglich eine 
Luftheizungsanlage mit einem Ofen im Keller gehabt hat, 
was für jene Zeit nichts Ungewöhnliches wäre3). 

Unter den oben angeführten Buden finden sich auch 
einige, die unter der Rathsglocke belegen waren. Damit 
hat wohl nichts Anderes gesagt werden sollen, als dass 
diese Buden unter dem Thurme des Rathhauses, in welchem 
die Glocke hing, lagen. Ueber Glocken und Uhr im Rath­
hausthurm haben sich aus der Zeit bis zur Mitte des 17. 
Jahrhunderts garkeine Nachrichten erhalten, denn die in 
den Kämmereirechnungen bei den Jahren 1352 bis 1360 
und 1405 bis 1470 aufgeführten zahlreichen Posten über 
Löhne an die Glockenläuter und an die Uhrmacher be­
ziehen sich alle, wie an anderer Stelle nachgewiesen wer­
den soll, auf die Glocken und die Uhr der St. Petrikirche4). 

]) Seite 177 Anm. 1. 
2) Kämmereirechnungen 1349: 3 fert. et 7 or. pro bernholt ad 

fornacem consistorii calefaciendum per yemem. — Post Petri et 
Pauli 33 or. pro lignis comburendis in fornace consistorii in 
yeme futura. 1359: pro lignis ad calefaciendum fornacem con­
sistorii 13 or. 1360: pro silicibus i. e. vlintsten ad fornacem 
domus consistorii 13 or. 1407/8: V2 mrc. 8 or. vor des rades 
unde scrivers oven tho makende. 1409/10: V2 mrc. Rig. heft des 
rades oven ghekostet to beternde. 1416/17: 5 fert. vor den oven 
to make under dem raethuse. 1417/18: 5 fert. vor den oven to 
makende under dem raethuze. 1421/22: 6 fert. 4 or. vor den 
radhus oven to makende unde vor kaselinge. 1425/26: 10 fert. 
4 or. vor veer ovene tho makende, also den radhus oven, twe 
stoven oven unde vor enen backoven im resenstoven. 1441/42: 
5 mrc. 12 sol. vorbuwet an der kulen undir dem radhuse. 

3) Beim Abbruch des Domklosters im J. 1889 wurde eine Stein­
platte von einer alten Luftheizungsanlage gefunden, die jetzt im 
Dommuseum aufbewahrt wird. 

4) Bunge, die Stadt Riga, S. 159 und 192, spricht die nicht zu­
treffende Yermuthung aus, dass wahrscheinlich am Rathhause die 
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Erst vom Januar 1642 datirt eine Notiz darüber, dass die 
Uhr (Seyer) auf dem Rathhause 246 Rthlr. 51 Groschen 
gekostet hatte1). Es wird damals wohl gerade eine neue 
Uhr, vielleicht die erste, angeschafft worden sein, denn so 
wird erklärt, dass in der am 1. November 1643 ausge­
fertigten Bestallung des neuen Stadtuhrmachers Michael 
Pfaundler (Pfändler, Pfendler) aus Innsbruck in Tirol die­
sem nicht nur die von seinem Vorgänger bereits getragene 
Verpflichtung der Aufsicht über die Seiger und Uhrwerke 
zu St. Peter und im Dom, sondern auch die Verpflichtung 
zur Aufsicht über die Seiger und Uhrwerke auf dem Rath­
hause und auf der Jesuskirche auferlegt wird2). Von 
Weihnachten 1687 ab erhielt der neue Stadtuhrmacher 
Ludwig Martini eine besondere Gage von 250 fl. Schill, für 
die Instandhaltung der Rathhausuhr3). Im Februar 1688 
wurde er mit der Reparatur dieser Uhr beauftragt, wofür 
er 100 Rthlr. erhielt; zugleich übernahm er es, die Uhr 
während der folgenden sechs Jahre unentgeltlich zu re-
pariren4). 

Im Januar 1642 befanden sich im Rathhausthurm zwei 
Glocken: die grosse Glocke wog 3 Schiffpfund 14 Liespfund 
und kostete 444 Rthlr., die kleine Glocke wog 1472 Lies­
pfund und kostete 119 Rthlr.5). Eine dieser Glocken, und 
zwar eine Uhrglocke, wurde bei Erbauung des jetzigen 

Uhr angebracht war, die auf Kosten der Stadt gemäss einem 
Ausgabeposten in den Kämmereirechnungen in Stand gehalten 
wurde. 

1) Schievelbein a. a, O. 
2) Bestallungen der Stadtuhrmacher 1588—1643, Convolut im sogen, 

äussern Rathsarchive. 
3) Rathsprotokolle vom 6. und 12. Juli 1688 in Publica Band 35, 

S. 45 und 76. 
4) Notitienbücher des Cassacollegiums vom 12. December 1687 

S. 253, 16. Februar und 8. März 1688 S. 17 und 21. 
6) Schievelbein a. a. 0. 
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Rathhauses auf den St. Petrithurm gebracht und hat 
dort die Viertelstunden geschlagen1). Ihre Inschrift lautete: 

Wann d' Uhr nicht nach der Sonnen Gang 
All Stunden recht gibt ihren Klang 
Die ganze Stadt nicht ohn Verdruß 
Nach einem Narren sich richten muß. 

Mit Gottes Hilfe gos mich Georg Meyer zu Riga Anno MDOXLI. 

Eine eigenthümliche Sitte war es, dass der als In­
strumentist und Stadtspielmann am letzten Februar 1575 
angestellte Meister Johann Lichtwer verpflichtet wurde, er 
soll „von der löbenn des Radthauses alle tage zu zehen 
vhren abspielenn", und dass der am 2. März 1614 als 
Spielmann bestellte Balthasar Reinchen verpflichtet war, 
vom Rathhausthurm drei Mal wöchentlich Mittags und 
Abends mit seiner ganzen Gesellschaft und allen Trompeten 
gute liebliche Motetten abzublasen, eine Pflicht, die auch 
in den Bestallungen seiner Nachfolger aus den Jahren 
1623, 1626 und 1648 hervorgehoben wird2). 

Auf der Spitze des Rathhausthurrues befand sich 
im J. 16123) eine phantastische Thierfigur mit Fischschwanz, 
auf der Figur sass ein Mann mit einer zweispitzigen Fahne. 
Später scheint an deren Stelle ein Ritter St. Georg4) 
gesetzt worden zu sein, denn im J. 1726 beschloss der 
Rath5): „Weiln der auf dem Raht Haußes Thurm bishero 
gestandene so genannte Ritter St. Georg von Kupffer alters­
halber schadhafft... wäre", von einer Reparatur abzusehen 
und ein ganz neues Stück zur Aufsetzung auf den Rathhaus-

J) Brotze, Monumenta Band I S. 67. 
2) Bestallungen vor die Musicanten, Convolut im sogen, äussern 

Rathsarchive. 
3) Siehe den Mollynschen Kupferstich. 
4) Ein Posten der Kämmereirechnungen vom J. 1460/61 lautet: 

4 mrc. deme meler vor den Jürgen up deme schorstene. Hierbei 
hat es sieh wohl um eine Windfahne mit dem Bilde des h. Georg 
gehandelt, die auf einem Schornsteine, muthmaasslich auf dem 
Schornsteine des Rathhauses, angebracht wurde. 

5) Rathsprotokoll vom 21. Mai 1726, Publica Band 92 S. 225. 
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tlrnrm anfertigen zu lassen, nämlich eine Stange, an der ein 
vergoldeter Knopf, auf demselben die beiden Stadtschlüssel 
und darüber eine Windfahnenkrone befestigt werden sollen. 

Zur Vervollständigung des äussern Bildes vom Rath­
hause dient noch eine Nachricht vom J. 1656. Während 
der vergeblichen Belagerung der Stadt durch den Zar 
Alexei Michailowitsch schlug nämlich auch eine öOpfündige 
Kanonenkugel beim Rathhause nieder und nahm, so heisst 
es, einen Pfeiler unter dem Rathhause weg1). Es 
dürfte daher im untern Geschosse ein offener Säulengang 
verlaufen sein, an dem die Buden unter dem Rathhause 
lagen. An vielen Rathhäusern in deutschen Städten aus 
der Zeit des gothischen Baustyls haben sich derartige 
Säulengänge bis heute erhalten, wodurch die Annahme, 
dass auch das Rigasche Rathhaus etwas Derartiges gehabt 
haben wird, an Wahrscheinlichkeit gewinnt. 

Endlich sei noch auf die bereits 1349 erwähnte Treppe2) 
des Rathhauses aufmerksam gemacht, bei der einige Buden 
lagen3). Man wird sich dabei eine direct in das obere Haupt-
geschoss führende Freitreppe denken müssen, wie eine solche 
auch beim Hause der schwarzen Häupter angebracht war. 
Unten an der Treppe befand sich eine verschliessbare Thür, 
die, wie es scheint, die einzige in das Obergeschoss führende 
Thür war4). 

*) Gründliche und warhaftige Relation von der Belagerung der Königl. 
Stadt Riga. Riga 1657. Blatt P jj. Der Pfeiler vor dem Ge­
richte wird bereits 1448,49 gedacht, siehe Seite 172, Anm. 3. 

2) Diese Treppe wird auch in nachfolgenden Posten der Kämmerei­
rechnungen erwähnt. 1351: 3 mr. pro reparacione domus consulum 
sicut gradus et pavimenti. 1354: pro plumbo, quod venit ad gradum 
consistorii, 7 or. minus artone. 

3) Siehe S. 177 f. unter Nr. 6 bis 8. 
4) L. Napiersky, zur Geschichte des Schwarzhäupterhauses, in den 

Mittheilungen aus der livl. Geschichte Band XIII, S. 263. — Ein 
anschauliches Bild von der Anlage der Treppe und der Thür er­
hält man aus der sog. Vieckenschen Chronik, wo es im Januar 
1585 beim Beginn der Kalenderunruhen heisst: „Wie der Rector 
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Im Laufe der Jahrhunderte sind, wie das ja auch 
selbstverständlich ist, am Rathhause manche Bauten und 
Reparaturen vorgenommen worden, worüber die Kämmerei­
rechnungen nicht selten berichten. Was hiervon für die 
Geschichte des Hauses wichtig erscheint, ist schon früher 
erwähnt worden und wird auch später noch berücksichtigt 
werden. Grössere Arbeiten am Dache wurden in den Jahren 
1408/9, 1427/28, 1441/42, 1458/59 vorgenommen1). Ein 
Hauptbau aber ist im Jahre 1456/57 für die Kämmerei aus­
geführt worden 2). 

An das alte Rathhaus wurde in den letzten Jahren des 
16. Jahrhunderts, und zwar wahrscheinlich auf dem Grunde 
der neben dem Rathhause liegenden kleinen Strasse ein 
neues Kanzelleigebäude angebaut. Wie nämlich aus 
dem ältesten „Cancellei-Buch" desRigaschen Raths3) hervor­
geht, war gegen Ende des 16. Jahrhunderts das Bedürfnis« 
nach Errichtung einer eigenen Kanzellei des Raths ent-

(Möller) aufs Rathhaus hinauffgehet, sehen solches die jun-
gens, so für der bude stehen, und geben achtung drauff. Nicht 
l a n g e  h e r n a c h  k o m m t  E k e  u n d  n a c h  i h m  O t t o  K a n n e  h e r u n t e r ,  
a l ß b a l d  n a c h  i h m  d e r  H a u s s c h l ü t e r ,  w e l c h e r  d i e  t h ü r  h i n t e r  
sich zuschloß, und der Rector blieb droben. Wie die jungen 
für der buden sehen, daß der Rector nicht wieder herunter kompt 
und droben bleibt, da spricht der eine zum andern: der Rector 
ist aufs Rathhaus gesetzt." — In Joh. Reckmann's Diarium (Bunge's 
Archiv IV, 281) heisst es: Anno 1583 den 21. Febr: jagede mit 
einem Rächstocke und Dolche Otto Kanne de Schriver Herrn 
Nicol. Ficken vom Rathhuse de Treppe herdal, beth up dat marckt. 

*) Kämmereirechnungen 1408/9: 10 mrc. 6 or. lieft dat rathus ghe-
kostet tho deckende. 1427/28: 38 mrc. 1 fert. vorbuet an deme 
rathuse to deckkende unde in allerleye bugynge. 1430/31: 3 mrc. 
Hinrik van Verden vor eyne rennen, de up dat rathus geleget 
wordt. 1437/38: 6 mrc. 1 fert. vorlont vor twe rennen up dem 
radhus to leggende unde dat dak darselves ane to bestygende. 
1441/42: 35 mrc. vor dat raethus al ume to bestigende. 1458/59: 
78 mrc. vor dat rathusz unde marstal to deckende unde vor kalk. 

2) Siehe S. 203 unter dem Abschnitte über die Kämmerei. 
S) Ueber dieses Buch hat zuerst Arend Buchholtz berichtet, Sitzungs­

berichte der Gesellschaft für 1887, S. 13 ff. 
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standen und zu dem Zwecke hatte der Rath „nicht mit 
geringer mühe, fleiß und kosten ein Gebew allernechst vor 
vnßerer Rahtsstuben vber, außm grund vffrichten lassen." 
Diese Kanzellei wurde am 14. Februar 1598 feierlich eröffnet. 
Jn der vom Syndikus David Hilchen gehaltenen lateinischen 
Eröffnungsrede und in der vom Rathe am selben Tage 
erlassenen Kanzellei Ordnung finden sich, ausser der soeben 
angeführten Stelle, noch einige Stellen, die für den Bau 
und dessen Belegenheit von Interesse sind. Daraus geht 
einmal hervor, dass die im Rathhause befindliche Raths­
stube durch den Bau nicht berührt wurde, denn das neue 
Gebäude wurde „vor vnßerer Rathsstuben vber" errichtet, 
was so auszulegen sein wird, dass vor dem Eingange in die 
Rathsstube sich ein Vorraum befunden haben dürfte *), an 
den die Kanzellei angebaut wurde. Diese Auslegung wird 
bestätigt durch den Art. 7 der Kanzelleiordnung, wonach 
der Rathsstuben-Thürhüter fürderhin zugleich „Canzlei-
Knecht" sein soll, mit der Verpflichtung, die Kanzellei 
rein und wohlverwahrt zu halten, in und vor der Kanzellei 
aufzuwarten und Niemanden, der nicht darin bestellt, ohne 
Befehl hineinzulassen. Diese Pflichten hätte der Raths­
stuben-Thürhüter nicht erfüllen können, wenn nicht die 
Rathsstube ganz in der Nähe der Kanzellei gelegen hätte. 

Aber auch die im alten Rathhause befindliche Kämmerei, 
das Amtslokal der Stadtkämmerer, wurde durch den Neubau 
nicht berührt, denn in Art. 3 der Kanzelleiordnung heisst 
es, dass die Originalprivilegien, sowie die Renten- und 
Erbebücher in der Kämmerei bleiben sollen. 

Das neue Kanzelleigebäude scheint ein nach dem Ge-
schmacke jener Zeit recht prächtiger Bau gewesen zu 
sein, denn Hilchen rühmt in seiner Rede, dass es ein 
herrliches, bequem eingerichtetes Gebäude mit vielen 
gewölbten Gemächern geworden sei, die durch die völlig 

1) Dies wird auch durch andere Nachrichten bestätigt. Siehe S. 207. 
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neue, kunstvolle Herstellung einen angenehmen Anblick 
gewährten *). 

Die Aufsicht über diesen Bau hatte Hippolytus Hildes­
heim geführt, der dafür eine Gratification von 50 fl. polnisch 
erhielt2). 

Aus wie vielen Räumen die neue Kanzellei bestand, 
hat nicht festgestellt werden können, es werden in späteren 
Jahren unterschieden: das Yorgemach, in dem vor 1620 
auch einige Gerichte ihre Sitzungen abhielten, die eigent­
liche Kanzelleistube, später Oberkanzellei genannt, die 
hinterste Kammer, die oberste Kammer. Alle diese Räume 
wurden, wenn auch nicht von Anfang an, so doch im Laufe 
des 17. Jahrhunderts mit Repositorien zur Aufstellung des 
Archivs versehen, das zum Theil in Kapseln und Schachteln 
verwahrt wurde. Die Kanzelleibeamten (Obersecretair und 
Notare) sassen in ihren Zellen, unter denen man sich hohe 
Gitterverschläge zu denken hat3). 

Ueber der Thür der Kanzelleistube stand folgende 
Inschrift4): 

*) Cancellei-Bucli S. 7: Sed tarn praeelarum et pleimm utilitatis 
aedificium cum tot hypocaustis, fabrica plane nova iucundis, 
Cancellariae distinctum et in Cancellos distiuctum iu Ciuitate 
Rigen(si) et loco illustri in Curia extruere, hoc illud omnium 
maxime necessarium et utilissimum opus est. — Auf der Mollyn-
schen Ansicht von 1612 sieht man ein grösseres Gebäude, das 
hart neben dem Rathhause liegt und an dasselbe angebaut zu 
sein scheint. Dies ist wahrscheinlich das neue Kanzelleigebäude. 

2) Auszug aus dem Rathsprotokoll vom 14. Febr. 1598 im Johann 
Witteschen Collectaneenbande auf der Rigaschen Stadtbibliothek. 
— Im II. Rentebuch Bl. 12 wird erwähnt „der erbar vndt wol-
gelartter Hippolytus Hildenssheim" und ebenda Bl. 57a zu Ostern 
1602 „Hippolyti Hildensheims nachgelaßene Wittwe". 

3) Aeltestes „Cancelley-Buch" S. 176, 358, 374, 379, 395, 412, 503 ff., 
516 ff. bei den Jahren 1620. 1661 bis 1666, 1676, 1679. 

4) Schievelbein a. a. O. - Bürgermeister Gotthard von Vegesacks 
gesammelte Reden 1738—1755. Manuscript, Rig. Stadtbibliothek 
2328, S. 136 ff. — Brotze, Monumenta Band II S. 120 f. — Ri-
gensia Band 16 S. 463 ff, Rig. Stadtbibliothek 2576 u. s. w. 
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Publica jura simul privatis aucta Tablinum 
Hoc servat, salvis queis et respublica salva est. 
Yos igitur qvibus est concredita cura tuendi 
Haec, ne quis violet, prompto vigilate labore 
Vobisque et vestris fructum laudemque parate. 

Ueber einer anderen Thür in der Kanzelleistube waren 
die Worte zu legen: Modeste accedendum, modeste rece-
dendum. Ueber dem Archiv, das nach der Kanzelleiordnung 
im neuen Gebäude untergebracht werden sollte, stand eine 
Inschrift vom Jahre 1595: 

Hic vetera et nova suat diplomata salva, Senatus 
Qui fuit et nunc est, parta labore pii; 

Dat Deus, ut longe possit feliciter uti 
Posteritas, si sit grata lutura magis. 1595. 

Ferner über dem Kamin der Kanzelleistube: Ad Rem-
publicam et ad Ignem 1597. 

Der Bau des neuen Kanzelleigebäudes wird, wie man 
aus den Inschriften mit den Jahren 1595 und 1597 schluss-
folgern mag, mehrere Jahre gedauert haben. Die innere 
Einrichtung wird erst vollständig am 14. Februar 1598, 
dem Eröffnungstage, fertiggestellt worden sein. 

Im Laufe des folgenden Jahrhunderts wird man auf­
gehört haben, einen Unterschied zwischen dem neuen Kan-
zelleigebäude und dem im engsten Zusammenhange mit ihm 
stehenden alten Rathhause zu machen, man wird den ganzen 
Gebäudekomplex Rathhaus genannt haben. So erklärt es 
sich, dass Schievelbein im zweiten Viertel des 18. Jahr­
hunderts nicht ganz korrekt berichten konnte1): „das 

J) Schievelbein a. a. 0. An einer andern Stelle berichtet Schievel­
bein bei Aufzählung von Rigaschen öffentlichen Gebäuden ganz 
kurz: „Curia, 1556 erbauet". Diese Zahl wird auf einem Schreib­
fehler beruhen, es muss 1596 heissen. Im Buche der Aeltermänner 
Grosser Gilde (Mon. Liv. ant. Band IV) finden sich im Jahre 
1556, sowie vorher und nachher viele Stellen, in denen von Ver­
sammlungen und Verhandlungen auf dem Rathhanse die Rede ist, 
so dass die Muthmassung, es sei in jener Zeit ein neues Rathhaus 
erbaut worden, ausgeschlossen erscheint. Auch in den Kämmerei­
rechnungen de« Jahres 1555/56 finden sieh keine, auf das Rath-
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Rahthauß ist, wie unten die Jahr-Zahl an dem Eingange 
ausweiset, 1596 gebauet." 

Das alte Rathhaus hat, wie alle grossen öffentlichen 
Gebäude, während der Belagerungen der Jahre 1621, 1656 
und 1710 nicht geringe Beschädigungen erhalten. Aus der 
Zeit der Belagerung im Jahre 1621 wird berichtet, dass der 
Thurm mehrmals durchschossen und „fast sehr verletzet 
wurde" *). Aus der Belagerung von 1656 wurde oben 
bereits berichtet, dass ein Pfeiler unter dem Rathhause 
weggerissen wurde, und über die Beschädigungen im Jahre 
1710 wird weiter unten berichtet werden. Einen nicht 
geringen Schaden wird auch der Brand in der Kanzellei 
am 9. Februar 1674 angerichtet haben 2). 

haus bezügliche Posten. Dagegen wird des Baues im Jahre 1596 
iu der Nyenstädt'schen Chronik (Mon. Liv. aut. Band IT, S. 126) 
in folgender Weise gedacht: „Anno 1596 den 16. December ist 
in der Stadt Riga die neue Gerichtsspitze noch ungedeckt 
vom Rahthausse abgeknicket, die Spitze nach der Erde gebogen, 
wurde aber wieder au ff gerichtet," Es scheint darnach, als ob die 
Spitze des Rathhausthurms 1596 neu aufgebaut wurde. Es muss 
damals ein furchtbares Unwetter geherrscht haben, denn es wurde 
auch Hahn und Knopf der Petrikirche heruntergebogen und der 
Hahn der Johanniskirche abgeworfen, auch schlug der Blitz in 
die hohen Spitzen der Petri- und Jacobikirche ein. 

1) Yon der Eroberung der Stadt Riga Vier Brieffe, Riga 1622, Blatt 
H jjj und J jj. 

2) Sitzungsberichte der Gesellschaft 1887, S. 16. Cameralia Band 6 
S. 397. Schievelbein a. a. 0. berichtet, dass „der Ober Theil vom 
Rahthauße in Brand kommen, darin die meisten Schrifften aus der 
Cantzelley mit verlohren gegangen sind". Der spätere Aeltermann 
Georg Plönnies (Archiv der Grossen Gilde G. 27, S. 793) berichtet, 
dass der Saal über der Kanzellei abgebrannt sei, in dem „alle alte 
Protokollen von viel hundert Jahren her biß datto nebst andern 
Brieffen vnd Uhrkunden verwahret gewesen, vnd haben dieselben 
rundt umb dem gemache in Reolen wie in einer Bibliothec ge­
brauchlichen gestanden, denn in der ordinär Cantzeley werden 
gantz keine andre Protokollen vnd Documenten gehalten, alß 
die man täglich gebrauchet." Im äussern Rathsarchive befindet 
sich ein Verzeichniss der aus dem Brande geretteten Proto­
kollbände. 
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Die Klagen über die Baufälligkeit des Rathhauses 
erheben sich bereits im Frühjahr 16801). Der Stadtmaurer 
Henicke empfiehlt: „am Rathhauße solten wol billig beede 
Giebel außgebeßert" werden. Unter diesen beiden Giebeln 
werden wohl der auf der Ansicht von 1612 sichtbare süd­
westliche Giebel und der entsprechende nordöstliche, nach 
der Kaufstrasse hin, verstanden werden müssen. Im Februar 
1681 berichten 2) der Stadtkunstmeister Ruppert Bindenschu 
und der Stadtmaurer Henicke, dass am Rathhausgebäude 
oben alles alt und verfault sei, so dass es nicht lange 
stehen könnte, doch wollen sie, wenn es dem Rath beliebt, 
das Gebäude diesmal noch flicken und so stützen, dass es 
wohl noch ein Jahr stehen könnte, der Rathhausthurm aber 
müsste nothwendig verankert werden, weil derselbe, wenn 
es stürmt, allemal sehr „waggelte". In Folge dieses Berichts 
wird dem Oberkämmerherrn der Auftrag, dieses Jahr das 
Werk noch aus Mangel an Mitteln stützen zu lassen, damit 
man ausser Gefahr sein möge. 

Diese Reparatur scheint nur kurze Zeit vorgehalten zu 
haben, denn im November 1684 heisst es 3), das Dach auf 
dem Rathhause stehe gar gefährlich und es sei dessen Ruin 
zu befürchten, das alte Dach müsste abgenommen und ein 
neues Dach gemacht werden, damit man mit Sicherheit 
darunter sitzen könne. Es wird darauf beschlossen, die 
Verfertigung des Sparrenwerks zu verdingen. Diese wohl 
im nächsten Jahre 1685 ausgeführte, bedeutende Remonte 
hat, wie es scheint, bis zur Belagerung im Jahre 1710 vor­
gehalten, denn es wird in der Zwischenzeit 1707 nur noch 
gelegentlich die Reparatur der Gallerie und des Holzwerks 

l) Protokoll vom 9. März 1680 in Cameralia Band 8. 
s) Publica Band 25, S. 268. 
3) Publica Band 29, S. 148. Notitienbiicher des Cassacollegiums, 

Protokoll vom 18. November 1684, S. 115. Ueber Malerarbeiten 
an der Seite des Rathhauses nach der Kramerstrasse hin und an 
der Gallerie auf dem Thurme berichten die Protokolle des Cassa­
collegiums vom 1. Juli 1685, S. 161 und vom 25. Juli 1685, S. 16. 
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am Thurm, die verfault waren, beschlossen '). Durch die 
Belagerung scheint aber das Rathhaus gründlich gelitten 
zu haben. Durch die einfallenden Bomben wurden fast alle 
Fenster zertrümmert. Die oberen Räume, namentlich das 
Haftlokal, wurden verlassen. Die Fenster wurden noth-
dürftig mit Brettern verschlagen, einige Räume, zum Schutze 
gegen die Bomben mit Klapholz belegt und gestützt. Auch 
die Rathsstube wurde verlassen, der Rath war genöthigt, 
seine Sitzungen unten im Rathhause im Gewölbe des Cassa-
collegiums abzuhalten. Die Archive wurden verpackt und 
in den Kellern in möglichste Sicherheit gebracht. Am 
28. Februar 1710 berichtet2) der Obersecretair Felduiann 
dem Rathe, dass „eine feindliche Bombe der Cantzeley so 
nahe gekommen, daß es nicht näher sein dürften, die in 
der Cantzeley annoch befindlichen Sachen leicht hätten 
Schaden leiden können; nun hätte Er zwar Es Wohl Edln 
Rahts Schluße zufolge die Archive und Protocoll-Bücher 
schon vorlängst in Camera secretiori hineingebracht, allein 
es wäre kein Raum mehr übrig." Der Rath beschliesst, 
die Acten in einen dazu verfertigten Kasten einpacken und 
in dem gewölbten Keller unter der waisengerichtlichen 
Stube verwahren zu lassen. Auch die Rathhausglocke ist 
damals beschädigt worden, denn am 8. Juli 1710, einige 
Tage nach der Uebergabe Rigas, heisst es 3), die Glocke 
sei wieder so weit gebracht, dass sie heute nach Mittag 
sich wird hören lassen. Vor Allem hatte das Dach so 
gelitten, dass man seines Amtes auf dem Rathhause nicht 
hat warten können. Am 22. Juli 1710 wird dessen Repa­
ratur beschlossen, zur Bedeckung des Rathhauses sollen 
Dachpfannen von den Wachthäusern bei der Raggers- und 
Johannispforte herunter genommen werden4). 

*) Notitienbiicher des Cassacollegiums, Protokoll v. 7.März 1707, S. 95. 
2) Publica Band 65, S. 472. 
3) Publica Band 66, S. 429. 
4) Publica Band 66, S. 475 und Band 67, S. 92. 
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Die Baufälligkeit des alten Rathhauses und das Be-
dürfniss nach Errichtung einer Börse führte im Laufe der 
nun folgenden Jahrzehnte allmälig zu dem Beschlüsse, das 
alte Rathhaus und die neben dem Rathhause befindlichen 
Häuser, nämlich das in einer Linie hart anstossende Gebäude 
der Stadtapotheke und zwei angrenzende kleine Häuser, 
vollständig abzubrechen und ein ganz neues Rathhaus zu 
errichten, In dem auch die Börse untergebracht werden sollte. 

Mit dem Abbruch des Rathhausthurms wurde am 1. Juni 
1749 begonnen, nachdem am 29. Mai die Uhr vom Thurm 
abgenommen worden war!). Zu dem Neubau nach dem 
Plane des Ingenieur-Obristlieutenants J. Fr. von Öttinger 
wurde am 26. März 1750 der erste Grundstein gesetzt, 
nachdem die Grundpfähle geschlagen waren. Dieser Neubau 
war am 11. October 1765 vollständig beendet, so dass an 
diesem Tage mit vielen Feierlichkeiten das neue Rathhaus, 
damals auch Gerichtshaus genannt, bezogen werden konnte. 
Ueber diesen Neubau und die dazu herbeigeschafften Mittel 
berichtet ausführlich die im sog. äussern Rathsarchive 
niedergelegte „Historische Nachricht von dem Ao. 1750 
unternommenen Rathhaußbau" 2). 

III. Die innern Räume des zweiten Rathhauses. 

1. Die Kathsstube. 

So wird der grosse Sitzungssaal des Raths seit dem 
Ende des 16. Jahrhunderts genannt3). Im 14. Jahrhundert 
begegnet uns die Rathsstube zwei Mal unter der Benennung 

*) Schievelbein a. a. 0. 
2) Abgedruckt im Rigaschen Almanach für 1892. 
3) Zuerst habe ich diese Bezeichnung in der sog. Vieckenschen 

Chronik 1581 und in dem Cancelley-Buch von 1598, siehe oben 
Seite 186, gefunden. Wenn in der Tiermann Helewegh'sehen Chronik 
bereits beim Jahre 1476 (Scriptores rer. Liv. Band II. S. 755) von 
der Rathstube geredet wird, so bleibt, da diese Chronik in der 
Mitte des 17. Jahrhunderts von Joh. Witte bearbeitet wurde, un-
gewiss, ob llelewegh selbst den Ausdruck gebraucht hat. 

.Alittheil. a. il. Uvl. C4esehiehte. XV. 1. 
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consultorium. Zuerst 1349, wo eine Bude erwähnt wird, 
gelegen zur linken Hand, wenn man von der Rathsstube 
kommt1). Dann 1360, wo eine Festlichkeit daselbst zu 
Ehren des Gefolges des Bischofs von Dorpat stattfand2). 
Ob die 1358 erwähnte, über einer Eckbude des Rathhauses, 
also im Hauptgeschosse befindliche camera consistorii 
die Rathsstube gewesen ist, bleibt zweifelhaft3). 

Auf die innere Ausstattung dieses Raumes beziehen 
sich wohl ein Ausgabeposten von 1359, der die Reparatur 
der Kissen auf den Sitzen der Rathsherren betrifft4), ferner 
einige Ausgabeposten aus den Jahren 1407 bis 1409, die 
sich auf das Malen eines Kreuzes und Kruzifixes und auf 
die Lieferung eines grossen Lakens beziehen, sowie ein 
Posten von 1466/67 für das Malen von Bildern im Rath­
hause5). Für die Herstellung der Decke des reventher 
wird 1464'65 eine nicht geringe Summe an den Tischler 
Hermen gezahlt6). Dass unter dem Remter nur die Raths­
stube verstanden werden kann, dafür spricht auch eine 

J) II. liber redituum 298: boda a sinistris, cum itur de consultorio. 
Siehe Napiersky, die libri redituum, S. 217. 

2) Kämmereirechnungen 1360: It. pro vino misso militibua, qni 
fuerunt cum episcopo Darbatensi, et monachis scilicet predicato-
ribus missis et in consultorio bibito, scilicet pro 41 stopis vini 
41 sol. 

3) Siehe oben S. 178 unter Nr. 14. 
4) Kämmereirechnungen 1359: It. ad reparandum pulvinaria super 

sedile dominorum Va mr. Siehe auch Kämmereirechnungen 1409/10: 
18 or. vor sedele tho stoppende unde nye pannelen. Ob ein 
Posten von 1358: „It. pro ghaderen ad rathus 15 or." auf die 
Schranken in der Rathsstube bezogen werden dürfen, muss dahin 
gestellt bleiben; auch 1466/67 werden „dre gadderen . . . uppet 
rathusz" von einem Tischler geliefert. 

5) Kämmereirechnungen 1407/8: 1 fert. Bernd. Glazeworte vor dat 
cruce upp dem rathus to malende. 1408/9: 21/2 fert. Bernde 
Glazewort vor dat crucifix etc. 1411/12: 26 mrc. her Johanne 
Wantscheyden vor dat laken up dat rathus. 1466/67: 10 mrc. 
deme meler, vor de bilde ime rathusz gemalet. 

ö) Kämmereirechnungen 1464/65: 38V-2 mrc. Hermen deme snytker 
vor dat reventher to hemmelleden. 
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Stelle in der Chronik des Bürgermeisters Franz Nyenstädt, 
wo beim J. 1557 erzählt wird, dass der in Riga eingetroffene 
grossfürstliche Gesandte zuerst in der Kämmerei mit Krude 
traktirt und darauf in dem Reventer empfangen wird *). 

Leider haben sich aus den nachfolgenden Jahrhunderten 
bisher keine Nachrichten über die innere Ausstattung der 
Rathsstube finden lassen. Erst am 25 Juli 1694 wird von 
einem Beschlüsse des Raths berichtet2), wonach das in der 
Rathsstube befindliche „Mahlwerck" während der Ferien 
gesäubert und renovirt werden soll. Bei dieser Gelegenheit 
stellt sich jedoch heraus, dass die an den Seiten stehenden 
Schildereien grössten Theils vermodert sind und der inten-
dirten Mühe nicht belohnten. Es wird darauf mit dem Maler 
Christian Burdorff ein Accord geschlossen, wonach er für 
80 Rthlr. alle Gemälde in der Rathsstube, auch die Decke, 
auf's Neue vergolden und in den gewünschten Zustand setzen 
soll. Dieser Preis wird wegen des erforderlichen Goldes 
und der zu leistenden Arbeit nicht zu hoch befunden. 

Durch die Belagerung 1710 scheint die Rathsstube be­
deutend gelitten zu haben, doch erst zehn Jahre später 
wird deren Reparatur beschlossen, um daselbst nach alter 
Gewohnheit die Sitzungen abhalten zu können3). 

Eine Ansicht der Rathsstube aus der Mitte des 17. 
Jahrh. ist uns in einem gleichzeitigen Oelgemälde erhalten, 
das früher im alten Rathhause hing und jetzt im Saale des 
Dommuseums hängt. In welchem Räume des alten Rath­
hauses dieses Bild4) und vier andere gleichzeitige Bilder 

]) Monum. Liv. ant. Band II, S. 47 und Anmerkung. 
2) Publica Band 44, S. 412 und 426. 
3) Protokoll vom 20. Aug. 1720, Publica Band 77, S. 253. 
4) Abgebildet im Katalog der Rigaschen culturhistorischen Aus­

stellung auf Tafel 2. — Ausser dem Bilde der Rathsstubu sind 
noch vier Oelgemälde aus dem alten Rathhause erhalten, darstel­
lend eine Sitzung der Kämmerei, das Innere der Accisebude, die 
Heriugskaje und eine Ansicht der Stadt Riga. Auch diese hängen 
jetzt im Dommuseum. 

13* 
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gehangen haben, ist nicht bekannt. Nachweisen lässt sich 
nur, dass sich in der Rathsstube eine Reihe Portraits von 
schwedischen und russischen Regenten befunden haben, 
worüber Folgendes hat ermittelt werden können: 

K a r l  X I .  M i t t e  O c t o b e r  1 6 7 9  w i r d  d i e  A n k u n f t  d e s  
Königs in Riga erwartet. Der Rath beschliesst daher, dessen 
Portrait je eher je lieber machen zu lassen, um es auf dem 
R a t h h a u s e  „ n e b e n  d e n  a n d e r n  k ö n i g l i c h e n  C o n t e r -
faiten" aufhängen zu lassen. Den Auftrag dazu erhält 
,,ein braver Künstler" Sturm, der bei den vornehmsten 
Leuten in Stockholm mehrere Jahre gearbeitet hat. Er 
fordert für das Bild 24 Rthlr. und will es für sich behalten, 
falls es dem Rathe nicht anstehen sollte *). 

K a r l  X I I .  D e s s e n  P o r t r a i t  w i r d  e r s t  i m  J .  1 7 2 6  v o n  
Johann Julius Müller gemalt und in der grossen Raths­
stube aufgehängt2). 

P e t e r  I .  A m  2 .  S e p t e m b e r  1 7 2 0 3 )  b e a n t r a g t e  d e r  
Kämmerer Adam Hinrich Schwartz, „wie daß seinem ße-
dünken nach bey der itzo unter Händen seynden reparation 
der größeren Raths-Stube, so wohl der Wohlstand, alß die 
v o n  d e n  V o r f a h r e n  d e r i v i r t e  G e w o h n h e i t  e r f o r d e r t e n ,  d a ß  
bey derer vorigen Landes-Beherrscher daselbst affigirte 
Gemählden auch voritzo I. Groß Czaarischen Maytt. alß 
unseres geheyligten Oberhaupts hohes Bildniß zum Zeichen 
einer devoten Erinnerung aufgeleget werden mi'iste." Den 
Auftrag erhält der Maler Bodenstab, der sich erboten hat, 
dasselbe gegen Abkürzung der zur Gewinnung des Bürger­
rechts erforderlichen Gebühr anzufertigen. Ob Bodenstab 

*) Publica vom 15. und 17. October 1679. Band 23, S. 531 u. 551. 
Tm November und December 1679 (Publica, Band 24, S. 12 u. 79) 
geschieht eines Malers Michael Stürmer Erwähnung, der wohl 
mit Sturm identisch ist; die Protokolle de3 Amtsgerichts aus jener 
Zeit enthalten Processe zwischen dem Maleramt und dem Poi'trait-
maler Michael Stürmer. 

2) Publica Band 92, S. 362. 
ä) Publica Band 77, S. 282. 
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das Bild auch geliefert hat, scheint fraglich zu sein, weil 
unterm 28. März 1726') erwähnt wird, dass Johann Julius 
Müller das Portrait Kaisers Peter I. gemalt habe. 

K a t h a r i n a  I .  W e g e n  b e v o r s t e h e n d e r  A n k u n f t  d e r  
Kaiserin wird am 28. März 17262) beschlossen, deren Por­
trait in Lebensgrösse „bey denen voriegen in der Rahts-
Stuben alhier befindlichen Portraits derer Regenten" auf­
zustellen. Mit der Herstellung wird Johann Julius Müller 
beauftragt, doch scheint man dabei einigen Schwierigkeiten 
begegnet zu sein. Es wird nämlich am 6. Mai 17263) be­
schlossen, beim Generalgouverneur Repnin anzufragen, ob 
die Kaiserin mit einem blauen oder rothen Bande zu malen 
sei. Auch scheint es, dass der in St. Petersburg weilende 
Gerichtsvogt Caspari beauftragt wurde, ein Portrait der 
Kaiserin herzusenden, denn am 29. Juni 17264) wird be­
schlossen, falls mit heutiger Post von Caspari keine nähere 
Nachricht wegen des Portraits der Kaiserin einkommt, das 
von Müller angefertigte Bild in der grossen Rathsstube 
neben das Bild Peter's I. aufzustellen, zumal man „bei 
Unterlaßung deßen, wann einige frembde und vornehme 
Herren das Rahthauß besuchten, sich einiger Verantwortung 
unterziehen könte." Müller erhält5) für die von ihm ge­
lieferten Portraits, nämlich für drei Portraits Karl's XII, 
Peters 1. und der Kaiserin, die in der grossen Rathsstube 
stehen, und für eins der Kaiserin, das auf die Ehrenpforte 
gesetzt werden soll, im Ganzen 50 Rthlr., wobei erwähnt 
wird, dass er nur tur zwei eine Discretion beansprucht habe. 

P e t e r  I L  u n d  A n n a .  D e r  G e r i c h t s v o g t  C a s p a r i  h a t t e  
im Februar 17316) aus Petersburg berichtet, dass die Por­
traits von Peter II. und Anna in Lebensgrösse dort garnicht 

V) Publica Baad 92, S. 16. 
3) Publica Band 92, S. 165. 
4) Publica Band 92, S. 325. 
Ö) Publica vom 8 Juli 1726. Band 92, S. 362. 

Publica vom 4. und 5, Februar 1731. Band 100, S. 96, 104, 116. 


